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Gesetzsammlung
für das

Firsteuthum 45 jüngerer Luie.
3..

1) Mnisterlal-serenntmechung=vom9. Januar 1872, diee Abinterunne deraeinenem der Schlelzer

und der Lobenstein-Ebersdorser Hebammenorduung in Bezug auf die Zuziehung auswärtiger Hebammen beir.,

vom v. Januar 1872. (Abgedruckt in Nr. 3 des Amts- und Verordnungs--Blaties.)

Auf Grund höchster Entschließung Sr. Durchlaucht des Fürsten wird die in S. 11

der Hebammenordnung für das Fürstenthum Schleiz vom 12. Mai 1826 enthaltene Be-

stimmung, daß wenn sich Jemand einer auswärtigen Hebamme bedient, die im Orte an-

gestellte Hebamme ihre Gebühren fordern kann und die Bestimmung in §. 48 und 50

der Hebammenordnung für das Fürstenthum Lobenstein= Ebersdorf vom 5. Juni 1837,

daß jede Hebamme in dem ihr angewiesenen Orte allein das Recht hat, Wöchnerinnen

beizustehen, daß es aber jeder Familie frei steht, wenn die Ortshebamme die für die

Hülfeleisiung bei der Enkbindung fesigesetzte Gebühr erhält, eine obrigkeitlich zugelassene

Hebamme eines anderen Ortes zuzuziehen, dergestalt abgeändert,

daß an die Orts Hebamme im Falle der Zuziehung einer anderen Hebamme

die Gebühren nur dann zu entrichten sind, wenn Leptere außerhalb des Fürsten-

thums ihren Wohnort hat und nicht gegenseitige unbeschränkte Zulassung zur

Hebammen-Praxls in beiden Orten Slal findet.

Gero, am 9. Januar 1872.

Fürstliches Ministerium.
v. Harbon.

Semmel.

2) Ministerial-Bekanntmachung vom 12. Februar 1872, belreffend die At#ern4%Bahnpolizei=
Reglements für die Eisenbahnen im Norddeuischen Bunde vom 3. Juni

Die in Nr. 5 des Reichsgesehhblattes veröffenklichte Frrennun,"vom 29. De-

zember 1871, betreffend die Abänderung und Ausdehnung des Bahnpolizei-Reglemento

für die Eisenbahnen im Norddeutschen Bunde vom 3. Juni 1870 wird 6 Gemähheit
Ausgegeben den 26. Februar 1872.
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Al. 2 der Schlußbestlmmungen desselben andurch noch besonders für das Fürstenthum

Reuß j. L. publictrt.
Gera, am 12. Februar 1872.

Fürstliches Ministerinm.
v. Harbou.

Semmel.

In Ausführung des Anikels 43 der Reichsverfassung hat der Bundesrath des

Deutschen Reichs beschlossen: 1.

Das Bahnpolizel-Reglement für die Eisenbahnen im Norddeulschen Bunde (Bundes-

gesetzblatt von 1870 S. 461 ff.) wird vom 1. Januar 1872 an in folgenden Punkten

abgeändert:
1) Zu §F. 2. An die Stelle der Zahlen, welche in der Darstellung des Normal-

proßls des lichten Raumes — Anlage zum Bahnpolizel-Reglement — zur Be-

zeichnung der Dimensionen eingetragen sind, treten die aus dem als Anlage

belgesügten Blatte ersichtlichen abgerundeten Ziffern.

KS. 3 erhält solgenden Zusaß:
„Die Kreuzung einer Bahn durch eine andere Bahn soll außerhalb der

Stationen thunlichst nicht in gleicher Ebene der Schlenen, sondern durch

Ueberbrückung hergestellt werden.“

3) In §F. 5, Absatz 4 wird hinter „Komunalstraßen“ elngeschaltet (Vizinalstraßen).

4) In §. 9 soll Absatz 2 lauten wie folgt:
„Hinsichtlich der bei diesen Proben anzuwendenden Größe des Druckes wird

bestimmt, daß die Prüfung für eine Dampfspannung von nicht mehr als

fünf Atmosphären Ueberdruck mit dem zweifachen Betrage der zulässigen

Maximal-Dampfspannung, bei einer Dampfspannung von mehr als fünf

Aimosphären mit einem Drucke, welcher die zulässige Maximal-Dampfspannung

um fünf Almospären übersteigt, stattfinden soll. Für diejenigen Lokomoriven,

welche bel dem Inkrafsttreten dieser Bestlmmungen bereits vorhanden sind,

verbleibt es bei dem Maximaldruck, welcher bel der ersten Prüfung (§. 8)

Anwendung gefunden hat, sofern der lehtere niedriger ist, als der vorstehend

vorgeschriebene.“
5) In 8. 12, Absatz 3, Zeile 2 ist hinter der Zahl „22“ einzuschalten:

„beziehungsweise 19“.

6) In §. 13, Zeile 2 wird zwischen „angebracht“ und „sein" eingeschaltet

„und bedient".



7) §. 20 erhält folgende Fassung:

„Auf doppelgeleisigen Bahnstrecken sollen die Züge das in ihrer Richtung

rechts liegende Geleise befahren. Berelts bestehende Ausnahmen dürsen

beibehalten werden.

Auch sind Ausnahmen bel Gelelssperrungen nach vorgängiger Ver-

ständigung der benachbarten Stationen, sowie bel Doppelstrecken in den Bahn-

höfen unter Verantwortlichkeit des Vorstehers der Station zulässig“.

8) §. 23 erhält folgenden Zusatz:
„Entsprechend konstruirte Tendermaschinen dürfen bel allen Zügen auch auf
freier Bahn vor- und rückwärts laufen.“

9. In §. 24, Absatz 2 wird zwischen den Worten „alles und „Wagenthüren ein-

Geschaltet:
„auf den Langseiten der Wagen befindlichen".

10) In §. 25, Absatz 2 soll lir b. lauten wie folgt:

b. durch Weichen gegen die Spipen und über Drehbrücken“.

41) In §. 26, Zeile 3 ist stalt „150, zu setzen „200/, und am Schlusse hinzuzufügen:

„Bahnkreuzungen in gleicher Ebene der Schienen außerhalb der Stationen

(§. 3) dürfen von den Zügen erst passirt werden, nachdem die lehteren vorher

zum Stillstande gebracht sind und von den betreffenden Aufsichtsbeamten die

Erlaubniß zum Passiren ertheilt ist.“

12) In §. 27 fällt lil. c. weg.

13) In §. 32 sind

a. Iin Absah 1, Zeile 3 die Worte: „Im Wesentlichen gleichmäßig“ durch das

Wort „angemessen“

b. im Absatz 2, Zelle 4 und 5 die Worte: „die einzelnen Wagen thunlichst

glelchmäßig belastet“ durch die Worte: „die Belastung in den einzel-

nen Wagen thunlichst gleichmäßig vertheilt“

zu ersetzen.

14) in §. 33 soll der zweite Sat lauten wie folgt:

„Bei der dem Postwagen zu gebenden Stellung ist, soweit der Bahnbetrieb

dies gestattet, auf die Bedürfnisse des Postdienstes Rücksicht zu nehmen:

ebenmähig ist die Verwendung des Poslwagens als Schupzwagen thunlichst
zu vermeiden.“

15) in §. 39, Absay 2, Zeile 1 muß es statt „stehenden“ heißen „fahrenden“.

16) 8. 45 erhält am Schlusse des ersten Absatzes folgenden Zusah:

„Auf die württembergischen Bahnen sinden diese Bestimmungen nur mit den
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Modifikationen Anwendung, welche das dort bestehende Weichensystem, nach

dem Ermessen der Koniglich wurttembergischen Regierung erfordert.“
17) Im §. 52 trilt an die Stelle des zweilen Absahes das Folgende:

„Es ist untersagt, die Barrieren oder sonstigen Einfrledigungen eigenmächtig

zu öffnen, zu überschreiten, oder zu besteigen, oder elwas darauf zu legen

oder zu hängen.“

18) In §. 57, Zeile 2 wird hinter „Viehherden“ eingeschaltet „und Führer von

Lastthieren“.

19) In §. 58, Zeile 3 ist hinter „Steinen“ einzuschalten: „Holz und sonstigen
44

20) In §. 61 erhält der zweite Saß folgende Fassung:

„In jedem Personenzuge müssen Coupés zweiter und wo thunlich auch dritter

Klasse für Nichtraucher vorhanden sein.“
21) In §F. 62, Zeile 1 wird hinter „Hunde“ eingeschaltet: „(vorbehaltlich der Be-

stimmung in §. 22, Absap 1 des Betriebs-Reglements)“.

22) §C. 67 erhält am Schlusse folgenden Zusatz:

„Den einzelnen Bahnverwaltungen bleibt es unbenommen, für ihren Bereich

Milderungen in den vorbezeichneten Bestimmungen eintreten zu lassen.“

25) In S. 72 fon
a. Ziffer 3 lauten:

„Die Betriebsinspektoren, Betriebsbauinspektoren, Betriebskontroleure und

Oberzugmeister“;
b. in Zisfer 8 „Bahnhofsverwalter“;

c. „ „ 9 „Bahnhossausseher“;

d. „ „ 10 „Bahnhofs-Inspektions-Assistenten“;

c. , „ 11 „Weichenwärler, Stationswärter und Hülfsweichenwärter“;

12 „Zugmeister, Kondukteure, Wagenwärter"

beigefgt werden.
II.

Mit den vorstehend bezeichneten Abänderungen tritt das Bahnpolizei-Reglement für

die Eisenbahnen im Norddeutschen Bunde unter der Bezeichnung: Vahnpolizei-Reglement

für die Eisenbahnen Deutschlands“ vom 1. Januar 1872 an auch in Württemberg,

Baden und Süd-Hessen, sowie im ElsaßLothringen und zwar hier mit der Maßgabe in

Krast, daß die Besiimmungen des §. 2 über das Normalprofil des lichten Raumes auf

die Bahnstrecke Zabern-Avricourt vorläufsig kelne Anwendung. finden.

Berlin, den 29. Dezember 1871.
Der Reichskanzler.

In Vertretung: Delbrück.
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3) Ministerlal-Bekanntmachung vom 15. Febmar 1872, die Abänderung des §. 1 des Reglemente,

dle Gestellung, Auswahl, Abnahme und Abschätzung der Mobilmachungs-Pferde betreffend.

(Abgedruckt in Nr. 8 des Amts, und Verordnungs-Blattes.)

Allnea 2 des Reglements, die Gestellung, Auswahl, Abnahme und Abschätung der

Mobilmachungs-Pferde betreffend, vom 20. Februar 1868 (Gesehsammlung Bd. XV.

S. 193) wird hierdurch aufgehoben und tritt an dessen Stelle folgende Bestimmung:

Der oberländische Landrathsamts-Bezirk bildet einen Vormusterungs-Bezirk.

Gera, am 15. Februar 1872.

Fürstliches Ministerium.
v. Harbon.

Semmel.



Gesetzsammlung
für das

Fürsteuthum Reuß jüngerer Linie.

6 No. z46.

1) Gesetz vom 26.  1872, die1.Eisshigungen für den Verlust aueschließlicherceertebrch-3
gen, sowie von Zwango= und Bannrechlen betreffend.

Wir Heinrich der Vierzehnte von Gottes Gnaden Jüngerer Linie regieren-

der Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kranichfeld, Gera,
Schleiz und Lobenstein u. s. w.

verordnen zu Ausjährung von §. 7 bis 9 der Bundesgewerbeordnung vom 21. Juni

1869 im Betreff der für den Verlust ausschliehlicher Gewerbeberechllgungen, sowie von

Zwangs= und Bannrechten zu gewährenden Entschädigungen hiermit unter Zustimmung
des Landtags was folgt:

A. Bezeichnung der Berechtigungen, deren Verlust entschädigt wird.

8. 1.

Eine Entschädigung findet statt

1) bei den nach §. 7 Nr. 1 der Bundesgewerbeordnung von Anfang 1873 ab

aufgehobenen ausschließlichen Gewerbeberechtigungen in den nachstehend unter

B. und C. bezeichneten Fällen;

2) bei den nach §. 8 der Bundesgewerbeordnung von dem gleichen Zeitpunkte

ab der Ablösung unterliegenden Berechtigungen.

Hinsichtlich des Abdeckereiwesens bewendet es vorläufig bei den bestehenden Rechts-

verhältnissen.
B. Entschädigung der Braurechte.

8. 2.

Für jedes Braurecht (jedes ganze Gebräude), dessen Ausübung zeither weder an
elnen Widerruf geknüpft, noch auf das Vrauen des Tischtrunks für die eigene Familie

beschränkt war, erhalten in den Städten Gera, Schleiz, Lobenstein, isshberg“ und Saal-
Ausgegeben ren 6. Mirz 1872.
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burg, sowie dem Marktflecken Hohenleuben die Berechtigten eine dem ermittelten unge-

fähren Werthe entsprechende Entschädigung, welche
in Gera 50 Thlr. — Sgr. — #.

in Schleiz 20 „ — „ — „

in Lobenstein 100 „ —,„ — „

in Hirschberg 99, — "„ — „

in Saalburg 12 „ 15, —„

in Hohenleuben 50 „ «

beträgt und in vierprozentigen Sa nach demiNennwertze gewährt wird.

8. 3.

Die zu entschädigenden Braurechte werden für jeden der genannten Orte durch die

vom Ministerium beaustragte Verwaltungsbehörde von Amtswegen ermittelt. Wenn

dabel hinsschtlich einzelner Braurechte über deren Exzistenz oder die zur Entschädigung

berechtigenden Voraussezungen Differenzen sich ergeben, so sind selbige vor den Justiz-

behörden im Wege des summarischen Prozesses zum Austrage zu bringen.

Die bei den amtlichen Ermittelungen etwa übersehenen oder nicht berücksichtigten

Entschädigungsansprüche verjähren am Schlusse des Jahres 1873, falls sie nicht bis

dahin bei dem Ministerium schriftlich angemeldet werden.

8. 4.

Der Lauf der Zinsen aus den Staataschuldscheinen beginnt mit dem 1. Jan. 1873.

Die zur Verzinsung und allmählichen Tilgung erforderlichen Mittel haben die ge-

dachten sechs Orte und zwar jeder fur sich in der Weise aufzubringen, daß von Anfang

1873 ab von den Brauenden eine Zuschlagsabgabe von Vier Silbergroschen für den

Ceniner Malzschrot entrichtet wird.

Ergiebt in einem Jahre diese Zuschlagsabgabe die vierprocenligen Zinsen und ein

Procent als Amortisationsrente der gewährten Entschädigungskapitalien nicht, so hat die

Gemeinde für den Fehlbetrag aufzukommen.

Die nähern Anordnungen erläßt das Ministerium.

8. 5.

Die Gewährung der Entschädigungskapitale erfolgt durch Vermittlung der Justiz-
behörde, welche dabei das Interesse etwaiger Realgläubiger nach Maßgabe der §§. 117

ff. des Gesetzes über Ablösungen und Gemeinheitstheilungen vom 23. März 1838 wahr-

zunehmen und die erforderlichen Einträge im Grund= und Hypothekenbuche unentgeltlich

zu bewirken hat.
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Pachter von ausschließlichen Braugerechtigkeiten haben an den Verpachter für die

Dauer der Pachtung nur einen Anspruch auf Gewährung der Zinsen von dem Ent-

schädigungskapitale. Es ist ihnen aber auch gestattet, das ganze Pachtverhältniß auf-

zulösen, nur muß dann die diesfallsige Erklärung längstens bis zum 1. Dezember 1872

erfolgen.
8. 6.

Wenn in einem der betheiligten Orte die Inhaber der Mehrzahl der Braurechte

beschließen, auf die Entschädigung zu verzichten, so ist der Beschluß für die Gesammt-

belt der dasigen Brauberechtigten verbindlich; solchenfalls kommt in diesem Orte von

dem künftigen Brauereibetriebe eine Zins, und Tilgungsrente nicht zur Erhebung. Bei

Zusammenzählung der Stimmen werden nur diesenigen Braurechte gezählt, welche in

den drei Jahren 1869, 1870 und 1871 von den Inhabern bezüglich deren Vorbesiyern

enkweder selbst oder durch Abpachter wenigstens einmal ausgeübt worden sind.

S. 7.

Sollten noch in andern, als den in S. 2 genannten Gemeinden des Fürstenthums

Brauberechkigten ähnliche Verbietungsrechte zustehen, so ist denselben eine, den in §. 2

bestimmten Säten angemessene Entschädigung zu gewähren, wogegen die Brauenden in

jenen Gemeinden künftig auch die im §. 4 festgesetzte Zuschlagsabgabe zu entrichten

haben, mit eventueller Hastung der Gemeinden nach Maßgabe des §F. 4 Absah 3.

C. Entschädigung ausschließlicher Gewerbebefugnisse der städtischen Musildirektoren.

8. 8.

Die städtischen Musikdirektoren erhalten, wenn sie durch Aufhebung von ihnen zu-

siehenden ausschließlichen Gewerbebefugnissen Einbuße an ihrem Einkommen erlelden,

für die Dauer ihrer Amtsführung eine entsprechende jährliche Entschädigung, welche je
zur Hälste vom Staate und von der betreffenden Stadtgemeinde zu zahlen ist.

Der Entschädigungsbetrag wird nach Anhörung der Stadtgemeinde und des Be-

rechtigten durch das Landrathsamt festgesetzt. Gegen die Entscheidung finden die in 8. 3

des Gesehes vom 11. April 1863, die für den Wegfall innungsmäßiger Verbietungs-

kechte zu leistende Entschädigung betreffend, geordneten Rechtsmittel statt.

D. Ablösbare Zwangs= und Bannrechte.

8. 9.

Die Ablösung der in §. 8, Nr. 1 und 2 der Bundesgewerbeordnung bezeichneten

Zwangs, und Bannrechte erfolgt blos auf den Antrag der Zwangs- und Bannpflich-
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tigen. Der Staat oder die Gemeinde können jedoch für die Pflichtigen die Ablösung

beantragen, wenn sie die Entschädigung der Berechtigten übernehmen. Sind Bewohner

eines Orts oder Distrikts vermöge thres Wohnsiyes dem Zwangs= und Bannrechte unter-

worfen, so steht nicht den einzelnen Pflichtigen, sondern nur den Gemeinden, von letztern

jedoch jeder Gemeinde für sich, der Antrag auf Ablösung zu.

8. 10.

Die Entschädigung fur den Verlust eines abgelosten Zwangs- und Bannrechtes

wird in einer jährlichen Rente berechnet. In gleicher Weise und gemeinschaftlich mit

ihr ist die Entschädigung für solche Abgaben und Leistungen zu berechnen, welche in

Beziehung auf die abgelösten Rechte von deren Inhabern zu entrichten sind.

Sechs Wochen nach endgiltiger Feüstellung der Renten sind die abgelösten Rechte

erloschen, wenn unter den Betheiligten ein Anderes nicht vereinbart wird.

8. 11.

Von dem Zeitpunkte des Erlöschens der Rechte ab beginnen die Renten zu laufen.

Sie werden am jedesmaligen Jahresschlusse gezahlt und sind von Denjenigen aufzubrin-

gen, auf deren Antrag die Ablösung erfolgt ist.

8. 12.

Die Renten können von den Verpflichteien durch Zahlung des zwanzigfachen Be-

trags zu jeder Zeit abgelöst werden. Der Berechtigte muß sich die Ablösung auch in

Stückzahlungen, jedoch nicht unter Hundert Thalern, gefallen lassen.

8. 13.

Der Antrag auf Ablösung ist bei der zuständigen Gerichtsbehörde des verpflichteten

Theiles zu stellen. Dieselbe hat nach vorgängiger Prüfung des Legitimationspunktes

Berichl an das Ministerium zu erstatten, welches zur Erledigung der Sache einen oder

nach Befinden mehrere Spezialkommissare ernennt.

Ein gestellter Ablösungsantrag kann nicht zurückgenommen werden.

Im Uebrigen richtet sich das Verfahren nach den für die Ablösung von Feudal-

lasten gegebenen Vorschriften.

8. 14.

Die Ablösung eines Zwangs= und Bannrechtes kann auch im Wege der freien

Uebereinkunft erfolgen; alsdann sind sowohl die Berechtigten wie die Verpflichtelen befugt,

die Bestätigung des Ablösungsvertrags durch die Gerichtsbehörde zu verlangen.
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E. Entscheidung von Zweiseln hinsichtlich der auf einem Grundslücke haftenden Abgaben.

8. 15.

Wird die Frage streitig, ob elne auf einem Grundslucke haftende Abgabe eine

Grundabgabe ist, oder für den Betrieb eines Gewerbes entrichtet werden muß (Bundes-

gewerbeordnung §. 9, Absatz 2), so steht die Instruktlon der Sache, der Versuch einer

gütlichen Beleitigung der Streitigkeit und ergeblichen Falles die ersie Entscheldung dem

Landrathsamte zu. Gegen den Ausspruch desselben findet ein einmaliger Nekurs an

das Ministerium statt.
Dafern nach den beigebrachten Beweisen nicht als festgestellt erachtet werden kann,

daß die Abgabe ausschliehlich eine Grundabgabe ist, oder daß sie ausschließlich für den

Betrieb eines Gewerbes entrichtet wird, ist anzunehmen, daß die Abgabe theils auf den

Grundleütz und theils auf den Gewerbebetrieb sich bezieht. In diesem Falle hat eine

Theilung der Abgabe nach billigem Ermessen zu erfolgen.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrist und Unserm Fürstlichen Inkiegel.
Schloß Osterstein, am 26. Februar 1872.

(L. S)) Heinrich XIV.
v. Harbou. Dr. E. v. Beulwip.

2) Gesetz vom 20. Februar 1872, die Abänderung von Arl. 22 Abs. 1 des Gesetzes vom 15. Märk 1850

wegen der Zwangsenleignungen bei Anlegung von Eisenbahnen betresfend.

Wir Heinrich der Vierzehnte von Gottes Gnaden Jüngerer Linie regierender

Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kranichfeld, Gera, Schlelz
und Lobenstein u. s. w

verordnen hlermit unter Zustimmung des Landtags,

daß bei Zwangsenteignungen bel Anlegung von Eisenbahnen die als Schäßer

zu bestellenden Sachverständigen nicht mehr das Staatsbürgerrecht im Fürsten-
thume, wie in Art. 22 Abs. 1 des Gegyes vom 15. März 1856 bestimmt ist,

sondern bloß die Staatsangehörigkelt in einem Deutschen Bundesstaate zu be-

sigen brauchen.
Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und Unserem Fürstlichen Insiegel.

Schloß Osterstein, am 26. Februar 1872.

(L. S.) Heinrich XIV.
v. Harbou. Dr. E. v. Beulyl#.#
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3) Geseb# vom 26. Februar 1872, die Abänderung des 8. 121 des Berggesetzes vom 9. October 1870.

Wir Heiurich der Vierzehnte von Gottes Gnaden Jüngerer Linie regie-

render Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Krauichfeld, Gera,
Schleiz und Lobenstein u. s. w.

verordnen unter Zustimmung des Landtags was folgt:

8. 121 des Berggesetzes vom 9. October 1870 ist aufgehoben und tritt an dessen

Stelle folgende Bestimmung:
Der Bezirk des Bergamts Gera umfaßt den unterländischen Bezirk, der Be-

zirk des Bergamts Lobenstein den oberländischen Bezirk.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und Unserm beigefügten Fürst-

lichen Insiegel.
Schloß Osterstein, am 26. Februar 1872.

(I. S.) Heinrich XIV.
v. Harbou. Dr. E. v. Beulwitz.



Gesetzsammlung
Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

Do. 3117.

Gesetz.
betrefeund die Benutzung des Wasers und den Schutz gegen dagelbe,

vom 6. April 1872.

Wir Heinrich der VierzehntevonGottesGnadenJüngererLinie regieren-
der Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kranichfeld, Gera,

Schleiz und Lobenstein u. s. w.

haben beschlossen, die Benutzung des Wassers nud den Schutz gegen dasselbe gesetlich zu regeln

und verordnen demgemäß mit Zustimmung des Laudtags, was folgt:

eArrster Mbschnitt.
Von den Nechten am Wasser im Allgemeinen.

I. Geschlossenes Wasser.

S. 1.

Cghigenkönm an demselhen.

Geschlossenes Wasser (Wasser, welches in Qnellen, Brunnen, Teichen, Eisternen und

sonstigen Behältern, oder in unterirdischen Adern sich befindet, oder sich auf einem Grurstücke

in Folge der natürlichen Beschaffenheit desselben ansammelt) gehört zum Privateigenthum des

Grunobesitzers, soweit nicht wohlerworbene Rechte Anderer entgegenstehen.
Hinsichtlich der Salzguellen und des Grubenwassers bei Betreibung des Bergbaues ver-

bleibt es bei dem bestehenden Rechte.

Ausgegeben den 17. April 1872. 4
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8. 2.

Ouell-, Teich- und Brunnenwasser.

Quell-, Teich- und Brunnenwasser, dessen Verwendung zu einem im Interesse des

öffentlichen Wohles auszuführenden Unternehmen und insbesondere zur Befricdigung eines

unabweislichen Bedürfnisses erforderlich ist, kann unter Anwendung der Worschriften des Gesetzes

vom 26. Juni 1856 (Gesetzsammlung Band XI S. 117) enteignet werden (vergl. auch §. 97).

8. 3.

Benuhung bei Nolbfländen.

In dringenden Fällen, 3. B. bei Feuersgefabr, können die zuständigen Behörden und

Beamten wegen zeitweiser entsprechender Benutzung des im F. I alin. 1 bezeichneten Wassers

Anordnung treffen und solche sofort ausführen lassen.

Die Eigenthümer dieses Wassers haben aber Anspruch auf Ersatz des ihnen etwa zugefüg-

ten Schadens, welchen zunächst dicjenige Ortsgemeinde, oder diejenige vom Gemeindeverbawe

erimirte Grundbesitung zu leissen hat, in deren Interesse jene Benutzung stattfand.

II. Fließeades Waser.

1) Aollüsse des geschlossenen Wassers, Regen,, Schnee, und Kanal·Wasser.

g. 4.

Besugnisse hinsichllich der Zebslüsse und der Zinlegung von Brunnen.

Dem Eigenthümer des geschlossenen Wassers (F. 1) gehören auch die Abflüsse desselben, so

lange sic auf seinem Grund und Boden fließen.

Ebenso gebört dem Eigenthümer eines Grunostücks das diesem von böheren Grundslücken

außerbalb der Flüsse und Bäche zuströmende Regen= und Schneewasser.

Auch ist Jeder befugt, auf seinem Grund und Boden Brunnen anzulegen, wenn auch dem

Nachbar dadurch das Wasser entzogen wird, ferner auf seinem Grund und Voden Aenderungen,

welche die Nutzbarkeit desselben erhöhen, selbst dann vorzunehmen, wenn sie nicht ohne Einfluß

auf die Feuchtigkeits-Verhältnisse der benachbarten Grunystücke sind.

k 5.

Nachbarrechlliche Bestimmungen.

1) Das niedriger liegende Grunostück bat von dem höher liegenden den Wasserabfluß zu

dulden, welcher in Folge der natürlichen Bodenverhältnisse stattfindet.

2) Weder der Eigenthümer des höher liegenden, noch der Eigenthümer des niedriger lic-

genden Grunostücks darf Vorrichtungen treffen, durch welche eine Aenderung im Wasser-

laufe zum Nachtheile eines Nachbars verursacht wird. Aenderungen in der Art und

Weise der wirkbschaftlichen Benuhung eines Grumstücks sind nicht als unerlaubte Vor-

richtungen zu betrachten.
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3) Jeder hat auf seinem Grund und Voden die Wegräumung der durch dritte Personen

oder durch Zufall entstandenen Hindernisse und Aenderungen, welche dem natürlichen

Abftusse des Wassers auf das niedriger liegende Grunoslück zum Nachtheile des höher

licgenden entgegenslehen, oder dem Wasserlaufe zum Nachtheile des niedriger liegenden

größere Stärke oder einc andere Richtung geben, dem Nachbar, welcher dadurch Schaden

leidet, gegen Entschädigung zu gestanten.

4) Der Eigeuthümer darf seine Gebäude nicht so einrichten, daß die Dachtraufe auf ein

benachbartes Grundstück fällt.

S. 6.

Kanalwasser.

Das Wasser in Kanälen und sonstigen künstlich angelegten Wasserleitungen, welches zum

Verbrauche bestimunt ist, gehört demjenigen, welcher die zur Führung jener Anlagen erforderliche
Grumyfläche oder Servitut erworben hat.

Künstliche Wasserleitungen, die als bloße Correctionsbauten an die Stelle natürlicher

Wasserzüge getreten sind, oder deren Wasser nicht zum Verbrauch für wirthschaftliche und ge-

werbliche Zwecke bestimmt ist, nebmen die rechtliche Natur der Flüsse und Bäche (§. 10 ff.) an.

F. 7.

#bweichung durch BVerlrag und Verjährung.

Durch Vertrag und Verjährung können Abweichungen von den Bestimmungen der 88. 5

und 6 begründet werden, und berei#s beslehende derartige Abweichungen bleiben auch ferner in

Kraft.
8. 8.

erxnleignung des Wassers in den Fällen der 88. 4 und 6.

Die Vorschriften in den §§. 2 und 3 finden auch in Bezug auf das in den S§. 4 und 6

bezeichnete Wasser Anwendung.
Auch kann im Interesse des öffentlichen Wohls eine Veränderung der Abflüsse des Wassers

unter Amvendung der Vorschriften des Gesehes vom 26. Juni 1856 erfolgen.

8. P.

Eompelenzvorschrislen.

Die über die Anwendung der §8. d bis 7 entstehenden Streitigkeiten unterliegen der Ent-

scheldung der Justizbehörden, mit Ausnahme einer etwaigen Zwangsenteignung, für welche die

Verwaltungsbehörden zuständig sind (vergl. auch §. 97).
1
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2) Flüsse und Bäche.

8. 10.

Wohlerworbene Bechle.

Wohlerworbene Rechte an Flüssen und Bächen bleiben, vorbehältlich der gesetzlichen Ent-

eignungsfälle, auch ferner in Kraft, namentlich das dem Staatsfiskus zustehende Recht zur Ent-

nahme seines Kiesbedarfs aus der Elster.

8. 11.

Rechle der Zinsieger und Hinlersieger.

Soweit Rechte der im vorigen §. bezeichneten Art nicht entgegenstehen, sind zunächst die

Eigenthümer der Ufergrundstücke (die Aulieger) auf den Bereich der Uferlänge eines jeden zur

Benutzung des vorüberfließenden Wassers bercchtigt.
Wenn und insoweit aber ein Anlieger das vorüberfließende Wasser nach der Lage und Be-

schaffenheit seines Grundstücks zu wirthschaftlichen oder gewerblichen Zwecken nicht zu benutzen

vermag, sleht ihm keine Verfügung über das Wasser zu, vielmehr kann dasselbe von anderen

Anliegern und im Falle des §. 19 von den Besitzern nicht am Wasser liegender Grurdstücke

(Hinterliegern) benutzt werden.

Jeder Anlieger darf jedoch das Wasser nur mit Rücksicht auf die öffentliche Wohlfahrt

und auf die Nutzungsbefugnisse der übrigen Anlieger nach Maßgabe der folgenden näheren Be-
stimmungen benutzen. 6

S. 12.

Gemeingebrauch.

Der Gebrauch des Wassers, der Flüsse und Bäche zum Trinken, Schöpfen mit Haud-

gefäßen, Waschen und Baden, soweit derselbe ohne rechtswidrige Betretung des Privateigen-

thums und ohne besondere Vorrichtungen geschehen kann, ist einem Jeden gestattet, unterlicgt

jedoch der polizeilichen Aufsicht und Regelung.

8. 13.

Benuhung bei Nolhslanden.

Die Vorschrift im §. 3. alin. 1 finder auch in Bezug auf das Wasser in Flüssen und

Bächen Amvendung.

8. 14.

Beschränkung bei Nolhfländen.

Weinn eine beabsichtigte Anlage zur Wasserbenutzung den Wasserbedarf einer Ortschaft

auf eine Weise beeinträchtigen würde, daß daraus ein Nothstand für dic Wirthschaft der Orts-

bewohner oder bei eintretender Feuersgefahr zu besorgen wäre, so hat dle Verwaltungsbehörde

die Ableitung des Wassers in geeigneter Weise zu beschränken.
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Die Verwaltungsbehörden können auch sonst im öffentlichen Interesse, namentlich aus

gesundheitspolizeilichen Rücksichten, zur Verhütung von Ueberschwemmungen oder Versumpfun-

den und zur Offenhaltung des Verkehrs, poltzeiliche Anordnungen rreffen.

Selbst mit Verlehung wohlerworbener Rechte am Wasser können in den Fällen dieses 8.

von den Verwaltungbehörden Anordnungen getroffen werden, vorbehältlich der Emsschädigung

der Berechtigten.

8. 15.

Provisorische Denordnungen.

In den Fällen der §§. 13 und 14 können die Verwaltungsbebörden die dem angenblick-

lichen Bedürfnisse entsprechenden provisorischen Anordnungen sofort treffen und vollstrecken

lassen.
S. 16.

Bechle der gegenüberlieqenden Alerbesiher.

Gehören die gegenüberliegenden Ufer verschiedenen Eigenthümern, so hat ein jeder von

beiden im Verhältniß zu dem andern ein Nuhungsrecht bis zur Hälfte des vorüberfließenden

Wassers.

F. 17.

Lellcemeine Voraussehung lür die Wassernuhzung.

Durch die Benutung des Wassers darf

1) kein einem Andern schädlicher Rückstau,

2) keine Ueberströmung vder Versumpfung fremder Grumstücke verursacht,

3) die Fahrt mit Kähnen und die Flöße nicht behindert werden.

8. 18.

Furückführung des benuhlen Wassers.

Bei vorhandener ortlicher Füglichkeit muß das benutzte Wasser, soweit es nicht durch die

Benu#ung verzehrt ist, dem Gewässer, aus welchem es abgeleitet ist, wieder zugeführt werden,

ef sei denn, daß ohne Nachtheil für die, welche ein Interesse dabei haben, dicse Wiederzuleitung

unterbleiben und die Wegschaffung des Wassers auf audere Weise erfolgen kann.

8. 19.

Rechle der Hinlerlieger.

Die Eigenhümer vonGrunostücken, welche nicht unmittelbar am Wasser liegen (Hinter-

lieger) können, abgesehen von Enteignungsfällen, die Venutzung des Wassers insoweit, und

zwar unentgeldlich, in Anspruch nehmen, als die Aulieger dasselbe nach der Lage und Be-

schaffenheit ihrer Grundstücke zu wirthschaftlichen oder gewerblichen Zwecken nicht zu benutzen
vermögen.
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Die Benutzung solchen den Anliegern überflüssigen Wassers für das hinterliegende Grund-

stück ist jedoch dadurch bedingt, daß der Eigenthümer des letzteren das Recht der Wasserleitung

über das zwischen seinem Grundcstücke und dem Gewässer liegende fremde Grumeigenthum be-

sonders erwirbt.

8. 20.

2blrelung von Wassernuhungsrechlen wegen Nichlgebrauchs.

Wenn ein Anlieger sein nach §. 11 ihm zustehendes Nutzungörecht nicht ausübt, so kann

die Verwaltungsbehörde ihm hierzu auf den Antrag auderer Grundeigenthümer, welche ein

erhebliches Interesse dabei haben, eine Frist von einem Jahre stellen. Macht er binnen dieser

Frist von seinem Nuhungsrechte kcinen Gebrauch und weist er auch innerhalb derselben nicht

besondere Umstände nach, welche ibn an solchem Gebrauche zur Zeit behindern, so ist er selues

Nutzungrechtes zu Gunsten des Antragstellers verluflig.

Der Antragsteller hat jedoch dem ursprünglich Berechtigten Entschädigung zu leisten, welche

in streitigen Falle auf Grund der Bestimmungen in §. 3 SN. des Gesethes vom 26. Juni 1856

festzustellen ist.

Concurriren die Anträge Mehrerer, so kommen die im solgenden §. ertheilten Vorschriften

zur Anwendung.

8. 21.

Concurrenz von Ansprüchen aus Wassernutung.

Ist die Wassermenge für die daran erhobenen Nutzungsansprüche unzureichend, so richtet

sich die Theilnahme an dem Wasser nach folgenden Gruwsähen:

I. Concurriren nur Ansprüche aus wohlerworbenen Rechten mit einander, so kommen die

wegen Vertheilung des Wassers durch Vertrag, Herkommen, Verjährung, Verthei-

lung Seitens der zuständigen Verwalungsbehörde (s. unten III. 2) oder auf sonst

rechtsbeständige Weise festgesetzten Normen zur Anwendung.

Ueber Streitigkeiten, welche sich hinsichtlich der hiernach bestehenden Rechte er-

heben, entscheiden die Justizbehörden.

Vermimder# sich der Wasserstand so, daß das Wasserbedürsniß der Berechtigten

in dem ihnen zuslehenden Umfang nicht mehr befricbigt werden kann, so hat die Ver-

waltungsbehörde, sofern für diesen Fall nicht durch Bestimmungen der obigen Art

Vorsehung getroffen ist, die Vertbeilung wit möglichster Berücksichtigung der bestehen-

den Rechte zu vermitteln und darüber Anordnungen zu erlassen.

. Concurriren Anspruche aus wohlerworbenen Rechten mil solchen, welche auf die

S. 11, 19 und 20 gegründet werden, so gehen die ersteren mit ihrem rechtsbegründe-

ten Wasserbedarfe vor.

 Concurriren nur Ansprüche mit einander, welche auf die 8§. 11, 19 und 20 gegrün-

det werden, so gehen
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1) die Anlieger hinsichtlich aller Nutzungsarten den Hinterliegern vor;

2) concurriren nur Anlieger oder nur Hinterlieger unter einander, so hat die

Verwaltungsbehörde nach volkswirthschaftlichen Rücksichten darüber zu ent-

scheiden, welchem der erhobenen Ansprüche Stakt zu geben sei, im Zweifels-

falle aber das vorhandene Wasser nach Rücksichten der Billigkeit, nach Be-

finden durch Festsetzung gewisser Gebrauchszeiten, in der Art zu vertheilen,

daß jedem Auspruche auf das bei sachgemäßer und wasserwirthschaftlicher

Einrichtung erforderliche Wasser so weit als möglich genügt wird.

Als wohlerworbene Rcchte sind solche zu betrachten, welche auf eine von der zuständigen

Behörde bewirkte Vertheilung ded Wassers, oder eine nach vorgängigem Ediktalverfahren ertheilte

Erlaubniß oder auf einen die Interessenten bindenden Privatrechtstitel, gegründet werden.

8. 22.

Fischerei.

Die Ausübung der Fischerei ist durch Gesegx vom 15. Juli 1870 geregelt.

Die Fischerelberechtigten haben kein Widerspruchörecht gegen dle Wasserbenutzung zu land-

wirthschaftlichen, gewerblichen oder öffentlichen Zwecken, und gegen die dazu dienenden Anlagen,

vorbehältlich etwaiger gerichtlich geltend zu machender Entschädigungsausprüche.
Die Fischereiberechtigten dürfen keinerlei Veränderungen im Flußbette vornehmen.

g. 23.

Ilulibell. Berechligungen der Alereigenlhümer.

Das Flußbett ist Zubehör der anliegenden Grumstücke nach Maßgabe der Uferlänge eines

jeden Grundstücks.

Gehören die gegenüber licgenden Grumstücke verschiedenen Eigenthümern, und sind die

Rechte am Flußbett nicht bereits in anderer Art seflgeseyzt, so bildet die durch die Mitte der

Flußbettsohle gezogene Linie die Eigenthumsgrenze.

Jeder Usereigemhümer ist bis zu dieser Grenze befugt, Pflanzen, Schlamm, Sand, Erde

und Steine aus demFlußbett zu nehmen, soweit solches ohne Nachtheil für Audere, und nament-

lich in Beziehung auf die Tiefe des Flusses und die Sicherheit der User, sowie unbeschadet des

Rechtes des Staatöfiskut zur Kicsenmahme aus der Elster (§. 10) geschehen kann.

Dieser Gebrauch unterliegt der polizeilichen Aufsicht und Regelung.

Die obige Eigenihumögrenze gilt auch in dem Falle, wenn das Gewässer in Folge natür-

licher Aenderung seincs Laufes sein bisheriges Flußbett verlassen hat.

#S. 24.

Onseln. Zeilweise Aeberschwemmung und Deuslrochnung.

4 Inseln, welche sich in Flüssen oder Bächen erheben, gehoren dem Eigemhümer desjenigen

Users, auf dessen Seite sich die Jusel gebildet hat, nach Maßgabe der Uferlänge.
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Reicht die Insel über die Mitte des Flusses hinaus, so theilt sich dieselbe unter die Eigen-

thümer der beiderseitigen Ufer, nach Maßgabe einer durch die Mitte der Flußbettsohle zu zieben-
den Linie.

Dem Elgenthümer einer Jnsel stehen in Bezichung auf Anspülungen aus neu entstehenden

Inseln dieselben Rechte zu, wice dem Eigenthümer des Flußufers.

Brichtein Tbeil des Flusses durch ein Grundstück und ergießt sich dann wieder in das Fluß-

bett, so bleibt das dadurch zu einer Insel gebildete Stück Laud seinem vorigen Eigenthümer.

Auch die zeitweilige Austrocknung eines Gewässers oder die Ueberschwemmung eines Grund,

stücks ändert nichts an den Eigenthumörechten.

S. 25.

Alluvionen und abgerissene Aserflücke.

Tritt ein Fluß von dem einen Ufer oder von einer Insel zurück, oder erweitert sich ein

Ufer oder eine Insel durch allmälige Anschwemmung oder legt sich fremdes Land an, und

verwächst mit dem Ufer oder der Jusel, so fällt die Vergrößerung dem Eigenthümer des Usfers

oder der Jusel zu.

Ist ein zusammenhängendes Stück Land durch die Gewalt des Wassers von dem Ulfer ab-

gerissen und, als solches erfennbar, an einen andern Ort versetzt worden, so sleht dem bisherigen

Eigenthümer des abgerissenen Stückes innerhalb eines Jahres das Recht zu, dasselbe wegzunch-

men. Auf Antrag des Eigenthümers des Ufers oder der Jusel kann diese Frist aber von der

Verwaltungsbehörde entsprechend verkürzt werden.

S. 26.

Anordnungen zur csrhallung der Iluhlinie.

Wird die ganze oder theilweise Hinwegnahme der Ufererweiterungen, Juseln und abge-

rissenen Landstücke in landes= oder wasserpolizeilicher Hinsicht nothwendig, so hat der Ufereigen-

thümer kein Recht auf Entschädigung.

Niemand darf durch Pflanzung oder audere Vorrichtungen das Auspülen an das Ufer

unter Gefährdung des öffentlichen Interesses oder zum Nachtheil der nachbarlichen oder gegen-

über liegenden Ufer und Grundstücke befördern.

§. 27.

Perlassene Fluhsleclen in Folhe eines Kunflbaues.

Wird ein Schutzban durch Anlegung eines neuen Flußbettes (Durchstich, Flußcorrection)

ausgeführt oder weicht ein Fluß in Folge eines Kunstbaues von dem einen Ufer zurück, so fallen

die verlassenen Stellen dem Unternehmer zu.

Dies gilt auch in Hinsicht auf die innerhalb der letzten 6 Jahre vor Publikation dieses

Gesetzes vollendeten Schu= und Kunslbauten der bezeichneten Art, insofern die Ufereigenthümer

beim Erscheinen des Gesetzes von den solchenfalls verlassenen Flußbettstellen noch nicht Besitz
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ergriffen hatten, oder insofern eine allmälige Ufererweiterung, als Folge solcher Bauten, erst

nach Publikation des Gesetzes eintritt.

g. 28.

Verbot schädlicher Debänderungen durch Densagen.

Vorbehältlich der Bestimmungen in den §§. 29 flg. darf in den Flüssen und Bächen, an

welchen sich Triebwerke befinden, von dem Bereiche des zu oberst gelegenen Triebwerkes (ein-

schließlich) an Niemam bleibende Anlagen oder Einrichtungen machen, oder an den bestehenden

Anlagen und Einrichtungen eine Abänderung treffen, wodurch der Lauf des Wassers gehemmt

oder beschleunigt oder dasselbe abgeleitet wird, ohne vorgängige Genehmigung der Verwaltungs-

behörde.
Diese hat bei ihren desfallsigen Cutschließungen namentlich auch auf das offentliche In-

teresse, sowie auf elwaige Nutzungsrechte Amerer Rücksicht zu nehmen.

8. 29.

Compelenz der Verwallungsbehörden.

Die Verwaltungsbehörden haben die beim Gebrauch der Flüsse und Bäche zwischen den

Interessenten entstehenden Streitigkeiten, soweit solche nicht wohlerworbene Rechte betreffen und
deshalb vor die Justizbehörden gehören, nöthigenfalls unter Zuziehung von Sachverständigen

(5. 98) zu entscheiden.

Zweiter Abschnitl.

Von der Benutzung des Wassers zu besonderen Zwecken.

S. 30.

Onsbesondere über schädliche Deränderungen des Wassers und der Alser.

Die Benutzung des Wassers zu Gerbereien, chemischen Fabriken, Bleichereien, Flachs-- und

Haufrösten, Schafwäschen, Durchtreiben des Viehes, Durchfahrten, Viehtränken, Pferdeschwem-
men, Badeaulagen und zu sonstigen Zwecken, wodurch die Eigenschaften des erstern auf schäd-

liche Art verändert oder die Ufer gesährdet werden, unterliegt vorbehäl#lich wohlerworbener

Rechte, der Bewilligung und Beschränkung durch die Verwaltungsbehörde, welche bei ihren

desfallsigen Entschließungen namentlich auch auf etwaige Nutungsrechte Anderer Rücksicht zu

nehmen hat.

S. 31.

Flöße#.

In Ansehung der Flöße (Floßfahrt mit gebundenen Flößen und Scheltflöße) bewendet es

bei dem zeltherigen Rechte und den bestehenden speziellen Vorschriften.
5
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5. 32.

Hallen von Jähren.

Das gewerbliche Halten einer Fähre, d. h. eines Fahrzeugs, mittelst dessen die Verbindung

zwischen zwei durch ein Gewässer getreunten Pläten durch entgeldliches Ueberfahren von

Menschen, Thieren und Gütern bewirkt wird, ist, soweit ein Recht dazu nicht schon besteht, an

die Genehmigung der Gemeindebehörde gebunden, welche auch das Fahrgeld zu bestimmen und

über die Sicherheit der Ueberfahrt zu wachen hat.

8. 33.

Behördliche Genehmigung bei Slauansagen und Friebwerken.

Stauanlagen zu Triebwerken und sonstige Vorrichtungen zu Venutzung von Wasserkräften

bedürfen zu erster Anlage und zu jeder wesentlichen Veränderung der Genehmigung der Ver-

waltungsbehörde.
Als wesentliche Veränderungen sim alle diejenigen anzusehen, welche auf den Stand,

den Lauf oder den Verbrauch des Wassers Einfluß haben, insbesondere:

Zuleitung des Wasseré aus einem andern, als dem zeither benutzten Gewässer, oder

die Ableitung in ein solches;

neue Aufdämmung oder Abänderung des Zu= oder Ableitungsgrabens;

Veränderung der Einlaßschleußen, der Stauvorrichtungen und des Leerlaufes, sowohl

rücksichtlich der Höhe, als der Lichtweite;

Veränderung an dem Fachbaum, dem Sicherpfahl, Merk= oder Pegelpfahl.

8. 34.

Der Unternehmer hat bei seinem Antrage namemlich auch anzugeben, ob und in welcher

Entfernung Stanwerke an demselben Gewässer, zunächst oberhalb der beabsichtigten oder zu ver-

ändernden Anlage, sich befinden, und welchen Einfluß die Anlage oder die Veränverung derselben

auf die Wasserbenutuung der bereits bestehenden Werke äußern wird, sowie welche bleibenden

Höhenmaße (Sicherpfahl, Merk= oder Pegelpfahl) aufgestellt werden sollen, nach welchen die dem

Werke zustebende Wasserhöhe zu bestimmen sein wird.

Die erforderlichen Pläue, Zeichnungen und Veschreibungen müssen von einem geprüften

Wasserbauverfländigen angesertigt sein und sind in zwei Eremplaren einzureichen.

8. 34a.

Revislon der Wasserwerße.

Nach Ausführung der Anlage oder Veränderung einer solchen hat der Unternehmer die

Vollendung der Verwaltungsbehörde anzuzeigen, worauf auf Grum der bei der Genehmigung

der Anlage erfolgten Feslsebung eine Revision derselben unter Zuziehung eines Sachverständigen

und der Betheiligten erfolgt. Findet sich nichts zu erinnern, so ist eine genaue Beschreibung
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aller auf den Stand, den Lauf und den Verbrauch des Wassers Einfluß übenden Vorrichtungen

mit Bezugnahme auf das eingesehte Höhenmaß aufzunehmen und bel der Verwaltungs-

behörde niederzulegen.
8. 34b.

Im Uebrigen gehören die Stauanlagen (F. 33) zu denjenigen Anlagen, welche den Be-

stimmungen des Titel II der Bundesgewerbeordnung, sowie des Gesetzes zur Ausführung der letz-

tern unterliegen.
§. 34c.

Herslellung von Höhenmassen.

Soweit bei den bercits bestehenden Stanvorrichtungen bleibende Höhenmaße (Sicherpfahl,

Merk- oder Pegelpfahl) noch nicht ausgestellt sind, ist ein solches binnen einem Jahre nach

Publikation dieses Gesehes vom Besiter unter behördlicher Oberaufsicht, im Falle der Säumniß

aber von der Behörde auf dessen Kosten zu errichten.

8. 34 d.

Das Verfahren bel Aufstellung der Höhenmaße, Legung der Fachbäume, Errichtung der

Wehre und der sonstigen bezüglichen Vorkehrungen bei neu zu errichtenden Stau-Anlagen so-

wohl, als bei bereits bestebenden, wird durch Ministerial-Verfügung beslimmt.

8. 35.

Rasserverschwendung bei Wassernuhungsanlagen; Gesährdung der Tenlieger.

Die Besiher von Triebwerken und Stauvorrichtungen sind verpflichtet, die Mühlgraben,

Gerinne und sonstigen Einrichtungen in solchem Zustande zu erhalten, daß keine nutzlose Ver-

schwendung des Wassers zum Nachtheil anderer Betheiligter und keine Gefährdung anliegender

Grundstücke stattfindet. Werden solche nachgewicsen, so hat die Verwaltungsbehörde eine

angemessene Frist zur Beseitigung der Schädlichfeiten zu bestimmen und nach fruchtlosem Ab-

lauf geeigneten Falles die ersorderlichen Arbeiten auf Kosten der Verpflichteten vornehmen zu

lassen, die Kosten aber von denselben auf dem durch §. 4 des Geseges, die Polizeistrafgewalt

betr., vom 8. Juni 1864 bezeichneten Wege einzuziehen.

S. 36.

Zwangsenleignung.

Beschränkung oder Entzichung fremder Rechte im Wege der Zwangsenteignung kann für

gewerbliche Wassernugungen nicht weiter, als solches der §. 20 gestattet, für landwirthschaftliche
Wassernuhungen dagegen auch in den Fällen der §§. 37—59 beansprucht werden.

8. 37.

Benutung sremder Aser zum Denschlus von Hlauwerken.

Der Ufereigenthümer, welcher zur Benutzung des ihm zustehenden Wassers für die Be-
r4
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wässerung seiner Grundstücke ein Stamwerk errichten will, ist befugt, gegen vorgängige volle

Entschädigung von dem Eigenthümer des jenseitigen Ufers die Benuhung desselben zum Anschluß

des Werkes in Anspruch zu nehmen.

Triebwerke und Gebäulichkeiten sind solchem Anspruche nicht unterworfen.

8. 36.

Forklehung.

Der Eigemhümer des für den Auschluß eines solchen Stamverks in Anspruch genommenen

Ufers kann zu jeder Zeit die Mitbenutzung deß Stauwerks bis zur Hälfte des aufgestauten

Wassers verlangen gegen Theilnahme an den Kosten der Errichtung und der Unterhaltung des

Werkes im Verhältniß der angesprochenen Mitbenutzung.

In diesem Falle ist keine Entschädigung für den Anschluß zu leisten, und der dafür etwa

bezahlie Betrag ist zurückzugeben. Wird die Benutung erst nach dem Beginn oder nach der

Vollendung des Werks verlangt, so hat derjenige, welcher sie anspricht, außerdem den Mehr-

betrag der Koslen allein zu tragen, welcher durch die für die Mitbenutzung erforderlichen Ab-

änderungen etwa veranlaßt wird.

8. 39.

Kompelenz der Juflizbehörden.

Die über die Amvendung der §§. 37 und 38 entstehenden Streitigkeiten unterlicgen der

Entscheidung der Justizbehörden.
8. 40.

Benutzung des Wassers Hlillslehender Friebwerke zur Bewässerung.

Das einem Triebwerke rechtlich gebührende Betriebswasser darf, so lange das Werk uicht

im Gange ist, für die Bewässerung benutzt werden, sofern nicht umfassende Rechte zum Vortheil

derselben bestehen.
8. 41.

Acsswõchige Benuhung hierzu.

Den Triebwerken für gewerbliche Zwecke darf, vorbehältlich wohlerworbener Rechte, das

Betriebswasser zum Zweck der Bewässerung wöchentlich von Sonntag srüh 6 Uhr bis Montag

früh 6 Uhr ohne Emschädigung entzogen werden.

Eine Ausnahme soll zu Gunsten des Betriebes von Schmelzwerken bestehen. Auch kann

eine solche nach dem Ermessen der Ortspolizeibehörde bei außerordentlichem Wassermangel oder

bei anderen außerordentlichen Umständen zu Gunsten von sonstigen Triebwerken für gewerbliche

Zwecke angcordnet werden.

8. 42.

Reilragspssichl der Besiher der Vewasserungs·Ansagen.

Wenn das Wasser zu einer neuen Bewässerungs- Anlage aus dem Zu-
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leltungsgraben eines Wasserwerkes oder aus einer durch das Wehr desselben bewirkten An-

schwellung bezogen wird, so haben die Besitzer der zu bewässernden Grundstücke zu den Kosten

für Unterhaltung des Juleitungsgrabens oder des Wehrs nach Verhältniß ihres Wasserbezugs

beizutragen. Die Größe des Beitrags wird von der Verwaltungsbehörde bestimmt.

S. 43.

Zwangsenkeignungen zu Gunslen derarliger Aulagen, Wape#erleilungslervikulen.

· Der Eigentbümer eines Grundstücks kann gezwungen werden, die Berechtigung zur Wasser-

leitung über oder durch dasselbe Behufs der Bewässerung eines anderen Grundstücks einzuräu-

men, wenn

1) die Anlage für das letztere einen wesentlichen Nutzen gewährt,

2) dieselbe nicht auf andere angemessene Weise auögeführt werden kann,

3) dem Besiher des in Anspruch genommenen Grundstücks eine wesentliche Störung be-

züglich der besonderen Benutzung desselben oder seincs Wirthschaftsbetriebs überhaupt
durch die Wasserleitung nicht verursacht, und er für die ihm durch deren Anlage und

Unterhaltung entstehenden Nachtheile entschädigt wird,

4) die Zuleitung des Wassers nicht durch überbaute Grundstücke, über Friedhöfse, Höfe und

Hausgärten erfolgen soll.
Streitigkeiten über Ansprüche auf eine solche Wasserleitung, über deren Umfang und die

Art der Ausführung werden von der Verwaltungsbehörde entschieden; die zu leistende Entschädi-

gung wird nach den Vorschriften in §. 3 311, des Gesehes vom 26. Juni 1856 festgestellt.

Zwang zur activen Theilnahme: D#blrelungsrechl der Gezwungenen.

Für solche Bewässerungs-Anlagen, welche wegen unzweifelhaft überwiegender Ersprieß-

lichkeit und bedcutender Ausdehnung als gemeinnützige Unternehmungen zu betrachten sind,

können außer den in §#§. 37—41, 43 bezeichneten Befugnissen auch noch vie in den folgenden

88. 45— 48 angeführten Zwangörechte, unter den dabei angegebenen Voraussegungen in An-

spruch genommen werden.

8. 456.

Forlletzung.

Kamn ein Bewasserungs-Unternehmen solcher Art zweckmäßig nur durch Ausdehnung auf

eine, mehreren Eepchümern gehörige Grundfläche ausgeführt werden, und ist die Zustimmung

aller Eigenthümer dieser Grundstücke im gütlichen Wege nicht zu erreichen, so können die
Wwersprechenden zur Theilnahme an dem Unternehmen gezwungen werden, wenn die

itzenthümer von wenigstens der Hälfte der ganzen bei der Anlage

betheiligten Grunofläche sich für die Anlage entscheiden.
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Die Widbdersprechenden konnen sich jedoch der Theilnahme an dem Unternehmen durch Ab-

tretung der betreffenden Grundfläche an die Zustimmenden entziehen.

Die Feststellung der Eutschädigung hierfür erfolgt nach den Bestimmungen deß 9. 3 sqq.

des Gesetzes vom 26. Juni 1856.

S. 46.

Forlsehung; Bücklrill und Erntschädigungsrecht der Gezwungenen.

Ergiebt sich aus den Erfahrungen der auf die Vollendung der Bewässerungs-Anlage

folgenden fünf Jahre, daß die Anlage ohne Verschulden der widersprecheuden Grundeigenthümer
die Ertragsfähigkeit ihrer Grunstücke gar nicht oder doch nicht in einem dem Ausfwam ent-

sprechenden Maße erhöht, oder daß sie sogar einen bleibenden Nachtheil für ihre Grundstücke

zur Folge gehabt hat, so können jene Grundeigenthümer der ferneren Betheiligung an der

Anlage sich enthalten, überdies aber im ersten Falle den verhältnißmäßigen Rückersatz des

geleisteten Koflenbetrags und der eiwa gezahlten Zinsen, beziehungsweise Aufhebung ihrer

Schuld, im zweiten Falle auch den Ersatz des erwiesenen Schadens in Anspruch nehmen. Die

Verhamlung und Entscheidung hierüber steht den Justizbehörden zu.

S. 47.

Forlsetzung.

Die Eigenthümer von Grundstücken, welche ihrer Gattung nach nicht zu denen gehören,

für welche das Unternehmen höhere Ertragsfähigkeit bezweckt, oder deren besondere Benutzungs-

weise für den Eigenthümer von größerem wirtbschaftlichen Interesse ist, als die durch die Anlage

beabsichtigte Verbesserung, können nicht zur Theilnahme gezwungen werden.

Ist jedoch das Unternehmen ohne Ausdehnung auch auf solche Grunstücke nicht ausführbar,
so sind die Eigenthümer derselben befugt, anstatt des Ersatzes der durch die Theilnahme für sie

entstehenden Nachtheile, zu verlangen, daß ihnen die fraglichen Grundstücke gegen eine nach den

Bestimmungen des Gesetzes vom 26. Juni 1856 zu ermittelnde Entschädigung abgenommen

werden.

8. 48.

Forlsehung.

Die Unternehmer einer Anlage der in &amp;. 14 bezeichneien Art können die zwangsweise

Abtretung unbeweglichen Eigenthmms mit Einschluß von Triebwerken, sowie die Zwangs-

enteignung von Wassernugungswerken und sonstigen Realberechtigungen verlangen, sofern solche

Maßnahmen zur Ausführung des Umernehmens nothwendig sind, und die Gemeinnnhigkeit der

abzutretenden Rechte von der des beabsichtigten Unternehmens nach dem Ermessen der Ver-

waltungsbehörde mit Wahrschelnlichkeit überwogen wird.
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8. 49.

Forllelzung. Ernlziehung der csnlwässerungsfäßigkei!, Versumpsung oder Aeberschwemmung.

Sind zu dieser Ausführung Belästigungen von Grundeigenthum durch Entziehung der

Entwässerungsfähigkeit, durch Versumpfung oder Ueberschwemmung nothwendig, und liegt nicht

der in §. 57 bezelchnete Fall vor, so ist der Eigenthümer befugt, anstatt eine Entschädigung

für diese Nachtheile, zu verlangen, daß ihm von den Umternehmern der gefährdete Theil seines

Grunostücks und auch der übrige Theil desselben, sofern dieser nach dem Gutachten Sachver-

ständiger seiner Bestimmung gemäß nicht mehr mit Vortheil von dem bisherigen Eigenthümer

benutzt werden kann, gegen die gesetzliche Entschädigung (§J. 58) abgenommen werde.

S. 50.

Versahren bei Herstellung solcher Denlagen.

Wer die Herstellung einer Bewässerungs-Aulage der in §.44 bezeichneten Art beabsichtigt,

hat der Verwaltungsbebörde, in deren Bezirke die betreffende Grundfläche sich befindet, einen

vollständigen Ent#wurf des ganzen Unternehmens vorzulegen.

8. 51.

Forlsehnung.
Dieser En#wurf muß, sofern nicht die Verwaltungobehörde das eine oder das andere Er-

forderniß zu erlassen unbedenklich findet, enthalten

1) eine genaue Darstellung aller Einzelheiten deb Planes, insonderheit:

a. die Augabe des Flusses, Baches, Teiches oder sonfligen Wasserbehälters, aus

welchem —, und der Wassermasse, mit welcher gewässert werden soll, ferner

die Beschreibung der dazu nöthigen Vorrichtungen (Wehre, Schleußen u. s. w.)

und der an dem Wasser bestehenden Eigenthums= und Nutzungsrechte;

b. die Situationszeichnung nebst Gesällmessung (Nivellement), welche von einem

geprüsten Geometer oder geprüsten Wasserbautechniker gefertigt oder beglaubigt

sein muß;
c. die Angabe der Größe der zu bewässerudcn Grundfläche, die Bencunung der

Flur oder Fluren, in welchen dieselbe liegt, und der Nummern des Flurbuchs;

d. die Namen und Wohnorte der Grundslücksanlieger, derjenigen, durch deren

Grundstücke Zuleitungs= bezüglich Ableimungsgräben gemacht werden sollen,

überhaupt aller derjenigen, welche Grundstücke abtreten oder deren Eigenthums-

oder Nutungörechte beschränkt werden sollen;

2) eine Verechunng der aus dem Unternehmen wahrscheinlich hervorgehenden wirth-

schaftlichen Vortheile;
3) die Verzeichnisse derjenigen Grurdbesitzer, welche sich etwa bereits für die Aus-

führung des Plans auf gemeinschaftliche Kosten erklärt haben, mit Angabe ihrer

Antheile an der zu bewässernden Grumfläche;
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4) die Angabe derjenigen Gruwbesitzer, deren Theilnahme von den Unternehmern ver-

langt wird;
5) einen Voranschlag über die wahrscheinlichen Kosten der erslen Einrichzung und

künftigen Unterhaltung.
Plan und Voranschlag (Nr. 1 und 5) müssen von einem Wasser-- und Wiesenbau-Techni-

ker und einem öconomischen Sachverständigen gemeinschaftlich beglaubigt sein, welche beide an

der Sache unbetheiligt sind.

Desgleichen wird erfordert, daß die Rechnung (Nr. 2) ebenfalls von einem solchen Sach-

verständigen verfaßt oder geprüft und anerkannt, endlich daß das Verzeichniß (Nr. 3) von den

bereits beigetretenen Grundbesitzern unterschrieben sei.

g. 52.

Forlsetzung.

Sofern nicht die Verwaltungsbehörde bei einer vorläufig durch Besichtigung und sonst vor-

zunehmenden Sacherörterung den Antrag auf Gestattung der Anlage, namentlich wegen Ge-

fährdung des öffentlichen Interesses (§. 14) zur sofortigen Zurückweisung geeignet findet, hat

sie denselben unter kurzer Bezeichnung des Unternebmers in dem für ihre amtlichen Bekannt-

machungen bestimmten Blatie mit gleichzeitiger Ansehung eines Verhaudlungötermins zu ver-

öffentlichen.
§, 53.

Forlsehung. Oessenlliche Bekannlmachung.

Diese Bekanntmachung soll enthalten:

1) die Hinweisung auf den bei der Verwaltungsbehorde zur Einsicht auflicgenden Plan;

2) die Aufforderung, elwaige Eimvendungen in dem mimdestens auf vier Wochen von

der Zeit der Einrückung der Bekanntmachung hinaus zu bestimmenden Termine

personlich oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte anzumelden;

3) die Verwarnung, daß beim Nichterscheinen

a. der Unternehmer, der Antrag als zurückgenommen zu crachten sei um dieselben

die sämmtlichen Kosten des vereitelten Termins, mit Einschluß der Reise, und

Zehrungskosten und der Entschädigung für Versäumniß der Erschienenen zu

tragen haben,

b. der übrigen Betheiligten, ihre Eimwilligung in die beantragte Enteignung, be-

ziehungsweise die Erklärung ihrer Theilnahme an dem Unternehmen, anzu-

nehmen, und sic mit späteren Gimvendungen dagegen nicht zu bören seien.

Diese Bekanntmachung muß in der Gemeinde, in deren Bezirk das Unternehmen aus-

geführt werden soll, sowice in den angrenzenden oder sonft betheiligten Gemeinden auch noch in

ortbüblicher Weise veröffentlicht, und den Antragstellern, sowie den der Behörde durch den vor-

gelegten Enuvurf befannt gewordenen Betheiligten, namentlich den Eigenthümern der unmittel-

bar ober- oder unterhalb liegenden Triebwerke besonders zugestellt werden.
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8. 54.

Jorlselzuug. Verhandsungslermin.

In dem Verhandlungstermin ist vorzugsweise zu erörtern: 4

1) ob und in welcher Weise das Umernehmen zweckmäßig ausführbar sei, welche Vor-

theile und Nachtheile von demselben zu erwarien stehen, ob dasselbe einen über-

wiegenden landwirthschaftlichen Nutzen, namentlich etwa dadurch herbeigeführten

Versumpfungen oder Ueberschwemmungen gegenüber zu gewähren verspreche;
2) ob die zu verwendende Wassermasse verfügbar sei und ohne erhebliche Beeinträchti-

gung der bereits besteheuden Werke und Aulagen und des unemntbehrlichen Wasser-

bedarfs der unterhalb liegenden Ortschaften, sowic ohne sonstige Gefährdung öffent-
licher Interessen zu dem beabsichtigten Zwecke benutzt werden könne, und ob eine

Vermehrung des verfügbaren Wassers durch die nach §. 35 zulässige Maßregel zu

erzielen;
3) ob und inwieweit fremdes Wasser nothwendig zu beanspruchen sei;

4) ob und welche Abtretung von Elgenthums-, Nuhungs= oder Dienstbarkeitsrechten

Dritter, oder ob und welche Belastung fremden Eigenthums mit Dienstbarkeiten

nothwewig sei;
5) ob die Ausdehnung der Anlage auf die hierfür beantragten Grundstücke zur zweck-

mäßigen Ausführung des Unternehmens nothwendig sei;
6) welche Brücken, Ueberfahrten, Einfriedigungen und sonstige Vorrichtungen in Folge

des Unternehmens angelegt werden müssen;

7) Welche Entschädigung in den unter Nr. 3—5 bezeichneten Fällen ungefähr erfor-

derlich werden dürfte;

8) wie die Herstellungs= und Unterhaltungskosten zu bestreiten und der Beitrags-

maßstab festzusetzen sei.
4 5.

Forlsehung.

Die Behörde hat in dem Verhamlungstermin die Exzielung einer gütlichen Uebereinkunft

zwischen den Betheiligten, inöbesondere aber auch über die Abtretungöfrage und die zu leistende

Entschädigung hinzuwirken.
Kommt eine solche Uebereinkunft nicht zu Standc, so sind die Einwendungen gegen das

Unternehmen, die Art seiner Ausführung, die Betheiligung Einzelner und die beanspruchten

Zwangsenteignungen mündlich und mit Ausschluß jeden Schrifnvechsels erschöpfend zu erörtern

und die Ergebnisse zu Prokokoll zu nehmen.

Machen sich nach dem Termine weitere Erörterungen zur Begründung eines Urtheils über

die hervorgetretenen Streitpunkte nöthig, so sind solche von der Behörde, nöthigenfalls unter

Zuzlehung Sachverständiger mit thunlichster Beschlcunigung vorzunehmen.
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8. 56.

Forlselzung; Enlscheibung.

Nach Beendigung aller erforderlichen Erörterungen hat die Behörde eine Entscheldung in

der Sache zu ertheilen. Diese hat sich pamemlich darauf zu erstrecken:

1) ob die beabsichtigte Anlage für ein Unternehmen der im §. 43 bezeichneten Art zu

erklären, sonach
2) der beantragten Zwangsabtretung von Grumeigenthum, oder

3) zwangsweiser Belastung eines solchen mit Dienstbarkeiten stattzugeben sel;

4) ob und in welchem Maße fremdeb Wasser in Anspruch zu nehmen;

5) ob und welche Grumeigenthümer zur Theilnahme an dem Unternehmen gezwungen

werden sollen, und hiernach

6) ob, in welcher Weise, binnen welcher Zeit, und mit welcher Kostenvertheilung

hiernach das Unternehmen in Ausführung zu bringen sei (s. S. 70)

8. 57.

Forllselzung.

Wenn durch die beabsichtigte Anlage voraussichtlich eine Verminderung der Entwässerungs-

fähigkeit, eine Versumpfung oder Ueberschwemmung fremder Grumstücke herbeigeführt werden

würde, so soll bei Beantwortung der Frage, ob ein überwiegender landwirthschaftlicher Nutzen

durch die Anlage erzielt werde, in zweifelhaften Fällen das Interesse der Entwässerung über

das Interesse der Bewässerung gestellt und die Ausführung der letzteren versagt werden.

g. 56.

Forlselzung; Fellslellung der Enlschãdigungen.

Ist die Ausführung des Unternehmens durch endgültige Entscheidung gesichert, so sind die

für die Zwangsenteignungen zu leistenden Entschädigungen nach Vorschrift des §. 3 scd. des

Gesetzes vom 26. Juni 1856 zu ermitteln und helen

Oenossenschaslsiches *d der Anlernehmer.

Die Eigenthümer der durch die Anlage zu verbessernden Grundstücke bilden von dem Zeit-

punkte an, wo die Ausführung des Unternehmens durch gütliche Uebereinkunft oder durch

endgültige Entscheidung gesichert ist, eine Genossenschaft.
Die Genossen haben, im Falle ihre Anzahl mehr als sechs beträgt, zum Zwecke der Be-

sorgung ihrer Geschäfte aus ihrer Mitte einen Ausschuß zu wählen.

Der Ausschuß ist berechtigt, die Genossenschaft in allen das Unternehmen betreffenden

Angelegenheiten zu vertreten.
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Er wählt zur Leitung der Geschäfte, sowie zum unmittelbaren Verkehre mit den Behörden

und dritten Personen aus seiner Mitte einen Vorstand.

In den Fällen, in welchen die Genossenschaft die Zahl von sechs Theilnehmern ulcht

übersteigt, ist statt des Ausschusses und Vorstandes zu gleichem Zwecke ein Geschäftsführer

zu wählen.

Das Ergebniß dieser Wahlen ist der betreffenden Verwaltungsbehörde anzuzeigen.

8. 60.

Forlselzung; Slalulen.

Die Genossenschaft hat die auf das Unternehmen bezüglichen Rechte und Verbindlichkelten

ihrer Mitglieder, sowie ihre gesammte innere Verwaltung durch Statuten zu regeln.

Die Statuten und jede Abänderung derselben unterliegen der Genehmigung der Ver-

waltungsbehörde. ·

8. 61.

Jorlselzung; Neuhinzutrelende.

Die Genossenschaft ist verpflichtet, jedes benachbarte Grundstück auf Verlangen des Eigen-

thümers in den Verband aufzunehmen, wenn dasselbe seine Bewässerung auf die zweckmäßigste

Weise hierdurch erhalten kann, und die Anlage hinreicht, um ohne Nachtheil für die bereits

vorhandenen Mitglicher dem gemeinsamen Bedürfnisse zu entsprechen.

§S. 62.

Torlsetzung.

Für das neu hinzukommende Grunystück ist jedoch der Genossenschaft ein angemessener

Antkheil an den Anlagekoslen zu ersetzen, dessen Größe, im Falle eine gütliche Uebereinkunft

hierüber nicht erzielt zu werden vermag, von der betreffenden Verwaltungöbehörde nach An-

hörung der Betheiligten auf Grund des Gutachtens von Sachverständigen festgesetzt wird.

K. 63.

Norlsehung.
Kann die Aufnahme eines benachbarten Grundstückes in den Genossenschaftsverband nur

mittelst besonderer Einrichtungen und Abänderungen an der Anlage bewirkt werden, so ist der

Beitritt durch die vorgängige Entrichtung der hierzu erforderlichen Kosten von Seiten der

Hinzutretenden bedingt.
g. 64.

Forlsehung; Russcheibung einzelner Grundllücke.

Die Trennung einzelner, zur Genossenschaft gehöriger Grundstücke wider Willen der

Mehrhelt, ist, abgesehen von dem Falle des . 46, nur dann zulässig, wenn das ausscheldende

*
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Grunvstück aus der Anlage die unumgänglich ersowerliche Bewässerung auf die Dauer nicht

erhält. Der Austretende haftet jedoch der Genossenschaft für seinen Anthell an den entstan-

denen Anlage= und Unterhaltungs-Kosten.

g. 65.

Torksetzung.

Ist das Ausscheiden einzelner Grundstücke aus der Genossenschaft im Interesse der Ge-

sammtanlage nothwendig, so kann dasselbe von der Mehrheit verlangt werden; doch hat in

diesem Falle die beantragende Genossenschaft dem Ausscheidenden Entschädigung zu leisten, deren

Festsebung nach Maßgabe des §. 62 erfolgt.

S. 66.

Forlselzung; Reuslösung.

Die Auflösung der Genossenschaft kann nach Erfüllung aller ihrer Verbindlichkeiten gegen

Dritte durch die Mehrheit von zwei Drittheilen der Tbeilnehmer beschlossen werden.

Die Stimmenmehrheit ist in diesem Falle und in den Fällen der beiden vorhergehenden

Paragraphen nach der Größe des betheiligten Grumbesitzes zu bemessen.

8. 67.

Ausschusz; Wiesenvorslandschasl.

Der gewahlte Ausschuß der Genossenschaft bildet zugleich die Wiesenvorstandschaft

in Ansehung der durch die Anlage zu bewässernden Wiesen.

8. 68.

Obsiegenheilen des selzleren.

Der Wlesenvorstandsschaft llegt ob:

1) den Plan zur Vertheilung des Wassers für die Bewässerung, erforderlichen Falles

unter Znziehung besonderer Wiesenbauverständiger sowie anderweitiger Techniker, zu

entwersen;
2) eine Wiesenordnung im Einvernehmen mit der betreffenden Ortspolizeibehörde,

sowic mit Zustimmung der Genossenschaft und mit Genehmigung der Verwaltungs-

behörde festzusetzen, in dieser Wiesenordnung
a) das Bewässerungsverfahren zu beslimmen,

b) das Befahren, Begehen, Beweiden, das Mähen und Ernten, die Reinhaltung

undden Schut der Wiesen, unbeschadet beslehender Rechtsverhältnisse, zu regeln,

) gegen Uebertretungen dieser Ordnung Strafen bis zu 5 Thlr. zur Casse der

Genossenschaft anzuordnen, deren Zuerkennung der betreffenden Verwaltungs-

behörde oblicgt;
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3) den Vollzug der Wiesenordnung, nöthigen Falles unter Aufstellung verpflichteter

Wiesenausseher, zu überwachen;
4) die für nöthig oder zweckmäßig crachteten Abänderungen der Gesammtanlage oder

der Wiecsenordnung zu begutachten, und dieselben, nachdem sie die Zustimmung der

Genossenschast und die Genehmigung der betreffenden Behörde erhalten haben, aus-

zuführen.
8. 69.

Wiesenordnung.

Können sich die Mitglieder der Genossenschaft über die festzuseyende Wicesenordnung

nicht einigen, so verfügt darüber, nach Vernehmung von Sachverständigen, die betreffende Ver-

waltungsbehörde.
. 70.

VBorscküsse für die zur Fheilnahme Gezwungenen.

Die sämmtlichen Kosten der Herstellung sowie der Unterhaltung der Anlage sind von den

betbeiligten Grundeigenthümern zu bestreiten.

Ueber die Vertheilung dieser Kosleulast entscheidet das gürliche Uebereinkommen der Be-

theiligten, und wenn eine solche Versländigung nicht zu Stande kommt, die Verwaltungsbehörde

nach Vernehmung der Betheiligten und auf Grund des Gutachtens von Sachverständigen.

Hierbei ist stets auf den Flächeninhalt der zu verbessernden Grundflückstheile und, wenn

hinsichtlich der Vorthelle, welche diesen auß der Anlage zugehen, ein erheblicher Unterschied besteht,

auch hierauf mittelst Eimheilung der Grumslücke in EClassen Rücksicht zu nehmen.

Den durch Zwang zur Theilnahme an der Bewässerungsanlage beigezogenen Gruweigen-

thümern, welche erweislich nicht im Stande sind, den sie treffenden Antbeil an den Kosten des

Unternehmens ohne Gefährdung ihres Nahrungsstande—ß gauz oder tbeilweise sofort zu bestreiten,

hat die Genossenschaft den Kostenantheil oder den bezüglichen Restbetrag gegen jährliche Ver-

Rnsung mit vier und zwei Drittel vom Hundert vorzuschießen.

Hierüber, sowie über die Frage, in welchen Frislen der geleistete Kostenvorschuß zurückzu-

erstatten sei, entscheidet im Mangel gütlichen Uebereinkommens die Verwaltungsbehörde.

Drilter Abschnitt.
Von dem Schutze gegen das Wasser.

S. 71.

esulwässerung; analoge Jenwendung von Vorschriflen für Pewässerung.

Auch Behufs der Eutwässerung kann der Eigenthümer des zu verbessernden Grundstücks

verlangen, daß ihm gestattet werde, das auf oder in demselben sich sammelnde Wasser über oder
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durch fremde Grundstücke mitkelst Vertiefung der Sohle, oder Erweiterung bereits vorhandener

MWasserabzüge oder mittelst neuer Anlagen, als beveckter oder unbedeckter Kanäle oder Röhren,

bie zu einem passenden Abflusse zu leiten.

Auf diese Entwässerungen findet daßjenige analog Anwendung, was in den S. 43—66

und 70 für Bewässerungen vorgeschrieben ist.

g. 72.

eEsrhallung der Gräben.

Gräben zur Ableitung des Regen= oder Schneewassers aus Fluren oder Flurdistrihten sind,

sofern nicht etwas Anderes rechtögültig festgestellt oder hergebracht ist, von dem Eigenthümer der

Grundstücke zu unterbalten, zu deren Vortheil sie gereichen.

eExrhallung der Wasserbellen und Dser.

Die Wasserbetten, Behälter und Ufer aller Gewässer sind so herzustellen und zu erhalten,

daß die angrenzenden Grundstücke, Gebäude und sonstigen Anlagen nicht gefährdet werden.

Auch Brücken- und sonstige Bamwerke, sowie Nutzungs-Anlagen an Flüssen und Bächen,

müssen diesem Zwecke thunlichst entsprechend eingerichtet werden.

S. 74.

eExrrhallung der Kanäle u. f. w., Belrelung der anliegenden Grundslücke; Schauselschlag.

Kanäle, Mühlgräben und sonstige künstliche Wasserleitungen, sowie andere Anlagen,

welche zur Benutzung oder Abhaliung des Wassers errichtet sind, wie Wehre, Schleußen,

Dämme, Wassermauern hat, sofern nicht rechtöbegründete Verpflichtungen Anderer vorliegen,

der Eigenthümer der Wasserleitung oder Anlage zu unterhalten und aufzuräumen.

Kann der Eigenthümer der Wasserleitung oder der Anlage nicht ermittelt werden, so sind

diejenigen Personcn, welche aus der Wasserleitung oder Anlage Nutzen ziehen, zur Unterhaltung

und Aufräumung nach Verhältniß der Nutzungen verpflichtet.

Die Aulieger müssen demjenigen, welcher die Wasserleitung oder Anlage zu unterhalten

und aufzuräumen hat, das nothwendige Betreten ihrer Grundstücke gestatten, auch den Schaufel-

schlag, sowie das beim Aufräumen ausgeworfeue Eis in der herkömmlichen Weise aufnchmen.

Die Fortschaffung deß Schaufelschlages muß auf Verlangen des Besithers des betheiligten

Grumstücks von Demjenigen geschehen, welcher die Wasserleitung oder Aulage zu unterhalten

und aufzuräumen hat. Auf Antrag des Anliegers kann ihm dazu von der Poligeibehörde eine

angemessene Frist gesetzt werden.
S. 75.

Aeinigung des HFlußtbelles; Berpslichlele.

Die Relnigung des Bettes eines nicht im Privateigenthum befindlichen Gewässers von
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den Hindernissen eines entsprechenden Wasserlaufs, z. B. Steinen, Kiesbänken, Schlamm-

häufungen, Alluvionen, versunkenen Baumstämmen #c. liegt, sofern nicht auf Grund wohl-

erworbener Rechte Verpflichtungen Dritter Platz greisen und der Fall nicht den Bestimmungen

deß K. 78 unterliegt, da, wo Stauberechtigte vorhanden sind, diesem und zwar soweit, als der

Aufstau von Einfluß ist, und nach Befinden mit einem Seitens der Verwaltungsbehörde zu be-

messenden Beitrage der anliegenden Grundstücksbesitzer, da wo Stauberechtigte nicht in

Betracht kommen, den Besitzern der Ufergrundstücke gemeinschaftlich ob.

Das Leistungsverhältniß richtet sich im letzteren Falle nach der Länge der Ufergrenzen.

Die in §. 74 alin. 3 enthaltenen Bestimmungen greifen auch hier Platz.

8. 76.

Besondere Vorschrislen für Mühlen.

Die Mählenbesitzer sind verpflichtet, das an ihren Wehren sich ansammelme und sest-

setzende Eis zu entfernen, um ein außergewöhnliches Aufstauen von Eis und Wasser zu verhüten.

8. 77.

Freihallung der Aser.

Jedem Ufereigenthümer liegt die Pflicht ob, sein Ufergrundstück von allen Hindernissen des

Wasserlaufs srei zu erhalten.
8. 78.

Zonslige Wasserschulzmaszregeln; Derpssichlung dazu; Koslenbeilrag.

Die Ergreifung aller sonstigen Maßregeln an den im 8. 75 bezeichneten Gewassern zum

Schut der anliegenden und hinterliegenden Grunostücke oder Anlagen gegen Wasserschaden oder

zur Beseitigigung bereits cingetretenen Schadens liegt den Eigenthümern der bedrohten oder be-

schädigten Grumstücke oder Anlagen ob. Insoweit sie nicht bloß zum Schutz eines einzelnen

bereits beschädigten oder mit Schaden bedrohten Grundslücks erforderlich und bestimmt sind, sind

zu denselben die Eigenthümer aller derjenigen Grundstücke oder Anlagen verpflichtet, zu deren

Schut sie dienen sollen, und ed ist jeder derselben berechtigt, sie zu beantragen.,

Das Kostenverhältniß wird nach dem Grade der Gefahrfür, die betheiligten Grundstücke

oder Anlagen, mit Rücksicht auf Gröhe, Beschaffenheit, Güre und Werth derselben, im Ver-

waltungswege festgestellt.
Die Feststellung der Beitragsgquote jedes Betheiligten muß, soweit nicht Gefahr in Verzuge

liegt, vor Beginn der Schuhaarbeiten erfolgt sein.

8. 79.

Aorlselzung.
Maßregeln zum Schutze von Ortschaften gegen Ueberschwemmungen, z. B. Damm, oder

Deichbauten, Correction der Strombahn zu diesem Iwecke liegen, sofern nichts Anderes rechts-
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gültig bestimmt ist, den betreffenden * bezüglich in Gemeinschaft mit den übrigen
Betheiligten (S. 78. alin. 2) ob. Cl. g.9

8. 80.

Norlselzung; insbesondere bei Verlegung des Flußbelles.

Ist einem fließenden Gewässer ein neues Bett angewiesen worden, so sind dicjenigen Be-

theiligten, in deren Interesse die Verlegung des Flußbettes erfolgt ist, verbunden, das neue

Flußbett von dem Zeitpunke ab, mit welchem, nach dem Ausspruche der Verwaltungsbehörde,

der fragliche Bau als vollendet anzusehen ist, mindestens 6 Jahre hindurch auf ihre Kosten vor-

schriftsmäßig zu erhalten und zu befestigen. Sofort mit Ablauf dieser Frist geht die Unter-

haltungspflicht auf die Eigenthümer der an die neuen Ufer unmittelbar angrenzenden Grund-

stücke und Anlagen über, es wäre denn, daß sie alsbald der Verwaltungsbchörde die ungenügende

Befestigung der Ufer nachzuweisen vermöchten. In diesem Falle hat die Verwaltungsbehörde,

nach Beseitigung der Mängel durch die Verpflichteten, den Zeitpunft des Ueberganges der

Unterhaltungspflicht zu bestimmen.

8. 81.

Hostenbeilrag aus der Bezirkskasse.

Wenn Wasserschuhmaßregeln der in §. 78 ff. bezeichneten Art eine unverhältnißmäßige

Belastung der Verpflichteten herbeiführen würden, oder wenn sie dazu dienen, um einer bedeu-

tenden allgemeinen Gefahr zu begegnen, oder einen wichtigen Landesculturzweck zu erreichen,

bleibt es vorbehalten, Unterstützungsbeiträge aus der Bezirkskasse zu gewähren.

8. 82.

Abänderungen von Wasseranlagen.

Wird durch die Höhe oder sonstige Einrichtung der im §. 74 bcezeichneten Anlagen erheb-

licher Wasserschaden an fremdem Eigenthum veranlaßt, so sind die Eigenthümer der Anlagen

zur Abänderung derselben, namentlich auch zur Anlegung von Grundablässen (el. §. 83) ver-

bunden. Besteht die schädliche Anlage auf Grund einer Bercchtigung oder des Herkommens,

oder ist die Nothwendigkeit des Umbaues erst durch eine vom Eigenthümer nicht veranlaßte tch-

nische Veränderung des Gewässerlaufes herbeigeführt worden, so sind die Kosten der Abände-

rung von den Eigenthümern derjenigen Grumstücke und Anlagen zu ersetzen, zu deren Schutz der

Bau vorgenommen werden muß. Sind dice obigen Voraussehzungen nicht vorhanden, so sind dle

erwähnten Kosten von dem Eigenthümer der schädlichen Anlage zu tragen.

J. 83.

Emmdablässe der Webre.

Wehre, welche zu gewerblichen Anlagen neu angelegt oder umgebaut werden und nur

gewerblichen Zwecken dienen, nicht aber auch Wchre, welche ökonomischen Zwecken und nur
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solchen dienen, sind mit einer Vorrichtung zu versehen, durch welche ses möglich wird, das

Wasser bis auf den Grund abzulassen. (Vgl. jedoch §. 82.)

8. 84.

Regen- und Schneewasser.

Regen= und Schneewasser, welches dem fließenden Gewässer Gerölle zuführt und dadurch

schädlich wird, ist von den Gemeinden, durch deren Gemarkung eb fließt, wo thunlich, mittelst

angebrachten Flechtwerls, Anlegung von Cascaden, Rechen rc. oder auf sonstige Weise un-

schädlich zu machen.

Ergießt sich das Regen= und Schneewasser über Grundeigenthum, welches zu keinem Ge-

meindeverbande gehört, so liegt dieselbe Verbindlichkeit dem Grundeigenthümer ob.

g. 85.

Verlegen schädlicher Bege.

Wege, welche den Ufern fließender Gewässer schädlich sind, müssen verlegt werden.

g. 86.

Waserschutzbaulen im össenllichen Onleresse.

Waseserschuczbamen, der in den ##. 72—85 bezeichneten Art anzuordnen, sind die Ver-

waltungsbehörden eben so ermächtigt als verpflichtet, sofern es das allgemeine Wohl erheischt.

Es ist sodann das in den folgenden Paragraphen geordnete Verfahren einzuschlagen.

8. 87.

Dersahren dabei.

Die Entscheidung über die Art und Zeit der Ausführung des Baues, über die Feststellung

und Vertheilung der erforderlichen Kosten ist zunächst der cigenen Erwägung und Vereinbarung

der Betheiligten zu überlassen. Solche Vereinbarungen unterliegen der Genehmigung der

Verwaltungsbehörde und sind nach erfolgter Genchmigung in ihrer Wirkung einer endgültigen

Entscheidung der Verwaltungsbehörde gleichzuachten. Wird aber eine zweckentsprechende Aus-

führung bezüglich Vereinbarung unter den Betheiligten innerhalb einer denselben zu bestimmen-

den angemessenen Frist nicht nachgewiesen, so hat die Verwaltungsbehörde nach gehöriger

Er#rterung über die Art und Zeit der Ausführung de5 Baues bezüglich über die Kostenver-

thellung zu entscheiden.

Die Eigenhümer der durch den Bau zu verbesseruden Grundstücke bilden eine Genossen-

schaft, auf welche die oben in den 88. 59, 60, 66 getroffenen Bestimmungen ebenfalls An-

wendung finden.

7
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8. 88.

Enlscheidung über die Koslenbelräge.

Erweisen sich die ursprünglich festgestellten Kostenbetrage bei der Ausführung als unge-

nügend, so ist wegen der Deckung des Fehlenden, nach Maßgabe der früberen Kostenrepartition,

Entscheidung zu geben.
F. 89.

Vorschüsle aus der Vezirkskasse.

Sind die auf dem Wege der Vereinigung oder der endgültigen Entscheidung repartirten

Beiträge von den Betheiligten nicht sofort beizubringen, so können dieselben, im Fall ed die

Dringlichkeit des Baues erfordert, aus der Bezirkskasse vorgeschossen und von den Zallungs-

pflichtigen auf dem durch K. 4 des Gesetzes, die Poliseistrafgewalt betr., vom §. Juni 1869

bezeichneten Wege alsbald wieder beigezogen werden (F. 92).

8. 90.

ernsziehung der Verbindlichkeil durch Dereliclion.

Durch das Ausgeben (die Dereliction) eines Grundstücks oder einer Anlage kann sich der

Eigenthümer einer auf dem Grume des gegemvärtigen Gesetzes erwachsenen oder ihm bevor-

stehenden Verbindlichkeit nur dann entziehen, wenn er spätestens &amp; Tage nach Eröffnung der in

Gemäßheit des §. 88 ertheilten Entscheidung über den Kostenpunkt bei den zuständigen Gerichten

der belegenen Sache die Dereliction erklärt hat.

Die Rechtsbestäudigkeit einer solchen Dercliction ist von einem Genchmigungsdecrete des

Gerichts der belegenen Sache, welches kostensrei darüber zu verhandelun und das Deerect kostenfrei

auszufertigen hat, abhängig.

Das Genehmigungsdecret soll, wenn keine sonstigen Rechtsgründe demselben entgegenstehen,

nicht verweigert werden, wenn von dem Eigenthümer bescheinigt werden kann, daß ihm in

Bezug auf die aufzugebende Besihung die Amveisung oder Aufforderung zur alleinigen oder

theilweisen Ausführung von Wasserschutzbauten oder Arbeiten, mit Einschluß der Emtscheidung

über den Kostenpunkt, von der betreffenden Verwaltungsbehörde noch nicht, oder wenigstens erst

acht Tage vorher ertheilt worden ist.

Die Besiter der zunächst angrenzenden Grundstücke sind berechtigt, nach einem burch die

Verwaltungsbehörde festzustellenden Verhälmisse die aufgegebenen Grundstücke eigenthümlich an

sich zu nehmen, dafern sie innerhalb einer ihnen hierzu zu sehenden Frist zur Uebernahme der

aufhaftenden Baupfllcht sich bereit erklären. Entgegengeseh#ten Falles gehen dic aufgegebenen

Grumstücke mit der aufbastenden Baupflicht in das Eigenthum des Bezirks über.

Theilweise Dereliction cines Ufergrundstücks ist unstatthaft.

Ortsgemeinden und die vom Gemeindeverband erimirten Grurdbesitzungen dürfen Ufer-

grundstücke nicht aufgeben.
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8. 9l.

Zwangsenleignung; Filcherei- und andere Nubungs-Verechligle.
Zur Ausführung von MWasserschutzbauten jeder Art ist Zwangsenteignung von Grund-

eigenthum in Gemähheit des Gesehes vom 26. Juni 1856 zulässig.

Die Fischereiberechtigten haben bei unternommenen Schugarbeiten und Bauten in und an

Gewässern keinen Anspruch auf eine Entschädigung; sobald jedoch das Verlassen des alten

Flußbettes nörhig wird, erbalten dieselben als Eutschädigung dafür die Fischereigerechtigkeit in

dem neuen Flußbette.

Anudere Nutzungsbercchtigte können wegen des durch den Bau veranlaßten zeitweisen Still-

standes von Wasserbenuhungs-Anstalten, Schadloshaltung von denjenigen, zu deren Nutzen die

Bauarbeiten unternommen werden, nur dann beanspruchen, wenn dergleichen Wasserbenuhungs-

Anstalten bereits bei Erlassung dieses Gesezes vorhanden waren und der Stillstand in einem

Jahre länger als 14 Tage angedauert hat. Die zu gewährende Entschädigung wird von der

zuständigen Verwaltungsbehörde bestimmt.
Privatrechte, welche bezüglich dieser Schadloshaltung besonders erworben sind, bleiben

vorbehalten.

Aussführung von Wal#erschuhbaulen.

Die Ausführung angeorrneer veer genebmigter Wasserschutzbauten geschiehrin der Regel

nach unter Leilung der dazu bestimmen Banbeamten und unter Oberaussicht der Verwaltungs-

bebörde. Zu Beslreitung der Kosten der Vor= und Hauptarbeiten können von den Zahlungs-

pflichtigen angemessene Vorschüsse eingefordert und eingehoben werden (§. 89).

Die Ausführung solcher Wasserschutzbauten, bei welchen keinc technischen Schwierigkeiten

sich darbieten, kann jedoch den Betheiligten überlassen werden.

Im leyteren Falle muß nach Beendigung des Baucs eine Rcvision desselben durch einen

von der Verwaltungsbehörde zu beauftragenden Baubcamten, sowie die Abstellung der dabei

etwa vorgesundenen Mängel erfolgen.

Die Verwaltungsbehörde kann die Ausführung genehmigter oder angeordneter Wasserschutz-

bauten im Falle der Saumseligkeit oder Widersetzlichkeit ver dazu Verpflichteten auf deren Kosten

(. 88) unmittelbar veranlassen. .
S. 9

Bellchligungen von der Verwallungsbehörde.

Von Zeir zu Zeit sind Besichtigungen und Untersuchungen der fließenden Gewässer und

ihrer Ufer von der Verwaltungsbehörde anzuordnen.

8. 94.

Mahregeln bei Nolhfländen.

Wenn zu augenblicklicher Verhütung großer Gefahr durch Dammörüche oder Ueberschwem-
7.
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mungen aus auderer Veranlassung schleunige Maßregeln ergriffen werden müssen, ist die Ver-

waltungsbehörde oder wenn diese am Orte der Gefahr nicht amvesend ist, der Vorstand des

bedrohten Gemeindebezirks befugt, die serforderliche Hülfsleistung auch in benachbarten Orten

auszuschreiben.
Solche Hülfslelstungen sind nach ihrem Geldwerthe von den Verwaltungsbehörden fest-

zuslellen und auf Verlangen aus den Gemeindckassen der bedrohten Ortschaften zu vergüten.

g. 95.

Obliegenheilen der Gemeindeporflände.

Die Gemeindevorstände, an welche daß Ausschreiben ergangen ist (§. 94) haben bei 5 bis

50 Thaler Strase für die verlangten Spann= und Hanodienste Sorge zu tragen. Die Vor-

entbaltung der Hülfe ist an dem ausbleibenden Handarbeiter mit 1 Thlr., an dem Besiger eines

einspännigen Fuhrwerks mit 3 Thlr., und an dem eines zweispännigen Fuhrwerks mit 5 Thlr.,

im Falle der Zahlungsunfähigkeit aber mit entsprechender Gesängnißstrafe für jeden versäumten

Tag zu abnden.

Mierter Abschnitt.
Von den zuständigen Behörden.

g. 96.

Compelenz der Verwallungsbehörde.

Wo das gegemwärtige Gesetz die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde aussprichr, ist mit

Ausnahme der §#. 33 und 34 u. dasjenige Landrathöamt gemeint, in dessen Bezirke sich die

Anlage befindet oder ausgeführt werden soll.

Bei Anlagen, die sich über mehr als einen Landrathöamtsbezirk erstrecken, hat das Mini-

sterium Abtheilung für das Innere eineß der betheiligten Landrathsämter als das zuständige zu

bezelchnen.
S. 97.

Forlsetzung.

Die nach §. 46 zuständige Behörde ist auch für die zum Behuf der Anlage in Anspruch

genommene Zwangsenteignung zuständig. Nur in den Fällen einer Enteignung im öffentlichen

Interesse (. 2, 8) bleibt in Gemäßheit §. 2 des Gesetzes vom 26. Junül 1856 in erster Instanz

das Ministerium Abtheilung für das Innere, in zweiter Instanz das Ministerium competent.

8. 96.

Zuziehung von Sachverslndigen.

Wo dle Zuziehung von Sachverständigen sich nöthig macht, hat, sofern die Parteien über
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deren Person und Zahl sich nicht vercinigen, die zuständige Verwaltungsbehörde die ersteren zu

ernennen. Die Sachverständigen werden, wo nöthig, von dieser Behörde verpflichtet.

In Emeignungsfällen verbleibt es bezüglich der Sachverständigen bei den Bestimmungen

der ##. 4 und 5 des Geseges vom 20. Juni 1856.

S. 99.

Jusländigkeil der Pehörden für Grundslücks-Zusammenlegung.

Räcksichtlich derjenigen Be- und Entwässerungs-Anlagen und Wasserbett-Regulirungen

oder Verlegungen, welche im Zusammenhange mit einer Grundstücks- Zusammenlegung vor-

genommen werden, nud für die damit verbundenen Enteignungen bleiben für alle Instanzen die

Behöreen zuständig, welche nach Maßgabe des Geseges vom 8. Oktober 1860 (G. S. Bo. Xll.

S. 353) zustäwig sind.
S. 100.

Ausschluh des Rechlswegs; csulschädigung der Verlehzlen.

Gegen eine von der zuständigen Behörde auf Grund des gegenwärtigen Gesehes ertheilte

Erlaubniß findet die Betretung des Rechtsweges überhaupt nicht Statt.

Dagegen bleibt Dritten, welche durch solche Erlaubniß in ihren Privatrechten verletzt zu

sein glauben, die Verfolgung etwaiger Ansprüche auf Emschädigung im Rechtswege gegen Die-

senigen vorbehalten, zu deren Gunsten die Erlaubuiß ertheilt worden ist.

8. 101.

Verweisung auf den Vechlsweg.

Ist eine Streitigkeit, welche nach den Bestimmungen des gegemwärtigen Gesetzes auf den

Rechtöweg zu verweisen ist von der Art, daß das streitige Recht für die Zulässigkeit eines Unter-

nehmens bedingemd erscheint, so ist die weitere Verhandlung wegen des Unternehmens von der

Verwaltungsbehörde bis zur Erledigung des Rechtsstreites auszusetzen. Die Verweisung auf

den Rechtsweg ist durch ein Deerct der Verwaltungsbehörde ausgusprechen, worin dem angeblich

Berechtigten zugleich aufgegeben wird, daß er bei Verlust seines Anspruchs das behauptcte

Recht binnen 30 Tagen, von Eröffnung des Deercts an, mittelst rechtlicher Klage geltend zu

machen habe. Ist der Einspruch, welcher den Rcchtsstreit veranlaßt, nicht dieser Art, so hat die

Verwalltungsbehörde die gedachte Verhandlung zu Ende zu führen, bel ehwaiger Genehmigung

des Unternehmens aber darauf hinzuweisen, daß dadurch der gerichtlichen Entscheidung über das

streitige Recht nicht vorgegriffen werde.

S. 102.

Aorssehung.

Maßregeln in Bezug auf das Wasser, welche von der Verwaltungsbehörde im öffentlichen

Interesse für nothwendig erachtet werden, können durch privatrechtlichen Einspruch nicht aufge-
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halten werden, es findet daher auf dieselben die Bestimmung im ersten Sahe ded 8. 101 keine

Anwendung.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen:

a. über die Frage der Nothwendigkeit einer von der Verwaltungsbehörde angcordneten

derartigen Maßregel,
b. darüber, in welcher Art, zu welcher Zeit, unter welchen sonstigen Modalitäten und

mit welchen Kosten dieselbe auszuführen sei.

8. 103.

ZRechlsmillel; Versahren dabei.

Gegen die Entscheidungen und sonstigen Verfügungen der Verwaltungsbehörden ist Rekurs

an die vorgesetzte Stelle zulässig.

Die Eimvendung dieses Rechtsmittels muß bei WVerlust desselben binnen 10 Tagen von

Zeit der Eröffnung des angegriffenen Beschlusses an (den Tag der Eröffnung nicht mit ge-

rechnet) entweder mümlich oder schriftlich, letzteren Falles unter Beifügung eines Duplicats

der Eingabe, bei derjenigen Behörde erfolgen, welche die angefochtene Entscheidung ertheilt hat.

Dem Recurrenten ist, wenn er bei Einlegung der Berufung dic weitere Ausführung der-

selben sich vorbehalten hat, hierzu eine vierzehmtägige Frist, vom Tage der Einlegung an ge-

kechnet, offen zu lassen und das Duplikat der c'wa eingehenden Schrift dem Gegentheil zur

Gegenausführung binnen gleicher Frist zuzustellen. Die Rekursbehörde kann, wenn sie solches

für angemessen erachtet, vor der anderweiten Entscheidung fernere Erörterungen anordnen, auch

zu diesem Zwecke Lokalbesichtigung an Ort und Stelle abhalten.

Die Fälle des F. 33 gebören zu denjenigen, welche den Bestimmungen des Titel ll. der

Bundesgewerbeordnung und des Ausführungsgesetzes zu dieser unterliegen.

8. 104.

Beschwerdesuhrung.

Etwaige Beschwerden über Verzögerung, ungesehliches Verfahren der bei dem Geschäfte

thätig gewesenen Behörden und Personen, gehören vor die Unterbehörde, soweit sie die von der-

selben zugezogenen Personen, z. B. Sachverständige betreffen.

Beschwerden über die Unterbehörden sind bei der vorgesetzten Stelle anzubringen. (Urgl.

jedoch §. 99.)

g. 105.

Sporlessreiheil Deusnahmen.

In den die Ausführung dieses Geseyes betreffenden Angelegenheiten ist von den zustän-

digen Verwaltungsbehörden sportel- und gebührenfrei zu verfahren, während die erwachsenen
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Separatgebühren und Verläge von den Unternehmern, bezüglich von den Vaupflichtigen zu

tragen sind.

Die Kosten und Verläge der Baubeamten und anderen Techniker unterliegen der Prüfung

und Feststellung der zuständigen Verwaltungsbehorde.

Die Jnteressenten haben auf Verlangen von Zeit zu Zeit angemessene, von der Ver-

waltungsbehörde zu bestimmende Vorschüsse zur Bestreitung der Verläge zu leisten.

Die durch Gesetz vom 31. Dezember 1854 für gewisse Verwaltungsangelegenheiten vor-

geschriebene Sportelpflichtigkeit findet namentlich auch Anwendung
à. auf die durch unbegründete Amträge oder verschuldere Versäumnisse herbeigeführten

Weiterungen,
h. auf abgewiesene Berufungen,

. auf die auf den Rechtsweg venwiesenen Streitigkeiten,

d. auf die durch Uebertretung der Vorschriften dieses Gesehes veranlaßten Vorschritte.

Die Fälle des §. 33 unterliegen den im Gesetze über die Sporteln in Gewerbesachen be-

stimmten Ansätzen.

Fünsler Abschnitt.

Strafbestimmungen und Schluß.

F. 106.

Strasen.

In eine Geldstrafe bis zu 5 Thalern verfällt:

) wer an einem andern als dem polizeilich bestimmten Orte ein Gewässer zu den im

§. 30 bezeichneten Gewerbs= und Wirthschaftszwecken gebraucht, oder wer polizeilich

verbosene Ufenvege benutzt;

2) wer Steine, Sand, Erde, Bäume, Schurt und andere feste Körper ohne Erlaubniß

der Polizei einlegt, eimvirft rc.;

3) wer ihm gehörige Bäume, Gebüsche und andere Gewächse, welche sich in dem Bette

eines fließenden Gewässers oder an dessen Ufer befinden und deren Entfernung.

polizeilich angeordnet worden ist, nicht entfernt;

4) wer das polizeilich angeordnete sonstige Aufräumen, ingleichen Aufeisen eines Ge-

wässers unterläßt.
8. 107.

JForklselzung.

Mit einer Strafe bis zu 10 Thalern ist zu belegen:

1) wer ihm gehörige Bäume, welche in Folge eines Naturereignisses in den Strom
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gestürzt sind, nicht innerhalb 24 Stunden nach erhaltener polizeilicher Anweisung

daraus entfernt, sofern er nicht die Unshunlichleit nachzuweisen vermag;

2) wer ohne Erlaubniß der Ortspolizeibehörde in der Nähe der Ufer, oder überhaupt an

Stellen, welche gegen das Wasser geschützt werden sollen, Erde, Kies oder Sand

gräbt, Rasen schält oder Steine bricht;

3) wer Rasenplähe, Wiesen 2c., welche unmittelbar an fließeuden Gewässern licgen und

der Uferüberschwemmung ausgesetzt find, umackert.

F. 108.

Forlsetzung.

Einer Geldstrafe bis zu 50 Thalern unterliegt:

1) wer in oder an fließenden Gewässern Schutz= oder Nutzungsbauten (z. B. Wehr-

oder Stau-Vorrichtungen), welche der Genehmigung der Verwaltungsbehörden

bedürfen, ohne solche unternimmt;
2) wer ein Wehr eigenmächtig erhöht oder verändert, eigenmächtig Beetter zur Er-

höhung der Wasserstauung auf dasselbe aufsetzt, einen Mark= oder Sicherpfahl aus-

zieht, verrückt oder sonst verändert, vorbehaltlich erimineller Bestrafung;

3) wer den von der zuständigen Behörde getroffenen Anordnungen über die Benutzung

der zum Schuhe gegen das Wasser gemachten Anlagen (Aupflanzungen, Dämme,

Gräben) und der von derselben als Porland bezeichneten Grundstücke zuwider-

hamelt, oder die zum Wasserbau gehörigen Maschinen und Geräthschaften vorsählich

beschädigt, vorbehältlich crimineller Bestrafung und des Schadenersatzes;

4) wer es vorsäglicher oder fahrlässiger Weise unterläßt, seine Grundablässe oder

Wehrschleußen bei andrängendem Hochwasser aufzuziehen;

5) wer unterirdische Wasserleitungen vorsäßlich beschädigt.
Die Strafbestimmungen des §. 147 der Bundeögewerbeordnung werden hlerdurch nicht

alterirt.

S 109.

Porllsetzung.

Wo in diesem Gesetze eine Handlung angcordnet oder verboten ist, ohne dah zugleich für

die Uebertretung eine Strafe angedroht wurde, kann von der Verwaltungsbehörde einc Strafe

bi9 zu 20 Thaler für den einzelnen Uebertretungsfall angedroht und gegen den Schuldigen ver-

hängt werden.
8. 110.

Anzeige= Alichl.
Die Anzeigen der Vergehen gegen dleses Gesctz liegt sowohl den für den Wasserbau an-

gestellten Officianten, als auch dem gesammten Polizei-Aussichts-Personal, namentlich den

Gendarmen, Gemelndedlenern und Flurschüten ob.
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8. 111.

Strasoerwandlung.

Kann die Geldstrase wegen Unvermögens des Verurtheilten nicht beigebracht werden, so ist

sie nach gesetzlichen Verhältnissen in Gefängniß zu verwawdeln.

S. 112.

Beseiligung der W#irkung der Aeberlrelung.

In allen Fällen, in welchen nach diesem Gesete eine polizeiliche Verbindlichkeit, sei es zu

einer Handlung oder zu elner Unterlassung besteht, har, abgesehen von der verwirkten Strafe,

jede Uebertretung auch die rechtliche Folge, daß die Wirkung der Handlung auf Kosten des

Schuldigen im Polizeiwege beseitigt, bezüglich die unterlassene Arbeit im Polizeiwege hergeslellt

und in beiden Fällen der Betrag der Kosten vom Pflichtigen nach Maßgabe des F. 35 bei-

gezogen wird.

S. 113.

Schlusß; Nushebung ällerer Beflimmungen.

Alle mit diesem Geseze nicht in Enklang stchenden Bestimmungen über die Gegenstände

desselben werden hiermit aufgehoben.

8. 114.

Beginn der GelelzesKrafl.

Das gegemwärtige Gesetz tritt mit dem 1. Mai #. c. in Kraft.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und Unserem beigesügten Fürstlichen

Insiegel.

Schloß Osterstein, am 6. April 1872.

(L. S)) Heinrich XIV.
v. Harbon. Hr. E. v. Beulwitz.
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Ministerial·Verfügung,
Kompetenzverhältnisse hinsichtlich der Ansstellung von Tanzerlaubnißscheinen, Gesindezeng-

Rßblchern und Reiselegitimationen in den zu den beiden Justizämtern Schleiz gehörigen

Dörsern betreffend,

vom 30. März 1872.

Milt höchster Genehmigung Seiner Durchlaucht des Fürsten wird in Folge der Aufhebung

bes vormaligen Fürstlichen Landrathsamtes zu Schlelz zur Erlelchterung für die betheiligten

Personen untker Bezugnahme auf die Ministerial-Verordnung vom 23. Januar 1856 (Nr. 5.

S. 25 des Amts- und Verordnungsblattes von 18956 — Gesetzsammlung Bo. XI. S. 3)

awvurch verfügt:

daß bis auf Weiteres für die zu den beiden Justizämtern Schleiz gehörigen Dörfer,

jedoch mit Ausnahme von Seubtendorf, Künsdorf, Wernsdorf, Kulm, Ralla und

Schllbach die Ausstellung von Tanzerlaubnißscheinen, Gesindezeugnihbüchern und Relse-

legitimatlonen den gedachten Justizämtern und zwar jedem derselben für die zu seinem

Sprengel gehörigen Dörfer übertragen sein soll.

Gera, am 30. März 1872.

Fürstliches Ministerinm.
v. Harbon.

Engelhardt.





Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

No. 348.

Ministerialbekanntmachung
vom 13 Mal 1872,

den über die Mehltheuer-Weidacr Eisenbahn abgeschlossenen Staatsvertrag betr.

Der bezüglich einer Eisenbahn von Mehltheuer durch das Triebesthal nach Welda

zwischen den Staatsregierungen des Königreichs Sachsen, des Großherzogthums Sach-

sen, sowie der Fürsienthümer Reuß jüngerer und aälterer Linte unterm 19. Dezember

vor. Is. abgeschlossene höchstlandesherrlich ratificirte Staatsvertrag sammt Konzessions-

bedingungen wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Gera, am 13. Mai 1872.

Fürstliches Ministerium.
v. Harbon.

Semmel.

Staatsvertrag.
Seine Durchlaucht der Fürst Neuß jüngerer Linie,
Seine Majestät der König von Sachsen,

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Sachsen,

Seine Durchlaucht der Fürst Neuß älterer Linie

von dem Wunsche geleitet, eine Eisenbahnverbindung zwischen der Gera-Eichigter Bahn

und der sächsisch-bayerschen Staatsbahn zu Stande zu bringen, haben zum Behufe einer

blerüber zu treffenden Vereinbarung zu Bevollmächtigten ernannt:

Ausgegeben, den 22. Mal 1872. -
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Seine Durchlancht der Fürst Reuß jungerer Linit

Höchstihren Slaatsralh Dr. jur. Emil Heinrich von Beulwitz,

Seine Majestät der König von Sachsen

Mh E * Regierungs-Raih Rudolph von Charpentier,
Königliche Hoheit der Großherzog von Sachsen

annhsir Fegleumgs.Rath Dr.jur. Adolph Volkmar Reinhard,

Seine Durchlaucht der Fürst Reuß älterer Linie

Höchstihren Geheimen Regierungs-Raih Moritz Kunze,
welche nach gegenseitiger Mitthellung ihrer in guter und gehörlger Form befundenen

Vollmachten, unter Vorbehalt der Ratification über folgende Punkte übereingekommen sind:

Arlikel 1.

Die Königlich Sächsische, die Großherzoglich Sächsische und die beiden Fürstlich

Reußischen Regierungen verpflichten sich, jede für Ihr Gebiet, einer unter dem Namen

„ Mehltheuer-Weidaer Eisenbahn-Gesellschaft“

zu bildenden Actiengesellschaft unter den nachsiehend unter O zusammengestellten, einen

integrirenden Theil des gegenwärtigen Vertrages bildenden Concessionsbedingungen die
Concession zum Bau und Betriebe einer zweigleisigen Locomotiveisenbahn zu ertheilen,

welche von Mehltheuer aus durch das Triebeskhal nach Weida geführt und an den End-

punklen einerseits mit der sächsisch-bayerschen Staatsbahn, andererseits mit der Gera-

Elchigter Bahn in unmittelbaren Schienenanschluß gebracht werden soll.

Artikel 2.

Der Concessionsertheilung hat vorauszugehen:

1) die Bildung der Actlengesellschaft und der Gitnh des Gesellschaftostatuts in
das Handelsregister des Handelsgerichts Plauen

2) der Nachweis, daß der gesammte in Actien ii Theil des Anlage-

capitals (s. §. 5 der Beilage O) gezeichnet ist und 20 Procent davon bei

namhaften Vankhäusern eingezahlt und zur Verfügung der Gesellschaft nieder-

gelegt sind.

3) die bei der Königlich Sächsischen Regierung zu bewirkende Hinterlegung elner

für die rechtzeillge und vorschriftmäßige Ausführung der Bahn sammt Zube-

hör, einschließlich der Anschaffung der erforderlichen Transportmittel, haftenden

Caution von zwei Procent des gesammten Anlagecapitals, welche in Papieren

des deutschen Reiches, oder deutschen Staaten, oder in guten Prioritäten, über

deren Güte die Königlich Sächsische Regierung zu befinden hat, zu leisten ist.
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Artikel 3.

Bestimmungen, welche mit dem Inhalte des gegenwärtigen Vertrages oder seiner
Bellage unter O in Widerspruch stehen, dürfen in das Statut nicht aufgenommen und

auch durch etwalge spälere Abänderung des Status nicht ohne Zustimmung der vier

Reglerungen eingeführt werden.

Artikel 4.

Die Königlich Sächsische Regterung verpflichtet sch, die in Artikel 2 unter 3

gedachte Caution nicht ohne Zustimmung der drei anderen Reglerungen an die Gesell-

schast, ganz oder theilweise, zurückzuzahlen.

Sollte die Caution verwirkt werden, so fällt sie den einzelnen Regierungen nach

Verhälmiß der Länge der in Ihrem Geblete gelegenen Bahnstrecken zu.

Artikel 5.

Jede der vertragschließenden Regierungen wird bei Ertheilung der Concession für
Ihr Gebtet zu Gunsten des Unternehmens die in Ihrem Gebiete geltenden Bestlmmungen

über Exproprlation von Grundeigenthum in Wirksamkeit setzen.

Artikel 6.

Die Gesellschaft hat ihr Domicil und den Siß ihrer Verwaltung in Plauen zu

nehmen und sind deshalb für alle inneren Angelegenhelten der Gesellschaft die im König-

reiche Sachsen bestehenden Vorschristen maßgebend.
Der ordentliche Gerichtsstand der Gesellschaft ist bei der für die Stadt Plauen

zuständigen Gerichtsbehörde, unbeschadet jedoch des besonderen Gerichtsstandes, welchen
die Gesellschaft vor anderen Gerichtsstellen nach den betreffenden Landesgesegebungen an-

zuerkennen hat.

Artikel 7.

Der Bau der in Artikel 1 gedachten Bahn ist spätestens binnen drei Jahren,

von Ertheilung der Concession an gerechnet, dergestalt zu vollenden, daß die Bahn ihrer

ganzen Länge nach ordnungsmäßig in Betrieb gesetzt und erhalten werden kann.
Die vertragschließenden A#egierungen sind jedoch darüber einverstanden, daß, falls

während der vorstehend festgestellten Bauzeit durch politische oder kriegerische Ereignisse

große Erschütterungen des öffentlichen Credits eintreten sollten, die Bauftist elne ange-

messene, durch besondere Vereinbarung der Regierungen näher zu bestimmende, Verlänge-
rung erfahren soll.

Artikel 8.

Der Betrieb auf der ganzen Bahn ist als ein einheitlicher herzustellen.
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Die Gesellschaft wird ermächtigt, den Betrileb auch einer anderen anschlleßenden

Elsenbahnverwaltung zu überlassen. Die Wahl dleser Verwaltung und das mit der-

selben zu treffende Abkommen unterliegen der Genehmigung der vertragschließenden Regie-

rungen.

Artlkel 9.

Die Königlich Sächsische Regierung übernimmt auf den Wunsch der Großherzog=

lichen und der beiden Fürstlichen Regierungen die technische Oberaussicht und Controle

über den Bau, die Unterhaltung und den Betrieb der ganzen Bahn (einschließlich der

Prüsung der Betriebsmittel) und wird dieselbe nach den nämlichen Grundsähen hand-

baben, welche im Königreiche Sachsen anderen Privateisenbahngesellschaften gegenüber

beobachtet werden. Die zur Durchführung dieser Oberaussicht nöthige Unterstütung wird

Ihr Seilten der anderen Regierungen zugesagk.

Die Handhabung der Bahnpolizet steht jeder Regierung innerhalb Ihres Gebietes zu.

Artikel 10.

Die landespolizeilichs Prüfung und Genehmigung der Bahnanlage, Insbesondere

auch die Bestimmung, über Lage, Herstellung und Einrichtung der Stationen und Halte-
punkte bleibt jeder Regierung innerhalb Ibres Gebietes vorbehalten.

Die technische Prüfung und Fesistellung steht der Königlich Sächsischen Regierung
zu. Dieselbe wird hierbei die Wünsche der mitbetheiligten Regierungen, soweit deren

Gebietsstrecken in Frage kommen, thunlichst berücksichtigen.

Artikel 11.

Die Fahrpläne und Tarife, sowie deren Abänderungen unterliegen der Genehmi-

gung der betheiligten Regierungen.

Artikel 12.

Jeder der betheiligten Regierungen verbleibt die Landeshoheit hinsichtlich der in

Ihrem Gebiete belegenen Bahnstrecke.

Uebertretungen, Vergehen und Verbrechen in Bezug auf die Bahnanlage oder

deren Betrieb werden von den Behörden des Staates, auf dessen Gebiet sie ausgeübt

sind, untersucht und nach den dortigen Gesehen beurthetlt.
Man sichert sich jedoch gegenseitig die Vollstreckung der in bahnpolizeilichen Straf-

fällen von den zuständigen Behörden gesprochenen Straferkenntnisse zu.

Arkikel 13.

Die Betrlebsbeamten sind ohne Unterschied des Ortes der Anstellung hinsichtlich
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der Diselplin der zuständigen Aussichtsbehörde (s. Art. 9), im Uebrigen aber den Ge-

setzen und Behörden des Skaates, in welchem sie ihren Wohnsig haben, unterworfen.

Artikel 14.

Die Gesellschaft soll bis zur Eröfnung des Betriebs auf der ganzen Bahnlänge

in keinem der vier Staaten zu anderen directen Staatssteuern, als den auf dem Grund

und Boden liegenden Abgaben herangezogen werden. Ueber die spätere Besleuerung der

Gesellschaft—abgesehen von der Grundsleuer — behalten sich die Regierungen besondere

Vereinbarung und eine Beslimmung vor, vermöge welcher diese Besteuerung in allen vier

Staaten als eine gemeinschaftliche bewirkt wird, dergestalt, daß jede der betheiligten Re-

gierungen noch Verhältniß der Länge der in Ihr Gebiet fallenden Bahnstrecke an der

Gesammtsteuer zu participiren hat.

Bis zum Erfolg einer diesfälllgen Vereinbarung ist vom vollständig eröffneten

Betriebe ab die Eisenbahngesellschaft den in den einzelnen contrahlrenden Staaten je-

weilig bestehenden, den Eisenbahnbetrieb betreffenden Abgaben unterworfen.

Ariikel 15.

Die Regierungen behalten sich das Recht vor, die innerhalb Ibres resp. Ge-

biete# gelegene Bahnstrecke nebst allem dazu zu rechnenden Zubehör nach Verlauf von 30

Jahren von Zeit der Eröffnung des Betriebes auf der ganzen Bahn, nach vorgängiger, min-

destens zwei Jahre vorher der Gesellschaft darüber zu machender Ankündigung, jederzeit

gegen Erstottung des Anlagecapitals, unter Berücksichtigung etwaiger Mellorationen und

Deteriorationen, zu erwerben.

Ist eine Verständigung über Fesistellung des Ankaufspreises nicht zu erzielen, so

ist die Höhe des Lepteren durch Sachverständige zu ermitteln, von denen diejenige Re-

gierung, beziehendlich die mehreren Regierungen, welche von dem Ankaufsrechte Gebrauch

machen wollen, den einen, eventuell durch Loosziehung zu bestimmenden, die Gesellschaft

den zweiten und beide Sachverständige wieder einen drillen, ebenfalls da nöthig, durch

Loosziehung als Obmann zu wählen haben.

Mit der Ausübung des Ankaufsrechts erlöschen alle der Gesellschaft aus der Con-

ression erwachsenen Rechte und Befugnisse und gehen in unveränderter Weise auf die

bekresfende Regierung über.

Artikel 16.

Sollie die Gesellschaft den Verkauf der Bahn oder die Vereinigung mit einem

anderen Eisenbahnunternehmen oder ihre Auflösung beschließen, so bedarf es hierzu der

Genehmigung der vertragschließenden Reglerungen.
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Artikel 17.

Jede der verkragschliehßenden Reglerung wird zur Regelung des Verkehrs zwischen

Ihr und der Gesellschaft, sowie zu Handhabung Ihrer Hoheitsrechte und des Ihr für

die Bahnstrecke Ihres Gebietes nach diesem Vertrage zustehenden Aussichtsrechts einen

ständigen Commissar bestellen. Derselbe hat die Beziehungen seiner Regierung zu der
Eisenbahnverwaltung in allen nicht speciell die technische Oberaussicht (s. Art. 9) be-

neffenden und nicht zu unmittelbarem Einschreiken der zuständigen Gerichts= oder Ver-

waltungsbehörde geeigneten Fällen zu vermitteln.

In allen Angelegenheiten, welche nach dem gegenwärtigen Vertrage und den

Concessionsbediugungen der gemeinschastlichen Beschlußfassung der vier Regierungen unter-

llegen, entscheiden diese erforderlichen Fallo nach Stimmenmehrheit, wobei bel Stlmmen-

glelchheit die Königlich Sächsische Stimme den Ausschlag giebt.

Artikel 18.

Für den Fall, daß mit der Ausführung der Eisenbahn, welche den Gegenstand

des gegenwärtigen Vertrages bildet, innerhalb einer Frist von drei Jahren, vom Tage

der Natisicationsauswechselung an gerechnei, noch nicht begonnen sein sollte, behalten sich
die Regierungen das Recht vor, von diesem Vertrage mittels einer den anderen bethei-

Ua#ten Regierungen zu gebenden Erklärung zurückzutreten.

Areikel 19.

Gegenwärtiger Vertrag soll zur landesherrlichen Ratisication vorgelegt und die

Auswechselung der darüber ausgefertigten Urkunden sobald als möglich, spätestens aber

binnen sechs Wochen bewirkt werden.

Dessen zu Urkund ust dieser

Vertrag

in vierfachen Exemplaren ausgefertigt und von den ernannten Commissarlen vollzogen

worden.

Dresden, am 19. Dezember 1871.

(L. S.) Dr. E. v. Benlwitz.

(I. S.) Rudolf von Charpenkier.

(L. S.) Dr. Adolph Volkmar Reinhord.

(I. S.) Moritz Kunze.
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0

Concessionsbedingungen
sr

die Eisenbahn Mehltheuer-Weida.

8. 1.

Der unter dem Namen:

Mehltbeuer-Weidaer Eisenbahn-Gesellschaft
zusammengetretenen Acklengesellschaft wird zum Baue und Betrlebe einer zwelglelsigen

Locomotivelsenbahn, welche von Mehltheuer aus durch das Trlebesthal nach Weida geführt

und an den Endpunkten einerseits mit dersächsisch bayerschen Staatsbahn, andererselts

mit der Gera-Eichichter Bahn in unmittelbaren Schienenanschluß gebracht werden soll,

unter nachfolgenden Bedingungen und näheren Bestimmungen Concession ertheilt.

5S. 2.

Die Gesellschaft soll befugt sein, den Betrieb einer anderen anschließenden Eisen-

bahnverwaltung zu überlassen. Die Wahl dieser Verwaltung und das mit ihr zu treffende

Abkommen unterliegen jedoch der Genehmigung der Regierungen der vier von der Bahn

getroffenen Staaten.
8. 3.

Die Gesellschaft hat ihr Domicil und den Sih ihrer Verwaltung in Plauen zu

nehmen und sind deshalb für alle inneren Angelegenheiten der Gesellschaft die im König-

relche Sachsen bestehenden Vorschristen maßgebend.
Der ordentliche Gerichtsstand der Gesellschaft ist bei der für die Stadt Plauen

zuständigen Gerichtsbehörde, unbeschadet jedoch des besonderen Gerichtsstandes, welchen

die Gesellschaft vor anderen Gerichtsstellen nach den betrefsenden Landesgesehzgebungen

anzuerkennen hat.

S. 4.

Die Ordnung der inneren Angelegenheiten der Gesellschaft ist Sache des Gesell-

schaftsstatuts, dessen Eintragung in das Handelsregister des Handelsgerichts Plauen zu
bewirken ist.

Dieses Statut dark jedoch nichts enthalten, was den gegenwärtigen Concessions-

bedingungen und dem darüber unker den betheiligten Reglerungen abgeschlossenen Ver-

trage widerspricht. Abändekungen des Statuts unterliegen, soweil sie zugleich Abände-

rungen der Vertrags= oder Concessionsbedingungen enthalten, der Genehmigung der Re-
glerungen. «
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8. 5.

Das für das ganze Unternehmen auf

3,500,000 Thaler

festgestellte Anlagekapital — einschlleßlich des zu Verzinsung der eingezahlten Summen
während der Bauzelt erforderlichen Bedarfs — ist mindestens zur Hälfte in Actien, rück-

sichtlich deren, in Gemäßheit Art. 222 des durch das Relchsgesey vom 11. Juni 1870

modificirten Allgemeinen Deuischen Handelsgesetzbuchs die ursprünglichen Zeichner jeden-
fallo bis zur Höhe von 40%verhastet bleiben, auszubringen.

Die Beschaffung des Reltes kann durch eine Anleibe au Porleur erfolgen, zu

deren Ausgabe seiner Zelt auf Grund des befonders einzureichenden Anlelheplans die

Genehmigung der Königlich Sächsischen Regierung einzuholen ist. Es wird jedoch die
Genehmigung zu Ausgabe von Anlelhescheinen au porleur nicht eher ertheilt werden, als

bis mindesteno 40% des Aktienkapitals wirklich eingezahlt und in das Unternehmen

verwendet sind.

C. 6.

Es ist ein Reservefonds bis zur Maximalhöhe von 5 % des Anlagecapltals zu

Deckung außergewöhnlicher nach Eröffnung des Bahnbetriebes durch Naturerelgnisse, Un-
glücksfälle 2c. entstehender Ausgaben zu bilden. Dlesem Fonds lind zu überweisen:

a. vom Ablaufe des ersten Jahres nach Eröffnung des Beriebes auf der

ganzen Bahnstrecke an die Hälfte des 4% übersteigenden Reinertrages

(d. h. des nach Abzug sämmtlicher Betriebs= und Unterhaltungskosten

von der Bruttoeinnahme verbleibenden Ueberschusses) bis höchstens 1%

des Anlagekapitals jährlich,

 die Zinsen des Fonds selbst bis zur Erfüllung der angegebenen Maxlmal-

hohe.

Nach Ablauf des ersten Betriebsjahres ist auch ein Erneuerungsfonds zu bilden,

welcher vorzugswelse zu Besireltung der Kosten der Erneuerung der Betriebemittel, der

Schienen, der Schwellen und kleiner Theile des Oberbaues, einschließlich der Weichen,

bestimmt ist, und über dessen Einrichtung und Dotirung das Gesellschaftsstatut das Nähere

zu bestimmen hat.

S. 7.

Der Bau der Bahn ist spätestens binnen drei Jahren von Erthellung der Con-

cession an gerechnet, dergestalt zu vollenden, daß die Bahn ihrer ganzen Länge nach

ordnungsmäßig in Betrieb gesetzt und erhalten werden kann.

Für den Fall, daß während der vorstehend festgestellten Bauzeit durch polittsche
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oder kriegerische Ereignisse große Erschütterungen des öffentlichen Credits eintreten sollten,

wird der Gesellschaft eine angemessene Verlängerung der Banzeit in Aussicht gestellt.

Für die vollständige und vorschriftsmäßige Ausführung der Bahn, einschließlich

Anschaffung der erforderlichen Transportmittel innerhalb der festgesezten Frist haftet die

von der Gesellschaft bei der Königlich Sächsischen Regierung binterlegte Caution.

C. .

Zur Lellung des Baues und Betriebes der Bahn sind als Oberingenieur und

Sectionsingenieure, sowie als Maschineningenieur (Maschlnenmeister) nur solche Techniker

zu verwenden, welche durch die Staatsprüfung des Königreichs Sachsen, des Grohherzog=

thums Sachsen oder eines Staates, dessen Staatsprüfung für Techniker rücksichtlich der

Anforderungen den Königlich oder Großherzoglich Sächsischen gleich zu stellen ist, ihre

Befähigung nachgewiesen haben.
Die Ausführung des Baues sowohl als die Unterhaltung der Bahn und der

Betrieb siehen unter der technischen Oberaufsicht und Contole der Königlich Süchsischen

Regierung, und ist die Gesellschaft verbunden, den in Ausübung dieses Aussichtsrechtes

zu gebenden Anordnungen der Königlich Sächsischen Regierung und der von ihr beauf-

tragten Beamten Folge zu leisten.

8. 9.

Für den Vau selbst und den technischen Bewieb sind im Allgemeinen die für die

Königlich Sächsischen Staaksbahnen geltenden Normalien maßgebend.
Keine Strecke darf dem Betriebe ohne vorgängige Prüfung der von der Königlich

Sächsischen Reglerung beaustragten Techniker und ohne die auf Grund dieser Prüfung

Namens aller vier Regierungen ertheilte Erlaubniß übergeben werden.

Einnahmen aus einem elwaigen Seeckenbetriebe vor Eröffnung der ganzen Bahn

sind dem Bansonds zu überweisen, da die Verzinsung der Aktien aus diesem Fonds bis

zur Eröffnung der ganzen Bahn fortdauert.

8. 10.

Die Bahn ist im Unterbau sofort durchgängig zweigleisig anzulegen. Die Ge-

sellschaft ist verpflichtet, das zweite Gleis herzustellen, sobald und sowelt die Regierungen

es fur erforderlich erachten.

Die Spurweite hat 11835 m. im Lichten der Schienen zu betragen.

8. 11.

Die landespolizeiliche Prufung und Genehmigung der Bahnanlage, insbesondere

auch die Bestimmung über Lage, Herstellung und Einrichtung der Stationen und Halte-
10
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punkte bleibt einer jeden der betheiligten Regierungen innerhalb ihres Gebietes vor-

behalten. Auch behalten sich die Lehteren vor, die Anlegung neuer Stationen und Halte-

punkte im Interesse des öffentlichen Verkehrs anzuordnen.

Die technische Prüsung und Festsielung steht der Königlich Sächsischen Regie-

rung zu.

8. 12.

Kommt über etwaige Anschlüsse anderer Bahnen keine gütliche Vereinbarung zu

Stande, so entscheidet die Staatsregierung, in deren Gebiet der Anschluß zu liegen

kommt.

S. 13.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, einen einheitlichen Betrieb für die ganze Bahn

herzustellen, die Bahn stets in gutem und fahrbarem Zustande zu erhalten, tüchtige und

ausreichende Trausportmittel für Personen, Waaren und Thiere bereit zu halten, auch

die Beförderung selbst regelmähig und ohne persönliche Begünstigung nach Mahgabe der

Zeit und Reihenfolge der Anmeldung zu befsorgen, sowie den von der Königl. Sächsischen

Regierung kraft des in §. 8 gedachten Aussichtsrechtes für nothwendig erachteten techni-

schen Anordnungen in Bezug auf die Unterhaltung der Bahn, sowie auf den Betrieb,

nicht minder den landespolizeilichen Weisungen jeder der betheiligten Staatsregierungen

in Bezug auf Betriebseinrichtungen innerhalb des betreffenden Staatsgebietes Folge zu

leisten. Der Betrieb ist mit den Auschlußbahnen in die nöthige Uebereinstimmung zu

setzen.
Bei Unterbrechung des Betriebes durch Beschädigungen oder sonstige Unfälle und

Naturereignisse hat die Gesellschaft für thunlichste Veschleunigung der Wiederherstellung

zu sorgen, ist auch verpflichtet, bereits übernommene Personen und Güter ohne Tarlf-

erhöhung an die bedungenen Bestimmungsorte befördern zu lassen.

Zu Erfüllung vorstehender Obliegenheiten kann die Gesellschaft Seiten der Auf-

sichtsbehörde nach Befinden durch Strafauflagen angehalten werden.

8. 14.

Die Tarife und Fahrpläne, sowie deren Abänderungen unterliegen der Genehmi-

gung der Staatoreglerungen. Auf Verlangen der Lehteren ist die Gesellschaft verpflichtet,

für den in Verbindung mit den Anschlußbahnen einzurichtenden Trausport von Kohlen

und Koaks und evemtnell der übrigen in Artikel 45 der Verfassung des deutschen Reichs

bezeichneten Gegenstände auf größere Entsernungen den Elupfennigtarif einzuführen.

8. 15.

Die Obliegenheiten der Eisenbahngesellschaft bezüglich der Handhabung der Bahn-
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polizei und der Ausübung des Aussichtsrechts der Regierungen über die Eisenbahn und

deren Betrieb in lechnischer Hinsicht sind nach den für den Umfang des deutschen Reiches,

bezlehendlich von den betreffenden Regierungen bereits erlassenen oder noch zu erlassenden

allgemeinen und speciellen Verwaltungsnormen zu beurthetlen, denen die Gesellschaft sich

zu unterwerfen hat.

Bezüglich der Prüfung der auf der Bahn anzuwendenden Lokomotiven oder sonsti-

tgen Fahrzeuge ist den jeht bestehenden oder künftig zu erlassenden Bestimmungen nach-

zukommen.

8. 16.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, auf denjenigen Statlonen oder Haltepunkten, wo

es für erforderlich erachtet wird, eine geeignete Lokalität zum Polizeibüreau einzurlchten,

zu menbliren, in gutem Stande zu erhalten und für deren Beleuchtung, Heizung und

Reinigung zu sorgen, nicht minder die zum Dienst auf der Eisenbahn und den Bahn-

höfen bestimmten Polizelbeamten, inglelchen alle Mitglieder der Land- und Stadtgendar-

merie der betheillgten Staaten, welche sich durch Diensttleidung oder sonst als solche

ausweisen, bei Dlenstreisen frei zu befördern.

8. 17.

Der durch die Aufstellung von Hülfsgendarmen zur polizeilichen Beaussichtigung

der Eisenbahnarbeiter während der Bauzeit entstehende außerordentliche Aufwand ist von

der Gesellschaft zu ersetzen.

 18.

Die Gesellschaft ist verbunden, dafür Sorge zu tragen, daß erkrankte oder ver-

unglückte Arbeiter und deren Familien nicht den Gemeinden derjenigen Orte, in welchen

sich dle Arbeiter während des Bahnbaues, ohne daselbst ihren Unterstützungswohnsitz zu

haben, befinden, zur Last fallen. »

« EssinddahekfükVetpflqumgmthntekstüptmglnsolchen Fallen von der Ge-

sellschaft die norhigen Vorkehrungen zu treffen.

8. 19.

Die Gesellschaft verpflichtet sich, bei Anstellung des Bewiebspersonals den wegen

der Verwendung der mit Civilversorgungs, oder Civilanstellungsschein entlassenen Mili-

tairg der deulschen Armee bestehenden oder kün#ilg weiter zu treffenden Bestimmungen

allenthalben nachzukommen.
Im Uebrigen lind bei Anstellung der Beamten Angehörige der vier bethelligten

Staaten, unter der Voraussehng gehörlger Befählgung, vorzugsweise zu berücksichtigen.
10
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8. 20.

Wenn in Folge des Baues der Eisenbahn zum Zwecke der Verbindung der ein-

zelnen Statlonen und Haltepunkte mit den nächstgelegenen Orten oder Straßen die An-

legung neuer oder der Umbau und die grundhaftere Herstellung schon vorhandener Wege

und Straßen nach strahenpolizeilichem Ermessen sich nöthig macht, so fällt der durch diese

Veranstaltung entstehende Bau- und Unterhaltungsaufwand der Eisenbahngesellschaft zur

Last, insoweit nicht nach Beschaffenheit der Umstände eine Mitleldenheit der betreffenden

Flurgemeinden oder sonstigen Baupflichtigen einzutreten hat, worüber mit Ausschluß des

Rechtsweges nur im Verwaltungswege in jedem der betheiligten Staaten zu ent-

scheiden ist.

8. 21.

Für Kriegskeschädigungen und Demolirungen, es mögen solche vom Feinde aus-

gehen, oder im Interesse der Landesvertheidigung veranlaßt werden, kann die Gesellschaft

vom Staate beziehungsweise vom deutschen Reiche einen Ersatz nicht in Anspruch nehmen.

KS. 22.

Der Postverwaltung des deutschen Reiches gegenüber ist die Gesellschaft verpflichtet

u. ihren Betrieb, soweit die Natur desselben es gestattet, in die nothwendige

Uebereinstimmung mit den Bedürfnissen der Postverwaltung zu bringen,

. mit jedem fahrplonmäßigen Zuge auf Verlangen der Postverwaltung einen

Postwagen und innerhalb desselben

an. Briefe, Zeitungen, Gelder, ungemünztes Gold und Stilber, Juwelen
und Prctiosen ohne Unterschied des Gewichts, ferner solche nicht in

die Kategorie der obigen Sendungen gehörige Paquete, welche einzeln

das Gewicht von zwanzig Zollpfunden nicht übrigen,

bb. die zur Begleltung der Postsendungen, sowie zur Verrichtung des

Dienstes unterwegs erforderlichen Postbeamten, auch wenn dieselben

geschäftslos zurückkehren,
co. die Geräthschaften und Utensilien, deren die Beamten unterwegs

bedürfen,

nnentgeldlich zu befördern. Statt besonderer Postwagen können auf Grund

desfallsiger Verständigung auch Postcoupés in Eisenbahnwagen gegen eine

den Selbsikosten für die Beschaffung und Unterhaltung thunlichst nahe stehende

Miethe beuutzt, es kann ferner bet solchen Zügen, in denen Postwagen oder

Postcoupés nicht laufen, die unentgeldliche Mitnahme eines Postbeamten mit
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der Briefpost, dem alsdann der erforderliche Sipplatz einzuräumen ist, oder

die unentgeldliche Beförderung von Brlef= und Zeltungspacketen durch das

Zugpersonal verlangt werden.

Für ordinaire Packete über 20 Pfund, auch wenn dieselben innerhalb des

Postwagens oder Postcoupes befördert werden, erhält die Eisenbahngesellschaft

die karifmäßige Ellfracht, welche für das monatliche Gesammtgewicht der
zwischen je zwei Stationen beförderten zahlungspflichtigen Paquete berechnet
und auf Grund besonderer Vereinbarung aversionirt wir

. Wenn ein Postwagen oder das an dessen Stelle zu benuzende Postcoupé

(ad b) für den Bedarf der Post nicht ausreicht, so hat die Eisenbahngesell-

schaft entweder die Beförderung der nicht unterzubringenden Postsendungen

in ihren Wagen zu vermitteln, oder der Post die erforderlichen Transport-

mittel leihweise zu stellen.

Im ersteren Falle wird für ordinaire Packete über 20 Pfund eine weitere

als die od c vorgesehene Vergütung nicht gelelstet. Im letzteren Falle zahlt

die Postverwaltung außer der Frachtvergütung für die ordinairen Paquete

über 20 Pfund eine besonders zu vereiubarende, nach Sätzen pro Coupé

und Meile und resp. pro Achse und Metle zu bemessende Hergabe= und Trans-

portvergütung.

. Die Eisenbahngesellschaft übernimmt die Unterhaltung, Unterstellung, Reini-

gung, das Schmieren, Ein= und Ausrangiren 2c. der Eisenbabnpostwagen,

sowie den theilweisen Ersatz derselben in Beschädigungsfällen gegen Vergü-

tungen, welche nach den Selbsikosten bemessen und über deren Berechnung

besondere Vereinbarung getroffen wird.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, die mit Postfretpässen versehenen Personen

unentgeldlich zu befördern, vorausgesetzt, daß diese nur einen Thell ihrer

Reise auf der Elseubahn, einen anderen Theil aber mit gewöhnlichem Post-

fuhrwerke zurücklegen.

**.

S

*

—

8. 23.

In Bezug auf das Verhältniß zur Militatrverwaltung des deutschen Reiches hat

sich die Gesellschaft denselben Verpflichtungen zu unterwerfen, welche in dieser Beziebung

den Staatsbahnen gegenüber durch die Reglemenks von 1868 eingeführt sind, oder noch

eingeführt werden. Insbesondere gilt dies von sämmtlichen bei der Beförderung von

Militärpersonen, Militäreffecten und sonstigen Armeebedürfalssen anzuwendenden Tranus-

vortsätzen.
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8. 24.

Der Telegraphenverwaltung des deutschen Reiches gegenuber hat folgendes Ver-

hältniß einzutreten:
1) die Eisenbahnverwaltung hat die Benutzung des Elsenbahnterralns, welches

außerhalb des vorschristsmäßigen freien Prosils liegt, und soweit es nicht zu

Seitengräben, Einfriedigungen 2c. benutzt wird, zur Anlage von oberirdischen

und unterirdischen Reichskelegraphenlinien unentgeldlich zu gestatten.
Für die oberirdischen Telegraphenlinien soll thunlichst entfernt von den

Bahngleisen nach Bedürfniß eine einfache oder doppelte Stangenreihe auf

der einen Seite des Bahnplanums aulgeslellt werden, welche von der Eisen-

bahnverwaltung zur Befestigung ihrer Telegraphenleitungen unentgeldlich mit
benutzt werden darf. Zur Anlage der unterirdischen Telegraphenlinien soll

in der Regel diejenige Seite des Bahnterrains benupt werden, welche von

den oberirdischen Linien im Allgemeinen nicht verfolgt wird.

Der erste Trakt der Reichstelegraphenlinien wird von der Reichstele-

graphenverwaltung und der Eisenbahnverwaltung gemeinschaftlich festgeseßt.

Aenderungen, welche durch den Betrieb der Bahn nachweislich geboten sind,

erfolgen auf Kosten der Meichstelegraphenverwallung, resp. der Eisenbahn;

die Kosten werden nach Verhälmiß der beiderseitigen Anzahl Drähte repar-

tirt. Ueber anderweite Veränderungen ist beiderseitiges Einverständniß er-

sorderlich, und werden dieselben für Rechnung desjenigen Theiles ausgeführt,

von welchem dieselben ausgegangen sind.

2) Die Eisenbahnverwallung gestattet den mit der Anlage und Unterhaltung

der Reichstelegraphenlinien beauftragten und hierzu legilimirten Telegraphen=

beamten und deren Hülfsarbeitern Behufs Ausführung ibrer Geschäfte das

Vetreten der Bahn unter Beachtung der bahnpolizeilichen Beslimmungen,

auch zu gleichem Zwecke diesen Beamten die Benutzung eines Schaffnersites

oder Dienstcoupes auf allen Zügen, einschließlich der Güterzüge, gegen

Lösung von Fahrbillets dritter Wagenklasse.

3) Die Eisenbahnverwaltung hat den mit der Anlage und Unterhaltung der

Reichstelegraphenlinien beauftragten und legitimirten Telegraphenbeamten

auf deren Requisition zum Transpork von Leitungsmaterialien die Benuhung

von Bahnmeisterwagen unter bahnpolizeilicher Aussicht gegen eine Vergütung

von fünf Silbergroschen pro Wagen und Tag, und von zwanzig Silber-

Uroschen pro Tag der Aussicht zu gestatten.

4) Die Eisenbahnverwaltung hat die Reichstelegraphenanlagen an der Bahn

gegen eine Entschädigung bis zur Höhe von zehn Thalern pro Jahr und
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Meile durch ihr Personal bewachen und in Fällen der Beschädigung nach

Anleltung der von der Reichstelegrophenverwaltung erlassenen Instruction

provisorisch wieder herstellen, auch von jeder wahrgenommenen Störung der

Linien der nächsten Neichstelegraphenstation Anzeige machen zu lassen.

5) Die Eisenbahnverwaltung hat die Lagerung der zur Unterhaltung der Linien

erforderlichen Vorräthe von Stangen auf den dazu geeigneten Bahnhöfen

unentgeldlich zu gestatten und diese Vorräthe ebenmäßig von ihrem Personal

bewachen zu lassen.

6) Die Eisenbahnverwaltung hat bei vorübergehenden Unterbrechungen und

Störungen der Reichstelegraphen alle Depeschen der Reichstelegraphenver-

waltung mittels ihres Telegraphen, soweit derselbe nicht für den Eisenbahn-

betriebsdienst in Anspruch genommen ist, unentgeldlich zu befördern, wofür

die Reichstelegraphenverwaltung in der Beförderung von Elsenbahndienst-

depeschen Gegenseitigkeit ousüben wird.

7) Die Eisenbahnverwaltung hat ihren Betriebstelegraphen auf Erfordern des
Reichskanzleramtes dem Privatdepeschenverkehr nach Maßgabe der Bestim-

mungen der Telegraphenordnung für die Correspondenz auf den Telegraphen-

linien des deutschen Reichs zu eröffnen.

#8) Ueber die Ausführung der Bestimmungen unter 1 bis einschließlich 6 wird

das Nähere zwischen der Reichstelegraphenverwaltung und der Eisenbahn-

verwaltung schristlich vereinbart.

8. 25.

Die Gesellschaft soll während der Bauzeit in allen vier Staatsgebieten von di-

recten Staatssteuern, mit Ausnahme der Abgaben vom Grund und Boden befreit sein.

Nach Eröffuung des Betriebes unkerliegt dieselbe der in den einzelnen Staaten jeweilig

bestehenden, beziehendlich der zwischen den betheiligten Staalsregierungen zu verein-

barenden Besteuerung.

8. 26.

Die Regierungen behalten sich das Recht vor, die innerhalb ihres resp. Gebietes

gelegene Bahnstrecke nebst allem dazu zu rechnenden Zubehor nach Verlauf von 30 Jahren

von Zeit der Eröffnung des Betriebes auf der ganzen Bahn, nach vorgängiger, minde-

stens zwei Johre vorher der Gesellschaft darüber zu machenden Ankündigung, jederzeit

gegen Erstattung des Aulagekapltals unter Berücksichtigung elwaiger Meliorationen und

Deteriorationen zu erwerben.

n eine Verständigung über Feststellung des Ankaufspreises nicht zu erzielen, so

ist die Höhe des Lehteren durch Sachverständige zu ermitleln, von denen diejenige Re-
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gierung, beziehendlich die mehreren Reglerungen, welche von dem Ankaufsrechte Gebrauch

machen wollen, den einen, eventuell durch Loosziehung zu bestimmenden, die Gesellschaft

den zweiten und beide Sachversländige wieder einen dritten, ebenfalls da nöthig durch

Loogziehung, als Obmann zu wählen haben.
Mit der Ausübung des Ankauförechts erlöschen alle der Gesellschaft aus der Con-

cession erwachsenen Aechte und Befugnisse und gehen in unveränderter Welse auf die

betreffende Regierung über.
8. 27.

Sollte die Gesellschaft den Verkauf der Bahn oder die Verelnigung mit einem

andern Eisenbahnunternehmen, oder ihre Auflösung beschließen, so bedarf es hlerzu der

Genehmigung der Regierungen.
G. 28.

Sollie die Bahn innerhalb der in §. 7 bestimmten Bauzeit nicht fertig hergestellt

werden, so ist, nächst dem Erlöschen der Concession und dem Verfalle der Caution für

dle ganze Linie, jede der betheillgten Staatsregierungen berechtigt, aber nicht ver-

pflichtet, innerbalb ihres Gebietes das Eigenthum an dem etwa bereits erworbenen Grund

und Boden und an dem ausgeführten Theile des Unter- und Oberbaues sammt Zubehör

ganz oder theilweise gegen den Taxwerth zu erwerben.

8g. 29.

Zur Handhabung ihres Aussichtsrechtes wird jede der betheiligten Staatsregie-

mungen einen beständigen Commissar ernennen, welcher den Verkehr seiner Regierung

mit der Bahnverwaltung in allen nicht speciell die technische Oberaussicht (s. §. 8) be-

treffenden und nicht zu unmiktelbarem Einschreiten der competenten Gerichis= oder Ver-

waltungsbehörden geeigneten Fällen vermitteln wird.
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Concessions-Decret
für die Mehltheuer-Weidaer Eisenbahn-Gesellschaft

vom 30. März 1872.

Wir Heinrich der Vierzehnte von Gottes Gnaden Jüngerer Linie regieren-

der Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kranichfeld, Gera,
Schleiz und Lobenstein u. s. w.

haben auf Grund eines mit der Königlich Sächsischen, der Großherzoglich Sachsen-Wei-

marischen und der Fürstlich Rleußischen der #. L. Staatsregierung unter dem 19. De-

zember v. J. abgeschlossenen Vertrags der unter dem Namen

Mehltheuer-Weidaer Eisenbahn-Gesellschaft

zu Plauen beslehenden Akliengesellschaf zum Bau und Betriebe einer zweigleisigen Lo-

comoliv. Cisenbahn, welche von Mehltheuer aus durch das Triebesthal nach Weida ge-

führt werden soll, unter den aus der Beilage unter O ersichtlichen Bedingungen Con-

cession ertheilt.

Zu dessen Urkund haben Wir gegenwärtiges

Conrcessions-Decret

unter eigenhändiger Vollziehung ertheilt und demselben Unser Fürstliches Siegel bei-

drucken lassen.

So geschehen Schloß Osterstein, den 30. März 1872.

(L. S) Heinrich XIV.
v. Harbon.

O

Tonressions-Ledingungen

für die Mehltheuer-Weidaer Eisenbahngesellschaft.
Vergl. die Beilage sub O des Staatsvertrags vom 19. December 1871.





Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Neuß jüngerer Linie.

No. *

Ministerial-Bekanntmachung
die ELGisenbahn Weimar-Ger betreffend,

vom 12. Juni 1872.

Nachdem zum Bau und Betrieb einer Eisenbahn von Weimar über Jena und

Roda nach Gera auf Grund der mit den Bankhäusern S. Bleichröder und Jakob

Landau zu Berlin am 4. und 5. Februar d. J. getroffenen Vereinbarungen, welchen

der Landtag die verfassungsmäßige Zustimmung ertheilt hat, sowie auf Grund eines

diesen Vereinborungen entsprechend zwischen der diesseitigen, der Großherzoglich Säch-

sischen und der Herzoglich Sachsen-Altenburgischen Regierung zu Berlin am 26. März

d. J. algeschlossenen, allseitig mit landesherrlicher Ratifikation versehenen Staatsver-

trags, Concession ertheilt worden ist, werden nachstehend

I. der Staatsvertrag nebst den obenerwähnten Vereinbarungen unter A. und

den Concessionsbedingungen unter &amp;,

II. das landeoherrliche Concessionsdekret

hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Gera, am 12. Juni 1872,

Fürstliches Ministerium.
v. Harbou.

Semmel.

Ausgegeben, den 19. Junl 1872. 12
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L.

Seine Durchlaucht, der Fürst Reuß jüngerer Linie, Seine Kö-

nigliche Hoheit, der Großherzog von Sachsen und Selne Hohelt, der

Herzog von Sachsen-Altenburg, von dem Wunsche geleitet, eine direkte Eisen-

bahnverbindung zwischen Weimar und Gera über Roda zur Ansführung zu bringen,

baben behufs einer hierüter zu treffenden Vereinbarung zu Bevollmächilgten ernannt:

Seine Durchlaucht der Fürst Reuß jüngerer Linie:

Höchstihren Staatsminister von Harbon,

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Sachsen:

Allerhöchstihren Gebeimen Staatsrath Dr. jur. Freiherrn von Groh,

Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Altenburg:

Höchüihren Staatsminister von Gerstenberg-Zech,
welcht nach gegenseitiger Anerkennung ihrer Vollmachten, unter Vorbehalt der Ratifi-

kation, solgenden Vertrag abgeschlossen haben:

Artl. 1.

Die Großherzoglich Sächsische, die Herzoglich Sachsen-Altenburgische und die Fürst-

lich Reuhische Regierung jüngerer Linie, verpflichten Sich, jede für ihr Gebiet, einer

nach Maaßgabe des allseitig genehmigten unter A. beigeschlossenen Vertrags der ge-

nannten Regierungen mit den Bankhäusern S. Bleichröder und Jakob Landau vom

4. und 5. Februar 1872 sowie nach den Vorschriften des Handelogeseybuchs zu con-

stiimuirenden Aktiengesellschaft unter den sub &amp; diesem Vertrage angeschlossenen und

einen inkegrierenden Bestandtheil desselben bildenden Konzessionsbedingungen die Kon-

zession zum Bau und Betrieb einer von Weimar über Jena und Roda nach Gera

führenden und an beiden genannten Endpunkten mit der Thüringer bezüglich der Gera-

Gößniyer Bahn in unmiktelbare Schienenverbindung zu bringenden Lokomoziv. Eisenbahn
untker Verleihung der Expropriationsbefugniß nach den bestebenden allgemeinen, be-

züglich für diese Bahn besonders genehmiglen landesgesehlichen Vorschriften zu erhheilen.

Art. 2.

Der Konzessionsertheilung hat vorauszugehen:
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4) dle Blldung der Aktlengesellschaft und die Elntragung des Gesenlschaftsstatuts

in das Handelsreglster der zuständigen Gerlchtsbehörde (s. Art. 4) in Gemäßhelt der

Vorschriften des Bundesgesehes vom 11. Junt 1870,

2) die bei der Grohherzoglich Sächsischen Haupt. Staatskasse zu bewirkende Hinter-
legung einer für die Volleinzahlung der Aktien, sowie für rechtzeitige und vorschrists-

mäßige Ausführung der Bahn sammt Zubehör einschließlich der Anschaffung der ersor-

derlichen Transporlmittel haftenden Kaution von Dreihunderttausend Thalern, welche In

nach dem Tagescours anzunehmenden deutschen courshabenden Papieren nach §§. #
und 10 des Vertrags unter A d. d. Berlin den 4. und 5. Februar 1872 von den

Bankhäusern S. Bleichröder und Jacob Landau zu leislen ist.

Art. 3.

Die Großherzoglich Sächsische Reglerung verpflichtet sich, die nach Maßgabe des

Vertrags vom 4. und 5. Februar 1872 von den Bankhäusern S. Bleichröder und

Jakob Landau zu slellende Koutlon nicht ohne Zustimmung der übrigen betheiligten

Regierungen an die oben genannten Bankhäuser ganz oder theilweis zurückzugewähren.

Sollte die Kaution verwirkt werden, so fällt sse den einzelnen Regierungen nach

Verhältniß der von ihnen übernommenen Garantiepflicht (Art. 17) zu.

Art. 4.

Die Gesellschaft hat ihren Sip in Weimar.

Der ordenkliche Gerichtsstand der Gesellschaft ist bei den für diese Stadt compe-

tenten Gerichtsbehörden, vorbehälllich jedoch des besonderen Gerichtsstandes, welchen die

Gesellschaft vor den Gerichtsstellen der übrigen bethelligten Länder nach den betreffenden

Landesgesehgebungen angzuerkennen hat.

Art. 5.

Der Lauf der nach §. 8 des Vertrags vom 4. Februar d. J. (Beilage A.) be-

stimmten dreijährigen Baufrist soll von dem Tage ab berechnet werden, wo die von den

drei contrahirenden Regierungen augguslellenden Concessionsurkunden an die Vertretung

der constitutrten Actiengesellschaft ausgehändigt sein werden.

Die vertragschließenden Reglerungen sind jedoch darüber elnverstanden, dab, falls

während der vorstehend festgestellten Bauzeit durch politische oder kriegerische Ereignisse

große Erschünerungen des öffentlichen Credit# eintreten oder sonstige außergewöhnliche

Umstände sich ereignen sollten, die Baufrist eine angemessene, durch besondere Verein-

barung der Regierungen näher zu bestimmende Verlängerung erfahren kann.
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Art. 6.

Der Betrieb auf der ganzen Bahn ist als ein einhetlicher herzustellen.

Die Gesellschaft wird ermächtigt, den Betrieb auch einer anderen anschließenden

Elsenbahnverwaltung zu überlassen. Die Wahl dieser Verwaltung und das m#t derselben

zu treffende Abkommen unterliegen aber der Genehmigung der vertragschließenden Re-

glerungen.

Art. 7.

Die Großherzoglich Sächsische Regierung öbernimmt auf den Wunsch der übrigen

betheiligten Regierungen die technische Oberaussicht und Kontrole über den Bau, die

Unterhaltung und den Betrieb der ganzen Bahn einschlüssig der Prüfung der Be-

triebsmittel.

Die für die Kontrole während der Bauzeit der Großherzoglichen Regierung er-

wachsenden Kosten werden derselben seitens der Gesellschaft bis zum Gesammtbetrage

von zweitausend Thalern erstattet.

Für den Fall, daß der Betrieb einer anschließenden Eisenbahnverwaltung über-

lassen wird, kann nach dem Ermessen der kontrahirenden Regierungen die technische Ober-

aussicht über die Unterhaltung der Bahnanlagen und über den Betrieb auf diejenige

Regierung übertragen werden, welcher jenes Oberaussichtsrecht gegenüber der den Betrleb

übernehmenden Verwaltung zusteht.

Art 8.

Die technische Feststellung der Bahnlinie sieht den betheiligten Reglerungen gemein-

schaftlich zu.

Die landespolizeiliche Prüfung und Genehmigung, inobesondere auch die Be-

stimmung über Lage, Herstellung und Einrichtung der Stationen und Haltepunkte, über

WegeUeber- oder Untersührungen, Flußcorrectionen, Parallelwege, Wasserleitungen,
Beseitigung von Feuersgefahr 2c bleibt jeder Regierung innerhalb ihres Gebietes vor.

behalten.
Art. 9.

Die Fahrpläne und Tarife, sowie deren Abänderungen unterliegen der Genehmi-

gung der drei bekheiligten Reglerungen.

Art. 10.

Jeder der bethelligten Regierungen verbleibt die Landeshohelt hinsichtlich der in

ihrem Geblet belegenen Bahnstrecke. Die Handhabung der Bahnpolizei steht jeder Re-

glerung kunerhalb ihres Gebiels zu und erfolgt in Gemäßheit des für das Deutsche
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Reich gültigen Bahnpolizeireglements vom 3. Juni 1870 und der Bekanntmachung in

Betreff dessen Abänderung vom 29. Dezember 1871 — Reichögesetzblatt von 1872

Nr. 5 — sowie der etwa künstig noch erfolgenden Abänderungen desselben.

Die in den verschiedenen Staatsgebleten stationirten Bahnpolizeibeamten sind auf

Präsentation der Bahnverwaltung bei den zuständigen Behörden des betreffenden Staates

unentgeldlich in Pflicht zu nehmen.

Art. 11.

Die Betrlebsbeamien sind ohne Unterschied des Ortes der Anstellung hinlichtlich der

Disciplin den zuständigen Aufichtsbehörden, im Uebrigen aber den Gesetpen und Behörden

des Staats, in welchem sie ihren Wohnsitz haben, unterworfen.

Art. 12.

Bis zur Eröffnung des Betriebs auf der ganzen Bahnlänge ist die Gesellschaft in

keinem der betheiligten Staaten zu anderen direkten Staatssteuern als den auf Grund

und Boden liegenden Abgaben heranzuziehen.

Nach Eröffnung des Betriebes auf der ganzen Bahnstrecke kommen für die Be-

steuerung des in Nede stehenden Unternehmens die Königlich Preußischen Eisenbahn-

Abgabengesete vom 30. Mai 1853 und 21. Mai 1859 zur Anwendung in der Weise,

daß außer den Grundsteuern andere Staatsabgaben und Steuern als die in den an-

gezogenen Gesetzen vorgesehenen, von dem Unternehmen nicht erhoben werden können.

Die Berechnung und Repartition der Gesammtsteuer, welche nach Verhältniß der Längen-

ausdehnung der im Gebiet jedes einzelnen Staates belegenen Bahnstrecke zur Gesammt-

länge der Bahn zu erfolgen hat und wofür, wie hiermit anerkannt wird, für die Dauer

der Garantiezeit vergleichsweise die in Art. I7 enthaltenen Garantieprocentsäqe zu

Grunde zu legen sind, erfolgt durch die Großherzogliche Regierung, welche diese Auf-

stellungen den mitbethelligten Regierungen zur vorgängig nothwendigen Anerkennung vor-

legen wird.

Die Eisenbahngesellschaft hat die betreffenden Antheile an die Einnahmeslellen der

einzelnen Regierungen unmittelbar abzuführen.

Art. 13.

Jede der kontrahirenden Regierungen behält sich das Recht vor, die innerhalb ihres

resp. Gebietes belegene Bahnstrecke nebst allem dazu zu rechnenden Zubehör nach Verlauf

von dreißig Jahren von Zeit der Eröffnung des Betriebes auf der ganzen Bahn an,

nach vorgängiger, mindestens zwei Jahre vorher der Gesellschaft zu machenden Ankündi-

gung jederzeit zu erwerben.
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Ist eine Verständlgung über Feststellung des Ankaufspreises nicht zu erzlelen, so ist

die Höhe des letzteren nach §. 42 des Königlich Preußischen Eisenbahngesehes vom

3. November 1838 zu ermitteln und festzusetzen.
Mit der Ausübung des Ankaufsrechts erlöschen hinsichtlich der von der Territorial=

regierung erworbenen Bahnstrecke alle der Gesellschaft aus der Konzession erwachsenen

Rechte und Befugnisse und gehen in unveränderter Weise auf dle betreffende Regierung

über, ohne daß dadurch die Gemeinschaftlichkeit des Unternehmens beelnträchtigt werden soll.

Art. 14.

Sollte die Gesellschaft den Verkauf der Bahn oder die Vereinigung mit einem ande-

ten Eisenbahnunternehmen, oder ihre Auflösung beschließen, so bedarf es hierzu der Ge-

nehmigung der vertragschließenden Regierungen.

Art. 15.

Jede der vertragschließenden Regierungen wird zur Regelung des Verkehrs zwischen

Ihr und der Gesellschaft, sowle zur Handhabung Ihrer Hoheitsrechte und des Ihr für

dle Bahnstrecke Ihres Gebietes zustehenden Aussichtorechs einen ständigen Commissar be-

stellen, während die Ausübung des Aussichtsrechts über die Geschäftsführung der Actien-

gesellschaft Seitens der mitbetheiligten Regierungen der Großherzoglichen Regierung über-

lossen bleibt, welcher hlernach dle Befugniß zusteht, olle zur Ausübung dleser Aufsicht

erforderlich erscheinenden Maahnahmen, Nevision der Geschäftsbücher 2c. zu ergreifen.

Der ständige Commissar hat die Beziehungen seiner Regierung zu der Eisenbahn-

verwaltung in allen nicht zum unmittelbaren Einschreiten der zuständigen Gerichts= oder

Verwaltungsbehörden geeigneten Fällen zu vermitteln.

Art. 16.

In allen Fällen, welche nach dem gegenwärtigen Vertrage und den Corcessions=

bedingungen der gemeinschaftlichen Beschlußfassung der betheiligten Regierungen unter-

llegen, erfolgt dieselbe zunächst durch Verständigung der Commissarien unter üich. Können

sich diese nicht vereinigen, so bleibt direkte Benehmung unter den Regierungen vorbe-

halten, welche bei nicht zu beseiligenden Meinungsverschiedenheiten die Stimmenmehlheit

als entscheidend anerkennen.

Art. 17.

Um das Zustandekommen des Unternehmens, welches den Gegenstand des gegen-

wärtigen Verkrags bildet, thunlichst zu fördern, verpflichten sich die betheiligien degle-
rungen insoweit die Bekrieboüberschüsse — vergl. §. 3 der Konzessionsbrringungen —

nicht ausreichen sollten, um den Juhabern der Stammactien eine jährliche Dividende
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von 4%zu gewähren, von demjenlgen 1. Januar oder 1. Juli ab, welcher der Be-

#rlebseröffnung auf der ganzen Strecke solgt, den hierzu erforderlichen Zuschuß nach

Feststellung des Reinertrags aus Staatsmitteln zuzuschießen und den Gesellschaftsvor-

ständen rechtzeillg zur Verfügung zu stellen. Diese Zuschüsse der Regierungen sind

jedoch ausschließlich zur Gewinnung der vorerwähnten 4 /procentigen Dividende der

einfachen Stammactien zu verwenden und belaufen sich in keinem Falle höher, als auf

4% des Kapitals der Stammactien von 3 Millionen Thalern in Einem Jahre.

Das Beltragoverhältniß der betheillgten Regierungen zu diesen eventuell garantirten

Iuschüssen besteht
für Sachsen-Weimar in 47 Procent

für Sachsen-Altenburg in 33 „

lür Reuß j. L. in 20

Sa. 100 Procent.

Die vorstehend festgesetzte Beitragopflicht der Reglerungen zur Lelstung elnes Zu-

schusses wird auf die Dauer von 10 Jahren von dem Eingangs erwähnten Zeltpunkt

beschräukt, sie erlischt jedoch schon früher, wenn und sobald 3 Jahre hintereinander eine

Dividende von jährlich 5 % an die Juhaber der Stammactien aus den Berriebsüber-

schüssen der Bahn gezahlt worden ist.

Vorbehalten bleibt dabei die auf der Nachtrags-Konvention mit den Bankhäusern

S. Bleichröder und Jakob Landau vereinbarte Verpflichtung der gedachten Bankhäuser

unter den dort näher vereinbarten Modalitäten den Reglerungen gegenüber die Zins-

garantie in Höhe von 4 Procent für 100,000 Thaler Stammactien zu übernehmen.

Art. 18.

Für den Fall, dah mit der Ausführung der Eisenbatun, welche den Gegenstand des

gegenwärtigen Vertrags bildet, innerhalb einer Frist von 2 Jahren, vom Tage der Ma-

tisications= Auswechselung an gerechnet, noch nicht begonnen sein sollte, behält sich jede

der contrahirenden Regierungen das Necht vor, von diesem Vertrag milelst einer den

anderen betheiligten Reglerungen zu gebenden Erklärung zurückzutreten.
Art. 19

Gegenwärtiger Vertrag soll zur landeöherrlichen Natisicatlon vorgelegt und die

Auswechselung der Urkunden sobald als möglich bewirkt werden.

Zu Urkund dessen ist gegenwärtiger

Vertrag
in dreifachen Exemplaren ausgefertigt und von den Commissarien voll d

Berlin, den 26. März 1872.

b. Harbon. v. Groß. v. Gerstenberg-Zech.

(L. 8.) (L S.) (L. S.)
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Zwischen

der Großherzoglich Sächsischen Regierung, vertreten durch den Geheimen Staats-

rath Dr. von Groß, der Herzoglich Sachsen-Altenburgischen Reglerung, ver-

treten durch den Staatsminister von Gerstenberg Excellenz, und der Fürsllich

Neußlschen j. L.-Regierung, vertreten durch den Minister von Harbou Exeellenz,

einerseits und den Vankhäusern S. Bleichröder und Jacob Landau zu

Berlin andrerseits

ist heute folgender Vertrag abgeschlossen worden:

1.

Die Reglerungen des Grohberzogthums Sachsen, des Herzogthums Sachsen-Alten-

burg und des Fürstenthums Reuß j. L. verpflichten sich, einer nach den Vorschristen des

Handelsgesetzbuches zu constitutrenden Actlen-Gesellschaft die Concession zum Bau und

Betriebe einer von Weimar über Jena und Roda nach Gera führenden und an belden

genannten Endpuncten mit der Thüringer bez. der Gera= Gößniher Bahn in unmitel.

bare Verbindung zu bringenden Locomotiv. Eisenbahn unter den üblichen Concessions-

bedingungen und unter Verleihung der Expropriationsbefugniß, sowie unter Berücksichti-

hung der nachstehend vereinbarten besonderen Bestimmungen zu ertheilen.

2.

Die Bankhäuser Bleichröder und Landau verpflichten sich, diese Actiengesellschaft

spätestens secho Monate nach definitiver Genehmigung des gegenwärtigen Vertrages Sei-

tens der bethelligten Regierungen zu bilden und vorschriftsmäßig zu constituiren.

3.

Für die Ausführung des bezeichneten Unternehmens sind auf Grundlage der von

dem Eisenbahn= BaumeisterBohne angefertigten Vorarbeiten Detailspläne vorzulegen,
deren technische und landespolizeiliche Feststellung Seitens der betheiligten Regierungen

vorbehalten bleibt.

Eine Abänderung des vorliegenden Projects wird jedoch schon jetzt in so weit verein-

bart, als die Führung der Linte vom Bahnhofe Jena ab in der Nichtung nach Weimar
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in elner Stelgung von 1: 50 unter Abkurzung der projectirten Linie um ca.  Melle

nachgelassen wird. Die Curven durfen jedoch einen kürzeren Krümmungshalbmesser als

450 Meter nicht haben.

Die Bahn ist nach den über Eisenbahnbauten im Deutschen Elsenbahnvereine be-

stehenden Grundsätzen auszuführen und in vollständig betrlebsfähigem Zustande und mit

den erforderlichen Betriebsmitteln versehen, herzustellen.

In letzterer Bezlehung wird die in dem vorgelegten Kostenanschlage vorgesehene

Summe für Beschaffung von Betriebsmitteln im Betrage von 429,400 Thlr. auf Grund

eines zu vereinbarenden Bestandes der lehteren um 150,000 Thlr. erhöht.
Sollte eine Verständigung mit der Saalbahn.Gesellschaft über Anlegung eines gemein-

schaftlichen Bahnhofes zu Jena und über eine gemeinschaftliche Strecke von Jena nach

Göschwitz zu Stande kommen, so wird die hierdurch der Gera-Weimarer Bahn erwach-

sende Ersparniß diesem Betrage noch hinzutreten.

5.

Das Anlagecapital der Gesellschaft wird auf 6,300,000 Thlr. festgestellt und ist zu

3,000,000 Thlr. in Stammactien und 3,300,000 Thlr. in Stamm= Prioritätsactien zu

beschaffen.
6.

Ueber Beschaffung des Anlagecapitals und die dem Unternehmen zu gewährende

Staatsunterstüyung wird Folgendes vereinbart:
u. Die Stamm,-Prioritätsactien, welche während der Bauzelt aus dem Baufonds

mit 5%, gleichwie die Stammactlen mit 4%zu verzinsen sind, bezlehen

nach Deckung der für den Reserve= und Erneuerungsfonds statutenmäßig fest-

zusetzenden Rücklagen aus den Betriebsüberschüssen 5% Dividende vorweg.

Der demnächst übrigbleibende Theil der Betrlebsüberschüsse fällt den In-

habern der Stammactien zunächst bis zur Höhe von 5% zu.

Insoweit die Betriebsüberschüsse nicht ausreichen sollten, um den Inhabern

der Stammactien eine jährliche Dividende von 4% zu gewähren, ver-

bflichten sich die betheiligten Regierungen, von demjenigen 1. Januar oder

1. Jull ab, welcher der Bektriebseröffnung auf der ganzen Strecke folgt, den

hierzu erforderlichen Zuschuß nach Feststellung des Reinertrages aus Staats-

mitteln zuzuschleßen und den Gesellschaftsvorständen rechtzeitig zur Verfügung

zu stellen. Diese Zuschüsse der Regierungen sindjedoch ausschließlich der
vorerwähnten 4% Dividende der Stammactien zuzuwenden und belaufen

sich in keinem Falle höher als auf 4% des Stommctiencapttals.
1
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c. Das Beitragsverhaliniß der einzelnen betheiligten Regierungen zu diesen ga-

rantirten Zuschüssen würd durch besondere Vereinbarung derselben gleichzeitig
unter Ertheilung der Concession festgeseht.

. Die unter b. festgesezte Beltragspflicht der Regierungen zur Ceislung eines

Zusckusses wird auf die Dauer von 10 Jahren von dem unter b. erwähnten

Zeilpunct beschränkt. Sie erlischt jedoch schon früher, wenn und sobald drei

Jahre hintereinander eine Dividende von fünf Vrocent jährlich an die Inhaber

der Stammactien aus den Betriebsüberschüssen der Bahn gezahlt worden ist.

. Sobald auf die Stammactien aus den Erträgen der Bahn 5 % Zinsen ge-

zahlt sind, so werden die alsdann noch vorhandenen Betriebsüberschüsse zunächst

zur Rückzahlung der von den Regierungen auf Grund der Bestlmmungen

unter b. geleisteten Zuschüsse verwendet.

Erhalten die Besiper der Stamm= und Stammpriorltätsactien 6 % Divi-

dende aus den Betriebseinnohmen, so werden alsdann die Ueberschüsse über 6 %

zu auf die Stamm= und Skammprloritätsactien und zu / auf die Re-

gierungen nach Verhältniß der von ihnen geleisieten Garantie vertheilt.

7.

Die Actien-Gesellschaft wird den Bau durch die neubegründete Deutsche Reichs- und

Continental-Actien-Baugesellschaft zu Berlin ausführen lassen. Die Bankhäuser Bleich-

röder und Landau sind aber solidarisch dafür hastbar, daß der Bau und die Aus-

rüstung der Bahn für das festgestellte Anlagecapital vorschristsmäßig ausgeführt werde.

Dleselben haben daher eine etwaige Ueberschreitung des Ank agecapitals zu decken.

B.

Die Baujzeit wird auf drei Jahre sesigeseßt.

9

Die Bankhäuser Bleichröder und Landau übernehmen den Gesammtbetrag der

Stammactien und Stamm-Prloritätsoctlen auf feste Rechnung zum Nominalbetrage und

blelben für die volle Einzahlung verhastet.

10.

Zur Sicherstellung der übernommenen und ihnen durchgängig solidarisch aufhaften-
den Verpflichtungen bestellen die Bankhäuser Bleich öder und Landau alsbald nach

definittver Genehmigung dieses Vertrages eine Caution von 300,000 Thlr. in deutschen

courshabenden Papleren zum Tagescours. Die Bestimmung der Casse, in welcher diese
Cautlon zu hinterlegen ist, bleibt weiterer Entschließung der Regierungen vorbehalten.

S

*Wl



81

11.

Die Regierungen behalten sich vor, von dem gegenwärtigen Vertrage zuräckzu-

treten, insofern nicht innerhalb 6 Monaten vom Tage der definttiven Genehmigung des-

selben die Actiengesellschaft constituirt und die Concessionserkheilung nachgesucht seln
wird.

12.

Der die Ausführung der in Rede stehenden Bahnstrecke betreffende Präliminar=

vertrag d. d. Berlin den 5. Februar 1870 wird hiermit aufgehoben.

13.

Die Regierungen behalten sich die Zustimmung ihrer Landesvertretungen zu dem

gegenwärtigen Vertrage vor. Dieselbe ist ehemöglichst, spälestens binnen 5 Wochen,

beizubringen.
Sollte der Vertrag nicht definitlv genehmigt werden, so sind die Vorarbelten den

mitcontrahirenden Bankhäusern zurückzugeben.

Berlin, den 4. Februar 1872.

v. Harbon. v. Groß. v. Gerstenberg. S. Bleichröder. Jocob Landan.

Als

Aachtrag
zu der unter dem gestrigen Tage von den Regierungsvertretern von Sachsen-Welmar

Sachsen-Altenburg und Reuß j. L. mit den Bankhäusern Bleichröder und Landau

abgeschlossenen Convenklon ist noch Folgendes vereinbart worden:

Die Bankhäuser Bleichröder und Landau verpflichten sich, den Regierungen

gegenüber die Zinsgarantie in Höhe von 4/% für 100,000 Thlr. Stammackien zu

übernehmen und in dem ratierlichen Verhältniß zu leisten, wie die Regierungen ge-

nöthigt sein werden, die Znsgarantie für die 3,000,000 Stammactlen zu bewlrken resp.

an die Eisenbahncasse der Gera-Weimarer Bahn zu bezahlen; doch hört selbst-

redend auch die Garantie der Bankhäuser nach 10 Jahren auf.

Auf Wunsch der Regierungen sind die Bankhäuser verpflichtet, für obenbezelchnete
Garantte 100,000 Thaler in courshabenden deutschen Papieren, mit mindestens 4%

136
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verzinslich, zu deponlren, woraus die Regierungen berechtigt sein sollen, die von den

Bankhäusern übernommene Zinsgarantle für 100,000 Thlr. à 4 ganz oder theilweise

zu berichilgen. Nach Ablauf der stlpulirten Garantledauer von 10 Jahren werden die

deponlrten Effecten den Bankhäusern ausgefolgt.

Berlin, den 5. Februar 1872.

v. Harbon. v. Groß. v. Gerstenberg. S. Bleichröder. Jacob Landau.

L. (L. S.)



·

Conressions -Bedingungen
für die

Weimar-Gerger cisenbahngesellschaft.

Einer zum Zweck der Herstellung einer direkten Eisenbahnverbindung zwischen Welmar

und Gera zusammentretenden Actiengesellschaft wird zum Baue und Betrieb dieser Bahn

Konzession unter nachfolgenden Bedingungen und näheren Bestimmungen erthelt:

8. 1.

Bur die Gesellschaft sind die in dem Vertrage der Regierungen mit den Vank-

häusern Bleichröder und Landau (Beilage A.) vom 4. und 5. Februar 1872, sowie

die in dem Staatsvertrag vom 26. März 1872 (Beilage B.) zwischen den betheiligten

Regierungen getroffenen Verelnbarungen maßgebend.

8. 2.

Das Gesellschaftsstatut darf keine Bestimmungen enthalten, welche mit den in §. 1

angeführten Verträgen und den gegenwärtigen Konzessionsbedingungen lm Widerspruche

stehen.

Das Statut muß folgende Bestimmungen enthalten:

l.

Die betheiligten Reglerungen behalten sich vor, für ihre durch die Staatsgarantle

bei der Gründung des Eisenbahnunkernehmens und dem Bau derEisenbahn übernomme-

nen Leistungen, Stimmen in der Generalversammlung zu führen. Die Zahl dieser

Stimmen beträgt zusammen ein Sechstheil der in der Generalversammlung bel jeder

Abstimmung güllig abgegebenen Stlmmen der Aktionäre. Von der Gesammtzahl dieser

Neglerungs-Stimmen steben der Großherzogl. Sachsen-Weimarischen Reglerung 3/10 der
Herzoglich Sachsen= Altenburgischen Regierung 9/10 und der Fürstlich Reußischen j. L.

eglerung. 10 zu.
Diese Selmmen sind indessen nicht abzugeben, bel Wahlen in den Ausschtsratb.



84

Die vorstehend erwähnte Stimmberechtigung der Regierungen erlischt mit der voll-

siändigen Rückerstaltung der in Folge der Garantie etwa geleisteten Zuschüsse.

II.

Der Aufsichtsralb der Actiengesellschaft besteht aus mindestens 9, höchstens 12 Mlt.

gliedern, von welchen drei durch die betheiligten Regierungen und 6 bis9durch die

Generalversammlung gewählt werden.

Von den durch die Regierungen zu wählendendrel Mitgliedern wählt jede der betheiligten

Regierungen ein Mitglied. Jedem dieser Mitglieder muh nach dem Gesellschaftsstatut

volles Stimmrecht gleich den von der Gesellschaft gewihlten Mitgliedern, sowie der Bezug

gleicher Vergütungen, Tantlemen und anderer Emolumente, wie sie den gewählten Mit-

gliedern zugestanden werden, verwilligt sein.
III.

Die Genehmigung der drel betheiligten Reglerungen ist zu folgenden Beschlüssen

der Actiengesellschaft erforderlich:

1) auf Anlegung, auf Betheiligung am Bau und auf Uebernahme des Betriebs

von Zweig-, Neben= und Verbindungs-Bahnen,

2) auf Vermehrung des Actienkapitals, sowie auf die Aufnahme von Darlehen

und Prioritätsobligationen. Die Zinsen und die Amorlisation solcher Auf-

nahmen und Kapitalerhöhungen dürsen keine Erhöhung der nach Art. 17

des Staalsvertrags vom 26. März 1872 zu berechnenden Garantiezuschüsse

herbelführen.
8. 3.

Das Anlagecapttal der Gesellschaft wird auf 6,300,000 Thlr. festgestellt und ist zu

3,000,000 Thlr. in Stammactien und 3,300,000 Thlr. in Stammprioritätsactien zu

beschaffen.
Näücksichtlich der Art der Beschaffung, Vertretung und Verzinsung des Anlagecapitals

während der Bauzeit, sowie wegen Vertheilung des Reinertrags der Bahn sind die

Vereinbarungen in dem Vertrage mit den Vankhäusern Bleichröder und Landau

(Anlage A.) maßgebend.
Für die eventuelle Zinsgarantle der betheiligten Regierungen, die Rückzahlung der

von denselben in Folge der Garantie geleisteten Vorschüsse kommen ebenfalls die Bestim-

mungen in dem angezogenen Vertrage mit den Bankhäusern Bleichröder und

Landau sowie im Art. 17 des Staatsvertrags zur Anwendung

8. 4.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, einen Reservesonds zu bilden, in welchen die Hälfte

des 4% übersteigenden Reinertrags — bis zu 1 Procent —alljährlich so lange ein-
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zulegen ist, bis derselbe 5 % des Anlagekapitals erreicht hat. Dieser Reservefonds darf

nur zu außerordentlichen, der Unterhaltung und dem gewöhnlichen Betriebe nicht ange-

börenden Ausgaben verwendet werden.

Außerdem ist ein Erneuerungsfonds zu gründen, welchem außer dem Nugabwurf
seiner Bestände der Erlös aus dem Verkaufe alter Materlallen des Oberbaues und der

Betriebsmittel und ein Zuschuß aus der Relneinnahme, der nach Prozentsähen von dem

Werthe der Schienen und Schwellen, bezüglich der Lokomotiven, Tender und Wagen

zu berechnen ist, zufließt.
Die Höhe dieses Zuschusses wird durch ein von den Gesellschaftsbehörden zu ent-

wersendes und von den betheiligten Regierungen jeweilig festzustellendes Regulatlo

bestimmt.
8. 5.

Die Bahn ist nach dem von den betheiligten Regierungen zu genehmigenden Bau-

plan für Lokomotivbetrieb herzustellen und nach den über Eisenbahnbauten im Deutschen

Eisenbahnverein bestehenden Grundsätzen bezüglich nach den im beiliegenden Vertrage

mit den betheiligten Bankhäusern verabredeten Bestimmungen auszuführen und in voll-

ständigen betriebfähigen Zustande mit den erforderlichen Bekriebmitteln versehen, her-

zustellen.
Jedenfalls ist die Gesellschaft verpflichtet, bei den Orten Weimar, Mellingen, Schwab-

hausen, Jena, Göschwip, Roda, Papiermühle, Hermodorf, Kraftödorf, Töppeln, Gera Sta-

tionsanlagen berzustellen, auch an den elwa nach vollständiger Eröffnung des Betriebes von

den Regierungen für nöthig erachteten Orten Haltestellen einzurichten (C. 6).
Der Grund und Boden ist für eine zweigleisige Bahn zu erwerben. Ebenso find

die Brücken über der Bahn und die größeren Bauwerke im Bahnkörper selbst für zwei

Gleise herzustellen. Doch genügt für Brücken mit Eisenkonstruktion außer der Her-

stellung des Unterbaues für 2 Gleise die Herstellung des Oberbaues mit einem Glelse.

Im Uebrigen foll jedoch die Bahn, soweit und solange die betheiligten Regierungen

nicht die Herstellung eines zweiten Gleises vorschreiben, vorerst eingleislg hergestellt
werden.

Im Allgemelnen ist der Bau auf Grundlage der bereits vorliegenden Vorarbeiten

des Cisenbahnbaumeisters Bohne nach technischer und landespolizeilicher Feststellung der

vorzulegenden Detailpläne auszuführen.
Für die tüchtige und rechtzeitige Ausführung des Baues hastet die lm Staats-

vertrag (Art. 2) vorgesehene Kaution.
. 6.

Zur Leilung des Baues und Beiriebs der Bahn sind bei selbstständigem Betrieb

der Bahn alo Oberingenieur, sowie als Maschinenmeister nur solche Techniker zu ver-
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wenden, welche durch eine Staatsprüsung ihre Befählgung nachgewiesen haben. Die
Anstellung dieser Beamten unterliegt der Genehmigung der bethelligten Reglerungen.

8. 7.

Für den Bau selbst und den Betrieb sind die jederzelt bestehenden reichsgesehlichen

Bestimmungen und eventell die für das Königreich Preußen geltenden Vorschriften

maßgebend.
Keine Strecke der Bahn darf dem Betriebe ohne vorgängilge Prüfung der von

der Großherzoglichen Regierung beaustragten Techniker und der auf Grund dieser Prü-

kung ertheilten Erlaubniß und ohne landespollzeiliche Genehmigung der betreffenden

Staatsregierung übergeben werden.

8. 8.

Die Steigungs= und Krümmungs-Halbmesser, die Wahl des Systems für den

Oberbau, die Transportmittel und das Signalwesen, die Kreuzungen mit anderen

Bahnen und öffentlichen Straßen, sowie die Regulirungen oder Verlegungen des Wasser-

laufs an Gewässern, die Anlage und Einrichtung der Stationen und Hallepunkte und

die Projektirung der wichtigen Hoch= und Kunstbauten bedürfen specieller Genehmigung

der Staatsreglerungen nach Maaßgabe des Staatsvertrags (Art. 8).

8. 9.

An den Endpunkten ist die Bahn in unmittelbare Gleisverbindung mit den an-

stoßenden Eisenbahnen zu bringen. Auch hat die Gesellschaft Anschlüsse und Ueber-

oder Unterführungen anderer Bahnen, vorbehältlich der Verständlgung über die Art der

Ausführung zu gestatten. Kommt über solche Anschlüsse u. l. w. keine gütliche Vereln-

barung zu Stande, so entscheldet die bethetligte Staats-Regierung.

8. 10.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Eisenbahn stets in gutem und fahrbarem Zu-

stande zu erhalten, tüchtige und ausreichende Transportmittel, für Personen, Waaren

und Thlere bereit zu halten, auch die Beförderung selbst regelmäßlg und ohne persön-

liche Begünstigung nach Maaßgabe der Zeit und Relhenfolge der Anmeldung zu be-

sorgen, sowie den von den Regierungen im Interesse des offentlichen Verkehrs für noth-

wendig erachteten Anordnungen in Bezug auf die Unterhaltung der Bahn sowie auf

den Betrieb und die Betriebseinrichtungen Folge zu leisten.

Bei Unterbrechung des Betriebs durch Beschädigungen oder sonstige Unfälle und

Naturerelgnisse hat die Gesellschaft für thunlichste Beschleunigung der Wiederherstellung
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zu sorgen, ist auch verpflichten bereits übernommene Personen und Güter ohne Tarif-
erhöhung auf der unterbrochenen Strecke befördern zu lassen.

Zu Erfüllung vorstehender Obliegenbelten kaun die Gesellschaft Seiten der Auf-
sichtsbehörden nach Befinden durch Strafauflagen angehalten werden, und hat sich, wenn

auch diese fruchtlos bleiben, der Entziehung der Verwallung und Secquestratlon zu

gewärtigen.

8. 11.

Die Gesellschaft ist auf Verlangen der vertragschllehenden Regierungen verpflichtet,
fur den Transport von Kohlen und Koals und eventuell der ubrlgen in Art. 45 der

Verfassung des Deutschen Reichs bezelchneten Gegenstände auf größere Entfernungen
den Einpfennigtarif einzuführen.

S. 12.

Die Obliegenheiten der Eisenbahngesellschaft bezüglich der Handhabung der Bahn-

polizel und der Ausübung des Aufsichtsrechts der Regierungen über die Eisenbahn und

deren Betrieb sind nach den für den Umfang des Deutschen Reichs, beziehendlich von

den betreffenden Regierungen bereits erlassenen oder noch zu erlassenden allgemeinen

und speciellen Verwaltungsnormen zu beurtheilen, denen die Gesellschaft sich zu unter-

werfen hat.

Bezüglich der Prüfung der auf der Bahn anzuwendenden Lokomotiven oder son-

stigen Fahrzeuge ist den jeßt bestehenden oder künftig zu erlassenden Beflimmungen

nachzukommen.

8. 13.

Der durch die Aufstellung von Hülfsgendarmen zur polizellichen Beaussichtigung

der Eisenbahnarbelter während der Bauzeit entstehende außerodentliche Aufwand ist von

der Gesellschaft zu ersetzen.

8. 14.

Die Gesellschaft ist verbunden, dafür Sorge zu tragen, daß erkrankte oder verun-

glückte Arbeiter und deren Familien nicht den Gemelnden derjenigen Orte, in welchen

sich die Arbeiter während des Bahnbaues, ohne daselbst ihren Unterstützungswohnsitz zu

oben, befinden, zur Last fallen.

Ee sind daher für Verpflegung und Unterstüpung in solchen Fällen auf Kosten der

Gesellschast die nölhigen Vorkehrungen zu treffen.
14



8. 15.

Dle Gesellschaft verpflichtet sich, bei Anstellung des Betriebspersonals den wegen

der Verwendung der mit Civilversorgungs= oder Civilanstellungoschein entlassenen Militärs

der deutschen Armee bestehenden oder künftig weiter zu treffenden Bestimmungen allent-

halben nachzukommen.
Im Uebrigen sind bei Anstellung der Beamten Angehörige der drei betheiligten

Staaten, unter der Voraussehung gehöriger Befähigung, vorzugsweise zu berücksichtigen.

8. 16.

Für Kriegsbeschädlgungen und Demolirungen, es mögen solche vom Feinde ausgehen

oder im Interesse der Landesvertheidigung veranlaßt werden, kann die Gesellschaft vom

Staate, beziehungsweise vom deutschen Reiche, einen Ersatz nicht in Anspruch nehmen.

8. 17.

Die Verpflichtungen der Gesellschaft hinsichtlich der Post, Telegraphie und der Militär-

transporte regeln sich nach den hierüber im Deutschen Reiche bestehenden, bezüglich zu

erlassenden Vorschristen und Instruktionen des Bundesraths oder der Reichsbehörden.

Gendarmen haben freie Beförderung durch die Bahn auf Dienstreisen.

8. 18.

Die in Gemäßheit des Art. 15 des Staatsvertrags vom 26. März 1872 (Bel-

lage P.) zu ernennenden Regierungskommissare haben Anspruch auf freie Beförderung
auf der Eisenbahn.

8. 19.

Sollte die Bahn innerhalb der bestimmten Banzeit nicht fertig hergestellt werden,

so sind nächst dem Erlöschen der Konzession und dem Verfalle der bestellten Kautlon die

betheillgten Regierungen — eine jede innerhalb ihres Gebietes — berechtigt, aber

nicht verpflichtet, das Eigenthum an dem erworbenen Grund und Boden und an dem

ausgeführten Theile des Unter= und Oberbaues sammt Zubehör ganz oder bheilweise

gegen den durch gegenseillge Verständigung und eventuell durch drei Sachverständige,

von denen die Reglerung den einen, die Gesellschaft den zwelten und diese belden Sach-

verständige wieder einen dritten zu wählen haben, herzustellenden Tazwerth zu erwerben.
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II.

Wir Heinrich der Vlerzehnte von Gottes Gnaden Jüngerer Linie regieren-

der Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kranichfeld, Gera,
Schleiz und Lobenstein u. s. w.

haben auf Grund eines mit der Großherzoglich Sächsischen und der Herzoglich Sachsen-

Altenburgischen Staatsregierung unter dem 26. März d. J. abgeschlossenen Staats-

verkrago der unter dem Namen

Weimar-Geraer Cisenbahngesellschaft

in Weimar bestehenden Actiengesellschaft zum Bau und Betrieb einer von Welmar über

Jena und Roda nach Gera führenden und an beiden genaunten Endpunkten mit der

Thüringer bezüglich der Gera-Gößniper Bahn in unmittelbare Verbindung zu bringen-

den Locomotiv-Eisenbahn unter den aus der Beilage unter O') ersichtlichen Bedingungen

für Unser Landesgeblet Concession ertheilt.

Urkundlich haben Wir gegenwärtiges

Concessions-Dekret

elgenhändig vollzogen und Unser Fürktliches Siegel beidrücken lassen.

Schloß Schlelz, den 8. Juni 1872.

(L. S.) Heinrich XIV.
v. Harbon.

 drr. Selle 83.





Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

No. 350.

Ministcrial-Bekanntmachung
vom 1. Juli 1872,

die mit den Staaleregierungen des Großherzogkhums Sachsen-Weimar-Eisenach und des

Herzogthums Sachsen-Coburg= Gotha über die Mitbenutzung des Zuchthanses zu Gräsen-
touna, des Landesgefängnisses zu Hassenberg und der Correklionsanstalt zu Eisenach abge-

schlossenen Verträge betreffend.

Die von der Staatöreglerung des Fürstenthums Reuß j. L. mit den Stkaatsregie-

rungen des Grohherzogtbums Sachsen-Weimar-Eisenach und des Herzogkhums Sachsen-

Coburg.Gotha am 9. November 1871 zu Coburg abgeschlossenen Verträge, betr. dle

Vollstreckung der Zuchthausstrafen in dem Zuchthause zu Gräfentonna, die Vollstreckung

der die Dauer von drei Monaten übersteigenden Gefängnißstrasen in dem Landeogefäng-

niß zu Hassenberg, sowie die Mitbenupung der Correktionsanstalt zu Eisenach, werden

nach ertheilter Zustimmung des Landtags und allseitig erfolgter landesherrlicher Ratifi-
kation nachsichend unter I., II. und III. zur öffentlichen Kenntniß gebracht mit Vorbehalt

näherer Beslimmung des Zeilpunktes, wenn diese Verträge für das Fürstenthum in Kraft

treten.

Gera, am 1. Jull 1872.

Fürstliches Ministerium.
v. Harbon.

Semmel.

uszegeben ren 10. Jull 1832. 5



I.

Nachdem Seine Durchlaucht der Fürst Reuß j. Lv., Seine Königliche

Hoheit der Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach und Seine Hohei#t

der Herzog von Sachsen-Coburg= Gotha beschlossen baben, wegen Volstreckung
der von den Großherzoglich Sächsischen und Fürsilich Reußischen Gerichten erkannten

Zuchthausstrafen in dem Coburg-Gothaischen Zuchtbause zu Gräfentonna einen Staats-

vertrag abzuschließen, so haben Seine Durchlaucht der Fürst Reuß j. L.

Höchslihren Landralh Hermann Seifarth aus Gerc,

Seine Königl. Hohbeit der Grohßherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach

Allerhöchstihren Regierungsrath Dr. jur. Adolph Volkmar Neinhard,

ingleichen

Allerhöchstihren Negierungsralh Dr. jur. Rudolph Flemming aus Weimar,

Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Coburg= Gotha

Höchstihren Staalsrath Rudolph Brückner,

ingleichen

Höchstihren Regierungsrath Heinrich Hornbostel aus Gotha

zu Ihren Bevollmächtigten ernannt, welche folgenden

Vertrag

Artikel 1.

Die Herzogl. Sachsen-Coburg. Gothaische Regierung macht sich verbindlich, auf die
Dauer von Fünf und Dreißig Jahren die von den Großherzogl. Sächsischen und Fürstl.

Reußischen Gerichten erkannten Juchthausstrafen in dem Zuchthause zu Gräfentonna mit

zum Vollzug bringen zu lassen, wogegen die Großherzogl. Sächsische und die Fürstl.

Reußische Regierung die Verpflichtung eingehen, in der Regel alle diejenigen Personen,

welche eine von den genannten Gerlchten erkaunte Zuchthausstrase zu verbüßen haben,

zur Verbüßung dieser Strasen in das Zuchihaus zu Gräfentonna einliefern zu lassen.

abgeschlossen haben:
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Soll in elnzelnen Fällen die Strasverbüßung in einer anderen Strafanstalt statt-

finden, so wird solches der Herzogl. Sächs. Coburg-Gothaischen Regierung mitgethellt.

Artikel 2.

Der fünf und dreihigjährige Zeitraum, auf welchen der Vertrag abgeschlossen wird,

läust von dem Tage an, an welchem die Großherzogl. Sächsische und Fürstl. Reußische

Reglerung davon in Kenntutß geset werden, daß die Herstellungen im Zuchthause soweit

vollendet sind, daß die Aufnabme der jenseiligen Zuchthaussträllinge erfolgen kann.

Die Herzogl. Coburg-Gothaische Regierung macht sich verbindlich, dafür Sorge zu

tragen, daß dieser Zeilpunkt nicht später als ein Jahr nach ersolgter Ratisication des

gegenwärtigen Vertrags durch die Grohherzogl. Sächs. Regierung eintritt.

Arlikel 3.

Die Ueberführung der Zuckthaussträflinge zu dem im Artikel 2 gedachten Zeitpunkte

wird durch die bethelligten Ministerien im Verwalkungswege geordnet und geschieht auf

Kosten der Grohherzoglich Sächsischen bezüglich Fürstlich Reußischen Regierung.
Für die Zukunft ersolgt die Aufnahme der Zuchthaussträflinge auf Grund einer

schristlichen Aufnahmelegitimation Seitens des Beamten oder der Behörde, welchem oder

welcher nach den Bestimmungen der Strosproceßordnung die Strafvollstreckung obliegt.

Ariikel 4.

Die Grundsäße, bekreffend
o. das Strassystem,

b. die Dienstvorschristen für den Direcior und die Aufseher,

c. die Verhaltungsvorschriften für die Sträflinge,

d. die Hausordnung,

c. den den Sträflingen zu gewährenden Ueberverdienst und die zu gewähren-

den Fleißprämien,

werden zwischen den Regierungen verelnbart, so daß eine Aenderung in denselben allseitlge

Zustlmmung erfordert.

Der Großberzogl. Sächsischen und Fürstl. Aeuhischen Regierung wird die Befugniß

eingeräumt, durch abzuordnende Commissarien von der Anstaltsverwaltung Kenntniß zu

nehmen; den letztein steht jedoch eine unmitkelbare Einmischung in die Anstaltsverwaltung

nicht zu.

Aniikel s.

Bei Wiederbesetzung der Stelle des Directors der Anstalt erfolgt dessen Wahl im

Wege rer Verständigung unter den contrahlrenden Regierungen, evenluell nach Stimmen
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mehrheit, wobel jedoch die getroffene Wahl der Zustimmung der Coburg-Gothatschen Re-

gierung bedarf.

Sobald der Vertrag in Kraft tritt, werden von der Regierung des Großherzogthums

Sachsen-Weimar vier Personen und von der Fürstlich Reußischen eglerung Eine Person

zu Aufsehern vorgeschlagen und auf Grund dieses Vorschlags von der Coburg-Gothaischen

Regierung, jedoch ohne Aufnahme in die Gothaische Wittwensocietät, angestellt. Wird
die Stelle eines dieser Ausseher vocant, so wird dieselbe jedesmal wieder auf Vorschlag

der betreffenden Regierung besegzt.

Im Falle einer Auflösung des Vertrags treten die auf den Vorschlag Sachsen-

Weimars und des Fürstenthums Reuß angestellten Aufseher aus dem Coburg-Gothaischen

Staatsdienst aus und in den Großherzogl. Sächsischen bez. Fürsilich Reußischen über.

Wird ein auf Vorschlag von Sachsen-Weimar bezüglich Reuß ernannter Ausseher

pensionirt, so übernimmt Sachsen-Weimar resp. Reuß dessen nach den Vorschriften des

Coburg-Gothaischen Civilstaatsdienstgesetzes zu bestimmende Pension.

Die Pension an die Hinterbliebenen eines Aufsehers, dessen Anstellung auf Vor-

schlag von Sachsen-Weimar bezüglich von Reuß erfolgt ist, wird von demjenigen Staate,

von welchem der Vorschlag ausgegangen ist, und nach den in demselben hierüber gelten-

den geseplichen Bestimmungen gewährt.

Artikel 6.

Für die Mitbenupung des Zuchthauses in Gräfentonna verpflichten sich die Groß-

berzogl. Sächs. und die Fürstl. Neußische Regierung,

1) auf fünf und dreißig Jahre zur Verzinsung mit vier und ein halb Procent und

Tilgung des auf 20,900 Thlr. veranschlagten Aufwandes für die zur Auf-

nahme der Zuchthaussträflinge aus dem Großherzogthum Sachsen-Weimar und

dem Fürstenthum Reuß erforderlichen baulichen Herstellungen und Mobiliar-

ergänzungen, eine, unter Berechnung des Interusuriums zu einem Zinsfuße von

4% jederzeit ablösbare, jährliche Rente von

Ein Tausend ein hundert sieben und neunzig Thalern

und zwar die Großberzogl. Sächs. Regierung zu vier Fünfthellen und die Fürstl.

Reußische Regierung zu einem Fünstheile und

2) auf die Dauer des Vertrags eine jährliche Miethe von ein Tausend Tha-

lern und zwar die Großherzogl. Sächs. Regierung acht hundert Thaler,

die Fürstl. Reußische Regierung zwethundert Thaler für diejenigen Räum-

lichkeiten, welche nicht ausschließlich für Coburg-Gothaische Zuchthaussträflinge
benutzt werden, als Wohnung des Directors, Wachtlokale, Arbeitssäle, Wirth-
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schaftsräume aller Art, für Rechnung der Anstalt bewirthschaftete Gärten, Er-

bolungsplätze und derglelchen,
mithin auf die Dauer von 35 Jahren die Großherzogl. Sächs. Regierung die Summe von

Ein Tausend sleben hundert und steben und fünfziz Thalern 18 Gr.,

die Fürstl. Reußische Regierung die Summe von

Vier hundert neun und dreißig Thalern 12 Gr.

und nach Ablauf von 35 Jahren bei Fortdauer des Vertrags Erstere die Summe von

Acht hundert Thalern,
Lehtere die Summe von

Zwei hundert Thalern jährlich
in vierteljährlichen Raten au die Staatskasse zu Gotha portofrei zu zahlen.

ie Kosten der Unterhaltung der Gebäude und die Feuerversicherungsprämie wer-

den von der Herzogl. Coburg-Gothaischen Regierung allein getragen.

Artikel 7.

Außerdem zahlen die Großherzogl. Sächs. und die Fürstl. Reußische Regierung für

jeden von einem ihrer Gerichte eingelieserten Sträfling für jeden Strastag denjenigen
Betrag, welcher sich ergiebt, wenn der auf ein Jahr erwachsene Gesammtaufwand der

Zuchthausverwaltung, jedoch ohne Berechnung irgend eines Zinsbetrags für den Bau-
oder Grundwerth der Anstalt und mit Abzug der bei der Zuchthausverwaltung selbst er-

wachsenden Einnahmen, namentlich durch Arbeiksverdienst der Sträflinge, durch die Zahl

der Straftage sämmtlicher während des Jahres detinirter Sträflinge dividirt wird.

Die contrahirenden Regierungen einigen sich über den Voranschlag über Einnahme

und Ausgabe bei der Verwaltung des Zuchthauses. Eine AenderungdiesesVoranschlags
bedarf allseitiger Zustimmung.

In dieser Vereinbarung werden zugleich dlejenigen Posten des Voranschlags be-

zelchnet, bezüglich deren eine Ueberschreitung desselben ausgeschlossen ist.

Artikel 8.

Die Zahlung der nach Artikel 7 zu gewährenden Beträge erfolgt in der Weise,

daß vierteljährlich am 1. October, 2. Januar, 1. April und 1. Jull die runde Summe

von Ein Tausend Thalern von der Grohherzogl. Sächs. und die Summe von

Dreihundert Thalern von der Fürstl. Reußischen Regierung an die Staatskasse zu

Gotha auf Abrechnung porkofrei gezahlt und, nach Festistellung der auf das vom 1. Jult

bis 30. Juni laufende Rechnungsjahr aufzustellenden Jahresrechnung der Zuchthauskasse,
der sich sodann ergebende Restbetrag binnen vier Wochen nach Mittheilung der festge-

stellten Nechnung an die Gothaische Staatskasse porkofrel abgewährt, oder, wenn der
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Gesammtbetrag die Summe von Vier Tausend bezüglich Zwölf hundert Thalern

nicht errelcht, dieser Minderbetrag der Grohherzogl. Sächs. bezüglich Fürstl. Reußischen
Regierung auf die nächste vierteljährige Rate als baares Geld in Zurechnung ge-

bracht wird.

Artikel 9.

Muß einem zu entlassenden Sträfling bei seiner Entlassung behufs seines Fort-
kommens in seine Heimath oder an seinen Wohnort ein Vorschuß gewährt werden, so

ist solcher der Zuchthauskasse von der Regierung des Staats, aus welchem die Ein-

lieferung erfolgt ist, zu erseyen.

Artikel 10.

Jede Weimarischer oder Reußischer Seits in das Zuchthaus eingelieferte Person ist

bei der Enklassung, sofern die reichsgesetzlichen Voraussetzungen ihrer Ausweisung aus

dem Herzogthum Gotha vorliegen, in dem Weimarischen bezüglich Reußischen Staats-

gebiete wieder anzunehmen, ohne daß es eines Nachweises bedarf, daß dieselbe in dem

genannten Staatsgebiete das Heimathsrecht oder den Unterstügungswohnüitz hat.

Artikel 11.

Insofern nicht mindestens drei Jahre vor Ablauf der im Art. 1 auf 35 Jahre fest-

geseten Verkragszeit von einem der contrahirenden Theile die Kündigung dieses Ver-

trags erfolgt, soll derselbe als anderweit auf

fünf und dreißig Jahre,

von dem Tage an gerechnet, wo die erste fünf und dreißigsährige Vertragszeit abläuft,

verlängert angesehen werden. Auch innerhalb der festgesetzten Vertragszeit können die

Großherzogl. Sächs. und die Fürstl. Neußische Regierung, unter Einhaltung elner drei-

jährigen Kündigungsfrist den Vertrag auflösen, dieselben haben aber, sofern von diesem

Recht innerhalb der ersten 35jährigen Vertragszeit Gebrauch gemacht wird, nach ihrer
Wahl entweder die im Artikel 6 unter 1 slipulirte Rente bls zum Ablauf des fünf und

dreihigjährigen Zeitraums fortzuentrichten oder solche in Gemähheit desselben Art. 6 ab-

zulösen.

Artikel 12.

Gegenwärtiger Vertrag soll den betheiligten Hohen Reglerungen zur Ratification vor-

Gelegt werden und — nachdem zu dem Vertrage die vorbehaltene ständische Genehmigung

ertheilt ist — die Auswechselung der Ratificationen auf dem Correspondenzwege in

kürzester Frist bewirkt werden. —
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Gegenwärtiger Vertrag ist in vier gleichlautenden Exemplaren, dem einen für dle

Grohherzogl. Sächs., dem zweiten und drliten für die Herzogl. S. Coburg und Gothalsche,

dem vierten für die Fürstl. Reußische Regierung ausgefertigt und unterschrieben worden.

So geschehen Coburg, den 9. November 1871.

(L. S.) Hermann Seifarth.

(LI. S.) Dr. Adolph Vollmar Reinhard.

(I. S.) Dr. Rudolph Flemming.

Q. S Rudolf Brückncr.

Heinrich Hornbostel.

Vertrag
zwischen den Reglerungen res Großberzegihums Sachsen-Welmar=

Elsenach und des Fürstenthums Reuß 1. 2. elner Seits und des

Herzozihums Sachsen Coburg= Gotha anderer Sells über die
Voustreckung der von den Großherzegl. Sächsischen und den

Fürsilich Reußischen Gerichien erkannten Zuchthausstrasen in dem

Coburg-Gothalschen Zuchthause zu Gröfentonne.
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Nachdem Seine Durchlaucht der Fürst Reuß j. L., Seine Königliche

Hoheit der Großherzog von Sachsen = Weimar Eisen ach und Seine

Hohelt der Herzog von Sachsen-Coburg=Gothabeschlossenhaben,wegen
Vollstreckung der von den Großherzogl. Sächsischen und Fürstl. Reußischen Gerichten

erkannten, die Dauer von drei Monaten übersteigenden Gefängnißstrafen in dem Coburg-

Gothaischen bezüglich Coburg'schen Landesgefängniß zu Hassenberg einen Staatsver-

trag abzuschließen, so haben

Seine Durchlaucht der Fürst Reuß j. L.

Höchstihren Landrath Hermann Seisarlh aus Gera,
Seine Königliche Hoheit der Großberzog von Sachsen-

Weimar-Eisenach

Allerhöchstihren Regierungsrath Dr. jur. Adolph Volkmar Reinhardk ingleichen
Allerhöchstihren Regicrungsrath Dr. jur. Rudolph Flemming aus Weimar,
Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha

Höchstihren Staatsrath Rudolph Brückner ingleichen
Höchstihren Negierungsrath Heinrich Hornbostel aus Gotha

zu Ihren Bevollmächtigten ernannt, welche folgenden

Vertrag
abgeschlossen haben:

Artikel 1.

Die Herzogl. Sachsen-Coburg-Gothaische Regierung macht sich verbindlich, auf die
Dauer von fünf und Zwanzig Jahren die von den Grohherzogl. Sächsischen und

Fürstl. Reußischen Gerichten erkannten, die Dauer von drei Monaten übersteigenden

Gefängnißstrafen, jedoch mit Ausschluß gegen jugendliche Verbrecher nach dem §. 57

des Reichsstrafgesehbuchs erkannter Gefängnißstrafen, in dem Coburg-Gothaischen be-

züglich Coburg'schen Landesgefängniß zu Hassenberg soweit mit zum Vollzug bringen

zu lassen, als die Gesammtzahl der männlichen Gefangenen in dem Landesgefängniß

nicht die Summe von 96 und die Gesammtzahl der welblichen Gefangenen nicht die
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Summe von 23 übersteigt. Ist diese Zahl von 96 mänulichen oder von 23 weiblichen

Gesangenen erreicht, so unterbleibt die Aufnahme männlicher bezüglich weiblicher Ge-

sangener aus dem Großherzogthum Sachsen und Fürstenthum Reuh so lange, als bis

dle Zahl der männlichen Gefängnißsträflinge auf 94 bezüglich die der welblichen auf

21 zuückgegangen Ist.

Ist ein solcher Rückgang elngetreten, so ist für die Reihenfolge der Aufnahme aus

beiden vorgenannten Staaten die Zelt der erfolgten Anmeldung maßgebend.

Dagegen gehen die Großberzogl. Sächs., und die Fürstl. Reußische Staatsregierung

die Voerpflichtung ein, sowelt als nach Vorstehendem die Aufnahmopflicht besteht, in der

Regel alle diejenigen Personen, welche von deren Gerichten erkannte, die Dauer von drei

Monaten übansteigende Gesängnißstrafen zu verbüßen haben, zur Verbüßbung dieser
Snafen in dos Landesgesängniß zu Hasseuberg einliefern zu lassen. Soll in ‚einzel-

nen Zällen die Strasverbüßung in einer anderen Anstalt stattfinden, so wird solches der

Herzogl. S. Coburg-Gothaischen Regierung mitgetheilt werden.

Aniikel 2.

Sobald sich herausstellt, daß die Räumlichkeiten des Landesgefängnisses zu Hassen-

berg dauernd unzureichend sind, ist die Herzogl. S. Coburg-Gothaische Regierung zur

Herslelluung eines entsprechenden Erweiterungsbaues unter der Voraussehung verpflichtet,

daß dann für die Mitbenutzung der Anstalt Seitens des Großherzogthums Sachsen und

des Fürsienthums Reuß ein weiterer Verkrag nach den. für die Mitbenutzung des Zucht-

hauses zu Tonna angenommenen Grundsätzen abgeschlossen wird.

Artikel 3.

Der fünf und zwanzigjährige Zeitraum, auf welchen der Vertrag abgeschlossen wird,

beginnt für die Großherzogl. Sächsische Regierung vler Wochen nach allseiulger Ratifl-
catlon des gegenwärtigen Vertrags, für die Fürstl. Reußische Regierung spätestens ein

Jahr nach diesem Zeilpunkte.

Artikel 4.

Die Ueberführung der Gefängnißsträflinge zu dem im Artikel 3 gedachten Zeit-

runkte wird durch die bethelllgten Ministerien im Verwaltungswege geordnet und ge-

schieht auf Kosten der Grohherzogl. Sächsischen bezüglich Fürstlich Reußischen Reglerung.
Für die Zukunft erfolgt die Aufnahme der Gesängnißsträflinge aus dem Groß-

berzogithum Sachsen und dem Fürstenthum Reuß auf Grund einer schriftlichen Auf-

nahme-Legitimation Seitens des Beamten oder der Behörde, welchem oder welcher nach

den Bestimmungen der Strasproceßordnung die Strafvollstreckung obliegt.
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Artikel 5.

Die Grundsäge, betreffend
a) das Strassystem,
b) die Dienstvorschristen für den Direktor und die Ausseher,

c) die Verhaltungsvorschriften für die Sträflinge,

4) die Hausordnung,

ec) den den Sträflingen zu gewährenden Uebewerdienst und dle zu gewährenden

Fleißprämlen,
werden zwischen den Reglerungen besonders vereinbart, so daß eine Aenderung in den-

selben.ollseitigeZustimmung erfordert.
Der Großherzogl. Sächsischen und Fürstl. Reußischen Regierung wird die Befugniß

eingeräumt, durch abzuordnende Commissarien von der Anstaltsverwaltung Kenntniß

zu nehmen; den letzteren steht jedoch eine unmittelbare Einmischung in die Anstaltsver-

waltung ulcht zu.

Artikel 6.

Bei Wiederbesetzung der Stelle des Directors der Anstalt erfolgt dessen Wahl im

Wege der Verständigung unter den contrahirenden Reglerungen, eventuell nach Stimmen-

mehrheit, wobei jedoch die getroffene Wahl der Zustimmung der Coburg-Gothaischen Re-

gierung bedark.

Sobald der Vertrag in Kraft tritt, werden von der Megierung des Großherzog-

thums Sachsen-Welmar drei Personen und von der Regierung des Fürstenthums Neuß

Eine Person zu Aufsehern vorgeschlagen und auf Grund dieses Vorschlags von der

Coburg.Gothaischen Regierung angestellt. Wird die Stelle eines dieser Ausseher vacant,

so wird dieselte jedesmal wieder auf Vorschlag der betreffenden Regierung besetzt.

Im Falle einer Auflösung des Vertrags treten die auf den Vorschlag von Sachsen-

Weimar und von Reuß angesiellten Aufseher aus dem Coburg-Gothaischen Staalsdienste

aus und in den Großherzogl. Sächsischen bezüglich Reußischen über.

Wird ein auf Vorschlag von Sachsen-Weimar bezüglich Reuß angestellter Ausseher

pensionirt so überntimmt Sachsen-Weimar bezüglich Reuß dessen nach den Vorschriften

des Coburg-Gothaischen Civilstaaksdienstgesetzes zu bestimmende Pension.

Die Pension an die Hinterbliebenen eines Aufsehers, dessen Anstellung auf Vor-

schlag von Sachsen-Weimar oder von Reuß erfolgt ist, wird von demjenigen Staate, von

welchem der Vorschlag ausgegangen ist, und nach den in demselben hierüber geltenden

geseplichen Bestimmungen gewährt. Es haben deshalb diese Aufseher Wiltwenpensions-
beiträge zur Coburger Staatskasse nicht zu lelsten.
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Artikel 7.

Für die Mütbenuyung des Landesgefängnisses zu Hassenberg verpflichtet sich die

Gvoßherzogl. Sächsische und die Fürstl. Neußische Staatsreglerung
1) auf fünf und zwanzig Jahre zur Verzinsung und Tilgung des zur Ergänzung

des Anstaltsinventars erforderlichen Aufwandes von Plerzehn Hundert fünf

und Zwanzig Thalern elne jährliche, unter Berechnung des Interusurlums

zu einem Zinsfuß von vier und einem halben Procent jederzeit ablöobare,

Rente von sechs und neunzig Thalern und zwar die Großherzogl. Sächsische

Regierung zu vier Fünftheilen und die Fürsll. Reußische Regierung zu elnem

Fünftheile,

auf die Dauer des Vertrags für die Mlibenutzung sämmtlicher Räumlich-

keiten des mehrgedachten Gefängnisses eine jährliche Miethe von Ein Tau-

send drei Hundert Gulden und zwar die Großherzogl. Sächsische Reglerung

1000 Gulden oder Fünf Hundert ein und siebenzig Thaler 13. Gr. und die

Fürstl. Reußische Reglerung 300 Gulden oder Ein Hundert ein und siebenzig

Thaler 13. Gr., mithin auf die Dauer von 25 Jahren die Grohherzogl.

Sächsische Reglerung die Summe von 648 Thlr. 7 Gr. und die Fürstl.

Reußische Regierung die Summe von 190 Thlr. 19 Gr. und nach Ablauf

der 25 Jahre bei Forkdauer des Vertrags die Summen von 571 Thlr.

13 Gr., bezüglich 171 Thlr. 13 Gr. jährlich in vierteljährigen Raten an

die Staatskasse zu Gotha portofrei zu zahlen.

Die Kosten der Unterhaltung der Gebäude und die Feuerversicherungsprämie wer-

den von der Herzogl. Sachsen-Coburg-Gothaischen Regierung allein getragen.

!

Artikel 8.

Außerdem zahlen die Großherzogl. Sächsische und Fürsll. Neußische Regierung für

jeden von einem ihrer Gerichte eingelleferten Sträfling für jeden Straftag denjenigen
Betrag, welcher sich ergiebt, wenn der auf ein Jahr erwachsene Gesammtaufwand der

Gefängnißverwaltung, jedoch ohne Berechnung irgend eines Zinsbetrags für den Bau-

oder Grundwertb der Anstalt und mit Abzug der bei der Gesängnißverwaltung selbst

erwachsenden Einnahmen, namentlich durch Arbeitsverdienst der Sträflinge, durch die

Zahl der Strastage sämmtlicher während des Jahres detinirter Sträflinge dividirt wird.

Die contrahirenden Regierungen werden sich über den Voranschlag für Einnahme

und Ausgabe bel der Verwaltung des Landesgefängnisses einigen. Eine Aenderung

dieses Voranschlags bedarf allseltiger Zustimmung.

In dieser Vereinbarung werden zugleich diejenigen Posten des Voranschlags be-

zeichnet, bezüglich deren eine Ueberschreitung desselben ausgeschlossen ist.
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Artikel 9.

Die Zahlung der nach Artikel 8 zu gewährenden Beitäge erfolgt in der Weise,

daß vicrteljährlich am 1. Oktober, 2. Januar, 1. April und 1. Juli die runde Summe

von vierzehn Hundert Thalern von der Großherzogl. Sächsischen und die Summe von

vier Hundert Thalern von der Fürstl. Reußischen Regierung an die Staatskasse zu

Gotha auf Abrechnung portofrei gezahlt und, nach Festücllung der auf das vom 1. Jull

bis 30. Juni laufende Rechnungsjahr aufzustellenden Jahresrechnung der Gefängniß-

kasse, der sich sodann ergebende Restbetrag binnen vier Wochen nach Mittheilung der

festgestellten Rechnung an die Gothaische Staatskasse porkofrei abgewährt oder, wenn der

Gesammtetrag die Summe von Fünf Tausend sechs Hundert Thalern bezüglich von

Ein Tausend sechs Hundert Thalern nicht erreicht, dieser Minderbetrag der Grohherzogl.

Sächsischen bezüglich Fürstl. Reußischen Regierung auf die nächste vierteljährige Rate als

baares Geld in Zurechnung gebracht wird.

Artikel 10.

Muß einem zu entlassenden Sträfling bei seiner Entlassung behufs seines Fort-

kommens in seine Heimath oder an seinen Wohnort ein Vorschuß gewährt werden, so

ist solcher der Gefängnihkasse von der Regierung des Staats, aus welchem die Ein.-

lieferung erfolgt ist, zu ersetzen.
Artikel 11.

Jede Weimarischer oder Reußischer Seits in das Landesgefängniß eingelieferte
Person ist bei der Entlassung, sofern die reichsgesetlichen Voraussetzungen ihrer Aus-

weisung aus dem Herzogthum Sachsen-Coburg--Gotha vorliegen, in dem Weimarischen

bezüglich Reußischen Staatsgebiete wieder anzunehmen, ohne daß es eines Nachweises

bedarf, daß dieselbe in dem genannten Staatsgebiete das Heimathorecht oder den Unter-

stützungswohnsitz hat.
Artikel 12.

Insofern nicht mindestens drei Jahre vor Ablauf der im Art. 1 auf fünf und

Zwanzig Jahre festgesetzten Vertragszeit von einem der contrahirenden Theile die Kün-

digung dieses Vertrags erfolgt, soll derselbe anderweit auf

fünf und Zwanzig Jahre
von dem Tage an gerechnet, wo die ersle fünf und zwanzigjährige Vertragszeit abläust,

verlängert angesehen werden. Auch innerhalb der festgesepten Vertragszeit können die

Großherzogl. Sächsische und die Fürstl. Reußische Regierung, unter Einhaltung einer

dreijährigen Kündigungsschrift, den Vertrag auflösen.

Artikel 13.

Gegenwärtiger Vertrag soll den betheiligten hohen Regierungen zur Ratiftcatlon
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vorgelegt werden und — nachdem zu dem Vertrag die vorbehaltene ständische Geneh-

migung ertheilt ist — die Auswechselung der Natisicatlonen auf dem Correspondenz-

wege in kürzester Frist bewirkt werden.

Gegenwärtiger Vertrag ist in vier gleichlautenden Exemplaren, dem elnen für die

Großherzogl. Sächsische, dem zweiten und dritten für die Herzogl. Sachsen-Coburg= und

Gothaische und dem vierten für die Fürstl. Reußische Regierung ausgeferiigt und unter-

schrieben worden.

So geschehen Coburg, den 9. November 1871.

(L. S.) Hermann Seifarth.

(L. S.) Dr. Adolph Volkmar Reinhard.

(L. S.) Dr. Rudolph Flemming.

Rudolf Brückner.
(1. S) Heinrich Hornbostel.

Vertrag
zwischen den Regierungen deo Großherzogthums Sochsen-Weimar-

Eisenach und des Fürstenthums Reuß jungerer Linle, elner Selts,

sowie des Herzogihums Sachsen-Coburg.- Golha, anderer Sells,
über die YVo#lslreckung der von den Greßberzogl. Sächsischen und

Fürstl.Reußischen Gerichlen erkonnten, die Dauer von drel Monaten

überstelgenden, Gefängnißstrasen in dem Coburg-Goltbalschen be-

züglich Coburgischen Landesgesängniß zu Hassenberg.



104

II.

Nachdem Seine Durchlaucht der Fürst Reuß jungerer Linie, Seine König-
liche Hoheit der Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, und Seine

Hohelt der Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha, beschlossen haben, wegen

Mitbenutzung der Grohherzoglich Sächsischen Correckions-Anstalt in Eilsenach einen

Staatsvertrag abzuschließen, so haben

Seine Durchlaucht der Fürst Reuß jüngerer Linie

Höchstihren Landrath Hermann Seifarth aus Gera,

Seine Königliche Hohett der Großherzog von Sachsen-Weimar-

Eisenach
Allerhöchstihren Regierungsrath Dr. jur. Adolph Volkmar Reinhard

Ingleichen
Allerhöchstihren Regierungsrath Dr. jur. Rudolph Flemming aus Weimar,

Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha

Höchstihren Staatsrath Rudolph Brückner,

inglelchen
Höchstihren Reglerungsrath Heinrich Hornbostel aus Gotha

zu Ihren Bevollmächtigten ernannt, welche folgenden Vertrag abgeschlossen haben:

Artikel 1.

Die Großherzoglich Sächsische Regierung macht sich verbindlich, auf dle Dauer von

fünf und Zwanzig Jahren diejenigen Personen, gegen welche von den Landespolizei-

behörden des Herzogthums Sachsen-Coburg Gotha und des Fürstenthums Reuß jüngerer
Linie auf Grund des Reichsstrafgeseybuchs oder der betreffenden Landesgesehe dle

Unterbringung in ein Arbeltshaus erkannt worden ist, in die Correctionsanstalt zu

Eisenach mit aufzunehmen und darin zu unterhalten, wogegen die Regierungen von

Sachsen-Coburg-Gotha und Rcuß jüngerer Linie die Verpslichtung eingehen, in der

egel alle diejenigen Personen, welche auf Anordnung ihrer Landespollzelbehörden in
ein Arbeitohaus untergebracht werden sollen, in die Correktionsanstalt zu Eisenach ein-

liefern zu lassen.
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Soll in einzelnen Fällen die Unterbringung in elner andern Anstalt statiflnden,

so wird Solches der Großherzogl. Sächsischen Reglerung mitgetheilt werden.

Artikel 2.

Sobald sich herausstellt, daß die gegenwärtlg vorhandenen Räumlichkeiten in der

Correcklonganstalt zu Eisenach dauernd unzurelchend sind, ist die Großherzogl. Sächsische

Regierung zur Herstellung eines entsprechenden Erweiterungsbaus unter der Voraus-

setzung verpflichtet, daß dann für die Mitbenutzung dieses Erweiterungsbaus Seitens
des Herzogthums Sachsen-Coburg-Gotha und des Fürstenthums Neuß i. L. ein weiterer

Vertrag nach den für die Mitbenuhung des Zuchthauses zu Gräfentonna angenommenen

Grundsägen abgeschlossen werde.

Artikel 3.

Der 25-jährige Zeitraum, auf welchen der Vertrag abgeschlossen wird, beginnt für

dle Herzogl. Sachsen, Coburg. Gothaische Regierung vier Wochen nach erfolgter allseitiger
Ratification des Vertrags, für die Fürstl. Reußische Regierung spätestens ein Jahr nach

diesem Zeilpunkt.

Artikel 1.

Die Aufnahme der Corrigenden in die Coriectionsanstalt erfolgt auf Grund einer

schristlichen Aufnabmelegitimation, welche von der die Einlieferung verfügenden Landes-

polizeibehörde ausgustellen ist.

Die Ueberführung der Corrigenden des Herzogthums Sachsen-Coburg.Gotha und

des Fiustenthums Renuß j. L., welche sich zu dem in Art. 3 gedachten Zeitpunkte bereits

als solche in einer Anstalt befinden, wird im Verwaltungswege geordnet und geschieht

auf Kosten der betreffenden Regierung der genannten Staaten.

Artikel 5.

Die Grundsäßz, betreffend

a) das Correclionsiystem,

b) die Dienstvorschriften für den Juspektor und die Ausseher,

c) die Verhaltungovorschriften für die Corrigenden,

) die Hausordnung,
ec) den den Corrigenden zu gewährenden Ueberverdienst und die zu gewährenden

Fleißprämien,
werden zwischen den vertragschllehenden Regierungen besonders vereinbart, so daß eine

Aenderung derselben ohne allseitige Zustimmung nicht erfolgen kann.
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Der Herzogl. Sachsen-Coburg-Gothaischen, sowie der Fürstl. Reußischen Reglerung
wird die Besugniß eingeräumt, durch abzuordnende Commissarien von der Anstalts-

verwaltung Kennmiß zu nehmen. Eine unmittelbare Einmischung in dieselbe steht den

Commissarien nicht zu.

Artikel 6.

Bei der Wilederbesehung der Stelle des Inspectors der Anstalt erfolgt dessen Wahl

im Wege der Verständigung unter den betheiligten Regierungen, jedoch bedarf die ge-

troffene Wabl der Zustimmung der Großherzogl. Sächsischen Regierung.

Bei der Anstellung des Ausseherpersonals haben die Regierungen von Sachsen-

Coburg= Gotha und Reuß j. L. für die Besetzung von je einer Stelle eine Person vor-

zuschlagen. Dieß tritt jedoch erst dann in Wirksamkeit, wenn das bei der ersten Ein-

richtung von Sachsen-Weimar angestellte Personal vermehrt werden muß. An erster

Stelle hat die Herzogl. Sachsen-Coburg-Gothaische Reglerung, an zweiter Stelle die

Fürstl. Reußische Regierung den Vorschlag zu machen. Der Vorgeschlagene wird von

der Großherzogl. Sächsischen Reglerung als Ausseher angestellt. Wird die Sielle eines

dieser Aufseher vacant, so wird dieselbe jedesmal wieder auf Vorschlag der betreffenden

Regierung besetzt.

Im Falle einer Auflösung des Vertrags treten die auf Vorschlag von Sachsen-

Coburg-Gotha und Reuß j. L. angestellten Aufseher aus dem Grohherzogl. Süchsischen

Staatsdienst aus und in den desjenigen Staats über, auf dessen Vorschlag ihre An-

stellung erfolgt ist.

Im Falle der Pensionirung eines dieser Aufseher wird die nach dem Großherzogl.

Sächsischen Gesey über den Civilsiaatsdienst zu bestimmende Pension desselben von dem

Herzogthum Sachsen-Coburg-Gotha hezüglich dem Fürstenthum Reuß j. L. zur Zahlung
übernommen, desgleichen auch die Pension der Hinterbliebenen eines solchen Aussehers,

falls derselbe während des activen Dienstes oder während des Ruhestandes verstirbt.

Ariikel 7.

Für die Mitbenuhyung der Correctionsanstalt zu Eilenach zur Unterbringung ihrer

Corrigenden verpflichten sich die Reglerungen von Sachsen-Coburg-Gotha und Reuß j. L.

auf die Dauer des Verkrags ein jährliches Miethgeld von zusammen Einhundert Thalern,

wovon das Herzogthum Sachsen-Coburg= Gotha Sechzig Thaler und das Fürstenthum
Reuß Vierzig Thaler zu entrichten hat; jedesmal am Jahresschlusse an die Großherzogl.

Hauptsiaatskasse in Weimar portofrei zu zahlen.
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Artilel 8.

Außerdem zahlen die Regierungen von Sachsen-Coburg-Gotha und Neuß j. L. fur

jeden von ihren bezüglichen Landespolizeibehörden eingelieferten Corrigenden für jeden
Detentionstag denjenigen Geldbetrag, welcher sich ergiebt, wenn der auf ein Jahr er-

wachsene Gesammtanfwand der Anstalts,Verwallung, jedoch ohne Berechnung irgend eines
Zinsbetrags für den Bau= oder Grundwerth der Anstalt und mit Abzug der bei der

Anstaltsverwaltung selbst namenklich durch Arbeiksverdienst der Corrigenden und sonst noch

ezwachsenden Einnahmen, durch die Zahl der Deientionstage simmtlicher während des
Jahres Detlnirten dividirk wird.

Die vertragschlleßenden Regierungen werden sich über den Voranschlag für Einnahme

und Ausgabe bel der Verwaltung der Correctlonsanstalt einigen. Eine Aenderung dieses

Voranschlags bedarf allseltiger Zustlmmung. In dieser Vereinbarung werden zugleich die

Ausgabeposten bezeichnet, hinsichtlich deren elne Ueberschreltung des Voranschlags aus-

geschlossen ist.

Artikel 9.

Die Zahlung der nach Art. 8 zu gewährenden Beträge erfolgt in der Weise, daß

vierteljährlich am 1. Aprtl, 1. Juli. 1. Oktober und 2. Jannar für jeden während des

abgelaufenen Quartals detintrten Corrigenden aus dem Herzogthum Sachsen, Coburg-
Gotha und dem Fürstenthum Neuß j. L. die runde Summe von zwanzig Thalern von

der betreffenden Regierung an die Grohherzogl. Hauptstaatskasse zu Weimar auf Ab-

rlechnung porkofrei gezahlt und nach Fesistellung der von der Kassenverwaltung der

Correclionsanstalt auf das Kalenderjahr geführten Jahresrechnung der sich sodann er-

gebende Restbetrag binnen vler Wochen nach Mlttheilung der festgestellten Rechnung an

die Großherzogl. Sächsische Hauptstaatskasse porkofrei abgewährt oder, wenn der Gesammt=

betrag die Summe von Achtzig Thalern pro Kopf nicht erreicht, dieser Minderbetrag der

Herzogl. Sachsen- Coburg= Gothaischen bezüglich Fürstlich Reußischen Reglerung auf die
nächste Vierteljahrszahlung als baares Geld in Zurechnung gebracht wird.

Artikel 10.

Mit Rücksicht darauf, daß über den Umfang, in welchem die Mahregel der Unier=

bringung in eine Correctionsanstalt auf Grund der Reichs= und Landesgeseygebung in den

betheiligten drei Staaten zur Ausführung kommen wird, Erfahrungen noch nicht vorllegen,

nach welchen eine Durchschnittezahl des jährlichen Personalbestandeo in derselben und der

demselben enisprechende Verwallungsaufwand veranschlagt werden könnte, treten die in den
7
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Artekeln 6, 7, 8 und 9 getroffenen Besiimmunzen erst nach Ablauf von drei Jahren nach
dem in Art. 3 bezeichneten Zeitpunkte in Kraft.

Die Großherzogl. Sächsische enen macht sich demzufolge verbindlich, während

dieser drei Jahre die Unterhaltung der von Sachsen-Coburg-Gotha und Reuß j. L. ein-

gelieferten Corrigenden gegen die Gewährung einer aversionellen Vergütung von Sechzig

Thalern pro Kopf und Jahr zu leisten, wogegen sich die Reglerungen der beiden genann-

ten Staaten verpflichten, die angegebene Aversionalsumme auf Grund der ihnen desfalls

mitzutheilenden Verechnung in vierteljährlichen Naten an die Kasse der Correctionsanstalt

zu Eisenach als Vergütung zu zahlen.

Artikel 11.

Muß bei der Entlassung eines Corrigenden demselben behufs seines Fortkommens in

seine Heimath oder in seinen Wohnort aus der Anstaltskasse ein Vorschuß gewährt werden,

so ist solcher von der Reglerung des Staates, aus welchem der Corrigend eingeliefert

ist, der Kasse wieder zu erstatten.

Artikel 12.

Jede von Sachsen-Coburg-Gotha oder Reuß j. L. eingelieferte Person ist bei ihrer

Entlassung aus der Correctionsanstalt, sofern die reichsgesetzlichen Voraussetungen ihrer
Auswelsung aus dem Großherzogthum vorliegen, im Gebiete des einltefernden Staates

wieder anzunehmen, ohne daß es des Nachwelses bedarf, daß dieselbe in dem betreffenden

Staatsgebiete das Heimathsrecht oder den Unterstützungswohnsitz hat.

Artikel 13.

Insofern nicht mindestens drei Jahre vor Ablauf der im Art. 1 auf 25 Jahre fest-

gesetzten Vertragszeit von einer der contrahirenden Regierungen der gegenwärtige Vertrag
gekündigt wird, soll derselbe als auf weitere von dem Tage an, wo die erste Vertragszeit

abläuft, zu berechnende fünf und zwanzig Jahre verlängert angesehen werden. Einer
jeden der beiden Regierungen von Sachsen-Coburg-Gotha und Reußj.L.steht die Be-

sugniß zu, auch während der festgesetzten Vertragszeit nach vorausgegangener dreijähriger
Kündigung aus dem Vertragsverhältnisse wieder auszuscheiden.

Artikel 14.

Gegenwärtiger Vertrag soll den betheiligten Hohen Regierungen zur Naisteation
vorgelegt und — nachdem zu demselben die hiermit vorbehaltene landständische Genehmi-

gung ertheilt ist— die Auswechselung der Rattsicationen auf dem Correspondenzwege

in kürzester Frist bewirkt werden.
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Zu Urkund dessen ist der vorstehende Staatsvertrag in vier glelchlautenden Exemplaren,

von welchen eins die Großherzogl. Sächsische, zwei die Herzogl. Sachsen-Coburg-Gothaische

und eins die Fürstl. Reußlsche Regierung übergeben erhalten hat, ausgesertigt und unter-
schrieben worden.

So geschehen Coburg, den 9. November 1871.

(I. 8.) Hermann Seifarth.
(L. 8) Dr. Adolph Volkmar Reinhard.

(L. 8.)) Dr. Rudolph Fleuming.

Nudol Brückuer.

" Heinrich Hornbostel.

Vertrag

zwischen den Regierungen des Herzogihums Sachsen-Coburz=

Gotha und des Fürstenthums Reuß jängerer Linte, einer Setts,

und des Großherzotzthums Sachsen-Weimar-Eisenach, anderer

Selts, über die Mlibenutzung der Großherzogl. Sachsischen

Correctionsanstalt zu Eisenach.





Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

No. 351.

Ministerial-Verfügung
vom 9. Juli 1872,

die Trauungsgebühren betr.

In Gemähbeit höchsier Entschließung Selner Durchlaucht des Fürsten wird hiermit

verfügt, daß Brautleute, die sich nicht von dem zuständigen Pfarrer des Wohnorts der

Braut, sondern von dem Pfarrer des Wohnorts des Bräutigams oder des künftigen

Wohnortes der Brautleute trauen lassen wollen, nicht nur in den Fällen, auf welche sich

die Ministerlalbekanntmachung vom 17. August 1871 (Gesepsammlung Bd. XVI. S. 371)

bezieht, sondern auch dann, wenn beide Braumleute dem Fürstenthume angehören, die

Tranungsgebühren nur einmal und zwar an den die Trauung vollziehenden Pfarrer zu

entrichten verbunden sein sollen.

Gera, am 9. Jull 1872.

Fürstliches Ministerium.
v. Harbou.

Semmel.

Auegegeben den 17. Jull 1872. 8





Gesetzsämmlung
fur das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

No. 352.

1. Ministerlal-Bekanntmachung vom 9. Jull 1872, alte Berggebäude und Halden betrefsend.

81.

Das Vergamt hat darauf zu sehen, daß die Bergwerksbesiher die von ihnen losge-

sagten oder die ihnen entzogenen Berggebäude bis dahin, wo enlweder das belreffende

Berggebäude durch Versteigerung in eines Anderen Besiß ubergeht oder das bezugliche

Bergbaurecht für erloschen erklärt wird, in einem solchen Stande erhalten, wie dies der

Schußz der Oberfläche und ihrer Bewohner und der benachbarten Vaue erfordert.

82.

Zeigt sich bei der nach dem Erlöschen eines Bergbaurechts sofort auf dem auflässig

gewordenen Berggebäude vorzunehmenden bergamtlichen Befahrung, daß daselbst füher
oder später Tagebrüche oder sonsiige Gefahren für die Oberfläche oder deren Bewohner

oder für andere Berggebäude entsiehen können, so sind die zeitherigen Bergwerksbesitzer

anzuhalten, innerhalb einer angemessenen Frist die zu Abwendung dieser Gefahren erforder-

lichen Mahregeln in dauernd sicherstellender Weise zu treffen. Im Unterlassungsfalle hat

das Vergamt solche zu treffen und den Kostenbetrag aus dem Vermögen der zeltherigen

Vergwerksbesitzer auf dem Executionswege einzuziehen.

83.
Wenn Beschädigungen der Obeifläche durch verlassene Grubenbaue im unverliehenen

Grubenfelde vorkommen, so hat das Vergamt den letzten Bergwerköbesiper zu unverweilter

Treffung der zu Verhütung weiterer Schäden polizeilich erforderlichen Vorkehrungen an-

zuhalten.

Ausgegeben den 17. Jull 1872. "
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84.

Für den Fall, daß jener letzte Bergwerksbesitzer nicht mehr vorhanden, oder von

ihm Nichts zu erlangen sein sollte, bat die Gemeinde dle nach dem Ermessen des Berg-

amts nöthigen sicherheitspolizeilichen Vorkehrungen zu treffen.

85.

Niemand darf ohne Genehmigung des Bergamtes Veränderungen an den Bauen

auflässiger Berggebäude vornehmen, oder Tage-, Anzucht= oder Kellerwasser in dieselben
ableiten.

Uebertretungen dieses Verbotes werden mit einer Geldstrafe bis zu 10 Thalern —.—.

oder verhälmmihmäßiger Gefängnißstrase belegt. Das Bergamt hat die Genehmigung zu

versagen, wenn die beobsichtigte Veränderung oder Wasserableitung Gefahr für die Ober-

fläche und deren Bewohner oder für benachbarte Berggebäude herbeizuführen droht.

86.

Ungangbare Halden dürfen nicht ohne Genehmigung des Bergamtes, welche nur

aus polizeilichen Gründen versagt werden darf, eingeebnet werden.

§v.

Bevor das Bergamt auf ein angebrachtes Gesuch die Einebnung ungangbarer Hal-

den genehmigt, hat es über die Lage und den Umfang derselben, sowie über deren Ur-

sprung Nachricht aufzunehmen, dafern dies aus polizeilichen Rücksichten nothwendig er-

scheint. Leßteren Falles hat es auf Kosten des Gesuchstellers das Nöthige zu den Acten

und auf den betreffenden Gruben= und Revierrissen eintragen, die fraglichen Räume nach

Besinden durch Marksteine bezeichnen zu lassen und dafür zu sorgen, daß lm Grund-

und Hppothekenbuche auf dem Folium des betreffenden Grundstücks unter Angabe der

Lage und Größe der Räume erforderliche Bemerkung gemacht werde. Ueber die ertheilte

bergamtliche Genehmigung ist dem Gesuchsteller eine Bescheinigung auszufertigen, welche
vor Beginn der Einebnung der Ortspolizeibehörde vorzuzeigen ist.

5S.%

Das Bergamt hat über die Halden, deren Einebnung von ihm genehmigt worden

ist, ein nach den Gemeindefluren abzutheilendes tabellarisches Verzeichniß zu halten, in

welchem der frühere Ursprung, sowie die Lage und ungefähre Größe dieser Halden, nebst
den Namen der Grundbesitzer anzugeben und auf die bergamtlichen Acten, Risse und

auf die Grund= und Hypothekenbuchsfolien, in welchen Nachrichten hierüber aufbewahrt

sind, Bezug zu nehmen ist.
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*9.
Wer ungangbare Halden einebnet, ohne dazu bergamtliche Genehmigung erhalten

oder die hlerüber ausgeferiigte bergamtliche Beschelnigung der Ortspolizeibehörde vorge-

zeigt zu haben, verfällt in eine Geldstrafe bis zu 10 Thalern oder verhältnißmäßtger

Gefängnißstrafe.
Die Ortspoltzeibehörden haben die ohne Genehmigung des Bergamts unternommene

Einebnung von Halden zu verhindern und einmetenden Falles dem Bergamte sofort

Nachricht zu ertheilen.

10.
Die Erbauung neuer Häuser auf S0. und eingeebneten Haldenplätzen oder in

unmittelbarer Nähe derselben ist nur dann zu gestatten, wenn nach dem deshalb zu ver-

nehmenden Gutachten des Bergamts nicht zu befürchten ist, daß Senkungen und Brüche

entstehen, welche dem zu erdauenden Hauss erhebliche Gefahr drohen.

Gera, am 9. Jull 1872.

Fürstliches Ministerinm.
v. Harboun.

Semmel.

2) Instrurtion kür die Anlegung und Föhrung von Berg. Giund= und Oypethekenbücher vom 9. Jull 1872.

1) Die Bergämter haben über jedes Bergrevier zur Slcherung der Eigenthums-

und Forderungorechte ein Berg-Grund= und Hppothekenbuch zu führen, in

welchem jedes dermalen bereits vorhandene und jedes später zur Verleihung kom-

mende Bergwerkseigenthum (Bergbaurecht) auf ein besonderes Foltum einzu-

tragen ist.

Der Bezirk des Bergamts Gera bildet vorläufig ein einziges Revier.

2) Jedes Foltum soll drei Rubriken enthalten, nämlich

I. für das Bergwerkseigenthum

II. für den Besitzer

UI. für die Schulden.

3) In die erste Rubrik, welche als Ueberschrist die Zahl des Foliums bekommt,

sind einzuschreiben:
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a) der Name des Bergwerkseigenthums und die nähere Bezeichnung

seiner Gattung, z. B. Fundgrube, Stolle,

b) die Angabe der Flur und der Flurbuchsnummern,

c) die Größe des Grubenseldes nach Maheinheiten,

a)) die Zubehörungen an Gebäuden, Grundstücken, Teichen, Wasserleitun-

gen und sonsiigen Anlagen,

e) die etwa aufhaftenden Renten und andern dinglichen Abgaben.

4) In die zweite Rubrik gehören:

a) der vollständige Name, sowie Stand, Gewerbe und Wohnort des Be-

siters oder der mehrern Besitzer, beziehungsweise die Bezeichnung

der als Besiperin konstituirten Gewerkschaft,

) der Besitztitel, wobei auch der Kaufpreis, wenn der Besiptitel in

einem Kaufe besteht und der Kaufpreis in der Kaufsurkunde ange-

geben ist,

) Dispositionsbeschränkungen der in § 13. Nr. 7. des Gesetzes vom

20. November 1858 erwähnten Art.

5) In die dritte Rubrik find alle auf das Berggebäude zu versichernde Forde-

rungen einzutragen.

6) Die Rubrik, in welche die Einträge von Protestatlonen und Löschungen gehören,

bestimmt sich nach dem Gegenstande, auf den dieselben sich beziehen.

7) Für Immobilien, welche als ungetheilte Pertinenzen zu mehreren Vergbaurechten

gehören, ist im Berg= Grund= und Hypothekenbuche ein besonderes Follum an-

zulegen, auf dem Folium jedes betheiligten Bergbaurechtes aber der Antheil an

dem gemeinschaftlichen Besiythume unter Verweisung auf dessen Folium kürzlich

anzumerken.
8) Im Uebrigen kommen die über Anlegung und Führung der gewöhnlichen Grund-

und Hypothekenbücher ergangenen Vorschriften zur Anwendung.

9) Die sormelle Führung der Verg.-Grund= und Hypothekenbücher hal der Hppo-

thekenbuchführer desjenigen Justizamts zu übernehmen, dessen Vorstand das juristische
Mitglied des Bergamtes bildet.

Gera, am 9. Juli 1872.

Fürstliches Ministerium.
v. Harbou.

Semmel.



Gesetzsammlung
für das

Fürsteuthum Reuß jüngerer Linie.

No. 353.

Ministeriol-Bekanntmachung
vom 28. Juli 1872,

dle Bestimmungen wegen Befreiung des zu landwirthschaftlichen und gewerblichen Zwecken

bestimmten Salzes von der Salzabgabe betressend.

In Gemäßheit eines vom Bundesrathe gefahten Beschlusses werden solgende mit

dem 1. Seplember d. J. in Kraft tretende

Bestimmungen, die Befreinng des zu landwirthschaftlichen und gewerblichen

Zwecken bestimmten Salzes von der Salzabgabe betreffend,

durch welche die Vorschriften in den Bekanntmachungen vom 18. Juni 1868 (Gesetz-

sammlung Bd. XV. S. 216), vom 12. Jannar 1870 und 13. Juni 1870 (Gesep-

sammlung Vd. XVI. S. 145, 157) abgeändert werden, hierdurch zur Nachachtung be-

kannt gemacht:

Bestimmungen,
betreffend

die Besreinug des zu landwirlhschaftlichen und gewerblichen Zwecken bestimmten Salzes von

der Salzabgabe.

Nach §. 20 Absay 1 Nr. 2 und 4 und Absatz 2 des Gesetes vom 12. Oktober

1867, die Erhebung einer Abgabe von Salz betreffend (Bundesgesetblatt von 1867

Seile 41), kann Salz unter Beobachtung der von der Steuerverwaltung angeordneten

Kontrolmaßregeln abgabenfrei verabfolgt werden:
I. zu landwirhhschaftlichen Zwecken, d. h. zur Fülterung des Biehes, sowie zur

üngung;
Ausgegeben den 14. August 1872. 10
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gewerblichen Zwecken, mit Ausnahme des Salzes für solche Gewerbe,

welche Nahrungs= und Genußmittel für Menschen berelten, namentlich auch

mit Ausnahme des Salzes für die Herstellung von Tabaksfabrikaten,
Mineralwässern und Bädern.

Hinsichtlich der abgabenfreien Verabfolgung von Salz für die gedachten Zwecke

find folgende Bestimmungen zu beobachten:
1) das zu landwirthschaftlichen und gewerblichen Zwecken bestimmte Salz kann,

sowohl von inländischen Salzwerken und aus Fabriken, in welchen Salz als

Nebenprodukt gewonnen wird, als auch unter Zollkontrole aus dem Aus-

lande und aus Nlederlagen für unverzolltes oder unversteuertes Salz bezogen

werden (Nr. 6).

Das Salz ist vor der abgabenfreien Verabfolgung durch Vermischung

mit geelgneten Stoffen zur Verwendung als Nahrungs= und Genußmittel für

Menschen untauglich zu machen (zu denaturiren).

2) Als Denaturirungsmittel sind anzuwenden:
A.

S

für dasjenige Salz, welches zu landwirthschaftlichen oder gewerblichen

Zwecken von den Salzwerksbesipern auf Vorrath bereitet oder das an

Salzhändler zum weiteren Vertrieb überlassen werden soll (das sog.

Handelssalz), und zwar:

o) bei dem zur Viehfütterung bestimmten Salz

29) aus Siedesalz: pCt. Eisenoryd und p Ct. Pulver aus Wer-

muthskraut,
bb) aus Steinsalz: / pCt. Eisenoryd und pCt. Pulver aus Wer-

muthskraut; "

b) bei den sogenannten Viehsalz-Lecksteinen

an) aus Siedesalz: 14pCt. Eisenoxyd und 1/4pCt. Holzkohlenpulver,

bh) aus Steinsalz: 3/8pCt. Eisenoryd und  pCt. Holzkohlenpulver;

) bei dem Düngesalz.

1 pCt. Ruß;

4) bei dem für gewerbliche Zwecke bestimmten Salz

r#) aus Siedesalz: entweder pCCt. Thran und  pCt. Elsenoxyd
oder pCtL. Thran und pCt. Kienruß,

bb) aus Steinsalz: entweder  pCt. Thran und 3/8pCt. Eisenoxypd

oder pCt. Thran und 3/8pCt. Kienruß.

. für dasjenige, zu gewerblichen Zwecken oder zur Düngung bestimmte Salz,

welches nach vorheriger Denaturirung auf einem inländischen Salzwerke
oder bel einem Zoll= oder Steueramte auf Bestellung zur elgenen Ver-
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wendung unmittelbar bezogen, oder das in den Gewerbaraumen des Empfangers
unteramtlicher Aussicht d t Bestellsalz)nach
Wahl der Betheiligten eines dervorstehend unter A c. und d. angegebe-
nen Denaturtrungsmittel, oder, wenn diese Mittel in NRücksicht auf die

beabslchtlgte Verwendung des Salzes für die Denaturirung desselben nicht

geelgnet sind, eines der nachstehend angegebenen Denaturirungomittel:

a) 1 pCt. Braunstein,

b) 1 „„ Schmalte,
c) „ Mennige,

d) 2 „ feines Holzkohlen., Torf-, Braunkohlen= oder Steinkohlenmehl,

e)  „ r1
615 aoen Kokosöl oder Thran,

h) 1 „ feines trockenes Seifenpulver,

enol,

Petroleum (Erdöl),

1)  „ reine wasserhelle Karbolsäure,

Eisen= oder Kupfervitriol,

#n) 6 „ Alaun mit  pECt. Kienöl.

Wenn die Denaturlrung des Salzes in den Gewerbräumen der Empfänger

unter amtlicher Aufsicht stattfindet, können ausnahmsweise auch andere,

von den Betheiligten vorgeschlagene Mintel, sofern solche von der Zolldirektiv-

behörde für völlig ausreichend erachtet werden, und die Betheiligten sich
den von der Zolldirektivbehörde angeordneten besonderen Kontrolen unter-

werfen, in Anwendung gebracht werden.

3) Salzabfälle dürfen, vorbehaltlich der nach Nr. 4 gestatteten Ausnahmen, nur

dann zu landwirkhschaftlichen oder gewerblichen Zwecken abgabenfrel verabfolgt

werden, wenn sie zuvor nach Mahßgabe der Bestimmungen unter Nr. 2

denatmirt worden sind.

Aus festen Sliücken bestehende Salzabfälle, wie Pfannenstein, sind nach

dem für Steinsalz vorgeschriebenen Verfahren zu denaturiren.

Schmupysalz oder Fegesalz ist, je nach seiner Gattung, entweder wie

Siedesalz oder wie Steinsalz zu behandeln. Gemische dieser Salze aus Siede-

salz und Steinsalzsind wie Steinsalz, — Salzschlamm und Abfallsalz in

chemischen Fabriken wie Schmußzsalz von Siedereien zu denaturiren.

4) Den Zolldirektivbehörden bleibt es überlassen, bel dem aus den Sledepfannen

gewonnenen Pfannenstein, sowie bel anderen Salzabsällen, welche einen Salg-

 —“x

.*
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gehalt von weniger als 75 Prozent ihres Gewichts besitzen, unter Anordnung

der erforderlichen Kontrolen, von der Denalurirung Umgang nehmen zu lassen.

5) Düngesalz und anderes mit sremden Bestandtheilen vermischtes Salz, welches

für landwirthschaftliche oder gewerbliche Zwecke aus dem Auslande bezogen

wird, ingleichen das in chemischen Fabriken als Nebenprodukt gewonnene,

für die gedachten Zwecke bestimmte Salz ist nach den hinsichtlich der Salz-

absälle getroffenen Bestimmungen (Nr. 3 und 4) zu behandeln.

6) Die Denaturirung des Handelssalzes (Nr. 2 A.) soll in der Regel auf in-

ländischen Salzwerken unter Aufsicht der Salzsteuerämter und der auf den

Salzwerken stationirten Aussichtsbeamten stattfinden Im Falle des Bedürf-

nisses kann die Zolldirektivbehörde die Denaturirung des gedachten Salzes

auch bel Grenzzollämtern und an Orten im Innern, wo sich Niederlagen für

Unverzolltes ober unversteuertes Salz befinden, unter Aussicht der daselbst be-

findlichen Zoll= oder Steuerämter zulassen.

Die Denaturirung des Bestellsalzes (Nr. 2 H.) soll, sowelt thunlich und

namentlich dann in den Gewerberäumen des Empfängers vorgenommen wer-

den, wenn

#a)derselbe an einem Orte wohnt, an welchem oder in dessen Nähe ein zur

Erledigung von Begleitscheinen I. über unverzolltes oder unversteuertes

Salz befugtes Amt seinen Sig hat,

5b) das erforderliche Dienslpersonal zur Beaufsichtigung der Denaturirung

versügbar ist,
) die Menge des zu denaturirenden Salzes mindestens fünf Zenmer be-

trägt, oder dem sechsmonatlichen Bedarf des Empfängers entspricht.

Die näheren Anordnungen wegen des in Fillen dieser Art bei der Ablassung

des Salzes einzuhaltenden Verfahrens werden unter Berücksichtigung der

örklichen Verhällnisse von der Zolldirektivbehörde getroffen.

7) Bei den auf den Salzwerken stanfindenden Denaturlrungen haben die Salz-

werksbesitzer, in anderen Fällen die Personen, auf deren Antrag die Dena-

turirung des Salzes vorgenommen wird, für die Beschaffung der erforder-

lichen Denaturirungemittel, sowie für die Bereitstellung der Verwiegungs-

Apparate und sonst nöthigen Vorrlchtungen nach Anleikung der Skeuerbehörde

Sorge zu tragen.

8) Das zur Vereitung von Vleh= oder Gewerbesalz bestlmmte Siedesalz darf

nur in luftfe uchtem Zustande mit den Denakurtrungemitteln vermengt werden.

So weit thunlich, ist zur Denaturkrung feinkörniges Siedesalz zu verwenden.

Insowelt die Vermischung der Denaturirungsmiltel mit dem Siedesalz
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nicht mit Hülfe von zu Herstellung einer glelchartigen Beschaffenheit geeigne-

ten Mischapparaten (rotirenden Trommeln, Fässern u. s. w.), deren Amvendung

die Steuerbehörde genehmigt hat, bewirkt werden kann, ist das Salz, nachdem

dasselbe mitrelst Handschaufeln mit den Denaturlrungsmitteln gemengt worden

st, behufs Hatstelung eluer moglichs hleichartigenVertheilung der1Denaturtrungs-
mittel, ddurchSiebe

9) Steinsalz, aus welchem Vieh- oder Gewerbesalzbergestent werden oll. muß
zu diesem Behufe fein gemahlen werden.

Die Denaturirungsmittel sind entweder mit dem zu denaturtrenden

Steinsalze zu vermahlen, oder, wenn dies die Beschaffenheit der Denaturlrungs-

mittel ulcht gestattet, dem gemahlenen Steinsalze nach den Bestimmungen
unter Nr. 8 beizumengen.

10) Die Denaturirungsmittel dürfen nur in reiner Beschaffenheit und nachdem

dieselben von den kontrolirenden Beamten geprüft und als geeignet erkannt

worden sind, zur Denaturirung verwendel werden.

11) Bel denjenigen Denaturlrungsmitteln, welche, wie Alaun u. s. w., in zer-

kleinertem Zustande äußerlich dem Salz ähnlich sind, ist auf Verlangen der

kontrolirenden Beamten die zum Zweck der Denaturirung erforderliche Zer-

kleinerung in deren Gegenwart vorzunehmen.

Die Siuerverwaltung ist befugt, die Herstellung und den Bezug der

Denaturirungsmittel unter amtliche Kontrole zu stellen oder solche auf Kosten

der Betheiligten selbst anzuschaffen.
12) Die Oberbeamten der Steuerverwaltung haben thunlichst oft an den Salz-

denaturirungen Theil zu nehmen und dabei die Güle und Unverfälschtheit der

Denaturirungomiteel zu prüfen.
Die Steueraussichtsbeamten haben von Zeit zu Zelt von den in An-

wendung kommenden Denaturlrungsmitteln und dem in den Salzmagazlnen

der Salzwerksbesiper und Salzhändler, sowie im frelen Verkehr befindlichen

denaturirten Salz, letzteren Falls gegen Ersaß des Ankaufoprelses, Proben

zu entnehmen. Diese Proben sind in Gegenwart der Betheiligten einzusiegeln

und an die Zolldirektivbehörde, welche deren Prüfung durch Sachverfländige

veranlassen wird, einzusenden.
13) Das für londwinhhschaftliche und gewerbliche Zwecke denaturirte Handelsfalz

(Nr. 2 A.) darf sowohl zur Piehfürterung und zur Düngung, als auch in

allen Gewerben, denen nach den oben angeführten geseplichen Bestimmungen

überhaupt der abgabenfrele Bezug von Salz gestattet ist, verwendet werden-

Dagegen darf das mit den nach Nr. 2 B. gestatteten Mlt#teln dena-
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turirte Bestellsalz nur für den spezlellen Zweck, für welchen die Denaturirung

zugelassen worden ist, Verwendung finden.

414) Sowohl das für landwinkhschaflliche als auch das für gewerbliche Zwecke

denalurirte Handelssalz, mit Einschluß der Viehfalzlecksteine (Nr. 2 A) tann

an Salzhändler abgelassen und von diesen an andere Salzhändler und an

sonstige Personen, welche zum Bezuge berechtigt sind, welter verkauft werden

(Nr. 17).
Die Empfänger von denaturtrtem Beslellsalz (Nr. 2 B.) dürfen dasselbe

an andere Personen nicht abgeben.

15) Gewerbtreibende, welche denakurirtes Bestellsalz zu gewerblichen Zwecken, in-

gleichen Salzhändler, welche zu landwirthschaftlichen oder gewerblichen Zwecken

bestimmtes denakurirtes Handelssalz beziehen wollen, haben das Salz bei

dem Lieseranten (Salzwerksbesiper oder Salzhändler) unter Uebergabe elner

ihre Berechtigung zum Salzbezug nachweisenden Beschelnigung, woraus das

Gewerbe, welches sie betreiben, hervorgebt, der Steuerbehörde ihres Wohnorkes

schriftlich zu bestellen.

An Stelle der bei jeder Salzbeslellung einzuholenden Bescheinigung

über die Berechllgung zum Salzbezug kann nach dem Eimessen der Steuer-

behörde den Salzhändlern und den Besipern gröherer Gewerbeanstalten eine

einmalige, für die Dauer eines Kalenderjabres auszustellende Bescheinigung

für alle während desselben von einem und demselben Salzwerk oder Salz-

bändler stalnfindenden Salzbezuge, welche dem Bestellzeitel über die erste in

dem betreffenden Jahre stansindende Salzbestellung beizufügen ist, ertheilt
werden.

In den Bestellzetteln ist der Name, der Wohnort und das Gewerbe

oder Geschäft des Empsängers, die Menge des Solzes und der gewerbliche

Zweck, für welchen dasselbe dienen soll, beziehungsweise bei den Bezügen der

Salzhändler, die Art des zu bestellenden Salzes (ob Vieh., Düng= oder Ge-

werbesalz) anzugeben. Auch ist darin der Ort der Ausstellung und die lau-

sende Nummer der Bescheinigung über die Bercchligung zum Salzbezug

(vergl. Nr. 16 Abs. 2) ersichtlich zu machen. Die fraglichen Bescheintgun-

dgen können auch in die Beslellzeilel selbst aufsgenommen werden.

Der schriftlichen Bestellung und der Uebergabe einer Bescheinigung über

die Berechtigung zum Salzbezug bedarf es nicht, wenn Landwirthe dena-

turirtes Handelssalz für lonrwirthschastliche Zwecke unmittelbar von Salz-

werken oder von Salzbändlein zur eigenen Verwendung beziehen wollen.

16) Die Steuerbehörden haben über die von ihnen nach Nr. 15 ausgestellten
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Bescheinigungen Verztichnisse in Jahresabschnliten zu fuhren, aus welchen

in Beziehung auf jede ertheilte Bescheinigung der Tag der Ausstellung, der

Name, das Gewerbe und der Wohnort des Empfängers und des Versenders

des Salzes zu entnehmen sind. Die einzelnen Bescheinigungen werden in den

bedachten Verzeichnissen unter fortlaufenden, auf den Beschelnigungen anzu-

merkenden Nummern eingetragen.

17) Die Salzwerksbesiper und Salzhändler dürfen denaturirtes Salz nur an solche

Personen abgeben, welche nach den oben erwähnten gesehlichen Bestlmmungen

beziehungsweise nach Nr. 13 und 11 zum Bezuge desselben berechiigt sind

und den Vorschriften unter Nr. 15 Genüge geleistet haben.

18) An Personen, welche nach §. 14 des Salzsleuergesehes vom 12. Oktober

1867 den Anspruch auf abgabenfreien Solzbezug verloren haben und als

solche von der Steuerbehörde einem Salzwerkobesiper oder einem Salzhändler

speziell bezeichuet worden sind, darf derselbe denakurirkes Salz ulcht verabfolgen.

19) Die Solzhändler sind verpflichtet, auf Verlangen der mit der Kontrolirung

des Salzverkaufs beauftragten Beamten denselben ihre Bücher und auf den

Salzverkauf Bezug habenden Papiere vorzulegen, die Bestände an denaturir-

tem Salz vonzuzeigen, und die in dieser Hinsicht etwa noch weiter gewünschte

Auskunft zu ertheilen.

20) Die Bestellzeirel oder Auszüge aus denselben und die zugehörigen Beschei-

nigungen üver die Berechtigung zum Salzbezug (Nr. 15 Absah 1 und 3)

sind von den damit beauftragten Beamten monatlich, nach vorheriger Ver-

gleichung mit den betreffenden Registein in Empfang zu nehmen und den

Hauptämtein, in deren Bezirken die Empfänger des Salzes wohnen, zu

übersenden. In gleicher Weise nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres
mit den nach Nr. 15 Absatz 2 ausgestellten, für die Dauer eines Kalender-

jahres gültigen Bescheinigungen zu verfahren.

21) Die Hauptämter haben auf Grund der ihnen nach der Bestimmung unter

Nr. 20 zugehenden Bestenzettel beziehungsweise Auszüge aus den Besstell-

zetteln und Bescheinigungen zu prüsen, ob die Enknehmer des denaturirten

Salzes zum abgabefreien Bezuge desselben berechtigt waren, und ob sie das

angegebene Gewerbe überhaupt und in einem der Entnahme entsprechenden

Umfange belrieben haben. Nach Umständen lind von Seiten der gedachten

Aemter weilere Ermiltelungen vorzunehmen, um eine mißbräuchliche Ver-

wendung des über den Bedarf bezogenen denaturirten Salzes zu verhüten

und elwaige Zuwiderhandlungen gegen die bestehenden Vorschriften zur Be-

strafung zu bringen.
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22) Von dem für landwirthschaftliche oder gewerbliche Zwecke abgabenfrei ver-

abfolgten Salze, mit Ausnahme des zur Natronsulphat, und Sodafabrikation

bestimmten, kann als Ersagy für die durch die Kontrole erwachsenden Kosten

eine Kontrolgebühr von zwel Silbergroschen (lieben Kreuzern) für den Zentner

erhoben werden.

23) Wird die Denakurirung des Salzes an anderen Orten als an der gewöhn-

lichen Amtsstelle, z. B. in einem Privatlager für Salz oder in den Gewerbs-

räumen des Empfängers vorgenommen, so kann von Selten der Steuer-

verwaltung der Ersatz der Kosten für den dadurch bedingten Mehraufwand

an Beamtenkrästen, sowelt dlese Kosten nicht durch die Erhebung der unter

Nr. 22 erwähnten Kontrolgebühr von dem betreffenden Salz Deckung sinden,

in Anspruch genommen werden.

24) Hinsichtlich der Bereltung und des Verkaufs des denaturirten Salzes auf

den Salzwerken finden außer den vorstebenden Bestimmungen die bezüglichen

Vorschriften der Instruktionen Iin Betreff der Erhebung und Kontrolirung

der Salzabgabe auf den Staats. Salzwerken und beziehungsweise auf den

Privatsalinen Anwendung. Die Besizer chemischer Fabriken, in welchen Salz
als Nebenprodukt gewonnen wird, haben in sraglicher Hinsicht, außer den

vorstehenden Bestimmungen, die wegen Kontrolirung dieser Fabriken ertheilten

besonderen Vorschristen zu beobachten.

Gera, den 28. Juli 1872.

Fürstliches Ministerium.
v. Harbon.

Engelhardt.
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Gesetzsammlung

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

Nachträgliche Bekanntmachung

vom 30. August 1672,

die Bestimmungen über Befreinug des zu landwirthschafklichen und gewerblichen Zwecken

bestimmten Salzes von der Salzabgabe betrefsend.

Nachträglich zu der Bekanntmachung vom 28. Juli d. J. (Gesehsammlung Bd. XVII

S. 117), die vom Bundesralhe genehmigten Bestimmungen über Befreiung des zu

landwirthschaftlichen und gewerblichen Zwecken bestimmten Salzes von der

Salzabgabe betreffend, wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht:

1. daß Ziffer 15 Absatz 1 dieser Bestimmungen nach Berichtigung einer in Folge

eincs Sayfehlers eingetretenen Worterstellung zu lauten hat, wie folgt:

„Gewerbekreibende, welche denaturirkes Bestellsalzz u gewerblichen Zwecken,

ingleichen Salzhändler, welche zu landwirkhschaftlichen oder gewerblichen

Zwecken bestimmtes denakurirtes Handelssalz beziehen wollen, haben das Salz

bel den Lieferanten (Salzwerkobesihern oder Salzhändler) unter Uebergabe

einer ihre Berechiigung zum Salzbezuge nachweisenden Bescheinigung der

Steuerbehörde ihres Wohnortes, woraus das Gewerbe, welches sie betreiben,

hervorgeht, schriftlich zu bestellen",
daß durch die Bestimmung unter Ziffer 22 nur der Maximalbetrag der zu

erhebenden Kontrole-Gebühr fesigeseyt wird und daß cs bei der diesseits er-

solgten Fesislellung der Kontrole, Gebühr für das zu landwirthschaftlichen

Ausgçeoeben den 11. Seplember 1872.

*
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Zwecken bestimmte Salz auf einen Silbergroschen vom Zentner (Bekannt-

machung vom 6. April 1868, Amts= und Verordnungsblatt von 1868 S. 129)

bis auf Wetteres bewendet.

Gera, am 30. August 1872.

Fürstliches Ministerium.

v Harbon.

Semmel.
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Gesetzsammlung
Ifür das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

No. 355.

Ministerial-Verfügung
vom 11. September 1872,

die Entschädigung der aueschließlichen Branrechte betreffend.

Zu Ausführung von §. 4 des Gesezes vom 26. Februar 1872, die Entschädigungen

für den Verlust ausschließlicher Gewerberechtigungen, sowie von Zwangs= und Bannrechten

Vetreffend, wird Folgendes hierdurch angeordnet:

8. 1.

Die zur Entschädigung der ausschließlichen Braurechte dlenenden Staatsschuldscheine

lauten auf den Inhaber und werden in sechs verschiedenen Serlen, unter forklaufender

Nummer in jeder Serie, ausgesertigt und zwar dergestalt, daß

Ser. I. über 90 Thlr. für Hirschberg,

„ II. über 50 „ für Gera,

„ UlI. über 5 „ für Lobenstein,

„ IV. über 55 „ für Hohenleuben,

V. über 20 „ für Schleiz,

VI. über 12 „ für Saalburg

bestimmt ist.

Jedem Schuldscheine wird ein Talon mit zehn Zinskoupons belgegeben.

Die Schemata zu den Schuldscheinen, Koupons und Talons sind nachstehend unter

 D und C abgedruckt.

Ansgegeben den 18. Seplember 1872.
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8. 2.

In Lobenstein erhalten die Besiher ganzer Braurechte je zwei, die Besiher halber;
Braurechte je einen Schuldschein, in den übrigen Orten blelbt hinsichtlich etwalger halber

Braurechte die Vereinbarung über Fortführung eines gemelnschaftlichen Besiges an den

Staatsschuldscheinen oder Veräußerung der letztern und Theilung des Erlöses den be-

treffenden Mitbesipern überlassen.

8. 3.

Die Verzinsung erfolgt alljährlich am 2. Jannar posinumerando für das voraus-

gegangene Jahr.

Der Betrag der Zinskoupons wird vom Fälligkeltstage an bel der Hauptstaatskasse

in Gera ausgezahlt und es werden die sälligen Zinskoupons bei allen unmitlelbaren

Zahlungen an die Bezirkssteuereinnahmen und die Steuerämter des Fürstenthums zum

Nominalbetrage an Zahlungsstatt angenommen.

Wenn Zinsen innerhalb vier Jahren vom Fälligkeitstage ab nicht erhoben oder als

Zahlung in Anrechnung gebracht worden sind, verjähren dieselben zum Vorhheile des

Tilgungsfonds.

0. 4.

Eine Vindication der Schuldscheine und Zinskoupons findet nicht statt (cl. &amp; 9 der-

Verordnung vom 27. Dezember 1856).

8. 5.

Hinsichtlich der Mortificalion von angeblich verloren gegangenen oder vernichteten

Schuldscheinen, Talons oder Koupons gelten die in § 13 der Verordnung vom 27.

Dezember 1856 gegebenen Vorschriften.

8. 6.

Die Steuerstellen haben in den bethetligten Orten ein Fünsthell der Blersteuer als

Zins- und Tilgungorente zu erheben; Pfennigspiten bleiben dabel außer Ansag.

Die erhobenen Beträge sind allvierteljährlich an die Staaköschuldenkasse abzullefern

und sodann getrennt für jeden Ort, bel der Geraer Sparkasse anzulegen.

8. 7.

Wenn in einem der betheiligten Orte die sunsprozentige Zins- und Tilgungsrente

elnes Jahres weder durch die erhobenen Zuschlagsabgaben errcicht, noch durch Mehreln-

nahmen aus früheren Jahren gedeckt wird, so hat die betreffende Gemeinde den Fehlbe-

trag, von welchem sie durch die Kommission für Verwaliung der Staatsschulden in
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Kenntnih zu sehen ist, bis Ende Januar des nächsten Jahres on die Staatoschulden-

kosse abzuführen.
Die solchergestalt gezahlten Zuschüsse werden aber der Gemeinde zurückerstattet, so-

bald und sowelt in der Folge die Zuschlagsabgabe einen über die Zind= und Tilgungs-

rente hinausgehenden Ertrag llefert.

8. 8.

Nach Ablauf von je funf Jahren, das erste Mal also im Jahre 1878, hat die

Kommission für Verwaltung der Staatsschulden eine Ausloosung vorzunehmen und das

Nähere darüber vorher öffentlich bekannt zu machen. Die Ausloosung findet jedesmal

im Monat Juni stakt; die ausgeloosten Nummern sind von genannter Kommission

längstens bis Ende October öffentlich bekannt zu machen, mit der Aufforderung an die In-

haber, am 2. Jonnar des folgenden Jahres die ausgeloosten Schuldscheine sammt Talons

und Koupons bei der Staatsschuldenkasse zur Entgegennahme der Zahlung einzullefern.

Die Zahlung auf die ausgeloosten Schuldscheine erfolgt durch die Staatsschulden-

kasse soglelch bei der Einlieferung der Scheine sammt Talons und Koupons, eventuell

unter Atzug des Betrags der fehlenden Koupons.

Die Verzinsung der ausgeloosien Schuldscheine läuft bis zum 2. Januar des auf

die Ausloosung solgenden Jabres.
Die Kommissien für Verwaltung der Staatsschulden hat die eingelösten Schuld-

scheine zu vernichten und wie solches geschehen unter Angabe der Nummern im Monat

Mai des auf die Ausloolung folgenden Jahres zu veröffentlichen, zugleich auch die

Nummern und Benäge der ausgeloosten, aber nicht eingelösten Schuldscheine bekannt zu

machen, mit der Aufforderung an die Inhaber, die Einlösung innerhalb einer drelmonat-

lichen Frist zu bewirken, nach deren Ablauf eventuell der Lauf der ordentlichen Verjähr-

ung für den Kapitalbetrag beginne.

8. 9.

Alle auf die Schuldscheine sich beziehenden Bekanntmachungen erfolgen bis auf
Weiteres in dem Amts= und Vertordnungöblalte und der Geraer Zeltung.

Gera, am 11. September 1872.

Fürstliches Ministerium.

v. Harbou.

Semmel.
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A.

Serie Nr.
(Wappen)

Stantsschuldschein
bes Fürsteuth#ms Neuß jüngerer Linie,

auf Grund des Gesetzes vom 26. Februar 1872,

für den Inhaber

über

Thaler
mit vier - jährlichen Zinsen.

Gera, am 2. Januar 1873.

Die Konmission für Verwaltung der Staatsschulden.

Der landesherrliche Kommissar. Der landständische Kommissar.

(Gaksimile) (Faksimile))

— Der Hawmptstaatskasstrer.

(Untersärkh) rocenstempel) Unleischtist)

- Zinskoupon
des Stuatsschuldscheins des Fürstenthums Reuß jüngerer Linke

auf Grund des Geseyes vom 26. Februar 1872.

Nrr. Ser.

Inhaber dieses empfängt gegen diesen Koupon am 2. Januar (1874) die

vierprozentigen Jahreszinsen des vorgedachten Staatsschuldscheins mit

... Thlr. Sgr. Pge.

Gera, am 2. Januar 1873.

VortheiledesTilgungsfonds,

Die Konmission für Verwaltung der Staatsschulden.

Der landesherrliche Kommitssar. Der lankständische Kommissar

(Fatsimile.) (Faksimile.)
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C.

Talon
zu dem Staatsschuldscheine des Fürstenthums Reuß jüngerer Linie

auf Grund des Gesetzes vom 26. Februar 1872.

Nr. Ser.

übeer TNbhaler.

Der Vorzeiger dieses Talons erhält ohne weitere Prüfung seiner Legitimation
die für den vorstehend bezeichneten Staatsschuldschein neu auszufertigenden Zinskoupons

für die nächsten zehn Jahre nebst einem neuen Talon nach Maßgabe der zu erlassenden

Bekanntmachung.
Gera, den 2. Januar 1873.

Die Kommissson für Verwaltung der Staatsschulden.

Der landesherrliche Kommissar. Der landständische Kommissar.

(Gaksimile.) (Faksimile.)

Eingetr. Fol. . Der Hauptstaatskassirer.

nierschrifih. CEtocenstenwel) (Unterschris.)





Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

356.

esect,

die kirchlichen Dissidenten betreffend,
vom 19. October 1872.

Wir Heinrich der Vierzehnte von Gotles Gnaden Jüngerer Linie regie-

reuder Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kranichfeld, Gera,
Schleiz und Lobenstein u. s. w.

verordnen mit Zustimmung des Landtags was folgt:

8. 1.

Der Auskrin aus der Landcskirche ist Jedem, welcher das 21. Lebensjahr zurück-

gelegt hat, gestattet. Es wird jedoch der Austretende so lange als Mitglied seiner seit-

herlgen kirchlichen Gemeinde betrachtet, als er nicht seinen Auslritt bei dem Justizamte,

in dessen Bezirke er wohnt, persönlich zu Protokoll erklärt und dabei glaubhaft nach-

Vewiesen hat, daß er dem Pfarrer seiner Parochie vier Wochen vorher die Absicht, aus-

zutreten, angezeigt hat.
Ueber die religiöse Erziehung und Unterweisung der Kinder bis zum vollendeten

14. Lebensjahre entscheidet im Falle des Auskritts der Vater, bel unehelichen Kindern,

oder wenn der Vater gestorben ist, die Mutter. Vem vollendeten 14. Lebensjahre ab

steht es im Falle eines Austrits der Eltern aus der Landeskirche den Kindern frei, ob

sie den Eltern solgen oder in der Landeskirche bleiben wollen.

Die aus der Landeskirche Ausgefretenen werden von dem betreffenden Justlzamt in

ein Dilsidenten-MRegister eingetragen.

Auch die bezüglich der Ausgetretenen und ihrer Famillen vorkommenden Trebellzuu-
Auszegeben den 23. October 1872.
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gen, Geburten und Sterbefälle werden durch Eintragung in folche Register Civilstands-

Register) beglaubigt.
Den Justizämtern allein steht die Ausstellung von Zeugnissen mit öffentlichem Glauben

über die Civilstandsverhälintsse der kirchlichen Disstdenten zu.

8. 3.

Die Zuständigkeit des Justtzamts zur Eintragung in dieCivilstands -Register wird
durch den Ort, wo der Geburn= oder Sterbrfall erfolgt ist, oder wo die Brautleute

wohnen, bestimmt.

Wohnen die Brautleute in verschiedenen Justizamtsbezirken, so kann die Eintragung

bel dem einen oder dem anderen der beiden Justizämter nachgesucht werden; das darum

angegangene Amt hat dann dem anderen Mintetlung zu machen und letzteres die Ein-

tragung auch in das von ihm geführte Register vorzunehmen.

8. 4.

Die Anzeige einer in das Civilstandsregister einzutragenden Geburt ist zunächst von

dem ehelichen Vater des Kindes, wenn derselbe aber abwesend, oder nicht mehr am Leben,

oder sonst dazu außer Stande, oder das Kind ein außereheliches ist, von der Hebamme.

wenn jedoch eine solche bei der Niederkunft nicht gegenwärtig war, von den sonst dabei

zugezogen gewesenen erwachsenen Personen, und wenn die Geburt ohne Beisein Anderer

erfolgt ist, von demjenigen, in dessen Wohnung das Kind geboren ist, in Ermangelung

aller solcher Personen von der Mutter zu erstatten.

Diese Anzeige muß innerhalb der zunächst folgenden drei Tage, wenn sse aber von

der Mutter zu bewirken ist, innerhalb dret Wochen nach der Geburt gemacht werden.

Die Anzelge muß den Tag und die Stunde der Geburt, das Geschlecht des Kindes

und dessen Vornamen, ferner die Namen, den Stand oder das Gewerve, sowie den Wohn-

ort der Eltern, resp. der Mutter enthalten.

War zur Zeit der gemachten Anzetge dem Kinde noch kein Vorname beigelegt, so

ist hierüber binnen drei Tagen, nachdem dies geschehen, spätestens sechs Wochen nach der
Geburt von dem zur Anzeige Verpflichteten (Alin. 1) nachträglich Anzeige zu machen.

5

Bel Todesfällen muß die Anzeige von dem Familienhaupte, und wenn ein solches

nicht vorhanden, oder hierzu nicht im Stande ist, von der Leichenfrau oder von dem-

jenigen, in dessen Wohnung der Todesfall sich ereignet und zwar in jedem Falle spä-

testens an dem nächstfolgenden Tage gemacht werden.

Die Anzeige muß Tag und Stunde des Todes, Vor= und Familiennamen, Alter,

Stand oder Gewerbe der verstorbenen Person enthalten und der Anzeige ein Zeugniß eines

verpflichteten Arzties oder der Leichenfrau über den erfolgten Todesfall beigefügt werden.
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8. 6.

Die in §8. 4 und 5 vorgeschriebenen Anzeigen sind entweder persönlich oder schrift-

lich an das zuständige Justlzamt zu erstatten.

Die schrifllichen Anzeigen müssen mit dem Namen des Urhebers unterzeichnet sein,

und die Eigenschaft angeben, in welcher er dieselben erstattet.

S. 7.

Eine verschuldete Versäumniß der für diese (§§. 4 und 5) Anzeigen gesetzten Fristen

ist mit Geldbuße bis zu 50 Thlrn., eventuell mit entsprechender Haftstrafe zu belegen.

Das zuständige Justizamt hat unbeschadet der durch solche Versäumniß verwirkten
Strafen die Betheiligten zur Befolgung der in 85. 4 und 5 enthaltenen Vorschriften

von Amrtswegen durch Oidnungsstrafen anzuhalten. Auch kann dasselbe nach Ermessen

behufs Fesislellung des angezeigten Geburts= oder Sterbefalles weitere Erörterungen an-

stellen und hat erst, wenn nach selnem Ermessen die Thatsache festgestellt ist, donn aber

alsbald die Eintragung in das Register zu bewirken.

8. 8.

Eine Ehe kann, wenn der eine Theil des Brautpaares zu den kicchlichen Dissiden

ten gehört, vor dem Justizamt geschlossen werden, in dessen Sprengel der eine Theil des

Brautpaares wohnt.

8. 9.

Der ehelichen Verbindung muß ein Aufgebot vorangehen. Dasselbe ist bei dem

Justlzamt, in dessen Bezirk die Brautleute wohnen, und weun sie in verschiedenen Justiz-

amtsbezirken wohnen, bet jedem der betreffenden Justizämter in Antrag zu bringen und
erst dann zu bewirken, wenn sich das Justlzamt die Ueberzeugung verschafft hat, daß der

Eingehung der Ehe nach bürgerlichem Rechie kein Hinderniß entgegensteht,

8. 10.

Das Ausgebot erfolgt durch eine Bekanmmachung, welche am Sitze des Justizamts

und gleichzeitig in dem Wohnorte der Brautleme, sowte nach dem Ermessen des Jusliz-

amts in den ekwaigen anderen Orten, in denen sie innerhalb des letzten Jahres sih
aufgehalten haben, an der für obrigkeitliche Anschläge bestlmmten Stelle während 14Tagen

auszuhängen ist.
Wohnen die Braukleute in den Bezirken verschiedener Justtzämter, so hat jedes von

diesen das Autgebot zu bewerkstelligen.

bu 4% ftwaiger Einspruch gegen das Aufgebot ist bel dem zuständigen Justizamt an-
zutringe

14*
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Dispensatlon von dem Aufgebote und von der für dasselbe bestimmten Frist, sowie

von einem Ehehinderniß kann von dem Ministerlum, Abtheilung für Kirchen. und Schul-

sachen, ertheilt werden.

Das Aufgebot verllert nach Ablauf von drel Monaten seine Wirksamkelt.

8. 11.

Nachdem den Bestimmungen in §§. 9 und 10 entsprochen, resp. der Nachwels des

ohne begründeten Einspruch erfolgten Aufgebots oder der Dispensatlon von demselben

erbracht worden ist, erfolgt die Eheschliehung mit bürgerlicher Wirkung dadurch, daß die

Brautleute Iinnerbalb drei Monaten nach dem Aufgebot oder der Dispensation von dem-

selben vor dem Justizamte persönlich die Erklärung, daß sie als ehelich verbunden mit

einander leben wollen abgeben, und dos darüber auszunehmende Protokoll mit unter-

schrelben.
Das Justizamt hat dann die Eintragung in das Heiraths-Register sofort zu bewirken.

8. 12.

Die im §. 5 des Gesehes, die Aufhebung des Consistoriums und der geistlichen In-

spektionsämter betr., vom 28. April 1863 (Gesetzsammlung, Bd. XIII., S. 505) in

Ehesachen und darauf bezüglichen Sühneterminen vorgeschriebene Zuziehung eines Geist-

lichen findet auf Ehen der kirchlichen Dissidenten keine Anwendung.

S. 13.
An Gebühren sind zu entrichten:

für eine Eintragung in das Dissidenten-Register — Thlr. T3 Sar.
« « » „ „ Geburts-Register — „ 

„   u " Heiraths=„Regtster 1 u — „

„ „Todten--Register — „ 15

Auherdem sind neben dem Ersatze der Verläge für die Aufnahme vonProfokonen, Aus-

stellung von Attesten und die sonstigen amtlichen Verrichtungen die gesetzlichen Gebühren

zu entrichten.
8. 14.

Die zur Ausführung dieses Geseyes weiter nöthigen Versügungen hat das Ministe-
rium zu erlassen.

Urkundlich unter Unserer höchsteigenhändigen Unterschrist und Unserem belgedruckten

Fürstlichen Insiegel.

Schloß Ebersdorf, am 19. October 1872.

(L. S.) Heinrich XIV.
v. Harbou. Dr. E. v. Beulwiß.
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Ministerial-Verfügung
zur Ausföhrong des Gesthes, die hirchlichtn Bissidroten bekreffend,

vom 19. Oelober 1872.

Zur Ausführung des Gesehes, die kirchlichen Dissidenten betreffend, vom heullgen

Tage wird Folgendes verfügt:
8. 1.

Die im §. 2 des Gesepes vorgeschriebenen Dissidenten-, Gebürts-, Heiraths, und

Todten-Register sind nach den unter 1.—IV. beigedruckten Schemas einzurichten.
Jeder Eintrag in diese Register ist vom Vorstande des Jusiizamts und einem ver-

pflichteten Protokollführer zu unterschreiben.

Zu jedem der vier Register ist für die Anzelgen und Verhandlungen, auf deren

Grund die Einträge erfolgen, ein Aktenstück anzulegen.

8. 2.

Das Instizamt hat von jeder Auskrillseintragung in das Dissidenten-Register den

bläherlgen Geisllichen des Ausgetretenen in Kenntniß zu sezen, auch von jedem in das

Geburts-, Heiraths= oder Todten-Register eingetragenen Falle den mit Führung der

Kirchenbücher am Wohnorte des Betreffenden Betrauten durch Miltheilung eines Auszugs

aus dem Regisier zu benachrichtigen. Diese Auszüge sind in einem dem Rircheubuche

beizufügenden Faseikel zu sammeln. 6l

Die Justizämter haben gleich nach Jahresschluß beglaubigte Duplicate der vier Re-

gister vom abgelaufenen Jahre an das vorgesehte Kreisgericht einzusenden, welches dle-

selben in seinem Archiv aufzubewahren hat.

Auch haben die Justizämter in Gemäßheit des §. 55, pass. 1, 2 und 3, der Mi-

litair. Ersay--Instruction für den Norddeutschen Bund vom 26. März 1868 die daselbst

bezeichneten Geburtölisten zum 15. Jannar jedes Jahres an die mit Führung der Stamm-

rollen beauftragten Behörden einzureichen.
Ferner haben die Justizämter die Zahl der im Laufe jedes Jahres bei ihnen vor-

gekommenen Fälle der Elutragung in jedes der im §. 1 genannten Register an das

Ministerlum elnzuberlchten.
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8. 4.

Das gerichtliche Aufgebot (8. 10 des Gesetzes) ist nach dem unter V. belgedruckten

Schema auszufertigen, nach Ablauf der vierzehntäglgen Frist mit dem Abnahmevermerk

zu versehen und zu den Akten zu nehmen.

8. 5.

Die Ebeschließung vor Gericht hat regelmäßig im Gerichtslokale Statt zu finden.

Nur aus aktenkundig zu machenden tristigen Gründen, kann das Gericht auf Ansuchen

gestatten, daß die Ehe in einem Privathause, wohln sich das Gerlcht dann beglebt, ge-

schlossen werde.

Familienangehörlge der Brautleute sind auf Verlangen bei Vornahme der Handlung

zuzulassen.
Der Richter hat die Verhandlung mit einer auf die Bedeutung der Eheschließung

hinweisenden Ansprache einzuleiten und nach Abnahme der im §. 11 des Gesehes vor-

geschriebenen Erklärung zu verkünden, daß die Brautleute nunmehr Krast des Gesetzes

ehelich verbunden seien.

Gera, am 19. Oktober 1872.

Fürstliches Ministerium.
v. Harbou.

Semmel.
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Schema l. Dissidentenregister

für den Begirk des Fürstl. Reuß-Plaulschen Justlzamts g..

. Namen, Siand, Wohnort,
Tog der Band

bau,)ekburlslag und Geburksort der gerichchen Grnsrung. und Blau Nachtragliche

fende Dissidenken, sowle ter Bemerlungen
M. Namen, Stand, Wohnort ihrer Auetus. Alien.

Eltern.

Schema ll. Geburtsregister

für diekirchlichen Dissidenen des Bezirks des Fürstl. Reuß-Plauischen Justlzamts zu

1

Namen
Tag Geschlecht ""

Lau- Gebutidort, Stand und Band
* Sttaße, und Himte und ziunse Wehnon und Blau rei

.Bemerkungen.
i Hausnummer. Gebut. LHindee. - „ der Acten.
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Heirathsregister
für die kirchlichen Dissidenten des Bezirks des Fürstl. Reuß-PlauischenJustizamtszu........

eau- Namc, Stand, Name, Skand, e Eien . 1 # 4“ Band
OHtilunft, Aller, GHeilunfl, Aller, ohnor# und Orls gericl- und Blatl, Nachträgliche

sende der EllernMdes ge: Üichen
A. Wohnort o dre sichtlicheniggheproto, der Bemerkungen.

des Ehemannes. der Ehescau. Ehepaares. Ausocheie tesio Aclen.

l

l
I .

I

l

Schema IV. Todtenreglster

für die kirchlichen Dissidenten des Bezirks des Fürstl. Reuß-Plautschen Justizamts ..4

Lau-

sende

Wohnung,
Strafe,

aus-

nummer.

Name, Siand,

Alter, Geburis= und

Wohnort

des Verslorbenen.

Namen, Stand

und eé der

des kiisernnnn

Tag
und Slunde

ed

Todes.

1

und Zeit
des

Begräb-
nisses.

Banb

und Blail

ber

Actien.

Nachträgliche

Bemerkungen.
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Schema V.

Gekanntmachung zum Aufgebot.

Von dem unterzeichneten Justizamte wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß ge-

bracht, daß

der

Sohn des

und

die ... ...-

Tochter des ...

gesonnen sind, sich ehelich mit einander zu verbinden. Etwaige Einsprüche dagegen sind

binnen 14 Tagen von der hierunten bezeugten Zeit des Anschlages dieses Aufgebols an

bei dem unterzeichneten Justizamte bei Vermeidung des Ausschlusses anzubringen.

den 18

Fürstl. Reaß-Pl. Justizamt.

Vorstehendes Ausgebot ist am heutigen Tage angeschlagen worden.

. den. 18





Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

No. 357.

Geset,
die Pensionirung der Geistlichen betreffend,

vom 27. October 1872.

Wir Heinrich der Vierzehnte von Gottes Gnaden Jüngerer Linie regie-

render Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Hei zu Greiz, Kranichseld, Gera,
Schleiz und Lobenstein u. s. w.

verordnen mit Zustimmung des Landtags was folgt:

8. 1.

Unwiderruflich angeslellte Geistliche, welche wegen einer nicht durch ihre eigene grobe Ver-

schuldung eingetretenen körperlichen oder geistigen Schwäche zur Verwaltung ihres Amts
bleibend unfählg geworden sind, ingleichen die das 70. Lebensjahr oder vom vollendeten

25. Lebensjahre ab dab 40. Dienstjahr zurückgelegt baben, können ihre Entlassung

nehmen und den geletzlichen Ruhegehalt (Pension) fordern.

Geistliche, welche zur Verwaltung ihres Amts bleibend unfählg geworden sind oder
welche das 70. Lebensjahr oder vom vollendeten 25. Jahre ab das 40. Dienstjahr

zurückgelegt haben, können auch wider ihren Willen in den Ruhestand versetzt werden,

haben aber, wenn sie ihre Dienstunfähigkeit nicht durch eigene grobe Verschuldung herbei-

geführt haben, Anspruch auf den gesehlichen Ruhegehalt.
In solchem Falle hat die kompetente Kirchen- und Schulkommission unter Zugrunde-

legung eines Gutachteno geeigneter Sachverständiger, insbesondere auch ärztlicher Zeug-
Ausgegeben den 30. Octobm 1972. 16
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nisse, die Dienstunfählgkeit des betreffenden Geistlichen zu ermitteln und das Ergebniß

dieser Ermittelung dem Ministerium vorzulegen. Der Geistliche ist hiervon in Kenntniß

zu setzen und ihm eine Gegenvorstellung nachzulassen, worauf das Ministerium nach etwa

erforderlicher weiterer Erörterung der Sache, Beschluß faßt und die landesfürstliche Ge-

nehmigung einholt. Eine Betretung des Rechtsweges gegen diele Entscheidung findet
nur dann statt, wenn der Geisstliche die Wahrheit der der Entscheidung unterstellten

Thatsachen bestreitet.

8. 2.

Alle Geistlichen, welche in den Pubestand neten, erhalten thre Penfion aus dem

unter der Verwaltung des Ministeriums stehenden geistlichen Emeritirungsfonds.
Die Penfion wird nach dem Amtseinkommen zur Zeit der Emeritirung berechnet

und besteht bei zehn und weniger Dienstjahren in 40 Prozent dieses Einkommens; für

jedes weitere, auch nur begonnene, Dienstjahr wird sie um 1 Prozent erhöht; über

80 Prozent kann fie in keinem Falle steigen.

Es soll jedoch die Pension eines vor erfülltem 25. Dienstiahre Emerttirten uicht

weniger als 250 Thlr. und die eines nach erfülltem 25. Dienstjahre Emertktrten nicht

weniger als 350 Thlr. betragen, das Ministertum auch ermächtigt sein, den Geistlichen,

welche vor erfülltem 25. Dienftjahre emeritirt werden, im Falle * Bedürftig-
keit die für sie ausfallende geringere Pension bts auf 300 Thlr. zu erhöhe

Der höchste Satz einer Pension wird auf 1000 Thlr. normtet.

Wenn ein Geistlicher in Erfüllung seines amtlichen Berufes ohne seine grobe

Verschuldung beschädigt und dadurch dienstunfähig wird, so sieht *der Anspruch auf
80 Prozent seines Einkommens ohne Rucksicht auf seine Dienstjahre

Nimmt ein penffonirter Geistlicher setnen wesentlichen Musne außerhalb des

deutschen Reiches, so tritt ein Abzug von  der Penston ein.

Die über den Verlust der Pension für penstontrte Staatsdiener geltenden Vor-

schriften leiden auch auf pensionirte Geistliche Anwendung.

8. 3.

Die Feststellung der Höhe des Amtseinkommens der Geistlichen erfolgt von fünf

zu fünf Jahren durch das Ministerium. Der Werth der freien Wohnung wied dadel

mit 7 Prozent des Amtseinkommens, jedoch in keinem Falle höher als auf 100 Thlr.

angesehzt,
S. 4.

Superintendenten werden rücksichtlich ihres Pfarr= und Ephoraleinkommens wie die

andern Geistlichen behandelt.
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S. 5.

Geistlichen, welche vor ihrem Eintrttte in das geistliche Amt in öffentlichen Schul-

aimntern defintttv angestellt waren, wird die Dienstzeit im Schulamt vom erfüllten 25.

bebensjahre an auf die Dienstzeit im geistlichen Amte angerechnet.

KG. 6.

Dem geistlichen Emerinrungsfonds werden folgende Einnahmen zugewiesen:
1) Jeder Gelstliche, der zuerst in ein ständiges geistliches Amt eintritt, hat ein

Eintrittsgeld zu entrichten, welches bei Stellen mit einem Einkommen:

a. bis 500 Thlr. ein Procent,

b. bis 1000 Thlr. ein und ein palb Prozent,

c. bis 1500 Thlr. zwei Prozent und

d über 1500 Thlr. dret Prozent

dieses Einkommens beträgt.
2) Jeder Geistliche, der in ein Amt mit höherem Einkommen befördert wird, zahlt

von dem Betrage der Gehaltserhöhung ein Beförderungsgeld nach obigen Prozent-

sätzen, welche sich jedoch nach dem Gesammteinkommen der Stelle richten.

S. 7.

3) Jeder festangestellte Geistliche hat jährlich ein Prozent seines designattonsmäßigen
Einkommens an den Pensionsfonds zu zahlen.

Die Abentrichtungen unter 1, 2 und 3 steigen mit jeden 25 Thlr. des Amtsein-

kommens; überschießende Beträge von weniger als 25 Thlr. bleiben frei.

Während einer Vacanz der Stelle sind die jährlichen Belträge aus dem Einkommen

derselben fortzuzahlen. I

§8.

Vicare und Hilfsgeistliche, da sie keinen Anspruch auf Pension haben, zahlen weder

Eintrittsgeld, noch einen jährlichen Beitrag; die Zeit, die sie in solchen Aemtern ge-

standen,soll ihnen jedoch, wenn sie später aus einem ständigen getstlichen Amte in
Ruhestand treten, bei Berechnung der Amtszeit angerechnet werden.

8. 9.

4) Jede Kirche, welche werbendes Vermögen besitzt, zahlt einen nach 2 Prozent
von der jährlichen Einnahme davon zu berechnenden Beitrag an den Emeri-

tirungsfonds.
S. 10.

5) Candidaten des Predigtamts, welche bei ihrer ersten festen Anstellung im geist-
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lichen Amte eine Stelle erhalten, deren Einkommen die Summe von 500 Thlr.

überstetgt, haben den dritten Theil des Mehrbetrags in den ersten fünf Jahren

an den Emeritirungsfonds abzugeben.

Haben solche Candidaten vorher über 3 Jahre lang als getstliche Vicare,

als Hilksgeistliche oder als ständige Lehrer an einer öffentlichen Schule amtirt,

so kann das Ministerium jene fünf Jahre um so viel abkürzen, als der Candidat

über drei Jahre in einer solchen Funktton gestanden hat.

8. 11.

Jeder Geistliche, welcher in ein durch Emeritirung erledigtes geistliches Amt mit

550 Thlr. oder einem noch höheren Einkommen eintritt, hat drei Jahre lang

einen bestimmten jährlichen Beitrag, welcher den dritten Theil seines Einkommens

nicht übersteigen darf, an den Emeritirungsfonds abzugeben. Diese Beiträge

werden folgender Maßen fixirt:

von einem Gnkomnen
zu 550 Thlr. bis Thlr. jährlich 50 Thlr.

5 100
77) 600 * 1 r * 1#

„ 200 „ „ 7V9 „ „ 150 „

„ 800 „„ 899 „ 7 200 „

" 900 „ „ 999„ „ 250 „

„ 1000 „ „ 1099 „ „ 300 „

„ 1100 „ „ 1199, „ 350 „

" 1200, 134„ „ 400 „

" 1330„ „1499 „ " 450 „

" 1500 „ „ 1649 „ („ 500 „

„ 1650 „ „ 1799 „ « 550 „

„ 1800 „ und darüber „ 600

Dieser Beitrag wird auf den angegebenen Zeitraum cuch dann entrichtet,

wenn der betreffende Emeritus innerhalb desselben sterben sollte.

In den Jahren, wo diese Abgabe mit der unter 5 (F. 10) zusammentrifft,

entrichtet der Geistliche nur eine von beiden, jedoch allemal die höbere.

K. 12.

7) a. Von den nach Leistung der etatsmäßigen Zahlungen an die Hauptstaatskasse

verbleibenden Jahres-Ueberschüssen der Allgemetnen Kirchen= und Schulkasse

ist die Hälfte an den Emerttirungsfonds abzugeben,



147

d. Aus dem geistlichen Hilfsfonds zu Schleiz sind jährlich 700 Thlr. und aus

der Landes-Kirchen= und Schusstiftungskasse zu Ebersdorf jährlich 250 Thlr.

ebendahin zu gewähren, wogegen die auf diesen beiden Kassen haftenden

Pensionen an Geistliche auf den Emerittrungsfonds übernommen werden.

8. 13.

Wenn die in den 8§. 6 bis 12 aufgeführten Zuflüsse des Emeritirungsfonds nicht

ausreichen, das Bedürfniß desselben zu decken, so ist das Fehlende aus der Stgatskasse

zuzuschießen.
8. 14.

Geiftliche, welche jetzt einen Theil ihres Amtseinkommens an ihren emeritirten

Vorgãänger abzugeben haben, bleiben auch fernerhin dazu verpflichtet; haben sie diese
Abgabe jedoch schon 5 Jahre lang oder noch länger geleistet, so wird solche von dem

Tage an, mit welchem dieses Geseg in Anwendung kommt, oder später nach Erfüllung

der fünfjährigen Frist, unter Befretung der zeither Verpflichteten, auf den Emeri-

tirungsfonds übernommen.
Die gegemwärtig bereits in den Ruhestand versehzten Getstlichen haben auf Erhöhung

der ihnen bewilligten Pensionen keinen Anspruch.

g. 15.

Die Geistlichen haben sich allen gesetzlichen Abänderungen der in Bezug auf ihre

Pensionen und den Emeritirungsfonds vorstehend getroffenen Bestimmungen zu unterwerfen.

8. 16.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Januar 1873 in Kraft.

Unser Ministerium, Abtheilung für Kirchen= und Schulsachen, ist mit der Aus-

führung desselben beauftragt.

Urkundlich unter Unserer höchsteigenhändigen Unterschrift und Unserem beigedruckten

Fürstlichen Insiegel.

Schloß Osterstein, am 27. Oktober 1872.

(L. S) Heinrich XIV.

v. Harbou. hBr. E. v. Beulwih.





Gesetzsammlung
Fürstenthum Reuß jüngerer Lie.

No. 358.

Gesetz
vom 29. Okkober 1872,

einen Nachtrag zu S. 42 des Volksschulgesetzes vom 4. November 1870 betreffend.

Wir Heinrich der Vierzehnte von Gottes Gunden Jüngerer Linie regie-

tender Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kranichseld, Gera,
Schleiz und Lobenstein u. s. w.

verordnen hiermit unter Zustimmung des Landtags was folgt:

Die in §. 42 des Volksschulgesetzes vom 4. November 1870 für die Besoldungen

der Lehrer in der Stadt Gera festgesetzten Mindestbeträge von 260 Thlr. und 420 Thlr.

sind von Anfang 1873 ab auch für die Besoldungen der Lehrer in Untermhaus maß-

gebend.
Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürstlichen

Insiegel.

Schloß Osterstein, am 29. Oktober 1872.

(L. S) Heinrich XIV.

v. Harbou. Dr. E. v. Beulwtz.

Ausgegeben den 20. November 1872. 18
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Gesetz
vom 18. November 1872.

die Aufhebung der Landesherrlichen Verordnung, das polizeiliche Verfahren gegen aus-

ländische Landstreicher 2c., vom 28. Juni 1857 (Ges.-S. Bd. XI. S. 311) und des Gesetzes

über Bestrafung von Landstreichern r. vom 30. April 1866 (Ges-S. Bl. XV. S. 48).

Wir Heinrich der Vierzehnte von Gottes Gnaden Jüngerer Linie regie-

render Fürst Neuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Ereiz, Kranichfeld,
Gera, Schleiz und Lobenstein u. s. w.

verordnen mit Zustimmung des Landtags:

Die Landesherrliche Verordnung, das polizeiliche Verfahren gegen ausländische

Landstreicher, Beitler und Störer der öffentlichen Ruhe, sowie die desfallsige Kompetenz

der Behörde betreffend, d. d. 28. Juni 1857 und die §§F. 1 bis mit 10 des Gesetzes

über Bestrafung von Landstreichern, Bettlern, Trunkenbolden, sowie über die Unter-

bringung gemeinschädlicher Personen im Landarbeitshause vom 30. April 1866, soweit

sie nach Erlaß des Reichsstrafgesetzbuchs noch Giltigkeit hatten, sind aufgehoben.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und Unserem beigedruckten

Fürstlichen Insiegel.

Schloß Osterstein, am 18. November 1872.

(L. S) Heinrich XIV.

v. Harbou. Dr. E. v. Beulwiß.
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Ministerialverfügung
vom 18. November 1872

die Saal- Fischerei betreffend.

Mit Rücksicht auf die bei der Saale vorltegenden Grenzverhältnisse lassen wir

unter höchster Genehmigung Seiner Durchlaucht des Fürsten eine Modisikation unserer

Verfügung vom 22. Dezember 1870 (Ges.S.Nr.330) in der Weise eintreten, daß

bis auf Weiteres bei der Saalfischeret sowohl innerhalb der Flußufer als außerhalb

derselben bei Hochwasser Streich= und Schlaghamen mit der in gedachter Verfügung

unter 5 für Stellnetze vorgeschriebenen Maschenweite gebraucht werden dürfen.

Gera, am 18. November 1872.

Füstkiches Ministerinm.

Semmel.





Gesessammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

 D9o. 3539.

Ministerial-Verfügung
die Musstellung der Gesindezeugnißbücher betreffend,

vom 25. November 1872.

(Abgedruckt in Nr. 49 des Amts= und Verodnungsblaltes vom Jahre 1872.)

Die Ausstellung der Gesindezeugnißböcher wird mit Höchster Genehmigung Se. Durchlaucht

des Fürsten unter Aufhebung der entgegenstehenden Bestimmungen der Mintsterlaloerordnung.

vom 23. Januar 1856 (Ges.-S. Bo. XI S. 3) und der Ministerial-Verfügungvom30.März

1872 (Ges.-S. Bd. XVII S. 51) nunmehr für alle Orte des Landes den Gemeindevorständen

übertragen.
Die Formulare zu den Gesindezeugnißbüchern sind von dem Landrathsamt des Bezirks

zu beziehen.

Gera, den 26. November 1872.

Fürstliches Ministerinm.
v. Harbon.

Semmel.

Auszezeben den 11. Juni 1873. 18
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Ministerial-Verfügung,
die Mufstelung der Wasserhöhenmabe betreffend,

vom 30. Mati 1873.

Mit Höchster Genehmigung Sr. Durchlaucht des Fürslen wird zur Ausführung des §. 34 4.

des Gesetzes über die Benutzung des Wassers und über den Schutz gegen dasselbe vom 6. April.

1872 (Ges.-Samml. Nr. 347, Bd. XVII. S. 13) Folgendes bestimmt:

K. 1.

Vor Einleitung des in den nachstehenden Paragraphen vorgeschriebenen Verfahrens muß

die dem betreffenden Triebwerke zukommende Wasserhöhe bestimmt werden. Die Fektstellung

erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften in den I§s. 33—34 des Eingangs gedachten Gesetzes.

8. 2.

Die Zeichnungen, welche den Gesuchen um Genehmigung der Anlage oder wesentlichen Ver-

ä#nderung von Triebwerken, Stauvorrichtungen u. s. w. (§. 33 des Gesetzes) in doppelten Erxem-

plaren beizufügen sind, müfsen die gesammte Stauvorrichtung, einschließlich der Gerinne und

Wasserräder, enthalten. Einer Zeichnung des gehenden Werfes bedarf es nicht, vielmehr genügt
die Angabe der Bestimmung des Triebwerks und der Zahl und An der anzulegenden Gänge.

Außerdem ist ein Nivellement erforderlich, in welchem dargestellt sein muß:

a. daß Längenprofil des zum Betriebe bestimmten Wasserlaufs resp. des Mutterbachs,

b. eine Anzahl von Querprofilen derselben, welche soweit ausgedehnt werden müssen,
als die Wirkungen der anzulegenden Stauwerke reichen.

Die Prosile find auf ein und dieselbe Horizontale zu beztehen, und ist die letztere an einen

unverrückbaren Festpunkt anzuschließen. Es bedarf ferner der Angabe über die Höhe des ge-

wöhnlichen, des niedrigsten und des höchsten Wasserstandes resp. über die Wassermengen, welche

der Wasserlauf in der Regel führt, sowie der Ermittelung, welche Stauwerke ober= und unterhalb

der projectirten Anlage zunächst derselben sich besinden. In dem Sitnationsplaue sind die
Grunpftücke, welche an den Wasserlauf stoßen, soweit der Rückstau reicht, mit dem Namen des

zeitigen Elgenthümers zu bezeichnen.
Die Auftragung des Nivellements erfolgt in den Längen nach dem Maßstabe von 1/4000

der wirklichen Länge und in den Höhen nach dem Maßstabe von 1:100.

Bei den Situationsplanen für Wassertriebwerke ist der Maßstab von 1/gooo der wirklichen

Länge zu nehmen.
8. 3.

Die vorzunehmenden Erörterungen sind auf die möglichst zweifellose Heraussetzung der für
das Triebwerk in Auspruch genommenen, durch Vertrag, Verleihung oder Verjährung begründete

Stauhöhe zu richten.
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S. 4.

Die Wasserhöhenmaße sind

der Sicherpfahl und

der Merkpfabl.

F. 5.

Der Sicherpfahl hat den Zweck, die durch den Merkpfahl veranschaulichte Stauhöhe, be-

züglich die Höhenlage eines Mühl-, Schleufen= und Wehrfachbaumes, sowie eines steinernen

Wehrrückens so festzustellen, daß dieselbe mit Sicherheit wieder bestimmt werden kann, wenn der

Fachbaum oder Merkpfahl verfault, verrückt, oder soust verloren gegangen ist und erneut

werden soll.

8. 6.

Der Sicherpfahl mußausgesundem festen Eichenholzbeslehen, rein beschlagen, 24—28 Cen=
timeter im Geviert stark und so lang sein, daß er mit einer Zngramme, deren Bär mindestens das

Gewichtvon 4—5 Centnern hat, fest eingerammt, noch etwas über den zu normirenden Wasser-

stand hervorragt. Das Aufpfropfen des Pfahls ist nicht gestattet, außer bei einer ungewöhnlich

tiefenLage des festen Bodens, wenn diese auch mit langen Pfählen nicht zu erreichen ist; für diesen
Fall darf das aufgepfropfte Stück nicht unter 1,: Meter vom Wasserspiegel abwärts lang sein,

und ist durch Kreuzblatt, eiserne Schienen und Ringe gehörig mit dem Pfahl zu verbinben.

Zur Bestimmung der Pfahllänge ist der Grund und Voden zuvor zu untersuchen und die

Länge eher zu groß als zu gering anzunehmen.

Der Pfahl erhält eine vierseitige Spige, deren Länge mindestens

die 2 fache Dicke des Pfahls beträgt, und welche mit einem guren

4 eisernen Pfahlschuh mit gehèrig langen Federn armirt ist.
Der Pfahl muß soweit er im Voden steht, gehakelt werden, d. h.

es sind zwei einander gegenüberstehende Kanten in gleicher Höhe, 7 Cen-

timeter tief, winkelrecht einzuschneiden und 14 Centimeter von oben

Hherab ist bis auf diesen Schnitt ein Keilstück an jeder Kante auszuhauen.

DieseHakelungbeginnt da, wo die Zuspitzung des Pfahls nach oben

hin endet und ist in einer Entfernung von 28 Centimetern so fortzu-

setzen, daß in jeder folgenden Hakelung mit den beiden Kanten ge-

wechselt wird.
Zur Abkürzung des Setzungstermins kann der Pfahl in Gegen-

wart des Wasserbauverständigen schon vor dem Termin eingerammt

werden. In diesem Fall hat der Genannte den vorherrevidirten Pfahl
unter dem Kopfende mit seinem Siegel zu versehen, damit er im Termin

als der revidirte anerkaunt werde. Das Festrammen des Pfahls geschieht in Gegenwart der Com-
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missarien und Interefssenten am Terminstage und muß so lange fortgesetzt werden, als der Pfahl

unter einer Hitze von 30 Schlägen mit einem gehörig (4—5 Centner) schweren Nammbär noch

6 Millimeter zieht. Der Pfahl wird, wenn er festgerammt ist, genau

wagerecht abgeschnitten und defsen Kopf miteinerviereckigen Kupferplatte
bedeckt, welche einen winkelrecht vorstehenden, mindestens 3. Centimeter

Sei Ml eN Manb unnd: indetens#.

timeter lange Federn hat, von denen je eine an einer Seite des Pfahls

hinabgeht und mit vier 9 Centimcterlangen kupfernen, gehörig in Wachs zu

tränkenden Nägeln festgenagelt wird. Durch die Kopfplatte darf kein

Nagel geschlagen werden, weil dadurch die Fäulniß des Ersteren befördert

würde. In der Kopfplatte ist die Jahreszahl und das Datum des

Setzungstermins einzuschlagenresp. einzugraviren, jedoch ohne das Metall
zu durchbrechen.

Ist der Boden, wohin der Pfahl gesetzt werden soll, von so felsiger Beschaffeuheit, daß

durchaus kein Holzpfahl in denselben eingetrieben werden kann, so muß eine steinerne Marke er-

richtet werden; diese besteht aus einem 1— 1.85 Meter im Geviert großen, mindestens 24 Centi-

meter dicken Bodenstein und einer 28—42 Centimeter (je nach der erforderlichen Höhe) im Ge-

viert starken Standsäule. Beide Theile müssen je aus einem Stück und aus einer festen, nicht

leicht verwitternden oder zerbrechlichen Steinart bestehen. Der Bodenstein wird auf dem möglichst

geebneten Felsengrund so sicher gelagert, daß weder eine gänzliche, noch auch theilweise

Senlung deffelben in der Folgezeit stattfinden kann, weßhalb das Gerölle und das

lose Gestein sorgfältig fortzuräumen ist. Die Standsäule ist mit dem Bodenstein sicher und fest
zu verbinden. Am besten geschieht dieß durch einen, 18—21 Centimeter im Geviert starfen und

midestens 14 Centimeter langen Zapfen, der in einem passend vor-

» gerichteten Loch in der Mitte des Bodensteins eingesetzt und mit Blei

« oder Schwefel sorgfältig vergossen wird. Die Dimensionen des

Zapfens und Loches sind nach unten erwas zu vergrößern, damit der

« Zapfen nach dem Vergießen nicht aus dem Loche herausgezogen wer-

den kann.

Die Standfläche der Säule muß rund um den Zapfen auf dem

Bodenstein allerwärts dicht aufliegen
Auf dem Bodenstein wird demnächst rund um die Standsäule

Beschwerungsmauerwerk von möglichst großen Steinen ausgeführt
— das oben mindeflens 14 Gentimeter Höhe der Standsaule, vom Kopf

abwärts gerechnet, frei lassen muß. Ist die Standfäule, die immer

etwas länger als erforderlich zu nehmen ißz, fest mit dem sicher gela-

herten Bodenstein verbunden, so wird deren Kopf auf die dem betreffenden Triebwerke zustehende

Wasserhöhe genau horizontal abgearbeitet, auf der Kopffläche wird die Jahreszahl und das Datum

des Setzungstermins tief und etwas untergearbeitet eingehauen und mit Blei ausgegossen.

9
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Der Kopf des hölzernen Sicherpfahls oder der steinernen Marke, sofern diese als Sicherpfahl

dient, wird zuerst mit einer Steinplane, dann mit Erde überdeckt und über demselben sodann zur

leichtern Wiederauffindung ein Markstein elngesetzt.

K. 7.

Die Setzung des Sicherpfahls erfolgt unter Leitung der zuständigen Verwaltungsbehörde;
dieselbe hat hierzu einen Termin an Ort und Stelle anzuberaumen und zu demselben außer dem

Besitzer des Triebwerks, für welches der Sicherpfahl gesetzt werden soll, auch diejenigen Personen

schriftlich vorzuladen, welche nach den vorausgegangenen Verhandlungen wegen Bestimmung der

Wasserhöhe als betheiligt zu betrachten sind. Die Voxladung erfolgt unter der Verwarnung, daß

die Ausbleibenden etwaiger Einsprüche verlustig sein werden.

8. 8.

Damit die Pfahlsetzung an dem bestimmten Terminstage ohne Aufenthalt erfolgen kann, ist
auf Anordnung der Verwaltungsbehörde vorher alles Nöthige vorzubereiten, insbesondere sind der
Pfahl und —sofern ein steinernes Höhenmaß zu setzen ist — der Bodenstein und die Standsäule

vorher vorschriftsmäßig anzufertigen.

8. 9.

Zur Aufstellung des Sicherpfahls ist ein schicklicher, gegen die Einwirkungendes Hochwassers
und des Eisgangs geschützter Platz in der Nähe des Fachbaums (Wehrrückens), dessen Höhe er zu

bezeichnen bestimmt ist, auszusuchen. Wo thunlich, ist der Sicherpfahl in der Richtung des Fach-
baums aufzustellen.

8. 10.

Ist nach den örtlichen Verhältnissen nicht zu erreichen, daß der Kopf des Sicherpfahls in

gleichem Niveau mit dem Fachbaume zu liegen kommt, so ist der vertikale Unterschied beider

genau abzumessen.

8. 11.

Damit Veränderungen an dem Sicherpfahl um so leichter entdeckt werden können, ist seine

Höhe an mehreren unveränderlichen Gegenständen zu markiren; zur Anbringung solcher Marken
eignen sich namentlich in der Nähe befindliche Felsen, feste Manern, steinerne Sohlbänke an

Fenstern und Thüren und dergleichen.

K. 12.

Das über die Verhandlung bei Setzung des Sicherpfahls aufzunehmende Protokoll muß

außer der Angabe der gegemwärtigen Beamten, Sachverständigen und Betheiligten und den all-

gemelnen Nachrichten über das Trieb= und Stauwerk eine genaue Beschreibung der äußeren Be-

schaffenheit des Sicherpfahls, die genaue Angabe des Standorts und der Art und Weise der Gin-
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setzung, sowie vie einzelnen durch Messung bestimmten, in vorstehenden Paragraphen näher be-

zeichneten Dimensionen, insbesondere die sorgfältigste Angabe der Niveauunterschiede zwischen
dem Sicherpfahle und dem Merkpfahle und zwischen dem Sicherpfahle und dem Fachbaume

beutlich enthalten.
Namentlich dient zur sorgfältigen Beschreibung des Standorts des Pfahls dann, wenn er

nicht in der Richtung des Fachbaums gesetzt werden konnte, die Angabe des Abstandcs desselben

von dem rechten und linken Ende des Fachbaumes, da durch das hierdurch gebildete Dreieck

die Stellung genau bestimmt und jederzeit leicht aufzufinden ist.

Dem Protokoll ist noch ein Situationsplan, auf welchem die nächsten Umgebungen des

Pfahls und dessen Stellung selbst erseben werden können, beizugeben.

K. 13.

Das Protokoll ist von dem Terminsdirigenten, dem Sachverständigen, dem Protokollführer

und sämmtlichen Betheiligten zu unterzeichnen, Letzteren auch auf Ansuchen, dem Eigenthümer

des Trieb= oder Stauwerks aber in jedem Fall, auf deren Kosten in Abschrift und Copie

mitzutheilen.

8. 14.

Bei Wiederherstellung oder Erneuerung eineß Sicherpfahls ist ebenfalls nach den vorstehenden

Bestimmungen zu verfahren.

S. 15.

Der Merkpfahl hat den Zweck, die höchste erlaubte Anstauung des Wassers Jeder-

mann ohne eine vergleichende Messung unmittelbar sichtbar zu machen, insbesondere diejenige

Wasserhöhe vor einem mit einer Schutzschleuße versehenen Wehre zu bestimmen, bei deren Ueber-

schreitung die Schupzschleuße zu zieben ist.

Der Merkpfahl muß so gesetzt werden, daß durch ihn die fragliche Wasserhöhe ohne vor-

herige Messung zur unmittelbaren Anschauung gelangt.
Im Uebrigen kommen in Bezug auf den Merkpfahl die Bestimmungen der 8§. 6—14

ebenfalls zur Anwendung.

S. 16.

Der Verwaltungsbehörde ist nachgelassen, in den durch technisches Gutachten als dazu ge-

eignet erkannten Fällen die höchste zulässige Höhe des Wasserstandes für den Winter und für den

Sommer verschieden zu bestimmen und am Merkpfahle zu bezeichnen.

Der Winterwasserstand gilt für die Zeit vom 1. Okkober bis 31. März, der Sommer-

wasserstand vom 1. April bis 30. September. Ist ein Winter= und Sommerwasserstand oder

anderweit zugleich ein niedrigster Wasserstand festgesetzt, so muß der Merlpfahl dem höchsten
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Wasserstande entsprechend abgeschninen werden. Der niedrigste Wasserstand wird durch eine

Reihe Kupfernägel bezeichnet, die in einer wagerechten Linie in 3,5 Centimeter Entfernung von

einander an derjenigen Seite des Pfahles eingeschlagen werden, welche vom Ufer aus am leichte-

sten sichtbar ist.

F. 17.

Der begung eines Fachbaumes, sowie eines steinernen Wehrrückens muß die

Setzung des Sicherpfahles, sofern ein solcher noch nicht vorhanden ist, vorausgehen.

Gera, den 30. Mai 1873.

Fürstliches Ministerinm.
v. rbou.

Semmel.
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Gesetzsammlung

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

No. 360.

Ministerial-Verfügung
vom 1 August 1873,

die Gehöhrentaxc für Verhandlungen in Bergamtssachen betr.

Amdurch wird bestimmt, daß die in der Gebührentare für die Verhandlungen in Berg-

amtssachen (Gesetzs. Bd. XVI. S. 135) unter Ziff. 14 und 16 erwähnten Maßeinheiten zu

1000 Quadratlachtern oder 1000 Quadratmetern anzunehmen sind.

Gera, am 1. August 1873.

Fürslliches Ministerium.
v. Harbon.

Semmel.

Ausgegeben den 13. August 1973.
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Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

361.

Ministerial-Bekanntmachung,
die EisenbahnErfurt. Hof-Eger betreffend.

Nachdem, auf Grum eines am 26. Jannar d#s. Jö. zu Berlin abgeschlossenen Staatßver-

ragsb der unter der Firma
Eisenbahngesellschaft Erfurt-Hof-Eger

in Erfurt ihren Sitz habenden Aktiengesellschaft Conzession zum Bau undBetrieb einer Eisenbahn

von Erfurt über Saalfeld, Schleiz, Schönberg nach Weischlitz für das diesseitige

Lande5gebict ertheilt worden ist, werden nachstehend:

I. der gedachte Staatsvertrag nebst beigesügten Conzessionsbedingungen unter A und

daß Schlußprotokoll unter !,

II. das lanvesherrliche Conzessionsvecret

hiermit zur öffemlichen Ku#nth aebrach.Gera, den 18. Juli 1873

Fürstliches Ministerium.
v. Harbou.

Semmel.

Ausgegeben den 1. Oktober 1873. 590
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NachdemSeine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, Seine Majestät
der König von Sachsen, Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Sachsen

Weimar, Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Meiningen, Seine Hoheit der

Herzog von Sachsen-Altenburg, Seine Durchlaucht der Fürst zu Schwarzburg-

Rudolstadt und Seine Durchlaucht der Fürst Reuß jüngere Linie, beschlossen haben,

eine Eisenbahn von Erfurt über Saalfeld, Schleiz, Schönberg nach Weischlitz nebst

Zweigbahnen von Hettstedt nach Stadt Ilm und von Schwarza nach Königsee mit even-

tueller Fortsetzung nach Ilmenau ins Leben zu rufen, sind zum Zwecke einer hierüber zu

nmeffenden Vereinbarung zu Bevollmächtigten ernannt:

von Seiten Seiner Majestät des Deutschen Kaiser6, Königs von Prcußen:

Allerhöchst Ihr Ministerial-Dircctor der Eisenbahn Verwaltung

heodor Weishaupt,

Allerhöchst Ihr Geheimer Legations-Rath
Wilhelm Jordan;

von Seiten Seiner Majestät des Königs von Sachsen:

Allerhöchst Ihr außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister

Geheimerath Hans von Könneriß,

von Seiten Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Sachsen Weimar:

Allerhöchst Ihr Geheimer Staatsrath
Freiherr Rudolph von Groß;

von Seiten Seiner Hoheit des Herzogs von Sachsen-Meiningen:

Höchst Ihr Geheimer Staatsrath
Albrecht Giseke;

von Seiten Seiner Hoheit des Herzogs von Sachsen-Altenburg:

der Königlich Prcußische Ministerial-Director der Eisenbahn-Verwaltung

Theodor Weishaupt,
der Königlich Prcußische Geheime Legations-Rath

Wilhelm Jordan;
von Seiten Sr. Durchlaucht des Fürsten zu Schwarzburg-Rudolstadt:

Höchst Ihr Regierungsrath Ferdinand Hauthal;
von Seiten Sr. Durchlaucht des Fürsten Rcuß jüngerer Linie:

Höchst Ihr Staats-Minister Adolph von Harbou,

welche nach geschehener Mittheilung und gegenseitiger Anerkennung ihrer Vollmachten unter dem

Vorbehalte der Ratifikatlon nachstehenden Vertrag verabredet und abgeschlofsen haben.
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Artikel l.

Die Königlich Preußische, die Königlich Sächsische, die Großhergoglich Sächsische, die Her-

zoglich Sachsen-Meiningensche, die Herzoglich Sachsen-Altenburgische, die Fürstlich Schwarzburg-

Rudolstädtsche und die Fürstlich Reußische Regierung verpflichten sich, innerhalb Ihrer Staatsge-

biete die Anlage einer Eisenbahn zuzulassen und zu fördern, welche von Erfurt ausgehend, woselbst

sie Anschluß an die Thüringische, die Erfurt-Nordhausener und die Erfurt-Sangerhausener Eisen-

bahn zu nehmen hat, über Hayn, Kr anichfeld bis in die Nähe von Klein-Hettstedt, weiter

über Remda, Teichröda, Rudolstadt (mit Anschluß dafelbst an die Saal-Bahn), Schwarza,

Saalfeld (mit Anschluß daselbst an die Gera- Eichichter Eisenbahn), Unter-Wellenborn,

Ranis, Knan, Schleiz, Lössau, Mühltruff (mit Anschluß von dort an die Sachsisch-

Baprische Eisenbahn bei Schönberg) nach Weischlitz mit Anschluß daselbst an die (Sächsisch-)
Poigtländische Staats-Eisenbahn führt, und die beiden Iweigbahnen Klein-Hettstedt — Stadt

Ilm und Schwarza — Blankenburg — Ober-Rottenbach — Königsee erhält. Bei

den vorgenannten Orten sollen an geeigneten horizontalen Stellen Stationsanlagen für den Per-

sonen- und Gütererkehr angelegt werden, und zwar VBahnhöfe bei Erfurt, Rudolstadt, Saal-

feld, Schleiz, Mühltruff, Schönberg und Weischliz; Haltestellen erster Glasse bei

Kranichfeld, Klein-Hettstedt, Remda, Schwarza, Ranis, Stadt Ilm, Blankenburg

und Königsee; Hallestellen Fweiter Elasse bei Hapn, Teichröda, Unter-Wellenborn, Knau,

Lössan und Ober-Nottenbach.

Artikel II.

Der speziellen Bearbeitung der Linie sollen im Allgemeinen die von der Gesellschaft für

Eisenbahn-Unternehmen, Commandit-Gesellschaft auf Aktien, F. Pleßner und Comp. in Berlin

angefertigten und eingereichten geuerellen Vorarbeiten, jedoch unter thunlichster Bescitigung der

für Saalfeldprojektirten Kopfstation, zu Grunde gelegt werden. Im besonderenwirdverabredet,
1) daß das Längengefälle der Bahn in der Hauptbahn Erfurt-Weischlitz nirgends stärker

als im Verhälmiß von 1 zu 72, in den Zweigbahnen nirgends stärker als 1 zu 60 sein soll;

2) daß die geringste Länge der Krümmungshalbmesser für die Euren der Geleisverbindungen

auf den Vahnbösen nicht weniger als 200 Meter, für die Cuwen der Linie selbst nicht

weniger als 300 Meter betragen soll, und daß die Bahnhöfe und Haltestellen, soweit

irgend thunlich, in ihrer ganzen Längenaußdehnung in geraden Linien liegen sollen;

3) daß die Spurweite der Bahngeleise 1,135 Mcter im Lichten der Schienen betragen soll;

4) daß das Terrain von vornhercin für ein doppelgeleisiges Planum erworben wird;

5) daß die Vahn in den Brücken über der Bahn und in den größeren Bauwerken im Bahn-

lörper selbst einschließlich etwaiger Tunnel sogleich für ein doppelgeleisiges Planum, im

Uebrigen sowohl im Unterbau als auch im Oberbau vorläufig nur eingeleisig hergestellt

wird;
6) daß die Anlage deß zweiten Geleises stattzufinden hat, sobald nach dem Ermessen der

59.
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betheiligren Regierungen, welche sich vieserhalb verständigen werden, das Verkehrs-
bedürfniß oder die Sicherheit des Betriebes solches erfordert, und daß hiermit auf der

Hauptbahn auf denjenigen Strecken begonnen wird, welche ein Längengefälle von mehr

als 1 zu 100 haben;

7) daß die Vreite des Bahnkörpers und die Zahl der Geleise für die Bahnhöfe und Halte-

stellen der Feststellung der Spezialprojekte vorbehalten bleibt;

8) daß im Uebrigen der Bau und das gesammte Betriebsmaterial unter Beachtung der

von dem Verein der Deutschen Eisenbahn-Verwaltungen für die Gestaltung des Eisen-

bahnwesens angenommenen Grundzüge, Sicherheitsanordnungen und einheitlichen Vor-

schriften derartig eingerichter werden sollen, daß die Transportmittel nach allen Rich-

tungen hin auf die angrenzenden Bahnen ungehindert übergehen können.

Arrikel Ul.

Die im Artikel II. bezeschnete Commandit-Gesellschaft auf Actien F. Pleßuer und Comp.

in Berlin hat sich für eine von ihr zu bildende Eisenbahn-Gesellschaft um die Conzession der in

Rede stehenden Eisenbahn nebst Zweigbahnen beworben. Die contrahirenden Regierungen sind

darüber einverstanden, daß dieser Eisenbahn-GesellschaftdienachgesuchteConzessionauf Grundlage
bieses Vertrages, im Uebrigen unterden aus der Anlage A. des gegenwärtigen Vertrags ersichtlichen

Bedingungen innerhalb einer Frist von drei Monaten nach allseitiger Ratifikation dieses Vertrags

erthellt werde, sofern es ihr gelingt, die Zeichnung des zu  in Stammactien und 5/8 in Stamm-

Prioritäts-Aetien zu emittirenden Anlagekapitals von 12 Millionen Thaler nebst der Ein-

tragung in das Handels-Register nachzuweisen, beziehungsweise nachdem von ihr eine Caution

von fünf Procent des Anlagekapitals bei der Königlich Preußischen General-Staats-Kassc depo-

nirt sein wird.

SolltendieseVorbedingungen binnen sechs Monaten nach Abschluß dieses Vertrages von der

Gesellschaft nicht erfüllt sein, so werben sich die contrahirenden Regierungen über die Wahl einer

anderen Gesellschaft verständigen.
Artifel W.

Die Königlich Preußische Regierung verpflichtet sich, die im Arkikel lli. gedachte Caution

nicht ohne Zustimmung der übrigen contrahirenden Regierungen an die Gesellschaft ganz oder

theilweise zurückzuzahlen. Sollte die Caution verwirkt werden, so fällt sie den einzelnen Regie-

rungen nach Verhältniß der Länge der in Ihren Gebieten gelegenen Bahnstrecken zu.

Artikel V.

Die contrahirenden Regierungen sind darin einverstanden, daß die zu conzessionirende Eisen-

bahn-Gesellschaft ihr Domizil und den Sitz ihrer Verwaltung in Preußen und zwar in Erfurt

zu nehmen hat, und daß das allgemeine gesetzliche Aufsichtsrecht über die Gesellschaft und ihr

Unternehmen von der Königlich Preußischen Regierung ausgeübt wird.
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Der Königlich Preußischen Regierung bleibt auch die technische Reoision und Feststellung

bes gesammten Bauprojekts einschließlich der speeiellen Bauentwürfe vorbehalren. Dieselbe wird

hierbet jedoch etwaige besondere Wünsche der übrigen Regicrungen emgegenkommender Erwägung
unterziehen. Dagegen soll die lawespolizeiliche Festsetzung der Wegeübergänge, Brücken, Durch-

läffe, Flußrorrectionen, Vorfluthsanlagen und Parallelwege nebst ver Prüfung der Bahnhofsan-=

lagen jeder Regierung innerhalb ihres Gebiets zustehen. Die Herstellung neuer Zufuhrwege

nach den Stationen soll der Gesellschaft nicht auferlegt werden.

Arrikel WVI.

Der Erwerb der zur Anlage der Bahn erforderlichen Grunpstücke geschieht, insofern eine

gütliche Vereinbarung unter den Betheiligten nicht zu erreichen ist, in sedem der Gebiete nach den

Bestimmungen des dort geltenden beziehungsweise zu erlassenden Erpropriationsgesetzes. Jede

der hohen Regierungen wird für Ihr Gebiet der Gesellschaft das Erpropriationsrecht rechtzeitig

ertheilen.
Artifel VlI.

Der Bau der Bahn soll solide und vanerhaft ausgeführt werden, damit Gefahren und

Störungen des Betriebes nicht zu besorgen find und Personcu, Güter, sowie sonstige Gegenstände,

welche auf Eisenbahnen befördert zu werden geeignet sind, ohne Nachtheil trausportirt werden
können.

In Ansehung der auf der Bahn anzuwendenden Fahrzeuge einschließlich der Dampfwagen

übernimmt es die Königlich Preußische Regierung, die erforderliche Prüfung eintreten zu lassen,

um die übrigen Regierungen wollen diese Betriebsmitrel, wenn die Königlich Preußische Regierung

sie für genügend erklärt unddie betresfende bestimmungsmäßige Bescheinigung darüber ausgestellt

hat, in Ihren Gebieten zulassen.

Artikel VIII.

Der Eigenthümer der Bahn hat wegen aller Entschäbigungsausprüche, welche aus Anlaß

der Bahnanlage oder des Bahnbetriebs in einem der von der Bahn durchschnittenen Staatsgebiete

entstehen oder gegen ihn geltend gemacht werden möchten, der dortigen Gerichtsbarkeit und inso-

weit nicht Reichsgesetze Platz greifen, den sonst in diesem Gebiete geltenden Gesetzen sich zu unter-

wersen. Den kontrahirenden Regierungen bleibt vorbehalten, den Verkehr zwischen Ihnen und

der Gesellschaft, sowie die Handhabung der Ihnen über die berreffenden Bahnstrecken zustehenden

Hoheits= und Aufsichtsrechte, eine Jede für Ihr Gebiet ciner Behörde vder einem besonderen

Commissarius zu übertragen.

Diese Behörven resp. Commissarien haben die Beziehungen Ihrer Regierungen zu der Eisen-
bahn-Verwaltung in allen Fällen zu vertreten, die nicht zum direkten Einschreiten der kompetenten

Werwaltungs= oder Gerichtsbehörden geeignet sind.
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Die Eisenbahn-Verwaltung hat sich bei Angelegenheiten territorialer Natur, welche biernach
von diesen Behörden oder Commissarien ressortiren, an dieselben zu wenden.

Bei Fragen, in welchen eine Betheiligung sämmtlicher contrahirenden Regierungen vorliegt

oder deren Zustimmung erforderlich ist, steht die formelle geschäftliche Leitung der Königlich

Preußischen Behörde resp. dem Königlich Preußischen Commissarius zu.

Artikel KX.

Die in den verschiedenen Staatögebieten stationirten Bahn-Polizeibeamten sind auf Präsen-

tation der Bahnverwaltung bei der kompetenten Behörde des betreffenden Staats in Pflicht zu

nehmen.
Die Angehörigen des einen Staats, welche im Gebiete eines anderen betheilicten Staats

angestellt werden, scheiden dadurch aus dem Unterthanenverbande ihres Heimathslandes nicht aus.

Die Gesellschaftsbeamten sind ohne Unterschied des Orts der Anstellung rücksichtlich der

Disciplin der kompetenten Aufsichtsbehörde, im Uebrigen aber den Gesetzen und Behörden des

Staats, in welchem sie ihren Wohnsitz haben, unterworfen.

Die Bahnverwaltung hat bei Anslellung solcher Bahnbeamten der unteren Kategorien,

welche innerhalb des betreffenden Staatsgebiets ihren festen Wohnsitz haben, Angehörige des be-

züglichen Gebiets bei gehöriger Befähigung auf ibre Bewerbung vorzugsweise zu berücksichtigen.

Artikel X.

Die Feststellung de# Tarifs und Fahrplans erfolgt für das ganze Bahngebict durch die

Königlich Preußische Regierung unter ebunlichster Berücksichtigung der Wünsche der übrigen be-

theiligten Regierungen, sowie unter gleichmäßiger Berücksichtigung der Unterthanen der übrigen

betheiligten Staaten hinsichtlich der Beförderungspreise. Es sollen übrigens in beiden Richtungen

täglich auf der Hauptbahn mimeestens drei, auf den beiden Zweigbahnen mindesten zwei Züge mit

Personenbeförderung außer den für den Güterdienst erforderlichen Zügen eingerichtet werden,

und soll hiervon mindestens Ein Zug auf der Hauptbahn und den Zweigbahnen die vierte Wagen-

klafse führen. 6

Was den Fahrplan für die Lokalzüge berrifft, so soll bei Meinungsverschiedenheiten die Fest-

stellung durch die Majorität der betheiligten Regicrungen erfolgen.

Artikel X.

In Bezug auf die Beschädigung der Vahn in Kriegsfällen sollen die Bestimmungen des

Preußischen Eisenbahn-Gesezes vom 3. November 1838 auch für die übrigen Staatsgebiete

Geltung haben.
Artikel Xl.

Die Gesellschaft soll eine jährliche Abgabe entrichten, welche der im Königreich Preußen zu-

solge der Gesetze vom 30. Mai 1853 und 21. Mai 1859, sowie der dazu noch etwa ergehenden
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abäudernden und ergänzenden Bestimmungen vom NReinertrage der Privateisenbahnen zu erlegen-

den Abgabe entspricht. Die Königlich Preußische Regierung wird den Abgabenbetrag für die

ganze Bahn feslstellen und nach Maßgabe der Längenausdebnung der in den betreffenden Gebieten

belegenenStrecken berechnen, auch den Repartitionsplan den übrigen betheiligten Regierungen mit-
theilen. Die Gesellschaft hat demnächst die bezüglichen Antheilc an die betreffenden Einnahme-

stellen abzuführen.
Einer anderweiten, staatlichen Einkommensteuer oder staatlichen Gewerbesteuer soll die in

Nede stehende Eisenbaln in keinem der betheiligten Staatsgebiere unterworfen werden. Auch

soll eine Conzessionssteuer von dem Unternebmen nicht erboben werden.

Artikel Xll.

Die kontrahirenden Regierungen behalten sich, eine Jede für sich, das Recht vor, die in Ihren

Gebieten belegenen Bahnstrecken nach Maßgabe der Bestimmungen des Königlich Preußischen Ge-

sehes vom 3. November 1838 anzufaufen. Durch einc envaige Erwerbung des Eigenthums an

den in Rede stehenden Eisenbahnen innerhalb des einen oder auderen Staatsgebiets Seitens der

betreffenden Regierung soll jevoch die Gemeinschaftlichkeit des Unternehmens nicht becimrächtigt
werden, vielmehr wegen Erhaltung eines ungestörten einheitlichen Vetriebes unter Amwendung

gleicher Tarifsätze und Tarifbestimmungen für die ganze Bahn zuvor eine den Verhältnissen an-

gepaßte Verständigung Platz greifen.

Artifel XI.

Jede der kontrahirenden Regicrungen soll befugt sein, von dem gegenwärtigen Vertrage

mittelst einer allen mitkontrahirenden Regierungen zu notifizirenden Erklärung zurückzutreten, so-

bald die Ausführung der Vahn einschließlich der Zweigbahnen nicht spätestens bis 1. Jannar

1875 begonnen ist.
Artikel XV.

Die Natifikationen dieses Vertrages sollen binnen acht Wochen nach der Unterzeichnung in

Berlin ausgewechselt werden.

Dessen zu Urkund ist gegenwärtiger Vertrag siebenfach ausgefertigt, von den Bevollmächtig-

ten unterschrieben und mit deren Insiegel versehen worden.

So geschehen und vollzogen.

Verlin, den 26. Januar 1873.

(gez.) Weishaupt. Jordan. v. Harbou
(L.S.) (L.S.) (I. S.)

v. Könneritz. v. Groß. Gieseke.

(L. S.) (L.S.) (L. 8.)
Weishaupt. Jordan. Hauthal.

L.s.) (L.S) (L.s)
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A.

Toncessions-Bedingungen.
Die Gesellschaft, welcher die Concession zum Vau und Berriebe einer Eisenbahn von

Erfurt über Saalfeld, Schleiz, Schönberg nach Weischlitz nebst Zweigbahnen
von Hetitstädt nach Stadt Ilm um von Schwarza nach Königsec ertheilt wird,

soll sämmtlichen Bestimmungen des zwischen den betheiligten Staatsregierungen abgeschlossenen

Vertrags vom 26. Januar 1873 und den nachslehenden Bedingungen unterworfen sein.

1.

Die Vollendung und Jnbetriebnahme der Bahn einschließlich der Zweigbahnen muß

längstens innerbalb vier Jahren nach dem Tage der Concessions-Ertheilung für das Preußische

Gebiet erfolgen.

Für den Bau gelten insbesondere folgende Bestimmungen:

1) Die Bahnlinie in ihrer vollständigen Durchführung durch alle Zwischenpunkte wird von

dem Königlich Preußischen Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten festge-

stellt, auch unterliegen sämmtliche Bauprojekte und der Haupt-Kostenanschlag der Ge-

nehmigung des letzteren.

2) Die Gesellschaft hat allen Anordnungen, welche wegen polizeilicher Beaussichrigung

der beim Bahnbau beschäftigten Arbeiter getroffen werden mögen, nachzukommen und

die aus diesen Anordnungen etwa erwachsenden Ausgaben, inbbesondere auch die durch

etwaige Anstellung eines besonderen Polizei=Aufsichts--PersonalseutstehendenKostenzu
tragen. Auch foll sic verpflichtet sein, auf denjenigen Bahnhöfen, wo eß von der
S:m ...,. ««M»». . ,. »....
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einzurichten, zu möbliren, in gutem Stand zu erhalten und für deren Beleuchtung,

Heizung und Reinigung zu sorgen.

Ferner wird die Gesellschaft den Anforderungen der zuständigen Behörden wegen Ge-

ungung des kirchlichen Bedürfnisses der beim Bau beschäftigten Beamten und Arbeiter

bereitwillig Folge leisten und die dadurch etwa bedingten Kosten übernehmen, auch zu der

in Gemäßheit des Preußischen Gesezes vom 21. Dezember 1846 für die Bauarbeiter

einzurichtenden Krankenkasse die nöthigen Zuschüsse leisten.
3) Der Königlich Preußischen Staats-Regierung ist vorbehalten, zur speciellen technischen

Beaufsichtigung der Banausführung einen besonderen technischen Commissarius zu be-

stellen, der, unbeschadet des allgemeinen gesetzlichen Aufsichtsrechts und der daraus ent-

springenden Befugnisse der Staarsregierungen, die solide und vorschriftzmäßige Aus-

führung des Baues, sowie die Verwendung geeigneter Materialien und Betriebsmittel

zu überwachen hat. Die Gesellschaft ist verbunden, den Anforderungen des Commissa-

rius unter Vorbehalt des an den Königlich Prcußischen Minister für Hamel, Gewerbe



171

um öffentliche Arbeiten binnen zehntägiger präclusivischer Frist einzulegenden Recurses

unbedingt VFolge zu leisten.

Die durch diese specielle Aufsicht erwachsenden Kosten hat die Gesellschaft nach der Be-

stimmung des Königlich Preußischen Minislers für Handel, Gewerbe und öffentliche Ar-

beiten zu erstatten.

4) Bebuss Sicherstellung der rechtzeitigen und soliden planmäßigen Ausfübrung und Aus-

rüstung der Vahn, sowie aller übrigen bezüglich des Bahnbaues der Gesellschaft ob-

liegenden Verbindlichkciten muß bei der Königlich Prcußischen General- Staats-Kasse
zu Verlin ein Betrag von 5% des auf 12,500,000 Thlr. festgesehten Aktien - Capitals

in baar oder in Deutschen Staats= oder von einem Deutschen Staate garantirten Pa-

pieren, oder in Deutschen Eisenbahn-Prioritätl6-Obligationen (umer Berechnung aller

dieser Effekten nach dem Courswerthe) nebst den noch nicht fälligen Zins-Coupons und

den Talons hinterlegt und in gerichtlicher oder notarieller Verpfändigungsurkunde erklärt

werden, daß diese Caution den betheiligten Staatsregierungen zur belicbigen Verwend-

ung unwiderruflich verfällt, wenn die Gesellschaft mit der Erfüllung der Verpflichtungen,

welche durch die Caution sicher gestellt werden sollen, in Verzug kommt.

Die Rückgabe der Zinsconpons erfolgt an den Verfallterminen, kann jedoch vom

Königlich Preußischen Handels-Ministerium inbibirt werden, wenn nach dessen lediglich

maßgebender Emscheidungdie Gesellschaft sich einer Verzögerung des Baues schuldig macht.
Die Rückgabe der Caution selbst erfolgt, sobald die Gesellschaft ihren Verpflichtungen

zur planmäßigen Ausführung und Ausrüstung der Bahn überall genügt hat.

5) Die Gesellschaft ist zur nachträglichen Anlegung neuer Stationen und Haltestellen an

bierzu geeigneten horizontalen Stellen verpflichtet, wenn und soweit die betheiligten

Staats-Regierungen solches im Verkehrsinteresse für ersorderlich erachten.

II.

Zur Sicherung dersleten Instandhaltung der Bahn und ihrer Betriebsmittel hat die Gesell-

schaft mit der Eröffnung des Betriebes einen Ernenerungs= um einen Reserve Fonds zu bilden.

Dem Erneuerungsfonds, aus welchem vornehmlich die Kosten der Erneucrung der Locomotiven

nebst Tendern und Wagen, beziehungsweise einzelner Hauptbestandtheile derselben, als: Feuer-

kasten, Kessel-CEvlinder, Siederöhren, Federn, Achsen, Räder, Radreifen, Bremsen, Wasserbe-
hälter, Wagenkasten und Coupes, sowie die Erneuerung der Schienen, Schwellen, Weichen und

der kleinen Eisentheile des Oberbaues gedeckt werden sollen, find die Einnahmen aus dem Ver-

kaufe der entsprechenden alten Matcrialien, ein nach Anhörung der Direktion und des Auffichts-

raths von dem Königlich Preußischen Minister für Handel, Gewerbe und offentliche Arbeiten fest-

zusehzender jährlicher Zuschuß aus den Betriebseinnahmen sowie die Zinsen des Erneuerungöfonds

selost zu überweisen.

DerReservefonds,der die Mittel zur Bestreitung der durch außergewöhnliche Elementar-Er-
60
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eignisse und groößere Unglückdfalle hervorgerufenen außerordentlichen Ausgaben gewähren, mit

Genehmigung des bezeichneren Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiter auch zu

den Kosten nachträglich für crforderlich oder zweckmäßigcrachteter Ergänzungsbauten herangezogen
werden soll, ist durch Zuweisung des nach vollständigem Ausbau und vollständiger Ausrüstung

der Bahn verbleibenden Mesles des Anlage-Capitals und vurch Ueberweisung der nicht rechtzeitig

erbobenen und zu Gunsien der Gesellschaft verfallenen Zinsen und Dividenden des Anlage-Capi-

tals, der Zinsen des Reservefonds selbst, sowie durch einen von dem Aussichtsrathe der Gesellschaft

zu bestimmemden, nicht unter einem Zehntel Prozent des Anlagekapitals betragenden jährlichen

Zuschusses aus den Betrieb#- Einnahmen zu dotiren. Hat der Reserve-Fonds die Summe von

150,000 Thlr. (Einhundert fünfzig Tansend Thalern) erreicht, so braucht er nur auf dieser

Höhe erhalten zu werden.
Die Anlegung der Beflände des Erneuerungs= und Resewoefonds hat in deutschen Staats-

oder von einem deutschen Staate garantirten Papieren stattzufinden.

III.

Die Genehmigung, nöthigenfalls die Abänderung des Fahrplanes bleibt der Königlich

reußischen Staats-Regierung vorbehalten, ebenso die Genehmigung des Bahngeldtarifs und des

Fracht#arifs, sowohl für den Güter= als für den Personewerkehr, sowie der Abänderung der

Tarife, insoweit dieselbe nicht dem freicn Ermessen der Gesellschaft überlassen wird.

Die Gesellschaft hat die Beförderung von Personen in 4 Wagenklassen zu bewerfflelligen

un#für den Transport auf größere Eutsernungen von Kohlen und Coak und cventuell der übrigen

im Artikel 45 der Verfassung des Deutschen Reichs bezeichneten Gegenstände den Einpfemigtarif

einzuführen, soweit und sobald dies regierungsseitig verlangt wird.

Die Gesellschaft übernimmt ferner die Verpflichtung, soweit der Königlich Preußische

Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten es im Verkehrs-Interesse für nöthig er-

achtet, jederzeit auf dessen Verlangen mit auderen in= und ausländischen Bahn= Verwaltungen
für die Beförderung von Personen und Gütern einen durchgehenden Verkehr mittelst direkter Er-

peditionen und Tarife zu errichten und hierbei insbesondere auch in ein gegenseitiges Durchgehen

der Transporimittel gegen die übliche, nöthigenfalls von dem bezeichneten Minister festzusehende

Vergütung zu willigen. Bezüglich dieser direkten Tarife ist die Gesellschaft verpflichtet, auf Ver-

langen des bezeichneren Ministers auf ihrer in diesem neu einzurichtenden durchgehenden Verkehre

zu berührenden Surcke den niedrigsten Tarif= Einheitsatz pro Centner und Meile zuzugestehen,

welchen sie auf dieser Strecke für die gleichartigen Transportgegenstände in ihrem Lokaltarife

erhebt.
Sollee sie jedoch in einem anderen durchgebenden Verkehre für jene Strecke ihrer Bahn einen

unter dem Lofal-Tarif= Einheitssatz pro Center und Meile ermäßigten Satz pro Cemner und

Meile bezieben, so muß sie für jene Serccke diesen ermäßigten Tarissa auch in dem neu zu er-

richtenden durchgebenden Verkebre auf Verlangen des bezelchneten Ministers zugestehen.
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Fir durchgehende Gütertrausporte wird die Erhebung einer Erpeditionsgebühr ausgeschlossen,

wenn weder die ursprüngliche Versandt= noch die letzte Adreßstation an der in Rede stehenden

Bahn liegt.
Die vorbezeichnete Verpflichtung der Gesellschaft zur Einrichtung einesd direkten Verkehrs

und zum Zugestandnisse des vorbezeichneten Tarifsahes wird jedoch durch die Bereinwilligkeit der

anderen betheiligten Eisenbahn-Verwaltungen bedingt, in diesem Verkehre ihren Tarif nach den-

selben Grundsätzen zu normiren und somit für ihre in dem einzurichtenden durchgehenden Ver-

kehre zu benutzende Strecke den niedrigsten Tarif- Einheitssatz pro Cenener und Meile zuzugestehen,

welchen sie auf dieser Strecke für gleichartige Transportgegenstäude in ihrem Lokalverkehr resp.

in einem auderen durchgebenden Verkehr erheben.

Sollte die Gesellschaft zum Zwecke der Einrichtung eines neuen direkten durchgebenden Ver-

kehrs das gleiche Zugeständniß, wic es vorstehend präcisirt ist, von einer anderen Bahnverwaltung

sordern, und die letztere, ohne von dem bezeichneten Minisler für zulänglich crachtere Gründe sich

weigern, auf den von der Gesellschaft vorgeschlagenen direlten Verkehr überhaupt einzugehen, oder

jenes Zugestäudniß in Betreff des Tariffahes zu machen, so ist die Gesellschaft an das ihrerseits

auf Erfordern des bezeichneten Ministers für einen direkten Verkehr, an welchem die sich weiger-

lich haltende Bahnverwaltung mitbetheiligtist,gemachtefrühereZugeständnißnicht mehr gebunden.

IV.

Die Beförderung von Truppen, Militair-Effekten und sonstigen Armee= Bedürfnissen hat

nach denjenigen Normen und Sähen stattzufinden, welche auf den Staats-Eisenbahnen im Gebiete

deß früheren Norddeutschen Bundes jeweilig Gültigkeit haben. Gensdarmen sind rücksichtlich der

Beförderung den Militairpersonen gleichzustellen.

V.

Der Postverwaltung des Deutschen Reichs gegenüber ist die Gesellschaft verpflichtet:

1) ihren Betrieb, soweit die Natur desselben es gestattet, in die nothwendige Ueberein-

stimmung mit den Bedürfnissen der Postverwaltung zu bringen,

2) mit jedem sahrplanmäßigen Zuge auf Verlangen der Postverwaltung einen Post=

wagen und innerhalb defselben:

a. Briefe, Zeitungen, Gelder, ungemünztes Gold und Silber, Juwelen und

Pretiosen, ohne Unterschich des Gewichts, ferner solche nicht in die Kategorie

der obigen Sendungen gehörige Packete, welche einzeln das Gewicht von

20 Zollpfunden nicht überschreiten,
b. die zur Begleitung der Postsendungen, sowie zur Verrichtung des Dienstes

unterwegs erforderlichen Postbeamten, auch wenn dieselben geschäftslos

zurückkehren,
c. die Geräthschaften und Utensilien, deren die Beamten unterwegs bedürfen,

unentgeltlich zu befördern.
2
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Statt besonderer Postwagen konnen auf Grund desfallsiger Verstandigung auch Postcoupes

in Eisenbabnwagen, gegen eine den Selbstkosten für die Beschaffung und Unterhalming thunlichst

naheflehende Miethe benutt, es kann serner bei solchen Zügen, in denen Postwagen oder Post-

coupes nicht laufen, die unentgel#liche Mimahme eines Poslbeamten mit der Briefpost, dem als-

dann der erforderliche Sitzplatz einzuräumen isl, oder die unentgeltliche Beförderung von Brief-

und Zeitungs-Packeten durch das Zug= Personal verlangt werden.

3) Fär ordinaire Packete über 20 Pfund, auch wenn dieselben innerhalb de Postlwagens

oder Postcoupes befördert werden, erhält die Gesellschaft die tarismäßige Eilfracht, welche

für das monatliche Gesammtgewicht der zwischen je zwei Stationen beförderten zahlungs-

pflichtigen Packeie berechnet und auf Grund besonderer Vereinbarung aversionirt wird.

4) Wenn ein Postwagen oder das in dessen Stelle zu benutzende Poslcoupe (ad. 2) für den

Bedarf der Post nicht ausreicht, so hat die Gesellschaft en#weder die Beförderung der nicht

umterzubringenden Postsendungen in ihren Wagen zu vermitteln, oder der Post die er-

sorderlichen Transporimineel leihweise herzugeben. Im ersteren Falle wird für ordinaire

Packete über 20 Pfund eine weitere als die ad. 3 vorgesehene Vergütung nicht geleistet.

Im leyieren Falle zahlt die Postverwaltung außer der Frachtvergütung für die ordinairen

Packetc über 20 Pfum eine besonders zu vereinbarende, nach Sähen pro Coupe und

Meile und resp. pro Achse und Meile zu bemessende Hergabe, und Transport-Vergütung.

5) Die Gesellschaft übernimmt die Unterhaluung, Untersiellung, Reinigung, das Schmieren,

Ein= und Ausrangiren 2c. der Eisenbahn-Poslwagen, sowie den leihweisen Ersatz der-

selben in Beschädigungsfällen, gegen Vergütungen, welche nach den Selbstkosten bemessen

werden und über deren Berechnung besondere Vereinbarung gerroffen wird.

6) Die Gesellschaft ist verpflichtet, die mit Poslfreipässen versehenen Personen unemtgeltlich

zu befördern, vorausgeseh#r, daß diese nur einen Theil ihrer Reise auf der Eisenbahn,

einen anderen Theil aber mit gewöhnlichem Postfuhrwerk zurücklegen.

VI.

Der Telegraphen-Verwaltungdes Deutschen Reichs gegenüber hatdieGesellschaft diejenigen
Verpflichtungen zu übernehmen, welche für die Eisenbabnen im Gebiete des ehemaligen Nord-

deutschen Bundes festgeslellt sind oder später für dieselben anderweit festgestellt werden mögen.

VII.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, die von ihr anzustellenden Bahmwärter, Schaffner und

sonstigen Unterbeamten, mit Ausnahme der einer technischen Vorbildung bedürfenden, vorzugs-

weise aus den mit Civil= Anstellungs-Berechtigung emlassenen Militairs, soweit dieselben das

35. Lebensjahr noch nicht zurückgelegt haben, zu wählen.
Für ihre Beamten und Arbeiter hat sie nach Maßgabe der am 1. Jannar 1873 für die
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Königlich Preußischen Staaisbahnen beslehenden Grundsate Pensions-, Wittwen, und Unterstütz-

ungskassen einzurichten und zu denselben die erforderlichen Zuschüsse zu leisten.

VIII.

Während der Banzeit besteht die zu bildende Direktion aus dem die Vauausführung leiten-

den, der Bestätigung des Königlich Preußischen Handels-Ministers bedürfenden Bau--Acchniker

und einem administrativen Mitgliede.

Beschließt die Gesellschaft den Betrieb der Bahn für eigene Mechnung, so wird bei Eröffnung des

Betriebes auf der ganzen Bahndie Leitungder Venvaltung einer collegialisch organisirtenDirektion
(Vorstand) übertragen, in welcher mindestens zwei besoldete Mitglieder fungiren, von denen das

eine die Befähigung für den höheren Verwaltungs= oder Justizdienst, das anderedie Qualifikation

zum Preußischen Baninspektor beziehungsweise diejenige Qualifikation haben muh, welche letzterer
in den mitbetheiligten Staaten entspricht. Die Wabhl sämmtlicher Direkfrions-Mitglieder sowic

die Wahl des Vorsitzenden der Direktion aus der Zahl der besoldeten Mitglieder sieht dem Auf-

sichtsrathe zu, sic bedarf bezüglich des Vorsihenden und des technischen Mitgliedes der Bestätig-

ung des Königlich Preußischen Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

Die Direktion bildet den Vorsland der Gesellschaft und repräsentirt dieselbe nach Innen und

Außen mit allen Befugnissen und Verpflichuungen, welche die Gesetze dem Vorstande einer Aktien-

Gesellschaft beilegen. Sie führt ihre Geschäfte nach Maßgabe einer vom Aussichtsrathe zu em-

wersenden, von dem bezeichneten Minister zu genehmigenden und evenl. festzustellenden Geschäfts-

ordnung. x

Von den Mitgliedern des Aufsichtsrathes müssen wenigstens / ihren Wohnsiy im Deurschen

Reichsgebiete haben.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrathes um dessen Srellvertreter sind sicts aus den imDeueschen

Reichsgebicte wohnhaften Mitgliedern zu wählen.

X.

Der Königlich Preußische Minister für Handel, Gewerbe und offentliche Arbeiten ist jeder

Zeit bercchtigt, die Berufung außerordentlicher Gencral.-Versammlungen zu verlangen.

XI.

Jede der betheiligten Regierungen ist berechtigt, sich in den Fällen, wo sie ihr staatliches

Interesse für betheiligt crachtet, bei den Generalversammlungen und den Verhandlungen der Ge-

sellschaftsvorstände (Direction oder Aufsichtsrath) durch einen Commissar vertreten zu lassen.

Um die Ausübung dieses Rechts zu ermöglichen, ist von allen General-Versammlungen und Zu-

sammenkünften der Vorslände rechtzeitig Anzeige zu machen.
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Der Koniglich Preußischen Regierung steht dad Recht zu, die Vorlage der Kassenbucher der

Gesellschast, sowie die Einreichung jährlicher Betriebbabschlüsse zu verlangen und den Zeitpunkt

für die Einreichung zu bestimmen.

Alle Aenverungen in den Tarisen sind in den von der Königlich Prcußischen Regierung vor-

zuschreibenden Formen und Zeitabschnitten anzuzeigen.

Xll.

Alle, die juristische Persönlichseit der Eisenbahngesellschaft, welcher die in Rede stehende

Conzession als ein an ihre Person gebundenes Recht ertheilt ist, abäudernde Beschlüsse der Gesell-

schaft, überhaupt alle Abänderungen ihres GesellschaftSvertrages, welche nach dem in dieser Hin-

sicht lediglich und allcm entscheidenden Ermessen der betheiligten Staatsregierungen den Voraus-

setzungen nicht entsprechen, unter denen die Conzession ertheilt ist, erlangen nur durch die Ge-

nehmigung der Staatsregierungen Gälligkeit.

Diese Genehmigung ist auch zur AufhebungderBeschlüsse früherer General-Versammlungen
überall dann erforderlich, wenn dieselben von den Staatöregierungen genehmigt worden waren.

Beschlüsse der Gesellschaft, welche die Uebernahme des Betriebes auf anderen Eisenbahnen,

die Uebertragung des Betriebes der eigenen Bahn an eine andere Gesellschaft, den Verkauf der

Bahn, die Auflösung der Gesellschaft oder die Fusion mit einer andern Gesellschaft aussprechen,

bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Beställgung sämmtlicher betheiligten Staatsregierungen.
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Schlußprotokoll.

Die unterzeichneten Bevollmächtigten waren heute zusammengetreten, um zum Abschlusse

und zur Vollziehung des Staatsvertrages wegen Herslellung einer Eisenbabn von Erfurt über

Saalfeld, Schleiz, Schönberg nach Weischlitz nebst Zweigbahnen von Hettstedt nach Stadtilm und
von Schwarza nach Königsee zu schreiten.

Bei dieser Gelegenheit sind in das gegemwärtige Schlußprotokoll noch die nachstehenden

Erflärungen ausgenommen worden, welche, ohne daß es einer besonderen Ratifikation derselben

bedarf, mit dem Vertrage selbst, sobald dieser ratifizirt sein wird, gleiche Kraft und Gültigkeit

haben sollen.

Erstens.

Zu Artikel I. des Vertrages.

Die Staatsregierungen von Preußen, Sachsen-Weimar, Sachsen-Meiningen, Schwarz-

burg-Rudolstadt und Reuß jüngerer Linie haben bei Abschluß des Vertrages über Herstellung

der Gera-Eichichter Eisenbahn im Schlußprotofoll vom 18. März 1867 sich verpflichtet, nicht

blos Fortsehungen der Gera-Eichichter Eisenbahn in der Richtung der Mainlinien im Allgemeinen

zu geuchmigen, sondern auch keine Einrichtungen zu treffen resp.zugeslatten,welche diesen Haupt-
zweck wesentlich erschweren oder vereiteln würden.

Indem nun die genannten Regierungen sich über Konzessionirung der Eingangs gedachten

Eisenbahn verständigt haben, erklären sie, daß hicraus eine Präjudiz gegen den Fortbestamm der

oben envähnten Verflichtung nicht entnommen werden soll.

Die sämmtlichen gegemwärtig fontrahirenden Regierungen verpflichten sich dahin zu

wirken, daß die zu konzessionirende Gesellschaft ihr Umernehmen auf dic Fortsehung der Zweig-

bahn Schwarza= Königsee nach Ilmenau ausdehnt, und daß dieselbe diese Fortsehung innerhalb
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der für das ursprüngliche Unternehmen bestimmten Banzeit und nach den für letzteres im Staats-

vertrage vom heutigen Tage und den Konzessionsbedingungen festgesetzten Normen

herstellt. Nachdem nun inmittelst zwischen den Regierungen von Sachsen-Weimar,

Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarzburg-Sondershausen einerseits und der Baugesellschaft für

Eisenbahnunternehmungen, Commanditgesellschaft auf Aktien F. Pleßner &amp; Comp. auberer-

seits wegen Herstellung einer Eisenbahn von Köuigsee nach Ilmenau, nach Mittheilung der Be-

vollmächtigten der Großherzoglich Sächsischen und der Fürstlich Schwarzburgischen Reglerung,

unter dem 21.d. M. ein Vertrag abgeschlossen worden ist, so werdendie gegenwärtig kontrahirenden

Staatsregierungen seiner Zeit genehmigen, daß die für die Linie Erfurt-Schönberg-Weischlitz zu

conzessionirende Gesellschaft an Stelle der genannten Baugesellschaft in allc Rechte und Pflichten

jenes abgeschlossenen Vertrages eintritt. Für diesen Fall wird der Regierung des Fürstenthums

Schwarzburg-Sonvershausen, deren Gebier bei der Bahnstrecke Königsee-Ilmenau betheiligt ist,

der Beitritt zu dem gegemwärtigen Vertrage mittelst einer allen kontrahirenden Regierungen zu

notifizirenden Erklärung ausdrücklich vorbehalten.

Zweitens.

Zu Artifel V. des Vertrages.

Fär den Fall, daß in der Folge die Verlegung des Domiziles der Eisenbahngesellschaft

von Erfurt nach einem andern Preußischen Orte in Frage kommen sollte, wird den vertrag-

schließenden Regierungen die Verständigung darüber vorbehalten.

Drittens.

Zu Artikel VIII. des Vertrages.

Abgesehen von den in Art. IV. des Vertrages und unter Ziffer Xll. alin. 3 der Kon-

zessionsbedingungen vorgesehenen Fällen, in welchen Einstimmigkeit der sämmtlichen betheiligten

Regierungen erforverlich ist, soll in denjenigen Angelegenheiten, welche nach Art. II. Ziffer 6,
dem Schlußsatze des Art.X.des Vertrages und nach ZifferI.ad5, Ziffer Xll. alin. 1 und 2
der Konzessionsbedingungen, ziiie nach Nr. 2 und 6 des gegenwärtigen Schlußprotokolls der Be-

schlußfassung der Regierungen unterliegen, die Mehrheit der Stimmen entscheidend fein.

Wenn nach dem Beitrit des Fürstenthums Schwarzburg-Sondershaufen, zu dem Ver-

trage Stimmengleichheit eintreten sollte, so ist die Stimme der Königlich Preußischen Regierung

ausschlaggebend.
Viertens

Zu Artikel Xll. des Vertrages.

Sollte die nach den Königlich Preußischen Gesetzen vom 30. Mal 1853 und 21. Mat

1859 zur Erhebung gelangende Eisenbahnabgabe durch abäudernde Bestimmungen, welche in
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der Folge ergehen möchten, entweder ganz aufgehoben oder wesentlich vermindert werden, so wird

eine anderweite Verständigung der vertragschließenden Regierungen über die Frage der Besteuer-

ung des den Gegenstand dieses Vertrages bildenden Eisenbahmunternehmens nach gemeinsamen

Grundsützen vorbehalten.

Fünftens.

Zu Artikel XV. des Vertrages.

Die Königlich Sichsische und die Großherzoglich Sächsische Regierung behalten sich

die verfassungsmäßige Zustimmung Ihrer Landesvertretungen zu dem gegenwärtigen Vertrage,

soweit dieselbe erforderlich ist, ausdrücklich vor.

Sechstens.
Zu Nr. X. der Konzessionsbedingungen.

Der Königlich Preußische Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten wird

die BerufungaußerordentlicherGeneralversammlungen auch auf den Antrag einer audern mitbe-
theiligten Regierung anordnen, wenn sich die Majorität der Regierungen dafür entscheiden sollte.

Hiernach sind vie mit den vereinbarten Entwürfen übereinstimmend befundenen sieben-

sachen Ausfertigungen des Vertrages und dieses Schluß-Protvkolls von sämmtlichen Bevollmäch=

tigten unterzeichnet und besiegelt worden und es haben die Bevollmächtigten jeder betheiligten

Regierung je ein Eremplar des Vertrags und des Schluß-Protokolls entgegen genommen.

So geschehen zu Berlin, den 26. Jannar 1873.

(#ez.) Weishanpt. Jordan. b. Harbau.
(I.. S.) (I. S.) (L. S.)

von Könnerit. v. Groß. Gieseke.

(L. S.) (I. S.) G#. S ),

Weißhaupt. Jordan. Hanthal.
(L. S.) (I. S. (L. 8.)
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Wir Heinrich der Vierzehntle von Gottes Gnaden Jüngerer Linie regierender

Fürst Reuß, Graf und Heir von Plauen, Herr zu Greiz, Kranichseld, Gera, Schleiz und
Lobenstein u. s. w.

haben auf Grum des mit der Königlich Preußischen, der Königlich Sächsischen, der Großhergoglich

Süchsischen, der Herzoglich Sachsen Meiningischen, der Herzoglich Sachsen Altenburgischen und

der Fürstlich Schwarzburg-Rudolstädtischen Staatsregierung am 26. Jannar ds. Is. zu Berlin

abgeschlossenen Vertrages und der demselben beigefügten Conzessionsbedingungen, der unter der

Firma

Eisenbahngesellschaft Erfurt-Hof-Eger

in Erfurt ihren Sitz habenden Abtiengesellschaft zum Bau und Betrieb einer Eisenbahn von

Erfurt über Saalfeld, Schleiz, Schönberg nach Weischlitz für Unser Landesgebiet Conzession
ertheilt.

Urkundlich haben Wir gegemwärtiges

Conzessionsdeeret

eigenhändig vollzogen und Unser Fürstliches Siegel beidrücken lassen.

Schloß Schleiz, den 18. Juli 1873.

(L. S) Heinrich XIV.

v. Harbon.



Gesetzsammlung

Fürsteuthum Reuß jüngerer Linie.

No. 362.

Ministerial-Bekanntmachung
vom 17. Jannar 1874,

die Abänderung vom §. 22 der zur Ausführung des allgemeinen deutschen Haudelsgesehbuchs

erlassenen Ministerialversügung vom 28. März 1863 betreffend.

(Abgedruckt in Nr. 3 des Amis-= und Verordnungblattes vom Jahere 1874.)

Mit höchster Genehmigung Seiner Durchlaucht des Fürsten wird hierdurch bestimmt,

daß §. 22 der zur Ausführung des allgemeinen deutschen Handelsgesehbuchs erlassenen

Ministerialverfügung vom 28. März 1863 (Geseös. Bod. XI1II. S. 267) aufgehoben sein soll

und an dessen Stelle folgende Vorschriften treten:

1.

Sowohl die in Art. 13 des Handelbögesetzbuchs vorgeschriebene Veröffentlichung der

Eintragungen in das Handelöregister wie die nach Art. 14 Abs. 1 des Haweelsgesehbuchs

alljährlich im Dezember zu erlassende Bekanmmachung erfolgt von Seiten der zu Führung der

Haudelsregister berufenen Fürsllichen Justizämter
a) durch das Amts= und Verorduungsblats,

5) durch den Deutschen Reichs- und Königlich Preußischen Staatsanzeiger (Inseraten-
erpedition: Berlin S. W. Wilhelmsstraße 32),

) durch ein Lokalblatt, dessen Wahl einem jeden Justizamte überlassen bleibt.

Auszegeben den 25. März 1871. 62
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2.

Im Laufe des Jahres 1874 sind jedoch die Eintragungen in das Hawelsregister auch

noch in denjenigen öffemtlichen Blättern zu veröffentlichen, welche etwa außer den unter

Ziff. 1 bezeichneten Blättern durch die von den Justizämtern im Dezember des vorigen Jahres

erlassenen Bekanntmachungen hierzu bestimmt worden sind.

Gera, am 17. Jannar 1874.

Fürstliches Ministerium.
v. Harbou.

Semmel.



Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

Gesetz
vom 9. März 1874,

eine Abänderung von F. 11 deß Gesetzes über die Pensionirung der Geistlichen vom 27.Oktober

1872 betreffend.

Wir Heinrich der Vierzehute von Gottes Gnaden Jüngerer Linie regic-

render Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kranich-
seld, Gera, Schleiz und Lobenftein u. s. w.

verordnen hiermit unter Zustimmung des Landtags, daß §. 11 des Gesetzes über die Pensioni-

rung der Geistlichen vom 27.Oktober 1872 außer Kraft tritt und durch folgende Bestimmungen

ersetzt wird:

S. 11.

6) Jeder Geistliche, welcher in ein durch Emeritirung erledigtes geistliches Amt mit einem

jährlichen Einkommen von 550 Thlr. oder darüber eintritt, hat drei Jahre lang den

dritten Theil des durch die Versetzung erlangten Mehreinkommens beziehungsweise,

wenn er zuvor ein geistliches Amt nicht bekleidet hatte, den dritten Theil des über

500 Thlr. hinaußgehenden Stelleneinkommens an den Emeritirungsfonds abzugeben.

Dieser Beitrag wird auf den angegebenen Zeitraum auch dann entrichtet, wenn

der betreffende Emeritus innerbalb derselben versterben solltc.

In den Jahren, wo diese Abgabe mit der unter 5 (§. 10) zusammentrifft,

kommt einc von beiden in Wegfall.

Auegezeten ren 25. März 1871. 03
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Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und Unserem beigedruckten Fürstlichen

Insiegel.
Schloß Österstein, am 9. Mätz 1874.

(L. S.) Heinrich XIV.
v. Harbou. Dr. E. v. Beulwigtz.

Gesetz
vom 9. März 1874,

die Zuständigkett zu Anforderung der für Uebertretungen verwirkten Geldstrafen und den Bezug

der angeforderten Strafgelder betreffend.

Wir Heinrich der Vierzehnte von Gottes Guaden Jüngerer Linie regie-

render Fürst r’ Sa und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kranichfeld,
leiz und Lobenstein u. s. w.

vesotdnen hiermit unter is des Landtags was folgt:

8. 1.

Die Bestimmungen in §. 1 des Gesetzes vom 2. August 1866 (Gesetzs. Bd. XV., S. 66)

treten außer Krast.
8. 2.

Die für Defraudationen von Gemeindeabgaben und Uebertretung polizeilicher Verfügungen

angeforderten Geldstrafen fließen jedesmal, wenn die Strafunforderung von einem Gemeinde-

vorstande ausgegangen ist, in die Gemeindekasse, sonst aber in die Staatskasse, insofern nicht

einzelne Strafen einer andern Kasse besonders zugewiesen sind.

S. 3.

Das Verfabren und der Strafgelverbezug bei den unter §. 1, Abs. 3 des Reichsstrafgesetz-

buchs fallenden Uebertretungen richtet sich nach den für das Verfahren und den2Strafgeberde
bei Uebertretungen polizeilicher Verfügungen geltenden gesetzlichen Vorschrifte

Urkurdlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und Unserembegetanchen Fürstlichen

Insiegel.
Schloß Osterstein, am 9. März 1871

(L. S. Heinrich XIV.
v. Harbon. Dr. E. v. Beulwitz.
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Gesetz
vom 9. März 1874,

die Rechtsverhältnisse der städtischen Leihanstalt zu Gera bezüglich der ihr bestellten Pfänder

etreffend.

Wir Heinrich der Bierzehnte von Gottes Gnaden Jüngerer Linie regie-

render Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kranichseld,
Gera, Schleiz und Lobenstein u. s. w.

verordnen mit Zustimmung der Landesvertretung, daß die städtische Leihanstalt zu Gera be-

züglich der ihr bestellten Pfänder diejenigen Rechts-Vergünstigungen genießen soll, welche in
ihrem Regulativ vom 13. März 1873 in den nachstehend abgedruckten W. 11, 22, 23, 24 und

25 enthalten sind.

Urkumlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und Unserem beigedruckten Fürstlichen

Insiegel.

Schloß Oslerstein, am 9. März 1874.

(L. S.) Heinrich XIV.
v. Harbon. Dr. E. v.Beulwiy.

8. 11.

Kindern soll nie, Minderjährigen aber, oder Minderjährigen gleichzuachtenden oder in

väterlicher Gewalt stehenden Personen, Dienstboten ohne Genehmigung ihrer Dienstherrschaft,
bekannten Verschwendern, in Concurs befangenen Individucn, auch Anderen, welchen die Ver-

äußerung ibrer Mobilien nicht gestattet, oder Gerichtswegen untersagt ist, oder bel denen sonft

ein Bedenken sich zeigt, nie wissentlich auf Pfänder ctwas dargeliehen werden.

Da jedoch den Kassenofficianten nicht alle bei ihnen sich meldende Personen und deren

Umstände bekannt sein können, auch überhaupt die Verfassung einer Leihanstalt weitläufige

Untersuchungen darüber anzustellen nicht gestattet, so kann an die von den im Eingange dieses

Paragraphs erwähmen Personen versetzten Pfänder ebensowenig, wic an die Leihanstalt selbst

oder an die dabei angestellten Personen, von irgend Jemandem ein Anspruch erhoben werden

und es ist die Leihanstalt ohne Rücksicht auf die Person, welcher das Pfand gehört, an dieses sich

zu halten berechtigt.
8. 22.

Bei Einlösung der Pfänder, sowie bel Erhebung des von dem Erlöse versteigerter Psänder

dem Darlehnsnehmer elwa zukommenden Ueberschusses legitimirt der Besitz des Pfandscheins,
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selbt dann, wenn in dem Scheine der Name eineß andern Eigemhümers bemerkt oder sonst, daß

der Scheininhaber nicht Eigenthümer des Pfandes sei, bekannt sein sollie.

Würde jedoch noch vor erfolgter Einlösung des Pfandes oder vor Abholung oder Verfall

des Ueberschußerlöses bei der Erpedition der Leihanftalt die Entwendung oder das Verlieren

eines Pfandscheins unter genauer Angabe der Beschaffenheit des Pfandes, auch womöglich der

Nummer und des sonstigen Inhalts des Pfaudscheines und des Versehtages, oder unter Angabe

andercr, von der Expedition für hinreichend crachieter Merkmale angezeigt, so wird auf Ver-

langen und gegen Erlegung einer Gebühr von 10. Sgr der Verlust des Pfandscheins angemerkt,

gegen Erlegung der hierdurch cnwachsenden Kosten in der Geraer Zeitung bekanm gemacht und

in dieser Bekanntmachungder IJnhaber des Scheins aufgefordert, mit letzterem bei der Erpedition

der Leihanstalt sich zu melden.

Erfolgt eine solche Meldung vor Ablauf der §. 21 erwähnten sechsmonatlichen Frist, so

wird die Sache an diejenige Behörde, vor welcher dic Stadtgemeinde Gera ihren Gerichtsstand

hat, zur Erörterung und Entscheidung abgegeben, außerdem erhält nach Ablauf jener sechs-
monatlichen Frist der Anzeiger, wenn er binnen 3 Monaten auf seine Kosten seine Anzeige vor

seiner persönlichen Obrigkeit eidlich bestärkt und dies der Erpedition der Leihanstalt glaubha-

nachweist, den Ueberschuß in derselben Maße ausgehämdigt, wie wenn er den Pfawdschein selbt

Pproducirt hätte.

Erfolgt dic cidliche Bestärkung und deren Nachweis innerhalb der soeben erwihnt.)
3 Monate nicht, oder meldet sich innerhalb fernerer 3 Monate der Anzeiger nicht bei der Leihhaue

expedition zur Empfangnahme des Ueberschusses an, so fällt der Ueberschuß umwideruflich de

Leihhauskasse anheim und es findet irgend cin fernerer Anspruch darauf nicht slatt.

Uebrigens wird durch Alles, was in Gemäßheit der Bestimmungen dieser 8§. erfolgt, die

Versteigerung des Pfandes und das regulativmäßige Verfahren mit dem Erlöse nicht behindert.

8. 23.

1) Wenn eine Sache durch Raub, Diebslahl oder Verlieren — etwaige auf rechtlicher

Erörterung ruhende Eigenthumsstreitigkeiten mit dem Besitzer sind nicht zu berücksichtigen —

abhanden gekommen und dieses Abhandenkommen vor Verpfändung der Sache bei der Erxpedition

der Leihanstalt mit genauer Angabe solcher unterscheidender Kennzeichen, durch welche die sichere

Erkenmung der Sache möglich wird, angezeigt und demnach die Sache binnen 3 Monaten, von

Erstattung der Anzeige — für deren Anerkennung in einem dazu bestimmten Buche 2 bis

10 Sgr. nach dem Verhälmiß des Werths der Sache zu entrichten sind — an gerechnet, in

unveränderter Gestalt bei dem Leihhause als Pfand genommen worden ist, so kann der Eigen-

thümer, nachdem er bei seiner competemten Gerichtsbehörde sein Eigenthum und eventuell, daß

er die fragliche Anzeige rechtzeitig erstattet habc, eidlich bestärkt und der Expedition durch Ueber-
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reichung beglaubigter Protokollsabschrift hiervon Nachweiß gegeben oder soust dies Alles glaub-

haft nachgewiesen hat, die Sache vom Leihhans unentgeltlich zurückfordern.

2) Die vorerwähmen Gebühren von 2 bis 10 Sgr. werden zwischen dem Leihhaus-

sontroleur, der mit Führung des nnter 1 erwähnten Notizbuche betram ist und aus soschem

dem betreffenden Tarator rechtzeitig Mittheilung zu machen hat, und dem Letteren getheilt,

wogegen Beide für die Schäden, welche sich aus Nichtbeachtung der gemachten Anzeigen für das

Leihhaus ergeben, solidarisch verantwortlich bezüglich ersatpflichtig sind.
3) Dagegen kann, wenn die Sache vor der Anzeige schon verpsändet war, oder in ver-

äinderter Gestalt zum Leihhause gebracht wurde, oder wegen ungenügender Beschreibung bei der

Anzeige nicht erkanmt werden konnte, oder wenn die Verpfändung 3 Monate nach der Anzeige

erfolgt, eine unentgeltliche Rückgabe der Sache nicht stattfinden; doch soll derjenige, welcher sich

in oben in nl. 1 bemerkter Weise als Eigenthümer des betreffenden Pfandes legitimirt, so an-

gesehen und behaudelt werden, als ob er die Sache seiner Zeit selbst versetzt habe.

Von Einhalmug der hierbei nach §. 21 mit in Frage kommenden 6-monatlichen Frist

kann dann abgesehen werden, wenn der betreffende Interessent nach dem Ermessen der Leihhaus-

deputation die Leihanstalt gegen jeden Schadenanspruch sicher siellt.

8. 24.

Ein Verbot gegen Audantwortung bei dem Leihhause stehender Pfänder, oder Hilfs-

vollstreckung in solche findet nicht statt, auch nicht auf Amtrag der dabei betheiligten Vormünder,

Obervormünder, Obrigkeiten, milder Stiftungen, Ehemänner, Ehefrauen, Curatoren in Con-

cursen, oder anderer, den Rechten nach begünstigter Personen. Ebenso unstatthaft ist, ausier

in dem §. 23 unter 1 bemerkten Falle, das Verlangen unentgeltlicher Herausgabe eines Pfandes.

Insbesondere ist daun, wenn zu dem Vermögen des Eigenthümers oder Verpsänders

Concurs entsteht, das Leihhaus nur gegen volle, zu vorschriftsmäßiger Jeit bewirlte Bezahlung

der Schuld und Zurückgabe deß Pfandscheins dem Concurse die Pfänder auszuantworten

verbunden.

g. 25.

Gegen die in diesem Regulative augedrobten Rechtönachtheile und gegen das Versäummißt

der darin festgesebten Fristen sindel Wiedereinseung in den vorigen Stand nicht slan.





189

Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

ôpo361.

Ministerialbekanntmachung
vom 19. März 1874,

Die Emtchädigung der ausschließlichen Braurechte betreffend.

Im Nachtrage zu K. 6 der Ministerialversügung vom 11. Sepiember 1872, die Ent-

schädigung der ausschliestlichen Braurechtebetreffend, (Geseof. Bod. XVII S. 128) wird hierdurch

Folgendes beslimmt: 1

Wenun in einem der Orte, in welchen die Besitzer früherer ausschließlicher Braurechie für

deren Wegfall entschädigt worden sind, eine Brauereianslalt hinsichtlich der an das Reich zu

emtrichtenden Branslener sirirt wird, so hat die betrefsende Sienersselle dessallsige Anzeige an

das Minislerium zu erstatten; letzteres wird sodann nach Vernebmung des Gemeindevorslandes

anordnen, in welcher Weise während der Dauer der Firation die Zins- und Tilgungsreuten

feslezustellen und zu erbeben sind.
2.

In Absah 1 deß augegzogenen §. 6 mus „Pfennigbrüche austatt „Pfennigspitzen“

gelesen werden.

Gera, den 19. März 1874.

Fürstliches Ministerium.
v. Harbon.

Semmel.

Ausgegeben den 15. Aprll 1874. 64





Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

 %9 365.

Gesetz
vom 13. April 1874,

die Erhebung der Rlassen= und klassifizirten Einkommensteuer betr.

Wir Heinrich XIV. von Goltes Gnaden j. L. regierender Fürst Neuß u. u.

verordnen hiermit unter Zustimmung des Lamtags was folgt:

S. 1.

Zur Klassensteuer werden alle diejenigen Steuerpflichtigen herangezogen, deren jähr-

liches Einkommen, beziehungsweise unter Hinzurechnung des etwaigen besonderen Einfom-

mens der zu ihrem Haushalte gehörigen Familienglieder, 3000 Mark nicht übersteigt.

Alle anderen Steuerpflichtigen unterliegen der klassisizirten Einkommensteuer.

8. 2.

Der Besteucrung nach dem gegemvärtigen Gesetze sind unterworfen:

1) die Eimvohner des Fürstenthums (d. h. alle Personen, welche im Fürslenthume

einen Wohnsitz haben oder sich daselbsl aufhalten), soweit nicht deren Besleuerung

zufolge des Reichögesehes wegen Veseitigung der Doppelbesleuerung vom 13. Mai

1870 einem anderen Deutschen Bundesslaate zusteht;

2) nicht im Fürstenthume wohnhaste oder sich aufhaltende Personen wegen ihres

Einkommens

Ausgegeben den 22. Uprll 1871. 65
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a) aus hierländischem Grundbesitze, wenn selbiger mit mindestens 20 Steuer-

einhetten behaftet ist,
b) aus hierländischem Gewerbebetriche,

) aus einem Dienst= oder —- nach Maßgabe des F. 4 de
Neichsgesetzes vom 13. Mai1

3) juristische Personen, Vereine und Gzustuszer wegen ihres Einkommens aus

Kapitaloermögen, aus dem Betriebe gewinnbringender Geschäfte und aus hier-

ländischem Grundbesitze.
K. 3.

Hiervon finden folgende Ausnahmen statt:
1) Der regierende Fürst ist in Ansehung seines gesammten Einkommens, soweit

selbiges nicht aus hierländischem, der Grundsteuer unterworfenen Grundbefitze
stammt, von der Einkommensteuer befreit, ingleichen die Mitglieder des Fürst-

lichen Hauses in Ansehung ihrer Apanagen.
2) Einwohner des Fürstenthums bleiben wegen des Einkommens aus ihrem außer-

halb des Deutschen Reiches belegenen Grundeigenthume von der Klassen= und

Einkommensteuer frei, wenn sie den Nachweis führen, daß sie wegen jenes Grund--

eigenthums in dem betreffenden Staate einer gleichartigen Besteuerung unterliegen.

8. 4.

Von der Klassenstener im Besonveren sind befreit:

1) Die zur ersten Stufe (§. 5) gehörigen Personen, welche am 1. Jannar des-

jenigen Jahres, für welches die Veranlagung geschieht, ihr achtzehntes Lebensjahr
noch nicht vollendet, oder ihr sechzigstes Lebensjahr bereits zurückgelegt haben;

2) Personen, welche wegen Armuth oder in Ermangelung eines eigenen Einkommens

Steuern zu bezahlen nicht im Stande und deshalb auch von Gemeindeabgaben

freizulassen sind;
3) alle zur Friedensstärke des Heeres gehörigen Personen des Unterofstzier= und

Gemeinenstandes im Betreff ihrer Löhmungen und sonstigen Dienstbezüge;

4) die Unteroffiziere und Mannschaften des Benrlaubtenstandes und ihre Familien,

sowie alle in Kriegszeiten zum Heeresdienst aufgebotenen oder freiwillig einge-

tretenen Personen des Unteroffizier= und Gemeinenstandes und deren Familien

für die Monate, in denen sie sich im aktiven Dienste befinden;

5) alle Ofsiziere, Militärärzte und Beamte der Militärverwaltung für die Zeit,

während welcher sie mobil gemacht worden sind oder zur immobilen Fußartillerie,

zu Ersatzabthellungen mobiler Truppen oder zu Besatzungen im Kriegszustaude

besindlicher Festungen gehören;
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6) vie Inhaber des eisernen Kreuzes und die zu ihrem Hausstunde gehörigen Fa-

milienglieder, soweit sie zu den ersten drei Stusen (et. §. 5) gehören;

7) Gemeinden, Kirchen und milde Stiftungen we gen ihres Einfommens aus Kapital-

vermogen.

Besondere Bestlimmungen wegen der Klassenstener.

8. 5.

Die Klaffenstener wird in vierzehn Siufen erhoben.

Die Veranlagung zu diesen Stufen erfolgt nach Maßgabe der Schätzung des jährlichen

Einkommens. Es ist jedoch gestattet, besondere, die Leistungssähigkeit bedingende wirthschaft-

liche Verhältnisse ver einzelnen Steuerpflichtigen (eine große Zahl von Kindern, die Ver-

pflichtung zur Unterhaltung armer Augehbriger, andauernde Krankheit, ferner, insoweit die

Lelstungsfähigkekt dadurch wesentlich beelnträchtigt wird, Verschuldung und anßergewöhnliche
Unglücksfälle) zu berücksichtigen.

Sofern der Einzuschätzende in die erste Stufe gehören würde, kann beim Vorhandensein

derartiger Verhältnisse seine vollständige Freilafsung erfolgen; verselbe ist solchenfalls auch

von Gemeindeabgaben freizulassen (ef. §. 4 Ziff. 2).

Der Steuersatz beträgt für die Haushaltung wie für den Einzelnsteuernden terminlich:

bei einem Ichtedeintenucn in Reichswährung
in der 1. Suit bis einschließlich 300 Mark — Ml. 10 Pf.„ „ 2. von mehr als 300 Mark 4 einschließlich 150 „ — „ 20 „

" "„:3 „ „ 450„ „ " 550 „ — „ 30 „

* " 4.  ? „ 550 . u 650 „ — 50 u

**-- 5. % * n u 650 u * „ 750 „ — 75 r

* — rl  r 750 „ v 850 „ 1„ — „

„„ 7I7I. 850 „ "„ 1000 „ 1 „ 60 „

 „S„„„ „ 1000 „ „ "„ 1200 „ 2„ —„

„ „49,„, „1200 „ „ "„ 1500 „ 2 „ 50 „

"* 5 10. r- * 1500 “ „ “ 1800  3 —

. ,14 „ „1800, » 2s(m»s,,5cs»

»,,12.»,,,»2100,,» » 240(s,,4»-,

-»13.·,»»«2400,,,, » 2700 „ 5 „ — „

"„ 14. „ 2700 °„ 3000 6 »7's s-

Bei Venessung der Höhe des jahrlichen Einkoumens sind die # g8. 11 I. fir bie
Einkommensteuer vorgeschriebenen Grundsätze zu berücksichtigen.

65“



194

8. 6.

a) Die Hebung geschieht in der Regel nach Haushaltungen;

5b) zur Haushaltung gehört der Hausherr oder, wenn Fraucn selbsländig eine Wirth.

schaft führen, die Hausfrau mit ihren Angehörigen, deuen sie Wohnung und Unterhalt geben;

O) Personen, die mit Gehalr oder Lohn zu Dienstleislungen angenommen sind, sowie

Koslgänger werden nicht zu den Angehörigen einer Haushaltung gezählt;

4) Steuerpflichtige, welche weder eincr besleuerten Haushaltung angehören, noch eine

eigene Haushaltung führen, zahlen den vollen Steuersatz ihrer Steuerstuse.

S. 7.

Jurislische Personcn sind, soweit sie überhaupt zur Klasseusteuer herangezogen werden,
unter Berücksichtigung der in K. 5 enthaltenen Vorschristen zu veranlagen. Erreicht das

sleuerpflichtige Einkommen derselben ulcht den Betrag von 250 Marf, so ist von Erhebung

einer Klassensteuer gänzlich abzusehen.

8. 8.

Personen, welche ein Gewerbe im Umherziehen betreiben, unterliegen der Klasseusleuer

nach Verhältniß ihres Verdienstes und der Läuge ihres Anfenthaltes. Die Feststellung des

Steuerbetrage# hat vurch das betreffende Landrathsamt zu erfolgen.

Besondere Bestimmungen wegen der klassistzitten Einkommenstener.

8. 9.

Die Veranlagung der klassisizirten Einsommensleucr erfolgt lediglich nach Masgabe

des Gesammteinfommens, welches dem Stenerpflichtigen und den zu seinem Haushalte

gehörlgen Familiengliedern
a) aus Grundeigenthum,

b) aus Kapitalvermögen und aus Rechten auf periodische Hebungen oder Vortkheile

irgend welcher Art,
) auß dem Ertrage eines Gewerbed oder irgend einer Art gewinnbringender Be-

schäftigung
zufließt. Nach diesem Einkommen wird der Steuerpflichtige zu einer der im S. 10 bezeich-

ncten Steuersluse derzestalt eingrschäzt, daß der terminliche Betrag seiner Steuer ein

Viertel Prozemt des Einkommens nicht übersteigt, aber diesem Procentsatz möglichst gleichkommt.

Solche Glicder einer Haubhalung, an deren Vermögen dem sleuerpflichtigen Haus-

haltungsvorstande der Nießbrauch nicht zusteht, können einer besonderen Veranlagung unter-

worfen werden.



Die Steuer beträgt terminlich

bei einem Jahreseinkommen

vvon mehr r* 9 bes einschließtich

in der I. Stufe 3000 Mk. 3600 MIJ. 7 Mf.

. „ 2. 3600 „ 4200 „ 9 "

 . 4.. 4200 „ 4800, 10„

„ „ 4. 4800 „ 5400 „ 12 9

 , 5.. 5400. 65000 13

 „ 6#., 6000 7200 „ 15 „

7 7200 „ 8400 18.

 S., 8100„ 9600, 21

 . O..9600 osoo 24

 „ . 10.. 100800 12000 27

12000, 14400 3zo

 „ . 12., 14400 „ 16800, 36

„ . 13., 16800 „ 19200 42 „

 . 14.,9200 2s600 „ 46

 15. 21600, 25200 514

. 16.. 25200 „ 28800 63 „

 17. , 28800 ,32400 72

. . 18..32400 30000 381

 . 19.. 36000 „ 412000 99

 „ 20., 42000 48000 105 „

„ , 21., 48000 54000. 120

„ . 22., 54000 „ Soooo, 135

.. 23., 60000 „ J2000„ 150

„ 214. J72000 „ 84000 „ 189

 .. 25. 84000 „ 906000 „ 210 „

 „ 26. „ 96000 „ 108000 „ 240 „

„ „ 27. „ 108000, 120000 „ 270 „

 „ 28. „ 120000 „ 144000 „ 300

 , „ 29., 144000 „ 168000 „ 3060„

„ „ 30.,, 168000 „ 204000 „ 420

, „ 31., 204000 „ 24000%„ 510
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von mehr als bis elaschlleßlich

in der 32. Stufe 240000 Mf. 300000 Mf. 600 Mk.

„ „ 33. „ 300000 „ 360000 „ 750

u. s. f. um je 60000 Mk. steigend — um je 150 Mk. steigend.

Bei Veranlagung der Einkommensteuerpflichtigen zu der ersten und zweiten Stufe ist

eh gestattet, besondere, die Leistungsfähigkeit bedingende wirthschaftliche Verhältnisse der ein-

zelnen Steuerpflichtigen (eine große Zahl von Kindern, die Verpflichtung zur Unterhaltung

armer Angehöriger, andauernde Krankbeit, serner, sofern die Leistungsfähigkeit wesentlich

dadurch beeinträchtigt wird, Verschuldung und außergewöhnliche Unglücksfälle) dergestalt zu

berücksichtigen, daß eine Ermäßigung um eine Stuse stattfinden kann. Sofern der Einzu-

schäbende der ersien Stufe angehören würde, kann derselbe auf den Satz, welcher von den

Steuerpflichtigen in der höchsten (vierzehnten) Stufe der Klassensteuer zu entrichten ist,

ermäßigt werden.

S. 11.

Bei der Feststellung der Vermögens= und Einkommensverhältnisse eines Einkommen-

steuerpflichtigen sind für die verschicbenen Arten des Einkommens (§. 9) die im gegen-

wärtigen und den §§. 12 und 13 emthaltenen leitenden Grundsätze zu beachten:

Das Einkommen aus Grundvermögen (§ 9 sub a) umsaßt die Erträge sämmtlicher

Liegenheiten, welche dem Stenerpflichtigen eigenthümlich gehören oder aus denen ihm in

Folge von Berechtigungen irgend welcher Art ein Einkommen zufließt.

Von Grumstücken, welche verpachtet oder vermiethet sind, ist der jeweilige Pacht= oder

Miethzins, einerseits unter Hinzurechnung etwaiger Natural= oder sonstiger Nebenleistungen,

sowie der dem Verpächter etwa vorbehaltenen Nutzungen, andererseits unter Abrechnung der

dem Verpächter verbliebenen Lasten, als Einkommen zu berechnen.

Bei Berechnmung des Einkommens aus nicht verpachteten Besihhungen ist der im Durch-

schnitt der drei lezten Jahre durch die eigene Bewirthschaftung erzielte Reinertrag zum

Grunde zu legen.

Ländliche Fabrikationszweige (Branntweinbrennereien, Brauereien, Mühlen, Ziegeleien
und awdere mehr) sind, soweit sie nicht bei der Ertragsermittelung des Hauptguts, zu

welchem sic gehören, schon berücksichtigt worden, ebenso wie Stein-, Schiefer-, Kalk= oder

Kreide-Brüche, ferner Salz-, Gruben= oder Hüttenwerke, nach dem durchschnittlichen Rein-

ertrage der letzten drei Jahre zur Berechnung zu ziehen.

Kann in den vorgedachten beiden Fällen ein dreijähriger Durchschnitt nicht gefunden

werden, so tritt Schätzung des jeweiligen Reinertrags ein. Für nicht vermiethete, sondern

von dem Eigenthümer selbst bewohnte oder sonst benutzte Gebände und Theile von Gebäuden

ist das Einfommen nach den ortsüblichen Mieth= oder Pachtpreisen zu berechnen.

Die auf dem Gruwbesitz ruhenden Lasten und Steuern, ingleichen die Prämien für
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Versicherung gegen Feuer= und Hagelschaden, sowie die Zinsen für hypothekarisch eingetragene

und amdere Schulden werden in Abzug gebracht, müssen jedoch auf Erfordern, und zwar

die Schulden unter Angabe des Namens und Wohnorts des Gläubigers, sowie des Datums

der Schuldurkunde, speciell nachgewiesen werden.

Die Beträge der llassifizirten Einkommensteuer und der nach dem Einlommen bemessenen

Bezirks-, Kommunal= und Parochialanlagen dürfen weder bei dem Einkommen aus dem

Grundbesitze, noch bei dem Einkommen aus Kapitalvermögen oder aus Haudel und Gewerbe

in Abzug kommen.
K. 12.

Das Einkommen aus dem Kapitalvermögen (F. 9 sub D) besleht in den Zinsen aller

Forderungen, welche dem Steuerpflichtigen gegen Privatschuldner oder gegen den Staat oder

die Geldinstitute des Staates, gegen öffentliche Gesellschaften oder Aktienunternehmungen,

gegen auöwärtige Staalen u. s. w. zustehen. Auch gehören hierher alle Einnahmen in

Geld, Naturalien oder sonstigen geldwerihen Vortheilen, welche Jemandem aus Leibrenten

oder ähnlichen Verträgen vder Vorschreibungen zufließen.

Die zugesicherten Jahreszinsen oder Renten bilden sowohl bei dem in öffentlichen Pa-

pieren als bei dem in Privatforderungen bestehenden Kapitalvermögen das zu besteuernde

Einkommen.

Gehen die Zinsen oder NRenten nicht regelmäßig unverkürzt ein oder unterliegen sie,

wie bei Dividenden aus Aktiennnternehmungen, jährlichen Schwankungen, so ist der für das

vorhergegangene Jahr gezahlte Betrag in Ansatz zu bringen. Hinsichtlich der von diesem

Einkommen abzuziehenden Zinsen erwaiger Schulden gilt die am Schlusse des 8. 11 gegebene

Bestimmung. Forderungen und Schulden, welche im kaufmännischen Verkehre und überhaupt

im Verkehre unter Gewerbetreibenden besflehen, werden bei Feststellung des in §. 13 behan-

delten Einkommens berücksichtigt und sind daher hier außer Acht zu lassen.

8. 13.

Hinsichtlich der dritten Art deß Einkommens (K. 9 c), welches aus Handel, Gewerbe,

Pachtungen oder irgend einer Art gewinnbringender Beschäftigung — z. B. als Staats-

oder Gemeindebeamter, als Arzt, Advokat, Schriftsteller u. s. w. — fließt und zugleich die

Pensionen und Wartegelver, überhaupt dicjenigen fortlaufenden Einnahmen umfaßt, welche
nicht als die Jahresrente eines unbeweglichen oder beweglichen Vermögens zu betrachten

sind, ist folgendes zu beachten:

Der Gewinn aus Hawel, Gewerbe, Pachtungen u. s. w. ist nach dem Durchschnitt

der drei lehten Jahrc, sofern das Geschäft oder der Pacht schon so lange gedauert hat, zu

berechuen. Kann ein solcher Durchschnitt nicht gezogen werden, so tritt Schähung ein. Als

Ausgaben dürfen, außer der üblichen Absetzun für jährliche Abunhung von Gebänden und
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Utensilien, nur solche in Abzug gebracht werden, welche behufs der Fortführung des Hau-

dels= oder Gewerbebetriebes u. s. w. in dem bisherigen Umfange gemacht worden find,

miüthin nicht solche Ausgaben, welche sich auf die Bestreitung des Haushalts des Steuer-

pflichtigen und des Umeerhaltes seiner Angehörigen beziehen, oder welche in elner Kapltal-

anlage zur Erweiterung des Geschäfts oder zu Verbesserungen aller Art beslehen.

Feststehende Einnahmen sind mit dem vollen Betrage zur Berechnung zu zlehen. Die

auf Grum einer geseblichen Verpflichtung zu leislenden Pensions= und Wittwenkassenbelträge

müssen von den Besoldungen oder Pensionen in Abzug gebracht werden. Dienstwohnungen

und Dienstländercien, für welche nicht schon ein Abzug an der Besoldung stattfindet, sind

nach den ortsüblichen Mieths= beziehungöweise Pachtpreisen in Ansatz zu bringen.

Enthält das Diensteinkommen jedoch zugleich die Entschädigung für den Dienstaufwand,

so ist der dafür zu berechnende Betrag außer Ausatz zu lassen.

Hinsichtlich der in Abzug zu bringenden Zinsen von Privasschulden gilt die in. §. 11

am Schlusse gegebene Bestimmung.

Bei Vereinen, Kommandit= und Aktiengesellschaften wird diejenige Summe, welche im

Vorjahre an die Vereins= und Gesellschaftsmitglieder als Zins und Dividende zur Ver-

theilung gelangte, bezüglich der zum Vereinsvermögen geschlagene Zinsgewinn des Vorjahres

als Reingewinn angesehen und lehterer, wenn die Gesellschaft ihren Si im Fürstenkhume

hat, in einem Betrage, bei welchem die Besteuerung ver im Auslande llegeuden Komman-

biten berücksichtigt werden muß, wenn sie aber im Fürstenthume nur Zweignlederlassungen

oder Agenturen unterhält, in einem entsprechendem Antheile bei Festflellung der Ginkommen-

steuer in Verücksichtigung gezogen.

Der gleichen Besteuerung unterliegen die Eisenbahnen, insoweit *- bie abgeschlossenen
oder noch abzuschließenden Staatsverträge die ersorxderliche Norm gebe

Von der Einschähung.

S. 14.

a) Die Unterlagen für das Abschätzungsverfahren bei der Klassensteuer bilden

die Individualverzeichnisse (d. i, die Vexzelchnisse der steuerpflichtigen Haushaltungen

und der Einzelustenernden), welche von den Gemeindevorständen aufzustellen sind.

p) Jeder Eigenthümer eines bewohnten Grumsüücks oder dessen Stellvertreter haftet

der Behörde, welche das Individualverzeichniß aufnimmt, für die richtige Angabe

der steuerpflichtigen Hanshaltungen und der Einzelnstcuernden.

) Jedes Familienhaupt ist für die richtige Angabe seiner Angehörigen und aller

zu seinem Hausstande gehörigen steuerpflichtigen Personen verantwortlich.
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4) Jede bei der Aufnahme des Verzeichnisses oder auf sonftige desfallsige Anfrage

der Behörde im Laufe des Jahres unterlassene Angabe einer steuerpflichtigen

Person soll, außer der Nachzahlung der rückständigen Steuern, mit einer Geld-

buße bis zum vierfachen Jahresbetrage derselben belegt werden.

e#) Die Untersuchung gegen Dlejenigen, welche sich einer Uebertretung dleser Be-

stimmung schuldig machen, gebührt dem Gerichte, sofern ulcht der Schuldige
binnen elner vom Gemeindevorstand zu bestimmenden Frlst die Zahlung der

verkürzten Steuer, des von demselben festgeseyten Strafbetrags, sowie der durch

das Verfahren gegen ihn entstandenen Kosten freiwillig leistct.

S. 15.

Behufs der Elnschätzung der Steuerpflichtigen in dle Klassensteuer wird für jede

Gemeinde deß Landes elne Einschätzungskommission bestellt; dieselbe besteht aus dem Bürger-

meister (in den Städten aus einem Mitgliede des Stadtgemeindevorstandes) als Vorsitzendem

und mehreren anderen Einwohnern, welche vom Gemeinderathe beziehungsweise, wo ein

solcher nicht vorhanden isl, von der Gemeindeversammlung zu wählen sind. Die Zahl der

Mitglieder wird nach Maßgabe der Einwohnerzahl und der Steuewerhältnisse für jede Ein-

schätzungskommission durch das Fürsiliche Ministerium, Abtheilung der Finanzen, besonder

festgesetzt.
Die Wahl der Kommission erfolgt jedes Mal auf drei Jahre dergestalt, daß jedes

Jahr der dritte Theil der Mitglieder ausscheidet, und eß ist darauf zu sehen, daß in der-

selben die im Orte vorkommenden Klassen der Steuerpflichtigen (Grundbesitzer, Kapitalissen,

Hamel- und Gewerbtreibende) möglichst gleichmäßig vertreten sind. Die Annahme der

Wahl und die Theilnahme an den Arbelten der Kommlssion, welche unentgeltlich zu erfolgen

hat, kann nur abgelehnt werden, wenn nachgewiesen wird, daß daraus für die Gesundheit

besondere Gefahr oder für die häuslichen Verhältnisse ein bedeutender Nachtheil entstehen

würde, ferner von denjenigen Bürgern und Schutzgenossen, welche unmittelbar vor der auf

sie gefallenen Wahl Mitglieder einer Einschähungskommission gewesen sind, endlich von

Denjeulgen, welche das 60. Lebensjahr überschritten haben.

Ueber die Gründe der Ablehnung emsscheidet entgiltig der Bezirksausschuß.

Weigert sich der Gewählte auch im Falle der Verwerfung seiner Ablehnungögründe,

den durch dle Wahl auf ihn übertragenen Pflichten nachzukommen, so verfällt er in eine

vom Landrathhamte auszusprechende Gelostrafe von 20 Thalern und es wird die Wahl

eines andern Mitglieds vorgenommen.

Dem Fürstlichen Ministerlum, Abthellung der Flnanzen, bleibt nachgelassen, eln-

zelnen Orts- Abschätzungskommissionen einen Steuer= und Finanzbeamten als Regierungs-

kommissar belzuordnen, welchem alsdaun bei den Verhaudlungen eine berathende Stimme
0
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zusteht. Auch ist dasselbe berechtigt, kleinere Orte zum Awecke ber Steuerveranlagung mit

benachbarten Ortschaften zu kombiniren und die Zahl der aus seder Gemeinde zu wählenden

Kommissionsmitglieder sestzusetzen.
8. 16.

Behufs der Einschatzung der klassijtzirten Einkommensteuer werden Ein-

schäbungsbezirke dergestalt beftimmt, daß die Stadt Gera, sowie jeder Landrathsamtsbezir!
(einschließlich der darin liegenden Städte) je einen Einschäungsbezirk bildet. Für jeden

dieser Einschätungsbezirle wird alljährlich unter dem Vorsitze eines vom Ministerium zu

ernennenden Kommissars eine Einschätzungskommission bestellt, welche außer dem Vorsitzenden
aus neun Mitgliedern besteht. Lettere werden für die Kommission der Stadt Gera vom

Gemeinderathe daselbst, für die übrigen Kommissionen von den betreffenden Bezirksausschüssen

auf drei Jahre in der Weise gewählt, daß alljährlich der dritte Theil ausscheidet, und müssen

zu zwei Drittheilen aus den einkommensteuerpflichtigen Einwohnern des Bezirks (bezüglich

der Stadt Gera) entnommen werden. Bei der Wahl ist darauf zu sehen, daß die ver.

schledenen, in dem Bezirke vorhandenen Arten des Einkommens (aus Grumeigenthum,

Kapitalbesitg und Gewerbebetrieb) möglichst gleichmäßig vertreten werden.

Wegen der Annahme oder Ablehnung der Wahl gelten dic in §. 15 für die Orts-

kommissionen enthaltenen Bestimmungen.

Die Mitglieder der Bezirkskommissionen erhalten für ihre Reisekosten dieselbe Ver-

hütung, wie die Mitglieder der Bezirksausschüfse, jedoch keine Diäten.

Solche Einkommensteuerpflichtige, welche in zwei oder mehr Bezirken Grurdbesitz haben
oder irgend ein gewerbliches und Hamdelsgeschäft betreiben, werden in demjenigen Bezirke

mit ihrem Gesammteinkommen zur Einschähung herangegogen, in welchem sie ihren wesent-

lichen Wohnsitz haben.
Die Einschätzung des Einkommens des regierenden Fürsten aus inländischem Grund=

besice, sowic des steuerpflichtigen Einsommens der Mitglicber des Fürstlichen Hauses erfolgt

durch das Fürstliche Ministerium, Abeheilung der Finanzen.

S. 17.

Der vom Ministerium bestellte Kommissar (s. 16) hat mit Hilfe der Gemeinde.

vorstände, welche ein Perzeichniß der nach ihrem Ermessen einkommensteuerpflichtigen Per-

sonen aus dem Individualverzeichniß (. 14) auszuziehen und beim Kommissar elnztreichen

haben, die Aufnahme einer vollständigen Nachweisung aller derjenigen Persenen u. s. w.

zu bewirken, welche von ihm für einkommensteuerpflichtig erachtet werden.

Er hat ferner über die Besiczz, Vermögen-, Erwerbs= und sonsligen Einkommens-

verhältuisse der Steuerpflichtigen, soweit dies ohne tieferes Eindringen in erflere geschehen

kamm, möglichst vollständige Nachrichten einzuziehen und sowohl die in den Derlarationen



201

(8. 23) enthalienen Angaben, als auch die sonstigen Nachrichten über die Verhälinisse der

Steuerpflichtigen einer sorgfältigen Vorprüfung zu unterwersen, die zur Nufflärung ein-

zelner Punkte nsthigen Ermittelungen zu veranlassen und sodann der Einschähungskommission

über die Steuerstufe, in welche jeder Steuerpflichtige einzustellen sein dürfte, sein Gutachten

abzugeben.
8. 18.

Die Bezirkseinschähungskommission unterwirft die gutachtlichen Vorschläge ihres Vor-

sitenden unter Beuutung aller ihr zu Gebote stehenden Hilfsmittel einer genauen Prüfung.

Dabei ist zwar ebenfalls jedes lästige Eindringen in die Vermögens= und Einkommens-

Verhältnisse der einzelnen Steuerpflichtigen zu vermeiden, jedoch hat die Kommission das

Recht, wenn sie zur Erlangung einer näheren Kenntniß von den Einkommensverhältnissen

eines Stenerpflichtigen es für nöthlg erachtet, von demselben eine Declaration einzufordern

und durch ihren Vorsigenden von den Verhandlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit und

den Hypothekenbüchern Einsicht zu nehmen.

Nachdem die Prüfung vollzogen ist, hat die Kommission auf Grund der stattgesundenen

Ermittelungen oder anderweit bekannten Perhältnisse des einzelnen Steuerpflichligen die Steuer-

stufe festzustellen, in welche derselbe zu veranlagen ist.

S. 19.

Sowohl die Orts= als die Bezirkseinschähzungskommissionen sind nur dann beschlußfähig,

wenn zwei Drittheile ihrer Mitglieder zugegen sind, und fassen ihre Beschlüsse nach Stimmen-
mehrheit. Bei Stimmengleichheit giebt der Vorsitzende den Ausschlag. Die Ausfertigungen

der Kommissionen sind von dem Vorsitenden zu vollzlehen.

Die Vorsitzenden, welche die Interessen des Staales allenthalben zu vertreten haben,

leiten das Veranlagungsgeschäft und sind besonders dafür verankworllich, daß das letztere

überall nach den im gegemwärtigen Gesehe aufgestellten Grundsäten zur Anwendung gelange.

8. 20.

Der Vorsitzende des Beczirksausschusses ist in Bezug auf die richtige Fesistellung der

Steuer der Vertreler der Staatsinteressen für selnen Bezirk. Jhm liegt die obere Leitung

des gesammten Veranlagungsgeschäfts im Bezirke ob. Er hat die gleichmäßige Anwendieng

der Veranlagungsgrmosätze zu überwachen, die Geschäftsführung der Vorsitzenden der Ein-

schätzungskommissionen zu beaufsichtigen und für die rechtzeitige Vollendung des Veranlagungs-

geschäfts zu sorgen.

S. 21.

Die oberste Leitung des gesammten Veranlagungsgeschäfts im Fürsteuthume gebühr

dem Mlnisterium, Abtheilung der Finanzen. Dasselbe entscheidct auch über Beschwerden,
60“
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welche gegen die Bezirköausschüsse wegen Nichtbeachtung gesehlicher Vorschriften angebracht
werden.

*#

Die bei dem Einschätzungsgeschäft betheiligten Vorsitzenden der Kommissionen und

Bcezirksausschüsse sind kraft des von ihnen geleisleten Amtßeides zur Geheimhaltung der

Vermsgens= und Einkommensverhältnisse, welche bei diesem Geschäste zu ihrer Kennkniß

gelangen, verpflichtet.
Die Mitglieder der Kommissionen und Bezirksausschüsse haben diese Geheimhaltung

dem Vorsitzenden mittelst Handschlags an Eidesstalt zu geloben.

Selöst.Heklarationen.
k 23.

Es sleht jedem Einkommensteuerpflichtigen frei, selbst die Sieuersluse zu bezeichnen,
welche er im Betreff seiner Person, beziehungsweise der von ihm vertretenen Haushaltung

für angemessen crachtet, und zu diesem Behufe vor der alljährlichen Abschätzung eine eigene

Deklaration bel dem Kommissar für die Einkommensleuer-Einschätzung (. 16) einzurelchen.

Diese Deklaration muß enthalten:

1) die Summe des steunerpflichtigen Jahrcseinkommens, getreunt nach den in

#. 9 unter a, b und c bezeichueten Quellen, sowie

2) die Versicherung des Stenerpflichtigen, daß er seine Angaben nach bestem

Wissen und Gewissen gemacht habe.
Für Persouen, welche unter Vormunvschaft stehen, sind deren Vormünder, für Ab-

wesende deren Bevollmächtigte zur Abgabe ciner solchen Erklärung befugt.

Diejenigen Einkommenfleuerpflichtigen, welche eine Deklaration nicht recht zeitig ein-

gereicht haben, gehen für das betreffende Jahr des Rechis der Reklamation (88. 24 ff)

verlustig. Der Vorsitzende der Bezirköeinschätungskommission hat auf diese Bestimmung
in jedem Jahre vor Beginn der Einschätzung mittelst öffentlicher Bekanmmachung und mit

Anberaumung einer vierzehntägigen Präklusiofrist aufmerksam zu machen.

Der Verlust des Reklamationsrechtes im Falle unterlassener Deklaratlon tritt für die-

senigen Einkommensteuerpflichtigen nicht ein, welche vorher zur Klassensteuer eingeschätzt warcn
und das erste Mal mit Einkommensteuer belegt werden sollen.

Reklamatlonen.

8. 24.

Nach Beendigung des Einschähungsgeschäfts ist das Einschähungöregister ohne Perzug
abzuschließen und an die Bezirkssteuereinnahme abzugeben. Lehiere hat sodann das Hebe-

register aufzustellen, sowie für baldigste Ausfertigung und Behändigung der Steuerzettel

Sorge zu tragen.
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In jeder Gemeinde wird das Heberegister der Klassensteuerpflichtigen sammt einem

Auözuge aus dem Heberegister der Einsommensteuerpflichtigen, sowelt selbige in der betreffenden

Gemeinde ihren Wohnsitz haben, während des ersten Quartales jedes Jahres mindeslens

8 Tage lang beim Gemelndevorstande ausgelegt und solches vorher durch die Lokalblätter

oder durch öffentlichen Anschlag bekannt gemacht.

Sollten Sieuerpflichtige sowohl bei der Klassen= als bei der Einkommensteuer ab-

geschätzt worden sein, so slud dleselben zur Einkommensteuer heranzuzlehen und im betreffeuden

Einschähungsregister der Klassenstener zu streichen.

§. 25.

Rellamationen gegen die Abschähung der Klassensteuer sind belm Gemeindevorstande,

hegen die Abschähung der Einkommensteuer bei dem betreffenden Kommissar (§. 16) an-

zubringen und nur dann zu beachten, wenn sie bis zum letzten Februar des Jahres, für

welches die Veranlagung erfolgt ist, unter Angabe der Beschwerdegründe schriftlich angebracht

werden. Durch den Umstand, daß der Steuerzeitel zu spät oder gar nicht behändigt worden,

oder die Auslegung des Heberegisters unterblieben ist, wird der Lauf der Rellamationsfrift

nicht gehemmt.
Die Kommissare und die Gemeindevorstände haben die rechtzeitig eingehenden Rekla-

matlonen ohne Verzug den Bezirks= bezw. Ortskommissionen zur Erklärung vorzulegen und

mit deren Erklärung an den Bezirksausschuß abzugeben. Ist dagegen die Frist versäumt,

so ist die Reklamation — unbeschadet der Berichtigung von Rechnungsfehlern — von den

Kommissaren bezw. Gemeindevorständen als präkluvirt zurückzuweisen.
Die Vorsitzenden der Einschähungskommissionen und die denselben beigegebenen Regierungs-

lommissare sind bis zum Schlusse des Monath Februar gleichfalls berechtigt, im Interesse

des Staates wegen einzelner Steuersätze Berufung einzulegen, bis zu deren Ent-

scheidung der betreffende Steuerpflichtige, vorbehaltlich der Nachzahlung, bloß den von der

Kommission feslgestellten Steuersatz zu entrichten hat.
In dem Falle, daß einzelne Einschähungskommissionen im Allgemeinen ben gesetz-

lichen Anforderungen nicht entsprechen, namentlich auf cine unstakthaste Abminderung des

Steuerslockes hinwirken, sind die Bezirkssteucreinnahmen verpflichtet, desfallsigen motwvirten
Bericht an das Landrathsamt zu erstatten. Leteres hat sodann einen Beschluß des Bezirks-

ausschusses herbeizuführen und, wenn dieser die Erinnerungen der Bezirkssteuereinnahme für

begründet erachtet, dafür Sorge zu tragen, daß nach Maßgabe des §. 26, Abs. 6 weiter
verfahren wird.

8. 26.

Der Bezirksausschuß cutscheidct über alle gegen das Verfahren und die Entscheidungen

der Einschägungskommissionen angebrachten Beschwerden und Reklamationen, sowie über die

im Interesse des Staates eingelegten Berufungen (ef. S. 25, Abs. 3.)
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Bei Erörterung der zuletzt gedachten Berufungen stehen dem Bezirksausschusse dieselben

Befugnisse zu, wie den Einschätzungskommissionen.

Behufs Prüfung der Lon den Stenerpflichtigen angebrachten Reklamationen hat der

Bezirksausschuß zuvörderst ebenfalls anf dem §. 18 nachgelassenen milderen Wege den Ver-

such zu machen, die Wahrheit zu ergründen, demnächst aber die Befugniß, eine genane

Feststellung der Vermögens= und Einkommensverhältnisse des Reklamanten zu veranlassen

und zu diesem Behufe das Recht, Zengen, äußersten Falls eidlich durch das betreffeude

Gericht, vernehmen zu lassen, dem Reklamanten bestimmte Fragen über seine Vermögens-

und Einkommensverhältnisse vorzulegen, beziehungsweise ihn aufzufordern, die in seinem

Besitze befindlichen Urkunden, Pachtkontraete, Schuldverschreibungen, Haudlungsbücher u. s. w.

Lvorzulegen. Wenn binnen der zu bestimmenden Frist die erforderte Auskunft nicht ertheilt

wird, oder die betreffenden Urkunden u. s. w. nicht vorgelegt werden, so wird, was dem

Reklamanten jedesmal bei der Aufforderung zu eröffnen ist — angenommen, daß er die

angebrachte Reklamation zu begründen außer Stande sei, und die letztere zurückgewiesen.

Auch ist der Bezirksausschuß, wenn es an anderen Mitteln, die Wahrheit zu ergründen,

fehlt, berechtigt, den Reklamanten zur Erklärung an Eidesstatt über die von ihm selbst

gemachten Angaben aufzufordern. Er hat für einen solchen Fall in einer darüber zu

erlassenden Entscheidung die eidesstattliche Erklärung wörtlich vorzuschreiben, auch die Frist zu
bestimmen, binnen welcher sie bei dem Landrathsamte abzugeben ist, widrigenfalls die au-

gebrachte Reklamation als unbegründet zurückgewiesen sein würde.

Solche Mitglieder des Bezirksausschusses, welche zugleich Mitglieder von Bezirks= und

Ortseinschätzungskommissionen sind, haben bei Beschlußfassung über solche Reklamationen,
welche gegen Beschlüsse jener Kommissionen erhoben werden, sich der Abstimmung zu ent-

halten.
Gegen die Entscheidungen des Bezirksausschusses findet ein Rekurs nicht statt.
Ueberdies hat der Bezirksausschuß einzelne Einschätzungsregister zu prüfen, mit einander

zu vergleichen und Erinnerungen zu ziehen, welche bei der Veranlagung des folgenden Jahres

beachtet werden müssen. In letzterm Falle ist der betreffenden Einschätzungskommission stets

ein Regierungskommissar beizuordnen.

Das Fürstliche Ministerium, Abtheilung der Finanzen, ist berechtigt, dem Bezirksaus=

schusse für die Stenerangelegenheiten einen Regierungskommissar beizuordnen, welchem sodann

eine berathende Stimme bei den Verhandlungen zusteht.

8. 27.

Die angenommenen Steuersätze bleiben in der Regel auf die Dauer eines Kalender—

jahres unverändert. Erlischt die Stenerpflicht in Folge des Todes oder Wegzugs eines

Steuerpflichtungen oder in Folge des von ihm nachgewiesenen gänzlichen Verlustes eines
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steuerpflichtigen Einkommens, so kommt dessen Steuersatz vom nächsten Steuererhebungs-

termine an in Abgang.

Die verhältnißmäßige Ermäßigung eines Steuersatzes kann im Laufe eines Kalender

jahres und für dessen Dauer Seitens des Bezirksausschusses genehmigt werden, jedoch nur

dann, wenn der Antragsteller den Nachweis führt, daß er durch den Verlust einer oder

mehrerer Einnahmequellen mindestens den dritten Theil seines abgeschätzten jährlichen Ge-

sammteinkommens eingebützt habe.

Die im Laufe eines Kalenderjahres neu zutretenden Steuerpflichtigen, deren Steuerpflicht

von dem ihren Zutritte nächstfolgenden Erhebungstermine an beginnt, sind, wenn sie nach

äußerlicher Beurtheilung ihrer Verhältnisse unzweifelhaft der Klassensteuer unterfallen, von

der Bezirkssteuereinnahme nach Maßgabe der in §. 5 enthaltenen Grundsatze vorläufig in

eine der geordueten Stenerstufen einzustellen und erst bei der nächsten Jahresrevision mit

zur Kenntniß und Schätzung der Einschätzungskommission zu bringen, wogegen wegen der-

jenigen, welche in Betreff ihres Einkommens nach übereinstimmender Ansicht der Bezirks-

steuernahme und des Vorsitzenden der Einschätzungskommission unter die Einkommensteuer

zu klassifiziren sind, die Einschätzungskommissionen auch im Laufe des Kalenderjahres zu-

sammenzutreten haben. In beiden Fällen ist der Steuerpflichtige durch die Bezirkssteuer-

einnahme bezw. den Vorsitzenden der Einschätzungskommission von dem ausgeworfenen Steuer

satze vermittelst des Stenerquittungszettels zu benachrichtigen. Von Behändigung des letztern

an läuft dem zugegangenen Stenerpflichtigen eine vierwöchige Reklamationsfrist.

Bei Todesfällen ist von der Bezirkssteuereinnahme jedesmal zu prüfen, zu welchen

Zugängen an klassifizirter Einkommenstener oder an Klassensteuer der Anfall der Erbschaf,

an bisher nicht veranlagte Personen Anlaß giebt, und wegen dieser Zugangsstellung das

Erforderliche wahrzunehmen bezw. durch Benachrichtigung des Vorsitzenden der Bezirksein-

schätzungskommission einzuleiten.
Wenn im Laufe des Jahres durch Verheirathung einer zur Klassenstener veranlagten

Frau mit einem ebenfalls klassensteuerpflichtigen Mann aus zwei klassensteuerpflichtigen Haus-

haltungen eine einzige dergleichen gebildet wird, so ist von den betreffenden beiden Steuer-

sätzen stets der niedrigere in Abgang zu stellen. Ebenso kommt der Steuersatz einer klassen-

steuerpflichtigen Frau nach deren Verheirathung mit einem einkommensteuerpflichtigen Manne

in Abgang. Heirathet dagegen eine zur Einkommensteuer veranlagte Frau, so ist die ein-

mal veranlagte Steuer bis zum Schlusse des betreffenden Jahres fortzuerheben und erst bei

der Veranlagung des ehemännlichen Steuersatzes für das nächstfolgende Jahr in Wegfall

zu bringen.

Die Gemeindevorslände sind verpflichtet, den Bezirkssteuereinnahmen über den Ab= und

Zuzug steuerpflichtiger Personen am Schlusse des betreffenden Monats Nachricht zu geben.
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Die Zu- und Abgänge werden von den Bezirkssteuereinnahmen in besondere Listen einge-

tragen, welche am Jahresschlusse durch den Gemelndevorstand zu beglaubigen sind.

Kosten.

8. 28.

Eine Vergütung der Thätigkeit der Gemeindevorstände und deren Unterbediensteten bet

der Steuerveranlagung, ferner für das den Ortskommissionen von ersteren zur Verfügung

zu stellende Sitzungslokal (mit Einschluß der Helzung, Beleuchtung, Reintgung und Be-

dienung, sowie für Schreibmaterial) findet nicht statt. Die Kosten der Rekursinstanz werden

in derselben Weise wie die übrigen Ausgaben der Bezirksausschüsse gedeckt.

Diejentgen Kosten aber, welte durch die nähere Feststellung des Einfommens eines

Steuerpflichtigen veranlaßt werden, sind von diesem zu tragen, wenn selne eigenen Angaben

als unrichtig befunden werden.

GEehbebung.

8. 29.

a) Sobald vie Steuertermine ausgeschrieben sind, hat der Steuerpflichtige längstens

8 Tage nach Ankunft eines jeden Termins seinen Betrag zu entrichten. Es hängt von

ihm ab, denselben auf für einen längeren Zeitraum bis zum Jahresbetrage im Voraus zu

bezahlen.
Das Ministertum ist ermächtigt, nach seinem Ermessen Fpei oder drei Termine der

Klassen= und Einkommensteuer an dem für den letzten dieser Termine bestimmten Fallig-

keitstage gleichzeitig einziehen zu lassen.
5b) Dienstherrschaften, Fabrikherren, Handel- und Gewerbetreibende hafien der Staats-

lasse gegenüber selbstschulvnerisch für die von ihren Dienstleuten, Fabrifarbeitern, Gehülfen

und Gesellen zu entrichtenden Klassensteuerbeträge, ebeuso Elseubahngesellschaften und Bau-

unternehmer für ihr klassensteuerpflichtiges Beamten-, Dienst= und Arbeitspersonal.
e) Dle Ortssteuereinnehmer haben längsteus 3 Wochen nach Verlauf des Steuerkermins

die elngehobenen Beträge sammt einem Berzeichnisse der Reste an die Bezirksstenernahme

eabzugeben.
4) Die Ortssteuereinnehmer erhalten eine Hebegebühr, welche im Instructionswege

bestimmt wim und 3 1/3% der wirklich erhobenen Beträge in keinem Falle Kberstelgen darf.

h.u) Hinsichtlich ver monatlichen Ablieferungen der Bezirkssteuereinnahmen, sowie hin-

sichtlich des Mahn= und Exerutionsverfahrens bleiben die zeitherigen Bestimmungen in Kraft.

8. 30.

Die Zahlung der von der Einschätzungskommisston veranlagten Steuer darf wegen einer

NReklamation nicht aufgehalten werden, muß vielmehr unter Vorbehaltung der Erstattung
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des zuviel Bezahlten, zu den bestimmten Terminen rechtzeitig (ef. K. 29 lit, a) er.

folgen.
In Bezug auf die ohne gesetzlichen Grund entrichteten Stenern findet eine Rückforde-

rung mur bis zum Schlufse desjenigen Kalenderjahres statt, für welches sie erlegt wor-

den sind.

Defraudationen.

8. 31.

Wer in der von ihm entweber freiwillig oder nach erfolgter Aufforderung abgegebenen

mündlichen oder schriftlichen Deklaration wissentlich einen Theil seines Einkommens ver-

schwiegen oder zu gering angegeben hat, verfällt, abgesehen von der etwaigen Konkurren

eines der strafrichterlichen Kompetenz unterliegenden Verbrechens, in eine Strafe zur Höhe

des vierfachen Betrages der Jahrcssteuer, um welche der Staat verkürzt worden ist, oder

verkürzt werden sollte.

Die Entscheidung hierüber gebührt dem Gericht, insofern der Steuerpflichtige sich nicht
freiwillig zur Bezahlung der verkürzten Stener, des vierfachen Jahresbetrages derfelben und

der durch das Verfahren gegen ihn entstandenen Kosten bereir erklärt. Eine solche in ver-

bindlicher Form vor dem Landrathe oder dem Gemeindevorstande abgegebene Erklärung hat

im Nichtzahlungsfalle die Wirkung eines gerichtlichen Erkenntnisses.

Die Verbindlichkeit zu Entrichtung de5 Stenernachtrags, sowie der zuerkannten Geld-

strafen sammt Kosten geht auch auf die Erben des Steuerpflichtigen über.

Die Defrandationsstrafen verjähren in drei Jahren, von Ablauf desjenigen Jahres an

gerechnet, in welchem die unrichtige Angabe erfolgt ist. Das Recht des Staates auf Nach-

sorderung ver hinterzogenen Steuerbeträge unterliegt dagegen der ordentlichen Verjährung
von 31 Jahren 6 Wochen und 3 Tagen.

Auch in dem Falle, wenn ein Einkommensteuerpflichtiger, ohme selbst cine Deklaration

abzugeben, die Einschätzung in eine niedrigere Steuerstufe sich gefallen läßt, als ihm nach

seinem wirklichen Einkommen gebührt, kann der Betrag der in Folge dessen zu wenig

gezahlten Stenern von ihm selbst oder seinen Erben bis zum Ablaufe der ordentlichen Ver-

jährung nachgefordert werden.

Schlußbestimmungen.

8. 32.

Gegenwärtiges Gesetz gelangt zuerst del der Veranlagung der Klassen= und klasstfizirten
Einkommensteuer für das Jahr 1875 in Amvendung. Die im laufenden Jahre auf Grund

des Gesetzes über Einführung einer Klassen= und klassifizirten Einkommeustener vom

22. Juni 1868 in Wirksamkeit befindlichen Einschätzungskommitssionen bleiben, vorbehaltlich
67
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der gesetzlichen Erganzung, bestehen. Ebenso bleiben die Bestimmungen dieses Gesehes sr

die Einschäbungen bezw. die Einhebung der Klassen- und klassisizirten Einlommensteuer auf

die dem Jahre 1875 vorhergehenden Jahre bis zu deren völliger Abwickelung in Kraft.

S. 33.

Die zu Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Anordnungen und Inslruktionen

erläßt das Ministerium.

Urkumdlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und Unserm beigedruckten Fürst-

lichen Jusiegel.
Schlos Osterstein, am 13. April 1874.

(L. S) Heinrich XIV.
v. Harbon. Dr. C. v.Beulwitz.



Gesetzsammlung

Fürsteunthum Reuß jüngerer Linie.

No. 366.

1. Gesetz
vom 8. Mai 1874,

die Abänderung von §§. 8 und 10 des Landtagswahlgeseczes vom 17. Jannar 1871

betreffend.

Wir Heinrich XIV. von Gottes Gnaden j. L. regierender Fürst Reuß, Graf und Herr

von Plauen, Herr zu Greiz, Kranichseld, Gera, Schleiz und Lobenstein k. .

verorduen biermit unter Zustimmung des Landtags was folgt:

Die . 8 und 10 des Landtagswahlgesetzes vom 17. Jannar 1871 werden in nach-

stebender Weise abgeäudert:
S. 8.

Die sämmtlichen Höchstbesteuerten (§. 3) wählen die Abgeordueten (F. 1. 6) gemein-

schaftlich und direkt in Einer Wahlhandlung.

Die Wabl erfolgt in zwei Wahlbezirken, dem unterländischen Bezirke (einschließlich

der Pflege Hohenleuben) und dem oberläwischen Bezirke und zwar für den ersten Wahl-

bezirk in der Stadt Gera, für den andern Wahlbezirk in der Stadt Schleiz, unter Leitung

von Kommissaren, welche das Ministerinm ernennt.

S. 10.

Jeder dieser Wahlkreise, mit Ausnahme des ersten bis dritten Wahlkreises, wird zum

Zwecke der Stimmabgabe vom Ministerium in Bezirke getheilt, welche, soweit nicht

Zweckmäßigkeitörücksichten eine Ausnahme ersfordern, mit den Ortsgemeinden zusammenfallen

sollen.
Auegegeten den 13. Mal 1871.
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Die Wahlen in den Wahlbezirken werden durch Wahlvorsteher geleitet, welche drei bis

sechs Beisizer und einen Protokollführer aus der Mitte der Wähler beizuziehen haben.

Die Wahlvorsteher und Stellvertreter derselben für Behinderungsfälle hat in jedem

Wahlkreise der vom Ministerium zu ernennende Wahlkommissar zu bestellen.

In den Wahlkreisen der Stadt Gera haben Mitglieder des Stadtraths, deren Be-

stimmung dem Ministerium zusteht, als Wahlvorsteher zu fungiren.

Der Wahlvorsteher, die Beisitzer und der Protokollführer bilden zusammen den Wahl-

vorstand.

Die Ermittelung des Wahlergebnisses in den Wahlkreisen bezüglich bei den Wablen

der Höchstbesleuerten findet durch die Wahlkommissare statt, welche je drei bis sechs Bei-

siter und je einen Protokollführer aus der Zahl der Wähler des betreffenden Wahlbezirks

beizuziehen haben. In den Wahlkreisen der Stadt Gera bedarf es der Bestellung besonderer

Wahlkommissarc nicht.
Bei den Wahlen der Höchstbesieuerten brauchen die Beisitzer und Protokollführer

(Abs. 2 und 6) nicht den Höchstbesleuerten des betreffenden Bezirks anzugehdren.

Urkumdlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und Unserm beigedruckten Fürst-

lichen Insiegel.
Schloß Osterstein, am 8. Mai 1874.

(L. S) Heinrich XIV.

v. Harbon. Dr. C. von Beulwitz.



2. Nachtrag vom 8. Mai 1874
zum Lamtagswabhlreglement.

Unter Bezugnahme auf die unterm hemigen Tage erlassene Novelle zum Landtags-

wahlgesetze vom 17. Jannar 1871 werden die K. 8, 9, 23 und 25 des Landtagswabl-

reglement#s vom 20. Jannar 1871 in der nachersichtlichen Weise abgeändert:

8. 8.

Die Namen der Wahlkommissare für die Höchstbesteuerten und für die Kreise IV. bis

XII., sowie der Wablvorsteher in der Stadt Gera werden von dem Ministerium durch

das Amts= und Verordnungsblatt, die Namen der Wahlvorficher in den Kreisen IV. bis

XII. und deren Stellvertreter von den betreffenden Wahlkommissaren durch Vermittelung

der Gemeindevorstände in ortsüblicher Weise veröffenklicht.

Der vom Ministerium fesigesetzte Tag der Wabl, die gesetzlichen Stunden der Wahl-

handlung, sowie das Wahllokal sind mindestens 8 Tage vor dem Wahltermine von den

Wahlkommissaren der Höchstbesteuerten, den Wahlvorstehern der drei Wahlkreise der Stadt

Gera und den Wahlkommissaren der übrigen Wahlkreise für die allgemeinen Wahlen durch

die Lokalblätter bezw. durch Vermittelung der Gemeindevorstände in ortsüblicher Weise

bekannt zu machen.
5. 9.

Der Wahlvorsteher bezw. (bei den Höchstbesteuenen) der Wahlkommissar ernemt aus

der Zahl der Wähler seines Wahlbezirks einen Protokollführer und drei bis sechs Beisitzer

und ladet dieselben mindestens zwei Tage vor dem Wahltermine ein, beim Beginne der

Wahlhandlung zur Bildung des Wahlvorstandes zu erscheinen.

Bei den Wahlen der Höchsibesteuerten brauchen die Beisitzer und Protofollfübrer nicht

den Höchstbestenerten des betreffenden Bezirks anzugehören.

8. 23.

In den Wahlkreisen der Stadt Gera findet die Abbaltung eines besonderen Termind

zu Ermittelung bed Wahlergebnisses nicht statt, wäbrend im Uebrigen von den dasigen
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Wahlvorstehern die den Kommissaren für Ermittelung des [Wahlergebnisses obliegenden

Funktionen (§§. 27 ff. des Wahlreglements) mitzuübernehmen find.

Hinsichtlich der Wahlen der Hoöchstbesteuerten erfolgt die Ermittelung des Wahl-

ergebnisses durch den Wahlkommissar des unterländischen Bezirks, welchem zu diesem Behufe

von dem Wahlkommissare des oberländischen Bezirks das dortige Wahlprotokoll sammt

Beilagen zu übersenden ist.

8. 25.

Behufs Ermittelung des Wahlergebnisses berust der Wahlkommissar auf den vierten

Tag nach dem Wahltermin in ein von ihm zu bestimmendes Lokal drei bis sechs Wähler

aus dem Wahlkreise zusammen und verpflichtet dieselben als Beisiher mittelst Handschlags

an Eidcsstatt.

Außerdem ist ein Protokollführer, welcher ebenfalls Wähler in dem betreffenden Wahl-

kreise sein muß, zuzuziehen und in gleicher Wiise zu verpflichten.
Der Zurritt zu dem Wahllokale sleht jedem Wähler offen.

In Betreff der Beisitzer und des Protokollführers bei den Wahlen der Höchstbesteuerten

gilt die in &amp;K. 9 Abs. 2 erwähnte Bestimmung.

Gera, am 8. Mai 1874.

Fürstliches Ministerinm.
v. Harbou.

Semmel.
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Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

No. 367.

1. Gesetz
vom 9. Mai 1874,

betreffend die in dem Landesstrafrecht vor Einführung des Reichsstrafgesegbuchs angedrohten

Gefängniß= und Geldstrafen.

Wir Heinrich XIV. von Gottes Gnaden j. L. regierender Fürst Reuß, Graf und Herr

von Plauen, Herr zu Greiz, Krauichseld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c

verordnen unter Zustimmung des Landtags was folgt:

Die in Vorschriften des Landesstrafrechts, welche vor dem Inkrafttreten des Straf-

gesehbuchs für das deusche Reich vom 31. Mai 1870 erlassen und neben diesem Straf-

hesetzbuche in Kraft geblieben sind, angedrohte Gefängnißstrafe steht in allen rechtlichen

Beziehungen, wenn sie im Hôchstbetrage die Dauer von sechs Wochen über-

stelgt, der durch das Reichsstrasgesetz eingeführten Gefängnißstrafe, dagegen, wenn sie

im Hoöchstbetrage die Dauer von sechs Wochen nicht überfteigt, der Haftstrafe gleich, und

wird im ersteren Falle als Gefängnißstrafe, im letzteren Fallc als Haftstrafe erkannt und

vollstreckt.

Wenn wahlweise neben Gefängnißslrafe von höchstens sechswöchiger Zeitdaucr

Geldstrafe bis zu einem fünfzig Thaler übersteigenden Betrage angedroht ist, so

findet die Geldstrafe nur bis zum Betrage von Funfzig Klem statt und die Strafdrohung
kommt insoweit, als sie diesen Betrag übersteigt, in Wegfall

Ausgegeben den 13. Mol 1871.
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Urkundlich umer Unserer eigenbäwigen Unterschrift und Unserm beigedruckten Fürst-

lichen Insiegel.
Schloß Osterstein, am 9. Mai 1874.

(L. S.) Heinrich XIV.

v. Harbon. Dr. E. v. Beulwit#.
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2. Gesetz
vom 9. Mai 1874,

den Beginn der Beweiskraft von Schuldscheinen und Quittungen

betreffend.

Wir Heinrich XIV. von Gottes Gnaden j. L. regierendee Fürst Reuß, Graf und Herr
von Plauen, Herr zu Greiz, Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein rc. rc.

verordnen hiermit unter Zustimmung des Laudtags was folgt:

1

Die Beweiskraft eiues Schuldscheius oder einer Quittung ist an den Ablauf einer

Zeitfrist nicht gebunden.
2.

Gegemvärtiges Geset tritt mit dem 1. Juli 1874 in Kraft, dergestalt, daß es von

da ab auch auf Schuloverschreibungen und Onittungen, die vor dem gedachten Tage aus-

gestellt wurden, Anwendung erleidet.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und Unserm beigedruckten Fürst-

lichen Jusicgel.

Schloß Osterstein, am 9. Mai 19874.

(L. S.) Heinrich XIV.

v. Harbon. Dr. E. v. Beulwig.
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Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.
No. 368.

Ministerialbekanntmachung
vom 13. Mai 1871,

die mit der Krone Preußen abgeschlossene Militair-Convention betreffend.

Mit Höchster Genehmigung Seiner Durchlaucht des Fürslen wird die zwischen der

Kronce Preußen und denjenigen Staaten, deren Contingente die drei Thöringichn Infan-
teric-Regimenter Nr. 94, 95 und 96 bilden, unterm 15. September v. J. abgeschlossenc,

nebst dem dazu gehörigen Schlußprotokoll vom gleichen Tage von allen kontrahirenden

Theilen ratifizirte Militairkonvention nachstehend zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Gera, am 13. Mai 18714.

Fürstliches Ministerinm.
v. Harbon.

Semmel.

Ausgegeben am 20. Mal 1874.
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Seine Durchlaucht der Fürst Reuß jüngerer Linie, Seine Königliche Hobeit der

Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, Ihre Hoheiten die Herzöge von Sachsen-

Meiningen, Sachsen-Altenburg und Sachsen-Koburg-Gotha, sowie endlich Ihre Durchlauchten

die Fürsten von Schwarzburg- Ruvolstadt und Reuß älterer Linic einerseins und andererseits

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, von der Absicht geleiter, die

Vereiubarungen, welche im Jahre 1867 zwischen Preußen und denjenigen Staaten, deren

Kontingente die drei Thüringischen Infanterie-Regimenter Nr. 94, 95 und 96 bilden,

getroffen sind, den Bestimmungen im Abschnitt XI. der Reichsverfassung und den zur Zeit

obwaltenden Perhälenissen entsprechend zu erneuern, haben Verhaudlungen eröffnen lassen

und zu Ihren Bevollmächtigten ernannt:

Seine Durchlaucht der Fürst Reuß jüngerer Linie:

Höchstseinen Staatsminister Adolph von Harbon;

Seine Königliche Hohelt der Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach:

Allerhöchstseinen Geheimen Staatsrath und Chef des Ministerial-Departements

des Acußern uud Innern Freiherrn Ruvolpb von Groß;

Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Meiningen:

Höchstseinen Staatsminister, und Wirklichen Geheimen Rash Anton Feroinand

von Krosigk;

Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Altenburg:

Höchstseinen Geheimen Staatsrath Heinrich Moritz Friedrich Lorent;

Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha:

Höchstseinen Staatsminister, Wirklichen Geheimen Rath, Freiherrn Camillo

Richard von Seebach;

Seine Durchlaucht der Fürst von Schwarzburg-Rudolstadt:

Hochstseinen Staatsminister und Wirklichen Geheimen Rath Herrmann von

Bertrab;

Seine Durchlaucht der Fürst Rcuß älterer Linie:

Höchstseinen Regierungspräsidenten Otto Theodor Meusel;



219

Seine Majeslät der Demsche Kaiser und König von Preußen:

Allerhöchstseinen Obersten im Range eineß Brigade, Kommandeurs und Abtheilung-

Chef im Kriegeministerium Eberhardt von Hartmann und

Allerhöchstseinen Geheimen Regierungs= und vortragenden Rath im Reichskanzler-

amt Kurt Starke;

welche, nachdem sic ibre Vollmachten einander mitgetheilt, und richtig befunden, folgende

Convention

abgeschlossen haben:

Art. 1.

Zur Amalme der in den mircentrahirenden Bundesstaaten zur Ausbebung gelangen-

den Wehrpflichigen sind, insoweit letztere für den Infanteriedicnst tanglich, die Thüringischen

Insanterir-Regimener Nr. 94, 95 und 96 bestimmt.

Das 5. Thüringische Infameric. Regimen Nr. 94 ergänzt sich aus dem Gebiet des

Großherzogthums Sachsen-Weimar-Eisenach: das 6. Tbüringinsche Infanterie. Regimem Nr.

95 ans den Herzogibümern Sachsen-Meiningen und Sachsen-KRoburg-Gotha; das 7 Thül

ringische Infanteric Regimem Nr. 96 aus dem Herzogihmm Sachsen-Altenburg und den

Fürstentbümern Schwarzburg-Rudolstadt, Neuß älterer und jungerer Linie.

Die NRekrutirung findet bei den letztgeduchten beiden gemischten Regimemern pro# ratn

der Bevölkferung der komtribnirenden Staaten mit der Maaßgabe stan, dast die auögebobene

Mannschaft, soweit möglich, dem innerhalb des bezüglichen Heimatlslandes dislocirten

Truppentheile zu überweisen ist.

Art. 2.

Ueber die Dislocation vorgedachter Regimenter bestimmt Seine Majseslät der Deutsche

Kaiser und König von Preußen das Nähere; jedoch wollen Allerhöchstoieselben diese Trup-

pen in ihren bisherigen Garnisonen innerbalb ver betreffenden Ländergebicte belassen und

von dem verfassungsmäßig zustehenden Dislocationsrecht nur vorübergebend und in außer-

ordentlichen durch militärische oder politische Imeressen gebotenen Fällen Gebrauch machen.

Art. 3.

Die für die übrigen Waffen, einschließlich des Eisenbahn-Bataillons ausgehobenen

Wehrpflichtigen leisten ihre active Dienslpflicht in nächstgelegenen Königlich Preußischen
Truppentheilen des betreffenden Armeec-Corps ab, desgleichen die für den Insanteriedienst

tauglichen Mannschaften insoweit dieselben zur Rekrutirung der Eingangs beregten Infan-

terie-Regimemer nicht mehr Verwendung finden können.
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Art. 4.

Durch vorstebende Bestimmung wird die den freiwillig in den Militärdienst eintreten-

den jungen Leuten zustehende Berechtigung:

sich den Truppentheil, bei welchem sie ihrer activen Dienstpflicht genügen wollen,

innerhalb des Deutschen Reichs wählen zu dürfen,

nicht berührt.
Art. 5.

Aenderungen in der bestehenden Eintheilung der betreffenden Ländergebiete in Land-

wehr= und Aushebungs-Bezirke sind nur unter Mitwirkung der zuständigen Großherzoglichen,

Herzoglichen und Fürstlichen Behörden zulässig.

Die Verwenvung der innerhalb genannter Staaten domicilirenden Offiziere und

Mannschaften des Beurlaubtenstaudes erfolgt durch die kompctente Militärbehörde nach den

für die Prcußische Armee gültigen Vorschriften.

Art. 6.

Die aus den Ländergebieten der mitkontrahlrenden Staaten ausgehobenen Wehrpflichtigen,

mögen sie in die Artikel 1 gedachten Thüringischen Infanterie-Regimenter oder in andere

Truppentheile des Reichsheeres eingestellt sein, leisten ihren betreffenden Hohen Landesherrn
den Fahneneid unter verfassungsgemäßer Einschaltung der Gehorsamsverpflichtung gegen Seine

Majestät den Kaiser
Art. 7.

Hinsichtlich der in der Uniformirung und Ausrüstung von Offizieren und Mannschaften

der vorgedachten drei Thüringischen Infanteric-Regimenter zur Zeit bestehenden Abweichungen

von dem für die Königlich Preußischen Linien-Insanterie-Truppentheile Festgesetzten, be-

treffend die Helmdecoration, die Kokarden, Schärpen, Portepee, Epauletten, Achselstücke

und Achselklappen, behält es sein Bewenden.

Die außerhalb der Contingems-Regimenter ihre Dienstzeit ableistenden Webrpflichtigen
der mitkontrahirenden Staaten, tragen an den Kopfbedeckungen neben der Kokarde des

Truppentheils die Landcsfokarde.

Art. 8.

Die mitkontrahirenden Hohen verbündeten Fürsten stehen zu sämmtlichen innerhalb

Ihrer resp. Ländergebiete dauerud dislocirten, resp. vorübergehend dorthin kommandirten

Truppentheilen im Verhältniß der kommandirenden Generale und üben neben den bezüglichen

Ehrenrechten die entsprechende Disciplinarstrafgewalt aus. Im Uebrigen steht die Hand-

habung der Diseiplin den Truppenbefehlshabern zu. Die Militärgerichtsbarkeit wird von

den Milirärgerichten nach Maßgabe der Militärstrafgeseye ausgenbt und erfolgt nach deren
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Vorschriften die Bestätigung der militärgerichtlichen Erkenntnisse von den militärischen In-

stanzen. Das Begnadigungorecht übt Seine Majestät der Deutsche Kaiser und König von

Preußen aus, etwaige Münsche der Hohen Mitfontrahirenden betreffs Ihrer Unterthanen

in dieser Bezlehung werden möglichste Berücksichtigung finden.

Art. 9.

Die hinsichtlich Pensionirung der Militärpersonen bisher vertragsmäßig stipulirten Fest-
setzungen behalten Gültigkeit unter entsprechender Amvendung des Reichsgesetzes von 27.
Juni 1871.

Art. 10.

Die Besetzung der Stellen der Offiziere, Portepeefähnriche, Aerzte und Militär-

Beamten im Offiziersrange bei den Thüringischen Infanterie-Regimemern, sowie die Ver-

setzung der Offiziere 2c. von diesen Regimentern wird von Seiner Malestät dem Deutschen

Kaiser und Könige von Preußen direkt verfügt, jedoch sollen hierbei die Wünsche der Hohen

Mitfontrahenten thunlichste Berücksichtigung finden.
ie zu den Thüringischen Infanterie-Regimentern versetzten Offiziere 2c. verpflichten

sich mitielst Handgelöbnisses, das Wohl und Beste des Contingentsherrn, in dessen Länder-

gebict der bezügliche Truppentheil dislocirt ist, zu sördern, Schaden und Nachtheil aber von

Höchstdemselben und Seinem Lande abzuwenden.

Art. 11.

Hinsichtlich der Berechtigung der Hohen Mitcontrahenten zur Ernennung von Osfiieren

à ln suite, hinsichtlich der Besoldung und Pensionirung der Leteren, sowie hinsichtlich der

Auswahl und Besoldung der Adjutantur der Kontingentsherren und deren Erbprinzen ver-

bleibt es bei den bestehenden Pereinbarungen.

Die Bestimmung der Uniform der Adjutanten und Offiziere à la suite ist dem Be-

lieben der Kontingentsherren überlassen.

Die Offiziere à ln suitc, welche nach dem 26. Juni 1867 ernannt worden sind, oder

künstig ernannt werden, sind den Militärstrafgesezen, sowie den für die Königlich Preußische

Armee gültigen ehrengerichtlichen und Diseiplinarstraf-Vorschriften vorkommenden Falls unter-

worfen.
Art. 12.

Die Verpflichtung der Militärpersonen zur Entrichtung von Staatssteuern regelt sich

nach den Landesgesechen unter Berücksichtigung des Gesetzes wegen Beseitigung der Doppel-

kesteuerung vom 13. Mai 1870.

Jedoch ist das Militäreinkommen der Personen des Unteroffizier= und Gemeinenstandes,

sowie für den Fall einer Mobilmachung das Militäreinkommen aller Angehörigen des activen
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Heeres bei der Veranlagung beziehungöweise Crhebung von Staatssteuern ausier Betracht zu

lassen Die Feststellung eines angemessenen Steuernachlasses für die Unteroffiziere und Ge-

meinen des Beurlaubtenstandes und deren Familien für die Monate, in welchen jene sich

im aciiven Dienst besinden, bleibt der Landeögesetzgebung überlassen.

Art. 13.

Die in vorgedachten Staatsgebicicn garnisonirenden, einem andern Bumdesstaat ange-

hörigen sewißberechtigten Militärpersonen des activen Dienssslandes sind sowohl hinsichtlich
ihres dienstlichen als sonstigen Einkommens von allen direften Kommunalabgaben vollständig

befreit. Nur zu denjenigen Kommunallaslen, welche auf den Gruwbesitz oder das stehende

Gewerbe oder auf das aus diesen Onellen fließende Einkommen gelegt sind, müssen auch sie

beitragen, wenn sie in dem Kommunal--Bezirf Grurdbesitz haben oder ein stehendes Gewerbe

treiben. Militärärzte genießen rücksichtlich ihres Einkommens aus einer Civilpraris die Be-

freiung Lon den direften Kommunalalgaten nicht.

Art. 14.

Die in den bertreffenden Staatsgebieien garnisonirenden Militärpersonen sind daselbst

den dortigen Landesgesetzen und Rechisnormen, sowie den dortigen Behörden und Gerichten

insoweit unterworfen, als nicht Reichsgesetze anters bestimmen. Wo in den auf Grund der

Verfassung des Denischen Neiches in Wirksamkeit getretenen und noch in Geltung stehenden

Preußischen Militärgesetzen auf Bestimmungen des Preußischen Givilstrafgesetzbuches oder des

Prcußischen Civllrechtes verwiesen ist, kommen die entsprechenden Bestimmungen des Straf-

gesetzbuches für das Demsche Neich, beziehungsweise der Landesgesetze, Verordnungen und

Rechtenormen zur Amvendung.

Art. 15.

Die Verwaltung und Umerhaltund der Thüringischen Infanteric-Regimenter erfolgt

Seitens Preußens auf Grund des Reichsmilitärctats.

Der hierdurch entstehende Aufwand sowie die bisherigen und zukünftigen Militärpen-

sionen werden aus Neichsmirteln bestritten.

Weitere finanzielle Leistungen für das Landheer als der Reichsmilitäretat festsetzt,

liegen den mitfontrahirenden Bundesslaaten nicht ob.

Art. 16.

Die vorstehende Conveution tritt mit dem I. Oktober 1874 ins Leben und gilt für

jeden der mitkontrahirenden Staaten so lange, als sie nicht von Seiner Majestär dem Kai-

ser und Könige oder von dem Lamdesherrn deß betheiligten Staates gekündigt wird. Eine
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solche Kündigung muß minestens Fwei Jahre vor der beabsichtigten Auflösung der Conven--

tion und darf nicht vor dem I. Oktober 1884 erfolgen.

Art. 17.

Die Convention soll alsbald den betheiligten Allerhöchsten und Höchsten Regierungen

zur Genehmigung vorgelegt und die Auswechselung der Ratisicationen in kürzester Frist in

Berlin bewirkt werden.

So geschehen Thale, den 15. September 1873.

Adolph von Harbon. Rudolph von Groß. Anton von Krosigk.

l (I. S.)(L. S.) .

H.M.Fk.Lokesth. v. Seebach. Hermann v. Bertrab.

.8. (L. S.) I. S.)

Otto Meusel. Eberhard von Hartmann. Kurt Starke.

(L. S.) (L. S.) (I. S.)

Schlußprotokoll.

Bei der am heutigen Tage stattgehabten Unterzeichnung der zwischen den Bevollmäch--

tigten Seiner Durchlaucht deß Fürsten Reuß jüngerer Linie, Seiner Königlichen Hoheit des

Großherzos von Sachsen-Weimar-Eisenach, Ihrer Hoheiten der Herzöge von Sachsen-Mei-

ningen, Sachsen-Altenburg und Sachsen-Koburg-Gotha, sowie Ihrer Durchlauchten der Für-

sten von Schwarzburg-Rudolstadt und Reuß älterer Linie einerseits, und den Bevollmäch-

tigten Seiner Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preußen andererseits abge-

schlossenen Militär-Convention ist Nachstehendes vereinbart worden.

Zu Art. 3.

Auf Befragen, ob zu Folge des Artikels 3 auch Wehrpflichtige aus den Lämerge-

bieten der mitkontrahirenden Staaten für das Königlich Preußische Garde-Corps würden zur

Aushebung gelangen, erklärten die Bevollmächtigten Seiner Majestät des Kaisers und

Königs, wie auf eine allgemein ausgedehme Rekrutirung für dag Garde-Corps im allseitigen

Interesse allerdings Werth gelegt werde; sollte jedoch eine oder die andere der mitkontra-

hirenden Regierungen wünschen, die bezüglichen Staatsangehörigen nicht für die Gawe-

Truppen ausgeboben zu sehen, so werde diesem Wunsche bereinwvilligst entsprochen werden.
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Zu Art. 12 und Art. 13

war man darüber einverstanden, daß durch den Inhalt berselben der Reichsgesetzgebung

namentlich auch insoweit nicht präfudteirt werde, als dieselbe etwa den einzelnen Staaten

oder Gemeinden das Recht zu einer weitergehenden Heranztehung der Militärpersonen zu

den Staats= oder Kommunal-Steuern einräumen sollte.

Thale, den 15. September 1873.

Adoloh von' *%% Rudolph von Groß. Anton von Krosigk.
(L. S. (L. S.) (L. S.)

H. M. Fr. % v. Seebach. Herrmann von Bertrab.
L.. S (I. S.) (L. S)

Otrto r-*riin-- Eberhard von Sutmanmn Kurt Starte.
(I. S (L. 8)) (I. S.)



Gesessammlung
für das

FürstrsteuthumReuß jingerer Linie.
Ubo.a60360.

Wir Heinrich XIV. von Gottes Guaden j L. regierender Fürst Reuß, Gras und Herr
von Plauen, Herr zu Greiz, Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein rc. 1.

haben mit Rücksicht auf die Reichsgesetzgebung und die Veränderungen, welche die Ge-

meindeordnung vom 13. Februar 1850 durch mehrfache Gesetze und Verordmungen erfahren

hat, die gedachte Gemeindeordnung einer Revision unterwerfen lassen

Mit Zustimmung des Landtags verkünden Wir die nachstehende revidirte Gemeinde-

ordnung als Gesetz, setzen
die Gemelndeordnung vom 13. Februar 1850,

das Gesetz, die Abänderung der Gemeindeordnung vom 13. Februar 1850 be-

treffend, vom 10. Dezember 1857,

die landesherrliche Verorbnung vom 2. Juli 1858, die Haudhabung der Polizei-

innerhalb der zu Kammer= und Rittergütern gehörigen Gebäude betreffend,

vom 2. Juni 1858,

das Gesehz, einen Nachtrag zu der reoidirten Gemeinveordnung vom 10. Dezember

1857 betreffend, vom 11. April 1863

sowie alle mit gegenwärtiger revidirten Gemeindeordnung in Widerspruch steben-

den Vorschriften

außer Kraft und verorduen zugleich

1) Die nach den zeither giltigen gesetzlichen Bestimmungen gewählten Mitglieder
der Gemeindevorstände sowie die übrigen Gemeindebeamten und Diener bleiben

in ihren Aemtern bis zum Ablauf der Dienstzeit, auf welche sie gewählt sind

Ausgezeden am 1. Juli 1874.

70



226

und haben die ihnen verwilligten Besoldungen zu beziehen. Ebenso bleiben die

Mitglieder der Gemeinderäthe bis zum Ablauf ihrer Wahlperiode in Funktion.

Von der landesherrlichen Verordnung einige Bestimmungen über die Ver-

theilung der Parochtial-, Kriegs= und Eingqnartirungslasten betreffend, vom

18. Dezember 1857 kommt die Bestimmung unter 1 in Wegfall und tritt

an deren Sielle folgende:

Die Bestimmungen der revidirten Gemeindeordnung kommen in Gemäß-

heit des in der Verordnung über die Vertheilung der Parochial-, Kriegs-

und Einquartirungslasten vom 15. Januar 1850 s. 6 am Ende ent-

haltenen Grundsatzes gleichmäßg bei der Aufbringung der eben genannten

Lasten zur Anwendung.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und Beidrückung Unseres landes-

fürstlichen Infiegels.

Schloß Schleiz, den 17. Juni 1874.

(L. S.) Heinrich XIV.
v. Harbou. Dr. E. v. Beulwitz.

d*—



Revidirte Gemeindeordnung
für das

Fürstenthum Rcuß jüngerer Linie.

Erster Abschuitt.

Allgemeine Grundsätze.

Art. 1.

Die ganze Bevölkerung des Staates zerfällt in Ortsgemeinden, das ganze Staatsge-

biet in Gemeindebezirke.

Art. 2.

Eine Ortsgemeinde umfaßt die Gesammtheit der Gemeindeangehörigen.

Art. 3.

Ein Gemeindebezirk umfaßt das ganze innerhalb eines Ortes oder dessen Flurmarkung

oder innerhalb der etwa zu einem Gemeinvebezirke vereinigten mehreren Orte und Fluren

gelegene Gebiet.

Jedes Grundstück im Staatsgebiete muß einem Gemeindebezirke angehören.

Ausgenommen hiervon sind nur:

1) diejenigen Grundbesitzungen, welche der mmittelbaren Benutzung des Landes-

fürsten überwiesen sind, z. B. die Schlösser des regierenden Hauses mit den da-

zu gehörigen Gärten und Anlagen;

2) Waldungen von größerem Umfange, welche, ohne schon einem Gemeindebezirke

einverleibt zu sein, weder zu Guts-Kompleren gehören, noch mit Grundftcken

eines Gemeinde-Bezirks im Gemenge liegen.
70“
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Die Grundbesitzungen unter 1 und 2 haben im Berreff der Herstellung und Erhaltung

der zum öffentlichen Verkehre erforderlichen Wege, Brücken und Stege, wenn und insoweit

solche ibr Gebiet berühren, dieselben Verpflichungen, wie sie den Gemeinden obliegen.

(Art. 13.)

Art. 4.

Die Bildung neuer, sowie die Abäuderung schon bestehender Gemeindeverbände und.

Gemeindebezirke kann nur mit Genchmigung des Ministeriums, Abtheilung für das Innere,

welches darüber dem betreffenden Bezirkßausschuß zu hören hat, erfolgen. (Art. 165, 5.)

Art 5.

Die Gemeinden haben das Recht der Versönlichkeit, sie können Rechte erwerben und

Verbindlichkeiten eingehen. Sie genießen die in den Gesetzen ihnen zugestandenen Vorrechte.

Are. 6.

Jeder Gemeinde steht die selbstständige Verwaltung ibrer Gemeindcangelegenheiten mit

Einschluß der Ortspolizei, unter gesetzlich geordneter Oberanssicht des Staates zu. (Art.

159—170.)

Art. 7.

In jeder Gemeinde besteht ein Gemeinderath, um dieselbe in dem ihm zugewiesenen

Geschäftskreise zu vertreten, und ein Gemeindevorstand, um die Gemeindeangelegenheiten zu

verwalten. Ausnahmsweise kann von der Vertretung der Gemeinde durch einen Gemeinde-

rath abgesehen werden. (Art. 61.)

Dem Gemeinderathe, bezüglich der Gemeindeversammlung, steht die Beschlußfafsung,

dem Gemeinvevorstande die Ausführung zu. (Art. 96—102.)

Art. 8.

Der Gemeinde steht die freie Wahl ihrer Vertreter und Vorstände zu. (Art. 64

bis 95.) (Ueber die dem Staate vermöge seines Aufsichtöreches zustehenden Befugnisse

siche Abschnitr III.)

Nrt. 9.

Gültig gefaßte Beschlüsse drücken den Gesammtwillen der Gemeinde mit verbindender

Krast aus. — Wohlerworbene Mechte, insbesondere Rechtsansprüche an die Gemeinde und

deren Vermögen, können durch Gemeindebeschluß nicht beeinträchtigt werden.
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Nrt. 10.

Enthalten Beschlüsse nicht bloß Emscheioungen einzelner gegebener Fälle, sondern all-
gemeine Anordnungen, welche zur bleibenden Richtschnur dienen sollen, so heißen sie Orts-

Statuten, Ortgesetze.

Art. 1

Die Gemeinden haben das Recht, insoweit nicht Gesetze des Staates Bestimmungen

treffen, unter Aufsicht des letzteren zur Erreichung der Gemeindezwecke, insbesondere zur

weileren Ausführung, Erläutcrung und Ergänzung der durch dieses Gesetz bestimmten Ver-

fassung der Gemeinden, ferner zur Aufrechthaliung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit

innerhalb des Gemeindebczirls, Orts-Statuten zu errichten (Art. 96, 14) und Gebote und

Verbote aus Rücksichten des öffentlichen Wohls mit Strafandrohung bis zu 150 Mark, in

den Landgemeinden 15 Mark, oder im Nichtzahlungsfalle verhältnißmäßiger Haftstrase zu

erlassen.
Die angedrohten Strasen sino in Uebertretungsfällen von den zuständigen Gerichten

auszusprechen, insoweit nicht Geldstrafen von dem Gemeindevorflande dem Angezeigten un-

mittelbar abgesordert und von diesem freiwillig übernommen werden.

Orts= Statuten dürfen niemals mit den Gesehen des Deutschen Reiches und des

Staates in Widerspruch stehen und werden durch solche stets aufgehoben, bezüglich abge-
andert.

Dieselben sind vor ihrer Ausführung dem Ministerium, Abtheilung für das Innere,

zur Prüfung und Bestätigung vorzulegen. Nach deren Erfolg sind die Statuten in orts-

üblicher Weise öffentlich bekannt zu machen. — Mit dieser Bekanntmachung treten die-

selben in Kraft, insofern nicht cin auderer Zeitpunkt beslimmt ist.

Art. 12.

Die Gemeinden haben das Recht, zur Erfüllung der ihnen obliegenden Verbindlich-

keiten nach Maßgabe der späteren Beslimmungen dieses Gesetzes Anlagen (Art. 138 bis

149) zu erheben.

Ar#. 13.

Die Gemeinden sind zu allen Leistungen verpflichtet, welche das aus dem Gemeinde-

zwecke abgeleitete Bedürfniß norhwendig erfordert.
Sie haben die VPerpflichtung zur Herstellung und Erhaltung aller zur Erreichung.

dieser Zwecke erforderlichen Einrichtungen und Orts-Anstalten, z. B. der zum öffentlichen

Verkehr erforderlichen Wege, der nöthigen Brunnen= und Wasserleitungen, zur Aufrecht-

haltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit.
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Die Gemeinden können zur Erfullung dieser Verpflichtungen vom Staate im Ver-

waltungswege angehalten werden. (Art. 162—165.)

Art. 14.

Das Gemeindevermögen umfaßt diejenigen Sachen, Rechte und Verbindlichfeiten,

welche entweder der Gemeinde selbst oder den sämmtlichen Ortsbürgern in dieser Eigenschaft

zustehen oder aufruhen. Es unterliegt in der Regel uur der Verwaltung und Benutzung

zum Besten der ganzen Gemeinde. Besondere Rechte daran von Seiten einzelner Gemeinde-

angehöriger oder einzelner Klassen derselben können nur auf dem Grund genügender Rechts-

titel beansprucht werden.

Ar#. 15.

Handlungen von Seiten des Gemeindevorstandes im Namen der Gemeinde sind für

diese rechtsverbindlich, vorausgesetzt, daß das Geschäft in den Fällen, in welchen es die Ge-

nehmigung des Gemeinderathes, bezüglich der Gemeindeversammlung, und des Bezuksaus-

schusses oder des Ministeriums, Abtheilung für das Innere, bedarf, dieselbe erhalten hat.

(Art. 96, 161 und 169.)

Art. 16.

Zur Ausübung der Regierungsrechte in den einzelnen Gemeinden, z. B. in Angelegen-

beiten der Landespolizei, der Wehrhaftmachung, des Steuerwesens u. s. w., sind die Ge-

meinden verbunden, die Staatöregierung durch ibre Vorstände zu unterstützen. (Art. 106.)

zweiter Abschnitt.

Besondere Bestimmungen.

1) Von den Gemeindeangebörigen.

#u. Ueberbaupt.

Art. 17.

Gemeindeangehörige sind:
1) alle Deutschen, welche in dem Gemeindebezirse sich wesentlich aufbalten, mit

Ausnahme des Landesfürsten und der Glieder seines Hauses,

2) die Bürger der Gemeinde.
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Art. 18.

Die Gemeindeaugehörigkeit verleiht außer dem allgemeinen Anspruch auf obrigkeitlichen

Schutz die Befugniß der bestlimmungsmäßigen Benutzung der öffentlichen Anstalten der Ge-

meinde, soweit nicht nach den Orts-Statuten Einzelne oder einzelne Klassen von Gemeinde=

gliedern ausschließliche oder vorzügliche Rechte darauf haben.

Art. 19.

Die Verpflichtungen der Gemeindeangehörigen bestehen in:

I!) der Leistung derjenigen Beiträge und Abgaben zur Gemeindekasse, ingleichen

solcher körperlichen Dienste zum Gemeindebesten, welche nach Landes= oder Orts-

gesetzen oder nach begründetem Herkommen, oder nach Beschluß des Gemeinde-

rathes, bezüglich der Gemeindeversammlung, von ihnen zu gewähren siud;

2) der Folgeleistung gegenüber den Anordnungen des Gemeindvorstandes.

b) Von den Bürgern insbesondere.

Art. 20.

Bürger sind diesenigen selbüständigen Gemeindeangehörigen, welche das Bürgerrecht
erworben baben.

Art. 21.

Das Bürgerrecht umfaßt außer den allgemeinen Befugnissen der Gemeindeangebörigen

folgende besondere Rechte:
1!) das Recht der Miebenutzung und Theilnahme am Gemeindegute, soweit nicht

dessen Nutzungen nach den Ortsg-Statuten, Gewohnheit, Vertrag oder Erkenntniß

Einzelnen oder einzelnen Klassen von Gemeindegliedern anfallen;

2) für die männlichen Bürger:

das Recht der Abstimmung über Gemeindeangelegenheiten im Allgemeinen ins-

besondere aber bei Wahlen zu Gemeindcämtern, ingleichen der Wählbarkeit zu

solchen nach Maßgabe der hierfür bestehenden Worschriften.

Art. 22.

In Beziehung auf die vorftchend angeführten Rechte findet eine weitere Unterscheidung

unter den Bürgern nicht Statt. Wo jedoch einzelnen Klassen der Bürger auf den Grund

eines besonderen Erwerbötitels ausschliebliche oder vorzügliche Rechte auf die Nutzung des

Gemeindevermögens zustehen, oder wo solche Rechte einem Grundbesitge als Zubehör anhaften,

daher nicht als Ausfluß des Bürgerrechtes zu betrachten sind, verbleibe dieses Verhältniß

nach wie vor in Kraft.
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Art. 23.

In wieweit Burgerwitnwen die ibren verstorbenen Ehemannern zustandig gewesene Mit-

benutzung und Theilnabme am Gemeindegute (Art. 21. 1) während der Dauer des Wittwen-

standes fortsetzen, richtet sich nach eines jeden Ortes Gewohnheit oder Statut.

Art. 24.

Das Bürgerrecht wird erworben:

1) durch Aufnahme in den Bürgerverband (Art. 26—31,);

2) durch Anstellung in einem öffentlichen Amte (Art. 32.)

Art. 25.

Die Erwerbung des Bürgerrecht5 seyt wesentlich voraus:

1) einc physische Person;

2) rechtliche Selbstständigkeit und eine selbstständige Nahrung, mag dieselbe auf

Grumbesitz, Kapitalbesitz, Rentenbezug, Gewerbebetrieb, Bedienstigung, oder auf
anderen Erwerbquellen beruhen;

3) für Solche, welche nicht Fürüllich Reußische Staatsangehörige sind, die Erwerbung
der Staatbangehörigkeit.

Im Uebrigen wird weder durch Geburt, Geschlecht, Beruf, Religion, noch durch son-

stige persönliche Verhälmisse ein Unterschied in der Berechtigung und Verpflichtung zur

Gewinnung des Bürgerrechis gemacht.

Art. 26.

Die Bedingungen der Aufnahme (Art. 24. 1) für Manns= wie Frauenspersonen,

sofern leyztere die Aufnahme selbstständig für sich nachsuchen, sind:

1) guter Leumund (Art. 27.)

2) die Eutrichtung eines Bürgergeldes (Art. 28, 31.)

Art. 27.

Der gute Leumund ist durch ein obrigkeitliches Zeugniß über die Führung eines straflosen

Lebenswandels während eines Zeitraums von 5 Jahren, von dem Tage der Anmeldung zu-

rückgerechnet, nachzuweisen.

Art. 28.

An Bürgergeld darf von Solchen, welche den Unterslützungswohnsic noch nicht er-

worben haben, zur Gemeindekasse nicht mehr als ein Betrag von 30 Mark erhoben werden.

Die Feststellung des Bürgergeldes innerhalb dieser Grenze erfolgt in jeder Gemeinde
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durch Statut. Für die Familienangehörigen des Einziebenden darf ein Zuschlag zum

Bürgergelde nicht stattsinden.
In diesem Bürgergelde sind alle für Erwerbung des Bürgerrechtes zu leistenden Ab-

haben begriffen und finden daneben außer einem etwaigen Einkaufgelde (Art. 29.) andere

Leistungen zu bestimmten Zwecken nicht Statt.

Art. 29.

Bestehen in einer Gemeinde besondere mit dem Bürgerrechte verbundene Nutzungen,

welche aus dem Gemeindevermögen an die Bürger abgegeben werden, so darf außer dem

Bürgergelde noch ein besonderes Einkaufsgeld durch Orts-Statut bestimmt werden, welches

jedoch den zehnfachen Betrag der nach einer zehnjährigen Durchschnitbrechnung dem Ein-

ziehenden in einem Jahre nach Abzug der darauf ruhenden Lasten zugutekommenden Nuhung

nicht überschreiten darf.
Art. 30.

Der Gemeinderath, bezüglich die Gemeindeversammlung, kann die Bedingungen der

Aufnahme ganz oder theilweise erlassen. Auf der anderen Seite darf aber auch, wenn diese

Bediugungen erfüllt sind, die Aufnahme nicht verweigert werden.

Es findet gegen die Entscheidungen der Gemeimebehörden über die Aufnahme an den

Bezirksausschuß und von Letzterem an das Fürstliche Ministerium, Abtheilung für das

Innere, Berufung Stan, die umgekehrt auch den Gemeindebehörden gegen die Entscheidung

des Bezirkausschusses freisteht. Der Nechtöweg ist dagegen in Beziehung auf die Berech-

tigung und resp. Verpflichtung zur Aufnahme in den Bürgerverband gänzlich ausgeschlossen,

es sei denn, daß die Aufnahme aus einem privatrechtlichen Titel in Anspruch genommen,

oder verweigert werden köunte. Den Cntschließungen der Gemeinde= und der Rekursbehörden

sind steis die Gründe kurz beizufügen.

Von den für die Aufnahme in den Bürgewerband nach gegenwärtigem Gesetze auf-

gestellten Erfordernissen kann eine Dißpensation durch die Staatsregierung nicht ertheilt

werden und es wird die desfallsige Bestimmung in §. 7. der Verordnung vom 26. October

1822 hierdurch aufgehoben.

Art. 31.

Von Unterstügungswohnsihberechtigten wird das Bürgerrecht beim Vorhauvensein der

Voraussehungen desselben im Artikel 25 unter 2 und 3 gegen Erlegung eines geringeren

Bürgergeldes zur Gemeindekasse envorben. Dieses Bürgergeld wird in jeder Gemeinde durch

Statut festgestellt und darf in seinem höchslen Sate nicht mehr betragen als den fünften

Theil des nach Art. 28 für Solche, welche den Unterstützungswohnsich nicht besitzen,

festgestellten Bürgergeldes.
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Bei dem Vorhamwensein dieser Voraussehungen kann die Anfnahme in den Bürger-

verband einem Unterslützungswohnsih-Berechtigten nicht versagt werden.

Art. 32.

Das Bürgerrecht wird ferner begründet durch definitive Anstellung im Reichs-, Staats-,

Hof-., Kameral-, Kirchen= und Schuldienste, sowie als Advocat an dem bei der erslen An-

stellung oder Versezung von der vorgeseten Behörde als Wohnsitz zugewiesenen Orte. Die

Angestellten werden den Unterstützungswohnsitz-Berechtigten gleichgeachtet und haben an

Bürgergeld dasselbe zu emrichten, als diese. Sie sind zur Emrichtung des Bürgergeldes

nur einmal in der Gemeinde verpflichtet, in welcher ihre erste definitive Anstellung erfolgt.

In Gemeinden, in welchen sie durch spätere Versetzung ihren Wohnsiy zu nehmen haben und wo#

sie hierdurch das Bürgerrecht gewinnen, sind sie von Entrichtung des Vürgergeldes befreit.

Hat ein Augestellter schon vor seiner definitiven Anstellung das Bürgerrecht in einer Ge-

meinde erworben, so soll ihm bei Veränderung seines Wohnsives in Folge seiner Ansellung

und wegen Begründung des Bürgerrechts am Orrc desselben die Cutrichtung des Bürger-

geldes nicht angesonnen werden.

Wollen sich dieselben an den in Art. 29 erwähmen besonderen Bürgernugungen be-

theiligen, so kann dies nur gegen Entrichtung des Einkaufsgeldes geschehen.

Art. 33.

Das Bürgeriecht kann von einer und derselben Person in mehreren Gemeinden erworben

und gleichzeitig besessen werden.

Art. 34.

Das Bürgerrecht muß erworben werden von Denjenigen,

1) welche im Gemeindebezirke Wohngebäude eigenthümlich erworben haben (s. Art. 35),
2) von den Gewerbetreibenden, welche drei Jahre hindurch ihr Gewerbe unnnter-

brochen selbstständig im Gemeindebezirke ausgeübt haben.

Diese Verbiwlichkcit zur Enverbung des Bürgerrechtes tritt jedoch nur

dann ein, wenn die Gemeinde die Betheiligten ausdrücklich dazu auffordert.

Die Betheiligten können sich von dieser Pflicht zur Erwerbung des Bürger-

rechtes befreien, wenn sie den Gewerbebetrieb im Gemeindebezirke aufgeben, ein

Bäürgergeld kann aber von denselben nicht gefordert und ebenso nicht verlangt

werden, daß sie ihr anderweit erworbenes Bürgerrecht aufgeben.

Ausnahmsweise sind Frauenspersonen mit einem selbstständigen, jedoch nur noth-

dürftigen Gewerbebetrieb zur Erwerbung des Bürgerrechtes nicht verpflichtet.
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Art. 35.

Von der Verpflichtung zur Gewinnung des Bürgerrechtes nach dem eigenthümlichen

Erwerbe eines Wohnhauses finden solgende Ausnahmen Statt:

1) wenn der Besich eines Wohnhauses dem Staate, dem Domänen-Fiskus, einer

Stistung, Korporation oder überhaupt ciner juristischen Person aufällt, welche

als solche (Art. 25, 1) der Fähigkeit zum Erwerbe des Bürgerrechtes entbehrt;

wenn der Besitz eines Wohnhauses einem Gemeindeangehörigen anfällt, welcher

noch nicht volljährig ist (Art. 25. 2) bis zu dem Zeitpunkte, wo dorselbe, oder

wenn der Anfall an mehrere erfolgt ist, einer von ihnen die Volljährigkeit er-

langt hat;
Solche, welche ein Wohngebäude in einer Gemeinde erwerben, ohne der letzteren

anzugehören, sind zur Erwerbung des Bürgerrechts nur dann verpflichtet, wenn

sie das Wohnhaus innerhalb fünf Jahren, von der gerlchtlichen Ueberschreibung

an gerechnet, nicht wieder veräußern;

in allen Fällen, auch wenn ein Wohnhaus von mehreren Personen gemein-

schaftlich erworben wird, verpflichtet dessen Besitz für sich allein nur zur ein-

maligen Gewinnung des Bürgerrechtes, berechtigt aber auch die mehreren Be-

werber nur zur gemeinschaftlichen einmaligen Ausübung desselben.

Wenn in dem Falle unter 3 das Wohnhaus von einem Mirnderjährigen envorben

wird, so beginnt die fünfjährige Frist erst von Zeit der erlangten Volljährigkeit.— Kommen

in demselben Falle die Personen, welche Wohngebäude enworben haben, der Verpflichtung

zur Peräußerung oder zur Erwerbung des Bürgerrechtes innerhalb der vorgeschriebenen Frist

nicht nach, so ist auf Antrag des Gemeindevorstandes der sofortige zwangsweise Verkauf

durch das zuständige Gericht zu bewirken.

Es versteht sich von selbst, daß auch in Fällen, wo nach den obigen Bestlmmungen

die aus dem Besihe eines Hauses folgende Verpflichtung zur Gewinnung des Bürgerrechtes

wegfällt oder ruht, die auf das fragliche Haus fallenden Gemeindelasten ununterbrochen

fortentrichtet werden müssen.

2S

.

S

Art 36.

Nach Erfüllung der Bedingungen in den Artikeln 26—29. 31. 32. werden die Bürger

in ein zu diesem Zwecke zu haltendes Buch (Bürgerbuch) eingetragen und haben dem Ge-

meindevorstand durch Ham#schlag auf getreue Erfüllung der Bürgerpflichten anzugeloben, auch
den im §&amp;. 105 des Staatsgrumygesethes vorgeschriebenen Eid abzulegen. — Mit dieser

Hamlung tritt die Aufnahme in den Bürgewerband und der Eimritt in das Bürgerrecht

in Krast. — Dem Aufgenommenen ist hierüber eine Bescheinigung in glaubhafter Form

(Bürgerschein) auszufertigen und mit einem Abvdrucke der Gemeindcordnung uuentgeltlich

auszuhäwigen.
1
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Art. 37.

Das Bürgerrecht geht verloren:

1) durch Verlust der Staatbangehörigkeit;
2) durch Erlangung des Bürgerrechtes in einer anderen Gemeinde, oder, was die

in einem öffentlichen Amte Angeslellten (Art. 32.) betrifft, durch Versehung

nach einem andern Orte, wenn nicht in beiden Fällen das Bürgerrecht an dem

bisherigen Wohnorte bei der Gemeindebehörde desselben ausdrücklich vorbehalten

und zur Enriichtung der Gemeindeleistungen in m- ein in der Gemeinde
wohnhafter Gemeindcangehöriger beauftragt worden

3) im Fall dieses Vorbehaltes durch 3 Jahre lang anitblietene Entrichtung der

dem Weggezogenen als Bürger osliegenden Leistungen nach vorhergegangener

Androhung.
Auf das Bürgerrecht kann verzichtet werden von dencn, welche weder den Unterflützungs-

wohnsitz, noch eine Wiedcraufnahmczusicherung, noch den Aufemhalt in der Gemeinde haben,

bei denen auch sonst keiner der Fälle vorlicgt, in welchen sie nach Art. 34 zur Erwerbung

des Bürgerrechtes gezwungen werden können.

Art. 38.

Den Bürgern, welche ihren sländigen Wohnsitz in dem Gemeindebezirke haben, liegt
außer den allgemeinen Verpflichtungen der Gemeindeangehörigen die besondere Pflicht der

Uebernahme von Gemeindcämtern und von Aufträgen zum Gemeindebesten ob, soweit nicht

durch das Gesetz selbst Ausnahmen gestattet sind. (Art. 65, 78, 86, 89.)

2. Von den Schutzgenossen.

Art. 39.

Schutzgenossen sind diejenigen Nicht-Deurschen, welche mit Genehmigung des Gemeindc-

vorstandes den zeitweiligen Aufenthalt innerhalb einer Gemeinde in selbstständigen Verhält-

nissen nehmen.

Art. 40.

Die Schutzgenossen haben die Befugniß, an den öffemlichen zum allgemeinen Gebrauche

beflimmten Ortsßanstalten Theil zu nehmen, und können während der Dauer ihres Aufent-

haltes zu denjenigen Leistungen zum Gemeindebesten herangezogen werden, welche den Ge-

meindeangehörigen überhaupt obliegen.
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Art. 41.

Da, wo eine Gebühr für die Ertheilung oder Erneuerung des Schutzgenossenrechtes

durch Ortöstatut eingeführt ist, darf solche den Betrag von drei Mark einschließlich der

Sporteln nicht übersteigen.

Art. 42.

Das Schutzgenossenrecht geht verloren:

1) durch Ablauf der Zeit, auf welche es ertheilt worden ist;

2) durch Kündigung, wenn der betreffende Schutzgenosse durch Mangel hinreichender

Umserhaltungsmittel der Gemeinde lästig wird.

3. Von den Flurgenossen.

Art. 43.

Flurgenossen (Markgenossen, Forensen, Ausmärker, Feldbürger) werden diesenigen ge-

nannt, welche nur durch den Besitz von Grundstücken innerhalb des Gemeindebezirkes zu der

Gemeinde in einer Beziehung stehen.

Der Erwerb und Besitz von Grundstücken innerhalb des Bezirkes einer Gemeinde, ist

unbeschadet der Bestimmungen der Art. 34 und 35 über die nachträgliche Verpflichtung zu

Erwerbung des Bürgerrechtes (Art. 34, 1), unbeschränkt gestauect und begründet für die-

jenigen, welche der Gemeinde nicht angehören, das Flurgenossenrecht. Durch Veräußerung

aller Grundbesitzungen im Gemeindebezirke fällt das Flurgenossenrecht weg.

Art. 44.

Eine Gebühr für den Erwerb des Flurgenosseurechtes darf nicht erhoben werden.

Art. 45.

Die Rechte der Flurgenossen beschränken sich:

1) auf das Recht, für ihre in dem Gemeindebezirke liegenden Grundbesitzungen

denselben Schutz zu beanspruchen, welcher den Gemeindcangehörigen gewährt wird;
2) auf das Recht der Mitbenutzung der zur Bewirthschaftung der Grundslücke in

der Flurmarkung in Bezichung stehenden Gemeindeanstalten, als: der Gemeinde-

wege, Brücken und Stege 2c.

3) auf das im Art. 48, 2 eingeräumte Stimmrecht.
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Art. 46.

Der Flurgeuosse bat die auf den Grundbesith vertbeilten Gemeindelasten, jedoch nur in

gleichem Betrage, wie die Gemeindeangehorigen, nach den unten weiter folgenden Bestim-

mungen (Art. 139) zu tragen.

4. Von der Verwaltung der Gemeindeangelegenbeiten.

A. Von der Gemeindeversammlung.

Art. 47.

Die Gemeindeversammlung wird durch diejenigen gebildet, welche ftimmberechtigt in der

Gemeinde sind.

Art. 48.

Stimmberechtigt sind alle männlichen Personen, welche sich im Besige des Bürger-

rechtes befinden und nicht nach §. 1. des Landtagswahlgesetzes vom 17. Jannar 1871 von

der Berechtigung zum Wählen ausgeschlossen sind.

Außerdem steht ein Stimmrecht zur

1) den juristischen Personen in den Gemeinden, in deren Bezirke sie Grundstücke be-

sitzen oder Gewerbe betreiben;

ienigen welche in einer Gemeinde mehr als einer der drei höchstbesteuerten
Bürger an direften Staatsabgaben entrichten, ohne nach Vorstehendem schon

im Besihe des Stimmrechts zu sein. Es beschränkt sich dieses Stimmrecht

jedoch nur auf die in der Gemeindeversammlung stattfindende Berathung über die

Ausschreibung der sie mit betreffenden Gemeimeleistungen, einschließlich der Er-

bebungsweise und über deren unmittelbare Veranlassung, sowie auf die Theil-

nahme an den Gemeindewahlen.

) Denjenigen einzelnen Steuerpflichtigen einer Gemeinde, welche den vierten Theil

sämmtlicher Gemeindelasten oder mehr beitragen, soll das Stimmrecht bei Ge-

meindebeschlüssen und Wahlen der Gemeindeversammlung mit Ausschluß der Ge-

meinderathswahlen, mit dem vierten Theile der Stimmen zuslehen.

Von Fürstlicher Kammer und von den Rittergutsbesihern, welche zu jenen

Stenerpflichtigen gebören, kann das Stimmnrecht auch durch Bevollmächtigte aus-

geübt werden.
iem Gemeindevorstande ist, falls der Bevollmächtigte im Orte nicht

wohnhaft ist, zur Uebernahme von Bestellungen und sonstigen Mülheilungen

ein in der Gemeinde wohnhaftes Gemeindemitglied schriftlich namhaft zu machen.

2

—G
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Die Bestimmungen des Art. 50 leiden auf diese Vertretung keine Anwendung.

Bei Beurtheilung der Frage, ob nach Art. 56, 2 die Gemeindeversamm-
lung für vollzählig zu achten, werden solche Siinmbercchtigten nicht anders wie

dic übrigen Anwesenden gezählt.

Art. 49.

Das Stimmrecht ruht so lange, als der Stimmberechtigte abwesend ist, ohne sein

Burgerrecht verloren zu haben, insosern er nicht zur Ausübung seines Stimmrechtes einen

stimmfähigen Bürger gehörig bevollmächtigt und dem Gemeindevorstande als ständigen

Siellvertreter angezeigt har.
Art. 50.

Die Ausübung des Stimmrechtes muß in der Negel in Person bewirkt werden.

Brevollmächtigte sind nur im Falle des vorstehenden Artikels, sowie bei länger andauernder

Krankheit und bei Eintritt des nach Art. 48 unter 1 und 2 Hatlfindenden Seimmrcchtes

zulässig. Auch in diesen Fällen muß der Vevollmächtigte Ortsbürger und als ständger

Stellvertreter bezeichnet sein.— Kein Bürger darf mehr als eine Vollmacht annchmen.

Art. 51.

Die Zusammenberufung der Gemeindeversammlung erfolgt in allen Fällen, wo nicht

ein anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist, durch den Gemeindevorstand.

Art. 52.

Soll in einer Gemeindeversammlung über einen Gegenstand berathen und Beschluß

gefaßtwerden, so muß, mit Ausnahme ciliger Fälle, die Einladung wenigstens einen Tag
vorher, unter Angabe des Zweckes, der Zeit und des Ortes der Versammlung in orts-

üblicher Weise, durch mürliche Bestellung, öffentlichen Anschlag oder Aufruf rc., geschehen.

Der Zweck kann besonders in einem Anschlage angekündigt werden.

Es können Gemeindebußen bis zu einer Mark für diejenigen angedroht und gegen

solche ausgesprochen werden, welche ohne hinreichende Entschuldigung ausbleiben oder zu

spät kommen.
Art. 53.

In Gemeinden von 1000 Eimvohnern und weniger darf und in Gemeinden von mehr

als 1000 Einwohnern muß, wenn nicht bloß eine öffentliche Verkündigung geschehen soll

— Art. 59 Ziffer 2— die Zusammenberufung nach Abtheilungen erfolgen. Es darf jedoch

einc solche Abeheilung in der Regel nicht weniger als 500 Eimwohner umsassen. Die über

die Abstimmungsfrage abgegeben Stimmen werden in dicsem Falle aus den verschiedenen

Abtheilungen zusammengezählt.
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Art. 54

Alle einer Gemeindeversammlung zur A#fimmung vorgelegten Fragen muüssen so ge-

faßt sein, daß ibre Beantwortung einfach durch „Ja“ oder „Nein“ erfolgen muß.

Eine Vortragserstattung über den Gegenstam der Abstimmung muß vorausgehen, und

eine Berathung darüber ist zulässig, jedoch dürsen nicht mehrere Mitglieder gleichzeitig zum
Worte gelassen werden.

Art. 55.

Den Vorsitz in der Versammlung führt Derjenige, welcher dieselbe einberufen bat.

Er eröffnet die Sihung, leitet dic Verhandlungen und beslimmt den Schluß. Er hat das

NReck#, diejenigen Mitglieder der Versammlung, welche Störungen veranlassen, zur Ordnung

zu verweisen, oder auch aus der Versammlung cm'fernen zu lassen, ebenso steht ihm in

solchen Fällen das Recht zu, die Versammlung sofort zu schließen.—WegenStörungder

Ordnung der Versammlung dürfen neben den ciwa verwirkten gerichtlichen Strafen in

jedem Falle von dem Vorsitzenden Gelbbußen bis zu Zehn Mark verfügt werden.

Beleidigungen gegen den Vorsitzenden unterliegen der Beurtheilung nach den Gesetzen.

Art. 56.

Die Gültigkeit eines Gemeindebeschlusses ist bedingt durch:

1) gebörige Anordnung und Bekanntmachung der Gemeindeversammlung,

2) Gegemvart und Abstimmung von wenigsten zwei Drinbheilen der Stimmberech-
tigten,

3) eine die Hälstc der Abstimmenden übersteigende Mehrheit der Stimmen, wenn

nicht für einzelne Gegenslände z. B. die Wahlen, in Bezug auf 2 un 3

elwas Anderes gesetzlich vorgeschrieben ist.

Bei Stimmengleichheit muß die Abstimmung in einer andenweit anzuberaumenden

Gemeindeversammlung wiederholt werden und ergiebt sich auch hier Stimmengleichheit, so

wird die vorgelegte Frage als verneint angeseben.

Art. 57

Erscheinen nicht zwei Drittheile der Stimmberechtigten, so ist eine zweite Versamm-

lung anzuordnen, und wenn auch in dieser jene Zahl nicht zusammenkommt, so gilt als

giltiger Beschluß der Gemeinde, was die Mehrheit der erschienenen Stimmberechtigten be-

schließt.
Art. 58.

Der Gemeindeversammlung bleibt in allen Gemeinden das Recht der freien Wahl des

Gemeinderaths vorbehalten. In Gemeinden ohne Gemeinderäthe (Art. 61) haben die
Gemeindeversammlungen alle Befugnisse und Obliegenheiten, welche in anderen Gemeinden
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den Gemeinderäthen überwiesen sind. Sie wahlen daber, wie nach Art. 116 die Gemeinde-

räthe, ihren Vorsitzenden und Siellvertreter.

Art. 59.

Die volle Gemeindeversammlung muß berufen werden:

1) zur Vornahme der vorschriftsmäßigen Gemeindewahlen;

2) wenn Kraft Gesetzes oder ciner Veroronung cinc öffentliche Verkündigung an

rSG
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)

die Gemeinde erfolgen soll, insofern diese nicht durch öffentliche Bläuer oder

auf andere in der Gemeinde gebräuchliche Weise mit gleicher Wirksamkeit

erfolgen kann;
wenn die Vornahme einer Haudlung ausdrücklich au die Emscheidung der Ge-

meindeversammlung gebumen ist;
wenn der Gemeinderath nach Art. 123 beschlußunfähig wird;

wenn von den höhern Behörden die Vernebmung der Gemeindeversammlung

angcordnet wird, was namentlich geschehben muß, wenn von wenigstens einem

Drittheile der sämmtlichen Stimmberechtigten eine schriftliche Beschwerde gegen

den Gemeinderath oder den Gemeindevorstand angebracht und zugleich beantragt

worden ist, die Gemeimeversammlung über den Beitritt zur Beschwerde zu

vernehmen; in diesem Falle beruft und leitet der Baauftragte der Aussichtöbe-

hörde die Gemeindeversammlung;

in Gemeinden, welche keine Gemeinderäthe haben, zur Beschlußfassung in allen

denjenigen Fällen, für welche in andern Gemeinden den Gemeinderäthen die

Entscheidung übertragen ist (Art. 96.)
wenn der Gemeinderath und der Gemeimevorstand übereinstimmend die Zu-

sammenberufung für räthlich balten.

Art. 60.

Ueber die in einer Gemeindeversammlung vorgekommenen Verhandlungen, insbesondere

über die Abslimmungen und die gefaßten Beschlsse hat der Schriftführer der Gemeinde

(Art. 63. 114) das Wesentliche in einem Protokolle niederzuschreiben und dabei zugleich genan

anzugeben, wie den Erfordernissen der Gültigkeit der gefaßten Beschlüsse (Art. 56) em-

sprochen worden ist.

Das Protofoll ist von dem Schriftführer, von dem Vorsigenden der Versammlung

und von wenigslens drei Theilnehmern derselben, nachdem es vorher öffentlich verlesen

worden ist, zu unterzeichnen.
12
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B. Von den Gemeindehörden.

Art. 61.

Gemeindebehörden sind:

1) der Gemeinderath und

2) der Gemeindevorstand.

Gemeinden von 300 oder mehr Eimwohnern sind zur Wahl sowohl eines Gemeinde-

vorslandes als eines Gemeinderathes unbedingt verpflichtet, wogegen Gemeinden unter 300

Einwohner gestatter ist, die Befugnisse und Obliegenheiten des Gemeinderathes für gewisse

Gemeindeangelegenheiten der Gemeindeversammlung vorzubehalten, oder auch von der Wahl

eines Gemeinderathes ganz abzusehen. Es gilt im letzteren Falle alles das, was für den

Gemeinderath vorgeschrieben ist, für die Gemeindeversammlung (Trt. 58).

In diesen Fällen sind Orts-Statuten zu errichten.

a) Zusammensehung derselben.

Art. 62.

Der Gemeinderath besteht aus:

6 Mitgliedern in Gemeinden bis zu 500 Einwohnern,
9 - « « von 501—1000 „

12 » » , ,1001—1500 ,

15 » » „ 1501—2000 »

18 „ „ 2001—3000 „

21 3001—4000 ,

24 "„ „ 4001—9000

In slärker bevölkerten Gemeinden ist auf die überschießende Vollzahl von je 1000

Einwohnern ein Gemeindevertreter zu wählen, doch darf die Zahl von 39 Mitgliedern nicht

überschritten werden. Diejenigen einzelnen Stenerpflichtigen einer Gemeinde, welche den

vierten Theil sämmtlicher Gemeindelasten oder mehr beitragen, sind berechtigt, selbst oder

durch Vertreter in den Gemeinderath einzutreten, und haben dann ein gleiches Stimmrecht

wie jedes andere Gemeinderathsmitglied; die Zahl der anderen Gemeinderathemitglieder

und deren Bestimmung bei kfünftigen Wahlen erleidet aber durch den Hinzutritt eines solchen

zu Folge besonderer Berechtigung eintretenden Gemeinderathomitgliedes keine Abänderung.

Art. 63.

Der Gemeindevorstand besteht aus einem Bürgermeister und einem Stellvertreter

desselben. Die Herslellung eines collegialischen Gemeindevorstandes kann in Gemeinden
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über 3000 Einwohner durch Ortsstatut bestimmt werden. Dem Gemeindevorstand muß

ein Rechnungsführer und das erforderliche dem Bedürfniß der Gemeinde eutsprechende Be-

amten= resp. Dienerpersonal beigegeben werden. In Gemeinden von mehr als 1000

Einwohnern können dem Gemeindevorstand ein oder mehrere Bezirksvorsteher beigegeben

werden, deren Zahl der Gemeinderath feststellt.

Ob dem Gemeindevorsland ein besonderer Schrifeführer beizugeben sei, hängt von dem

Beschlusse des Gemeinderathes ab.

b. Wahl derselben.

Art. 64.

Die Wahl des Gemeinderaths erfolgt von der Gemeindeversammlung, die des Gemeinde-

vorstands (Bürgermeister, Stellvertreter, Stadträthe) in den Gemeinden, in denen keine Ge-

meindcräthe bestehen, ebenfalls von der Gemeindeversammlung, in den Gemeinden, in denen

Gemeinderäthe bestehen, durch den Gemeindcrath.

Art. 65.

Wahlberechtigt sind alle Diejenigen, welche nach Art. 48, 49, 50 das Stimmrecht

ausüben können, wählbar alle männlichen Bürger, welche das 25. Lebensjahr zurückgelegt

haben und deren Stimmrecht nicht erloschen ist oder ruht. Bei den Gemeinderätben soll

wenigstens die Hälfte der Mitglieder

in den Städten und in Hohenleuben, Eberödorf, Langenberg, Köstrib und Unterm-

haus aus Hausbesitzern,

in den übrigen Dorsgemeinden aus den Besitzern geschlossener Bauergüter

bestehen. Den Besitzern geschlossener Bauergüter sind gleichzuachten diejenigen Wablberech-
tigten, welche im Gemeindebezirke ein Grunbesitzthum von wenigstens 150Steuer, Einheiten

haben oder deren Frauen Eigenthümerinnen eines geschlossenen Bauergutes bezüglich Grund-

besitthums von mindestens 150 Steucr--Einheiten sind. Bei den regelmäßig wiederkehrenden

Ergänzungswahlen muß mindestens die Hälfte der neu zu wählenden Gemeinderathömitglieder

dic oben bezeichnete Eigenschaft haben. Auf den Wahlzeiteln sind mit Beachtung des

Art. 75 der Gemeindeordnung die Namen von Unangesessenen oder Nichtbegüterten, welche

über die möglicherweise für diese Klasse zulässige Zahl hinausgehen, als nicht geschrieben
anzusehen. Ueber das bei jeder Neuwahl eintretende Zahlenverhältniß hat der Vorsitzende

der Wahlversammlung ausreichende Erôffnung zu machen und dabei zu erläutern, daß ein

bestimmtes Verhältniß der Theilnahme am Gemeinderathe für andere als die ebengenannten

Klassen der Ortsbürger nicht besteht und als solche die Angesessenen und Begüterten in

unbedingter Zahl wählbar sin.
.
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an. Des Gemeindcratheß.

Art. 66.

Die Mitglicher des Gemeinderathes werden auf drei Jahre gewählt, jedoch verliert

jede Wahl ihre Wirkung mit dem Aufhören der Bedingungen der Wählbarkeit. In jedem

Jahre scheidet cin Dritttheil der Mitglicber aus und wird durch neue Wahlen ersetzt. Die

nach dem ersten und zweiten Jahre Ausscheidenden werden durch das Loos bestimmt. Die

Ausscheidenden können wieder gewählt werden. Es bleibt den Gemeinden überlassen, durch

Orts-Statut einc längere Dienstzeit und eine im Verhälktnisse derselben zu bestimmende

awere Zeitfolge für das Austreten und die Ersatzwahlen festzusetzen.

Art. 67.

In den Gemeinderath können solche Bürger nicht gewählt werden, welche ein Ge-

meindcamt oder als Scaatsdiener cine Stelle bei einer zur Führung der Oberaussicht über

die Gemeindeverwaltung und Orts-Polizei berufenen Behörde bekleiden. Andere Fürstliche

Staatödiener und Kameralbeamte, Geistliche und Schullehrer bedürfen bei jeder auf sie

sallenden Wahl zum Eintrikt in den Gemeinderath oder zum Verbleiben in demselben, die

lanvesherrliche Erlaubniß oder Genehmigung der vorgesetzten Dienstbehörde.

Im Falle, daß diese versagt wird, ist eine Ersatzwahl vorzunehmen.

Art. 68.

In jeder Gemeinde werden durch den Gemeinvevorstand Listen der Stimmberchhtigten

aufgestellt. Dieselben sind alljährlich zu berichtigen und an einem öffentlich befannt zu

machenden Orte vom 1. bis 10. October auszulegen. Während dieser Zeit kann jeder

Bürger gegen die Nichtigkeit der Listen mümlich oder schriftlich bei dem Gemeindevorstande

Einwendung erbeben, über deren Triftigkeit der Gemeinderath bis zum 20. October zu ent-

scheiden hat. Innerbalb zehn Tagen nach der Mittheilung der Emscheidung ist eine Be-

rufung an die Anssichtsbehörde zulässig, welche bis spätestens zum 15. November endgültig

entscheidet.
Art. 69.

Die Wahlen zur regelmäßigen Ergänzung des Gemeinderathes finden jährlich vom

15. bis 30. November Stat. Zum Ersatz außergewöhnlich ausgeschiedener Mitglieder sind

auf Veranlassung des Gemeindevorstandes oder des Gemeinderathes außer der Ordnung

Wahlen vorzunehmen. Im Falle auf diese Weise ein Viertheil der Mitglieder oder mehr

ausschciden, muß eine Ergänzungswahl sofort von dem Gemeinvevorstande angeordnet werden.

Die Ergänzungswahlen sind nur auf den Rest derjenigen drei Jahre gültig, auf welche

der Ausgeschiecdene gewählt war.
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Art. 70.

Der Gemeindevorstand hat den Wahltermin acht Tage vorher durch öffentliche Bekannt-

machung in der ortsüblichen Weise zur allgemeinen Kenmmiß zu bringen. Die Vorladung

der Wallberechtigten erfolgt in gleicher Weise, wic zu jeder Gemeindeversammlung (Art. 52).

Der Gemeindevorstand bestimmt die Stunde des Beginnens und des Schlusses der Wahl-

handlung.
Wenn eince besondere Bestimmung nicht getroffen ist, gilt als Regel, daß die Wahl-

handlung an dem angesetzten Tage Vormittags in den Stunden von 9 bis 1 Uhr vor-

genommen wird.

Art. 71.

Von dem Ermessen des Gemeindevorstandes hängt es ab, die Wähler nach Abtheilungen

(Art. 53) vorladen zu lassen. ·

Art. 72.

In den Wahlversammlungen haben nur die Wahlberechrigten Zuritt. Der Gemeinde-

vorstand, bezüglich Bürgermeister, führt in solchen den Vorsih und hauohabr die Ordnung.

Derselbe wählt aus der Wahlversammlung 2 bis 6 Mitglieder, welche mit ihm den

Wahlvorstand bilden, ihn im Wahlgeschäfte unterstützen und kontroliren.

Art. 73.

Der Gemeindevorstand eröffnet zu der angesetzten Stunde die Wablversammlung, ver-

kündigt den Zweck derselben, bemerkt, wie viele Mitglieder des Gemeinderathes zu wählen

find, hebt die einschlagenden gesehlichen Bestimmungen bervor und sordert die erschienenen,

in der Wahlliste vorzumerkenden, Wähler auf, so viele Namen auf die an dieselben ver-

tbeilten, mit dem Gemeindestempel versehenen Zettel deutlich zu schreiben, als Mitglieder zu

wählen sind.

Ein jeder Wähler hat seinen Stimmzettel eigenhändig zu schreiben, wer dies nicht zu

thun vermag, hat seine Stimme zu Protokoll zu geben.

Vertretungsweise Ausübung des Stimmrechts ist außer in den durch Art. 18 der Ge-

meindcordnung bezeichucten Fällen unstatthaft; auch darf Niemand seine Stimme sich selbst

geben.

Art. 74.

Die beschriebenen Wahlzeitel werden von jedem Wähser persönlich in ein aufgestelltes

Gefäß gelegt. Zusendung der Wahlzettel ist unzulässig.— Abstimmung durch Bevollmäch-

tigte ist nur denjenigen gestattet, welche ihr Stimmrecht überhaupt durch solche (Art. 18,

49, 50) augüben können.
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Art. 75.

Ungestempelte, oder solche Wahlzettel, aus denen bestimmte wählbare Personen nicht

zu erlennen sind, sind wirkungslos.

Einzelne Namen nicht wählbarer oder nicht erkenubarer Personen beeinträchtigen die

Gültigkeit der auf demselben Wahlzettel stebenden zulässigen Namen nicht. Wahlzettel, auf
welchen zu viel oder zu wenig Namen sich verzeichnet finden, sind zulässig; im ersten Falle

werden die in der Reihenfolge letzten zu vicl geschriebenen Namen nicht mitgczählt.

Art. 76.

Die Wähler sind befugt, der Stimmenverlesung und Zählung beizuwohnen. Dieselbe

muß vorher öffentlich bekannt gemacht sein. — Der Vorsitzende verliest die abgegebenen

Stimmen, und die Mitglieder des Wahlvorstandes (Art. 72) verzeichnen die Stimmen auf

von ihnen zu führenden und zu umterschreibenden Zetteln. Dieselben unterzeichnen mit dem

Vorsityzenden und Protokollführer das Protokoll.

Art. 77.

Gewählt sind diejenigen, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Bel Stimmen-

gleichheit entscheidet das Loos. — Wenn einer von den mit gleichen Stimmen Gewählten

einen zulässigen Ablehnungsgrum geltend machen will und kann, so ist dies vor der Loos-

ziehung zu bewirken, wodurch dieser von derselben ausscheidet und entweder der andere mit

gleichen Stimmen Gewählte ohne Weiteres als gewählt anzusehen ist, oder, wenn deren

mehrere sind, das Looß nur unzer diesen entscheidet.

Art. 78.

Das Amt eines Mitgliedes des Gemeinderathes kann nicht ausgeschlagen werden, so-

bald nicht nachgewiesen wird, daß daraus für die Gesundheit besondere Gefahr oder für die

häuslichen Verbälmisse ein bedeutender Nachtheil entstehen werde.
Ausnahmsweise kann die Wahl ausgeschlagen werden: von Staatödienern, Fürstlichen

Kameralbeamten, von Kirchen- und Schuldienern, von Aerzten und Wundärzten, ingleichen

für die Dauer einer Dienstperiode von denjenigen Bürgern, welche unmittelbar vor der auf

sie gefallenen Wahl ein Gemeindcamt während der vorschriftzmäßigen Dienstzeit verwaltet,

endlich von denjenigen, welche das 60. Lebensjahr überschritten haben.

Ein einmal angenommenes Amt kann nicht aufgegeben werden, wenn nicht inzwischen

solche Verhältnisse eingetreten sind, die berechtigt härten, das Amt gleich nach erfolgter

Wahl auszuschlagen.
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Art. 79.

Ueber die Gründe der Ablehnung und des Aufgebens entscheidet zunächst der Gemeinde-

rath, sodann auf Verufung endgültig die Aufsichtsbehörde.

Art. 80.

Schlägt ein mit den meisten Stimmen Gewählter die Wahl au5 und seine Ablehnungs-

gründe werden anerkannt, so muß sofort eine neue Wahl angeorduct werden.

Art. 81.

Zur Gültigkeit der Wahl in dem anberaumten Termine ist erforderlich, daß die Vor-

ladung der Wahlberechtigten in ortsüblicher Weise bewirkt wurde.

Art. 82.

Beschwerden gegen das Wahlverfahren müssen innerhalb 10 Tagen nach dem Wahl-

Termine bei dem Gemeindevorstande mümlich oder schrlftlich angebracht werden, welcher

solche nach vorherigem Gehöre des Gemeinderathes mit den Wahlasten zur enogülsigen Eut-

scheidung an die Aussichtöbehörde abgiebt.

Diese kann wegen wesentlicher Unregelmäßigkeiten oder wegen nachzuweisender gesetz-

licher Unzulässigkeit einzelner gewählter Personen die Ungültigleit der Wahl einzelner oder
aller Gewählter aussprechen und eine neue Wahl anordnen.

Art. 83.

Das Wahlergebniß ist in ortsüblicher Weise öffentlich befannt zu machen.

Die Wahlzettel sind, sobald das Wahlverfahren als rechtsbesländig anzusehen ist, zu

vernichten.
Art. 84.

Die bei der regelmäßigen Ergänzung des Gemeinderathes neu gewählten Mitglieder

treten mit dem Anfange des nach der anberaumten Wahl folgenden Jahres in ihr Amt;

sie werden durch den Gemeindevorstand mit angemessener Feierlichkeit eingeführt und mittelst

Hamdschlags an Eidesstatt für ihr Amt, insbesondere zu genauer Beobachtung der Gemeinde-

ordnung und zur Förderung des Wohls der Gemeinde in Pflicht genommen. Die Aus-

scheidenden bleiben bis dahin in Thätigkeit.

bb. Des Gemeindevorstandes.

Art. 85.

Die Wabl der Mitglieder des Gemeindevorstandes erfolgt auf 6 Jahre. Eine Wahl
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auf längere oder Lebens-Zeit ist nicht ausgeschlossen, bedarf aber der Genehmigung des

Fürstlichen Ministeriums, Abtbeilung für das Innerc.

Art. 86.

Wegen des bei den Gemeindevorstands-Wahlen durch den Gemeinderath zu beobachten-

den Verfahrens gelten solgende Bestimmungen:
*

-

2

—

#

. Der Vorsitzende, von dem die Wahlhandlung ohne Zuziehung eines besonderen

Wahlvorstandes zu leiten ist, hat in gesehlicher Weise, bezüglich der Geschästs-

ordnung gemäß eine besondere Sitzung des Gemeinderathes anzuberaumen, nach

deren Eröffnung den Zweck derselben darzulegen und dann die Wahlzettel zu ver-

theilen.

. Die Wahl selbst geschieht schriftlich mittelst gesiempelter Stimmzettel, welche jedes

Gemeinderathsmitglied eigenhändig zu schreiben hat. Wer dies nicht zu tbun

vermag, hat seine Stimme zu Protokoll zu geben.

 Vertretungsweise Ausübung des Stimmrechts ist unstatthaft; auch darf Niemand

seine Stimme sich selbst geben.

 Die beschriebenen Wahlzettel werden von jedem Mitgliede persönlich in das zu

diesem Zwecke aufgestellte Gesäß gelegt, nach Abgabe aller dergleichen vom Vor-
sigenden cröffnet, und die auf jedem Stimmzettel bemerkten Namen vom Schrift-

fübrer oder cinem andern Gemeinderathsmitgliede einzeln in der Stimmliste ver-

zeichnet.
Sind mehrere Mitglieder des Gemeindevorstande zu wählen, so kann dies zwar

in einer Sihung, jedoch für jede einzelne Wahl nur durch besondere Wahl-

handlung geschehen.
Ungestempelte, oder solche Wahlzektel, aus denen bestimmte wählbare Personen

nicht zu erkennen sind, sind ungüliig.

Im Ulcbrigen kommen die Art. 80, 83, 88 und 89 der Gemeindcordnung dabei

in Amwendung.

Für Orte, in denen kein Gemeinderath besteht, gelten wegen des Wahlrechtes und der

Wählbarkeit sowic wegen des Wahlverfahrens, die für die Wahlen zum Gemeinderathe auf-

gestellten Grundsätze und Bestimmungen (Art. 68—83).

Fällt die Wahl auf einen Nichtbürger, so tritt derselbe mit Uebertragung der Stelle

in den Genuß des Bürgerrechts ein.

Geislliche und Lehrer an öffentlichen Unterrichtsanstalten können nicht gleichzeitig das

Amt eines Gemeindevorstandes versehen. Sie können daher nur dann eine auf sie gefallene

Wahl zum Gemeindevorstande aunebmen und in das Amt eines solchen einireten, wenn sie

ihr geislliches oder Lehramt niederlegen.
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Dagegen sind Mitglieder des Gemeinderathes in den Gemeindevorstand wählbar, und

es sind eintretenden Falls ihre Stellen bei dem Gemeinderathe durch außerordentliche Wahlen

zu ersetzen.
Art. 87.

Die Leitung der Wahl des Gemeindevorstandes hat in Orten, in denen kein Ge-

meinderath besteht, wenn der Bürgermeister gewählt wird, dessen bisheriger Siellvertreter,

und wird der Stellverercter gewählt, der bisherige Bürgermeister.

Für jedes Mitglied des Gemeindevorstandes findet eine besondere Wahlhandel statt.

Art. 88.

Gewählt wird derjenige, welcher mehr als die Hälste der abgegebenen Stimmen (ab-

solute Stimmenmehrheit) erhalten hat.

Ergiebt sich nach Beendigung der ersten Wahl keine absolute Mehrheit, so sind die-

jenigen beiden Wahlkamddaten, welche die meisten Stimmen erhalten haben, auf eine engere

Wahl zu bringen.

Sollten mehr als zwei Kandidaten die meisten Stimmen gleichmäßig erhalten haben,

so bestimmt das Loos diejenigen beiden unter ihnen, welche in die engere Wahl übergeben

sollen. Auch bei dieser Wahl eutscheidet absolute Mehrbeit, so daß bei Stimmengleichheit
dic Wahl wiederholt werden muß.

Art. 89.

Die Wahl in den Gemeindevorstande kann nur aus triftigen Gründen abgelehnt werden,

worüber zunächst der Gemeinderath und dann die Aufsichtöbehörde endgültig enescheidet.

Art. 90.

Werden dem Gemeindevorstande Bezirksvorsleher beigegeben, so sind diese durch den

Gemeinderath zu wählen. Derjenige ist als gewählt anzusehen, welcher in der Wahl die

absolutc Stimmemmehrheit erhalten hat. Die Bezirksvorsteher werden auf 3 Jahre gewählt.

— Die Leitung dieser Wahl hat der Gemeindevorstand. Die Wählbarkeit und Verpflichtung

zur Annahme der Wahl richtet sich nach den Vorschriften in den Artikeln 65 und 78.

Art. 91.

Den Rechnungeführer wählt der Gemeinderath nach absoluter Stimmenmehrheit.

Dem Bemeindcvolsian steht das Mecht zu, Vorschläge zur Besetzung dieser Stelle zu machen.
ie Wahl erfolgt auf mindestens 3 Jahre. Eine Anstellung auf Lebenszeit ist ge-

statict. Bei der Wahl des Rechnungsfübrers muß auf hinreichende Sicherheit gesehen werden.

Das Verfahren bei der Anstellung anderer Gemeindebeamter wird durch Ortsstatut

geregelt.
73
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Art. 92

Das Diener-Personal siellt der Gemeindevorstand nach vorgängigem Gehör des Ge-

meinderathes auf Kündigung an. Eine Anstellung auf Lebenszeit ist nicht ausgeschlossen,

kann jedoch nur mit Zuslimmung des Gemeinderathes erfolgen.

Art. 93.

Der Rechnungsführer, sowie der Schriftführer und das Dienerpersonal müssen nicht

nothwendig Bürger sein.
Art. 94.

In allen Fällen, auch wenn Beschwerden gegen die Wahl nicht angebracht sind, müssen

die Wablakten der Aussichtsbehörde zur Einsicht zugesendet werden. Fimet diese wesentliche

Abweichungen von den gesetzlichen Erfordernissen, so kann sie unter Angabe von Gründen

eine neue Wahl vorschreiben. Gegen einen solchen Beschluß kann innerhalb 10 Tagen Be-

rufung an die Rekursinstanz (Art. 167.) eingewendet werden.

Art. 95.

Die Mitglieder des Gemeindevorstandes werden vor ihrem Amts-Antritte in einer

öffentlichen Sitzung des Gemeinderathes und, wo ein solcher nicht besleht, in einer zu diesem

Zwecke anberaumten Gemeindeversammlung durch Hawschlag an Eides-Statt in Pflicht

genommen.

Der Verpflichtungsact wird von der Aufsichtsbehörde oder von elnem Beauftragten

derselben vorgenommen.

Der Rechnungsführer und Schriftführer, sowie das Dienerpersonal, werden durch den

Gemeindevorstand in einer Sitzung des Gemeinderathes, bezüglich in einer Gemeinde-Ver-

sammlung verpflichtet.

. Befugnisse und Obliegenheiten der Gemeindebehörden.

aa. Des Gemcinderathes.

Art. 96.

Der Gemeinderath vertritt die volle Gemeinde in ihren Rechten und Verpflichtungen.

Nach Vorbercitung der einzelnen Verwaltungsgegenstände durch den Gemeindevorstand und

nach Vernehmung defselben beschließt der Gemeinderath über folgende Angelegenheiten:
1) Feststellung des jährlichen Einnahme und Ausgabe-Voranschlags in allen Ge-

meinde-Verwaltungspveigen.
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Genehmigung der elwa nöthig werdenden llebersteigung veranschlagter Ausgabe-

beträge oder der Verwendung vorkommender Einnahmeüberschüsse, ingleichen

Ausführung solcher Baulichkeiten, die im Voranschlage nicht aufgenommen sind;

Abhörung und Justification der Gemeinderechnungen;

Einführung oder Aenderung von Abgaben und Leiflungen für die Gemeinde, mit

Einschluß der Erhebungsweise;

Ankauf oder Veräußerung von Grundslücken, einschließlich von Gebäulichkeiten

oder Gerechtsamen der Gemeinde;

Erwerbung oder Ausgebung von Rechten überhaupt, sowie Eingchung neuer

Verbiudlichkeiten für die Gemeinde, soweit nicht schon bei Festslellung des Vor-

anschlags die diesfallsige Befugniß dem Gemeindvorstande eingeräumt worden

ist, namentlich die Aufnahme von Auleihen für die Gemeinde, Verpachtung von

Gemeindegrumstücken und Gerechtsamen, Erlaß von Gemeinderückständen;

Veränderung der bisherigen Bewirthschaftungsweise des Gemeindegutes;

Einziehung von Gemeindenutzungen, welche biöher den einzelnen Gemeinde-

mitgliedern lediglich als solchen zufielen, zum Besten der Gemeinde;

Verwilligung von Nutzungsrechten am Gemeimndegute;

Feststellung der Verkaufspreise für die Nutzungen aus dem Gemeindegute, ins-

besondere aus der Gemeindewaldung, soweit diese Feststellung nicht schon bei

Genehmigung des Voranschlags erfolgt ist und soweit der Verkauf nicht im

Wege des Verstrichs, ohne Vorbehalt der Genebmigung erfolgt;

Anstellung des Gemeinde-Rechnungsführers und Schriftführers, sowie Be-

stimmung aller Gehaltsbezüge aus Gemeindekassen, Anstellung der Gemeindediener

auf Lebenszeit;
neue Anstalten und Einrichtungen für Gemeindezwecke;

Fesistellung ortögesetzlicher Bestimmungen (Art. 11, 165);

Progeßführung der Gemeinden, Abschluß von Vergleichen;
Aufnahme Nicht-U i in den Bürgerverband, in-

gleichen die Ercheilungdes Chrenbürgerrechteh
geltend gemachte Ansprüche auf den Unterstützungswohnsitz, sowie die Ausstellung

von Bescheinigungen über Wiederaufnahme;

Ablehnung der Wahl zu einem Mitglicde des Gemeindevorstandes oder Gemeime=

rathes, sowic Austritt aus einem bereits angetretenen Gemeindcamte vor Ablauf

der Zeit, für welche die Wahl getroffen war;

Vorstellungen, welche gegen Versügungen des Gemeinvevorstandes wegen ver-

weigerten Aufenthaltes al5 Schutzgenosse, wegen versagter Aufnahme eines

Unterstützungswohnsitz-Berechtigten in den Bürgerverband, wegen Umlegung der
r*“
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Gemeindelasten, sowie wegen Verwaltung des Gemeindevermögend an den Ge-

meinderath gelangen;
20) Wahl des Gemeindevorstandes und der Bezirksvorsleher.

Art. 97.

Dem Gemeinderathe sleht das Recht der Beschwerdeführung gegen Gemeindebeamte und

Diener zu. Ihm gebührt die Kontrolirung der ganzen Gemeindeverwaltung, zu welchem

Behuse er die Befugniß hat, sich durch Einsicht der Acten und Rechnungen oder durch Er-

nennung von Ausschüssen aus seiner Mitte, oder durch Auskunftserbittung von dem

Gemeindevorstande Ueberzeugung über die Ausführung seiner Beschlüsse, die gehörige Ver-

wendung der Gemeindeeinnahmen und die Einhaltung der fesigestellten Voranschläge zu

verschaffen.
Art. 98.

Der Gemeinderath ist verbunden, sein Gutachten über alle Gegenstände abzugeben,

welche ihm zu dicsem Zwecke durch die Aufsichtsbehörden vorgelegt werden.

Art. 99.

Die Mltglieder des Gemeinderaths sind an keine Instruktion ihrer Wahler gebunden.

Art. 100.

Der Gemeinderath ist berechtigt, Gegenstände von besonderer Wichtigkeit vor der Be-

schlußfassung hierüber zur Kenntniß der Gemeinde zu bringen und dic zu fassenden Beschlüsse

im Entwurfe vorzulegen, damit es jedem Bürger möglich sei, Erinnerungen innerhalb einer

zu bestimmenden Frist bei dem Gemeindevorslande oder einem dazu besonders Beauftragten

einzureichen, welche dann bei der Beschlußfassung in Erwägung zu ziehen sind.

Art. 101.

Die Mitglieder des Gemeinderathes erhalten, wenn nicht durch Orts-Statut etwas

Andereß festgesetzt wird, keine Besoldung, können aber die Vergütung nothwendiger baarer

Auslagen für das Gemeindeamt in Anspruch nehmen.

hb. Des Gemeindevorslandes.

Art. 102.

Der Gemeindevorstand steht an der Spitze der Gemeindeverwaltung; er ist berufen, für

die Bekanntmachung und Ausführung der die Gemeindeversammlung betreffenden Gesetze und

Verordnungen, sowie der Beschlüsse der ihm vorgesetzten Bebörden, zu sorgen, die unmittel-
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bare Leitung aller Verwaltungsgeschäfte zu führen, die Beschlüsse des Gemeinderathes oder

der Gemeindeversammlung vorzubereiten und zur Ausführung zu bringen, die Gemeime-

anslalten und Stistungen, sowie das Gemeindevermögen zu verwalten, bezüglich die dazu be-

siellten besonderen Beamten zu beaufsichtigen und letztere zu instruiren, die Gemeinde nach

außen zu vertreten und ihre Rechte zu wahren, mit Behörden und Privatpersonen im Namen

der Gemeinde zu verhameln, den Schrifteuwechsel für dieselbe zu führen, die Urkunden und

Alten der Gemeinde aufzubewahren, die Gemeindcabgaben nach den Gesetzen oder Beschlüssen

zu vertheilen und deren Beitreibung im Exekutionswege anzuownen.

Die Fassung selosiständiger Beschlüsse steht dem Gemeindevorstande insoweit zu, als

diese zur Ausführung gefaßter Beschlüsse des Gemeinderathes, zur Anwendung der Gesetze

und Orts-Statuten gehören. — Insbesondere verfügt er die Aufnahme Unterslützungs-

wohnsitz-Vercchtigter in den Bürgerverbam (Art. 31), fertigt die Genehmigung zum zeit-

weiligen Aufenthalte für Schutzgenossen aus (Art. 39) und vollzieht die Verpflichtung neu

eintretender Bürger (Art. 36).
Art. 103.

Der Gemeindevorstand bat am Jahresschlusse dem Gemeinderatbe auf dessen Verlangen

einen vollständigen Bericht über die Verwaltung und den Stand der Gemeindeangelegenheiten

in öffcutlicher Sihung zu erslanen.
Art. 104.

Der Gemeindevorstand, bezüglich Bürgermeister, ist Syndikus der Gemeinde, mit der

Besugnis, in Prozessen einen Amvalt anzunehmen.

Art. 105.

Der Gemeindevorstand hat die gesammte Sicherheits-, Ordnungs-, Sitten-, Gesindc-,

Bau--, Feucr= und Hawels-Polizei in der Gemeinde und deren Bezirke zu handhaben.

Ebenso sieht ihm die Gewerbe-Polizei zu, soweit nicht die Ministerial-Verfügung vom

10. Februar 1870, das Gesetz vom 27. Oktober 1870, die Ausführung der Gewerbe-Orb-

nung betreffend und die landeöherrliche Verordnung zu Ausführung des §. 155 al. 2 der

Bundes-Gewerbe-Ordnung vom 27. October 1870 Ausnahmen festsetzen. Bezüglich der

Strom- und Wasser-Polizei richtet sich die Competenz des Gemeindevorstandes nach den

Bestimmungen des Gesetzes, betreffend die Benuhung des Wassers und den Schuß gegen

dasselbe vom 6. April 1872. Die Grenzen zwischen der von dem Gemeinvevorstande zu

handhabenden Orts-Polizei und der den Staatsbehörden zustehenden allgemeinen Lamdes-

Polizei sind nach dem Gesetze zu beurtheilen.

MRücksichtlich der Baupolizei kommen hierbei bis auf Weiteres die Verordnungen vom

16. October 1854 und 2. Februar 1856, die Baupolizeiordnung für die Stadt Gera vom

I. Mai 1867 und die Bekanntmachung von demselben Datum zur Anwendung.
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Art. 106.

Der Gemeindevorstand ist dasjenige Organ der Gemeinde, dessen sich die e
bei Ausübung der Regierungsrechte in den Gemeinden bedienen dürfen. (Art. 16.

Derselbe ist verpflichter, alle Anträge, welche Gemeindeangebörige bei der Staats-

Regierung slellen wollen, auf- und anzunehmen, auch soweit, als es nöthig, zur Beschluß-

fassung vorzubereiten. Gesuche um Erlaß oder Stundung von Staatsgefällen hat er auf-

zunebmen, und zur Beschlußnahme der zuständigen Behörde vorzuberciten.

Art. 107.

Dem Gemeindevorstand steht die Disciplinargewalt über die Unterbeamten und Diener

der Gemeinde zu.

Art. 108.

Er hat die Befugniß, die Leistung gesorderter Gemeindedienste mit Androhung einer

Gemeindebuße bis zu 6 Mark oder im Nichtzahlungsfalle verhältnißmäßige Haft aufzugeben.

Bei nicht erfolgender Zablung tritt das am Schlusse des Al. 1 Art. 11 georducie Ver-

fahren ein.
Art. 109.

Derjelbe leitet, insoweit nicht die Gemieinde einem Gesammt· Armenverband angehört,

dad Armenwesen nach Vefinden unter Mitwirkung einer dazu ernannten besonderen Kom-

mission nach den Bestimmungen der §§. 2 bis 5 deß Ausführungsgesetzes vom 21. Juni

1671 zum Bund##sgesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870.

Art. 110.

Dem Gemeindevorstande liegt die besondere Aufsicht auf das Gemeindekassen= und

Rechnungswesen ob. Er weiset die Gemeinde-Rechnungbelege zur Zahlung an, sieht auf

pünktliche Legung der Rechnungen und prüft in jedem Jahre umer Zuziehung einiger von

dem Gemeinderathe dazu bestimmter Mitglieoer desselben mehrmals den Kassehausbalt.

Ar#. 111

Hat der Gemeinderath oder die Gemeindeversammlung einen Beschluß gefaßt, welcher

nach der Ueberzeugung des Gemeindevorftandes die Befugnisse derselben überschreiter, oder

die Verfassung des Staates und der Gesehze verletzt, so ist derselbe verpflichtet, die Aus-

fübrung des Beschlusses zu versagen, bat aber alsdann sofort die Entscheidung der Aufsichts-

behörde einzuholen, welche längstens binnen 4 Wochen ertbeilt werden muß.
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Art. 112.

Die Bezirksvorsteher haben dem Gemeindevorstande bei Vollziehung der Anordnungen

desselben an die Hand zu geben und ihn in allen Gemeindcangelegenheiten, insbesondere bei

Verwaltung des Gemeindevermögens und der Gemeindeanstalten, nach seiner Auweisung

zu unterslützen.
Att. 113.

Der Gemeinderechnungsführer ist verbunden, dem Gemeindevorslande und den etwa bei-

gegebenen Abgeordneken des Gemeinderathes jederzeit auf Verlangen die das Rechnungs-

wesen betreffenden Acten, Bücher nnd sonstigen Papiere zur Einsicht vorzulegen sowie son-

slige begebrte Anskunft zu entheilen und die Kasse zur Prüfung zu öffnen. Im Uebrigen

diencn ihm die empfangenen besonderen Instructionen zur Nachachtung.

Art. 1I14.

Der Schriftführer hat die Schrift= und Actenführung, sowic die ihm sonst überwiesenen

Erpchitionsgeschäfte bei dem Vorstande nach dessen Anleitung zu besorgen. Er ist auf die

Michtigkeit seiner Niederschristen zu verpflichten.

Art. 115.

Der Bürgermeister, der Rechnungsführer und der Schriftführer, sowie das Diener-

personal haben Anspruch auf eine den Verhältuissen der Gemeinde emsprechende Besoldung,

deren Feststellung dem Gemeinverathe, bezüglich der Gemeindeversammlung, zusteht. Sollre

diese Feststellung nicht oder unverhältnißmäßig bewirkt werden, so kann die Aufücchtsbehörde

solche vornehmen, bezüglich berichtigen. Den Bezirksvorstehern stehr ein solcher Anspruch

nicht zu, doch bleibt den Gemeinden, in welchen von denselben umfänglichere Leistungen

verlangt werden, überlassen, denselben angemessene Vergütung dafür zu berwilligen.

(. Geschäftsgang bei den Gemeinvebehörden.

aa. Bei dem Gemeinderathe.

Art. 116.

Der Gemeinderath wählt jährlich einen Vorsihenden und einen Siellvertteter in ge-

trennten Wahlgängen und mit schriftlichen Abstimmungen. — Er versammelt sich, so oft

c seine Geschäfte erfordern.
Art. 117.

4 Die Zusommenberufung des Gemeindrathes geschieht durch den Vorsitzenden. Sie muß

ersolgen, sobald es von einem Viertel der Mitglieder besselben oder, wo deren weniger
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als Fwôlf vorbanden sind, von mindestens drei derselben, oder vom Gemeindevorstande ge-

fordert wird.

Art. 118.

Der Gemeindevorstand muß zu allen Versammlungen des Gemeinderathes eingeladen

werden. Lehterer fann verlangen, daß der Gemeindevorstand anwesend sei. Die Bezirks-

vorsteher werden ebenfalls zur Siyung eingeladen.

Art. 119.

Die Art und Weise der Zusammenberufung wird ein für allemal vom Gemeinderathe

fesigesteltt. Mit Ausnahme dringender Fällc erfolgt diese mindestens 2 Tage vorher; es
können aber auch regelmäßige Sitzungstage festgestellt werden.

Die Angabe der Gegenslände, worüber beratben werden soll, erfolgt in gewöhnlichen

Fällen 2 Tage vor der Sitzung.

Art. 120.

Der Gemeinderath kann nicht beschlichen, wenn nicht mindestens 2 Dritteheile seiner

Mitglieder amvesend sind. Eine Ausnahme hiervon findet statt, wenn der Gemeindrath zum

zweiten Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammenberufen, aber dennoch nicht

in genügender Anzahl erschienen ist. Bei der zweiten Zusammenberufung muß auf diese

Bestimmung ausorücklich hingewiesen werden.
Eine fernere Ausnahme findet bel Gegenständen statt, die durchaus kelnen Aufschub leioen.

In diesen Fällen fassen die Erschienenen einen Beschluß, der in nächsler ordentlicher

Sihung behufs der Kenmmißnahme Seitens der früber Nichterschienenen vorgelegt wird.

Der Vorsitzende ist befugt, gegen ordnungsmäßig zur Sitzung eingeladene, jedoch ohne

genügende Entschuloigung auöUgebliebene Mitglieder des Gemeinderathes mit Ordnungsstrafen

bis zu 3 Mark vorzugehen.

Ar#. 121.

Ausnahmsweise ist in einfachen und eiligen Angelegenbeiten eine schriftliche Abstimmung

durch Zirkular zulässig. Der auf diese Weise gefaßte Beschluß muß in der nächsten Sihung.

bekannt gemacht werden.

Dem Gemeindevorstande steht das Recht zu, die Ausführung eines solchen Beschlusses

zu verschieben und auf mündliche Berathung anzutragen.

Art. 122.

Die Beschlüsse werden nach Stimmenmebrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit muß in

einer weiteren Sitzung eine nochmalige Berathung und Abstimmung erfolgen, und wenn

auch hierbei sich Stimmengleichheit ergiebt, so gilt die Frage als verneint. Kein Mitglied
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des Gemeinderathes darf sich ohne triftige Gründe seiner Stimme enthalten. Die Gnt-

scheidung über die Triftigkeit der Gründe stebt dem Gemeinderatbe zu.

Art. 123.

Wer bei einer Angelegenheit unmittelbaren Vortheil oder Nachtheil zu erwarten hat,

darf der Verhamlung darüber nicht beiwohnen. Kann wegen dieser Ausschließung eine be-

schlußfähige Versammlung nicht gehalten werden, so ist die Entscheidung der Gemeinde-

versammlung zu überlassen.

Art. 124.

Die Sitzungen des GemeinderatheS sim öffemlich, wenn derselbe nicht beschließt, aus

besonderen Gründen eine Ausnahme eintreten zu lassen.

Der Antrag auf geheime Sitzung kann vom Gemeindevorstande oder von einem Dritt-

theile der anwesenden Mitglieder des Gemeinderathes geslellt werden; die Berathung und

Beschlußfassung hierüber muß in geheimer Sitzung erfolgen.
Die Sitzungen sind in geeigneter Weise zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. Vor

dem Sitzungslokale oder in demselben ist in der Regel das Verzeichniß der zur Beratbung

vorliegenden Gegenstände anzuschlagen.

Art. 125.

Der Vorsitzende vertheilt die Geschäfte und bestellt für die einzelnen Gegenstände die

Reserenten. Er leitet die Verhamlungen, eröffnet und schließt die Sitzungen und hamhabt

die Ordnung in der Versammlung. Er hat das Recht, jede Person aus dem Situngs-

zimmer emfernen zu lassen, welche öffentlich Zeichen des Beifalles oder des Mißfallens

giebt, oder sonstige Unruhe verursacht.

Art. 126.

Die Beschlüsse des Gemeinderathes und die Namen der dabei auwesend gewesenen

Mitglieder sind in ein besonderes Buch einzutragen. Die Protokolle müssen nach vorheriger

Vorlesung und Genehmigung vor dem Schlusse der Sitzung mindestens vom Vorsitzenden

und Schriftführer unterzeichuct werden. Die Protokoll. Führung wird von einem durch den

Gemeinderath gewählten Schriftführer besorgt. Beschlüsse, welche eine Thätigkeit des Ge-

meindevorstandes zur Folge haben müssen, sind diesem alsbald mitzutheilen.

Art. 127.

Dem Gemeinerathe bleibt überlassen, die näheren Bestimmungen des Geschäftsganges

in einer besonderen Geschäftsordnung zu ertheilen.
7
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bb. Bei dem Gemeindevorstand.

Art. 128.

In allen Gemeinden, in welchen der Gemeindevorstand aus einem Kollegium besteht,

besorgt dieses die Geschäfte der Gemeinde nach einer mit dem Gemeinderathe zu verein-

barenden Geschäftsordnung. Dem Bürgermeister gebührt die Leitung und Vertheilung der

einzelnen Geschäfte, sowie die entschridende Stimme bei vorkommender Stimmengleichheit.

Dem Bürgermeister liegt die Wahrnehmung aller Geschäfte der Gemcindeverwaltung

im Allgemeinen ob, insbesondere gebührt ihm die Aussicht über alle Gemeindeanstalten,

über den Kassen= und Rechnungsdienst, über die Unterbeamten und Diener, sowie über die

Polizei-Verwaltung. Nicht minder liegt ihm vorzugsweise die nächste Aufsicht über die

Verwaltung der Gemeindegüter und wirthschaftlichen Anstalten, über die Gemeindewaldungen

und deren Kultur, über die richtige Verwerthung ihrer Nutzungen, über die Baumpflan-

zungen und Obstanlagen, sowie über das gesammte Bamvesen, mit Einschluß der Brücken,

Wege und Stege, des Pflasters, sowie der Brunnen und Wasserleitungen ob. Derselbe

ist für eine schleunige, zweckmäßige und möglichst billige Ausführung der in dieser Be-

zichung gefaßten Beschlüsse insbesondere verantwortlich. In den Gemcinden, in welchen

ein Schriftführer für den Gemeindevorstand nicht angestellt ist, besorgt der Bürgermeister

die Schrift= und Aktenführung. Sämmtliche Urkunden des Gemeindevorstandes werden im

Konzept von den Mitgliedern des Gemeindevorslandes gczeichnet, in der Reinschrift aber

vom Bürgermeister unterschrieben. Kauf= und VWeräußerungs-, sowie Schuld-Urkunden

müssen vom Vorsitzenden des Gemeinderaths oder der Gemeindeversammlung im Konzept

mit gezeichnet und in der Reinschrift unter Beidrückung des Gemeindesiegels mit unter-

schrieben werden. Ist eine besondere Genehmigung zur Gültigkeit des Rechtsgeschäffes er-

forderlich, so ist diese der Urkunde beizufügen.

Art. 129.

In allen Gemeinden, in welchen ein Bürgermeister und ein Stellvertreter den Ge-

meindevorstand bilden, hat der Erstere alle Geschäfte det Gemeindevorslandes zu besorgen.

Der Letztere hat denselben bei Geschäftsanhäufungen zu unterstügen und in Verhinderungs-

fällen ganz zu vertreten.
Art. 130.

Sowohl zu dauernder Verwaltung einzelner Geschäftszweige, als zur Erledigung ein-

zelner bestimmiter Angelegenheiten können auf Beschluß des Gemeindcrathes besondere Kom-

missionen gebildet werden, welche dem Gemeindevorstande unter dessen Leitung an die Hand

gehen. Die dazu bestimmten Mitglicder aus dem Gemeinderathe wählt dieser, die übrigen

Mitglieder der Vorstand.
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5. Von den Gemeindelasten.

a. Allgemeine Grumsätze.

Art. 131.

Die Bedürfnisse der Gemeinde sind zunächst durch den Abwurf desjenigen Gemeinde-

vermögens, welches schon biöher lediglich zu Deckung von Gemeindeausgaben bestimmt war

um vdurch die für besondere Einrichtungen vorhandenen Stiftungen und Fonos zu bestreiten.

Art. 132.

Sind diese Einkünfte nicht zureichend und es ist Gemeindevermögen vorhanden, welches

nach dem bisberigen Ortsgebrauche dem Nuhungsrechte einzelner Gemeindeangehörigen oder

einzelner Klassen derselben umterworfen ist (Gemeindevermögen im engeren Sinne, Bürger-

mmd Nachbawwermögen), so sind in der Negel zunächst diese Nutungen gegen den Wegfall

der etwaigen Gegenleistungen nach Maßgabe des Bedarfs, ganz oder theilweise zurückzuziehen

und zu dem zu deckenden Gemeindezwecke zu verwenden.

Ist jedoch das Recht auf jene Nutzungen als Zubehör eines Grundstücks zu betrachten,

oder gründet es sich auf einen privatrechtlichen Titel, so sind dieselben der Jurückziehung

und Verwendung zu allgemeinen Gemeindezwecken nicht unterworsen.

Als ein priratrechtlicher Titel ist aber nicht zu betrachten, wenn das Nutzungsrecht

lediglich als Ausfluß des Bürgerrechtes anzusehen ist, mag auch dafür ein besonderes Ein-

kaufsgeld zu entrichten gewesen sein.

Art. 133.

Wo Leistungen zu gewissen Zwecken, die an sich als Gemeindezwecke zu betrachten sind,

zeither nur gewissen Klassen von Gemeindemitglicdern, oder einzelnen auf Grum speziellen

Rechtstitels obgelegen haben, da hat es auch fernerhin bei dieser Verpflichtung zu bewenden.

Ebenso sind alle Leistungen, die nur den Vortheil einzelner Klassen oder mehrerer derselben

bezwecken, von diesen allein zu bestreiten.

Art. 131.

Können Gemeindebedürfnisse durch den Abwurf des Gemeindevermögens, aus den für

besondere Einrichtungen vorhandenen Stiftungen und Fonds oder aus andern regelmäßigen

Einnahmegquellen oder durch die besonderen Leistungsverpflichtungen Einzelner nicht gedeckt

werden, so sind dieselben, wenn sie zur Erreichung des Gemeindezweckes als nothwendig an-

gesehen werden müssen, durch Gemeindeleislungen aufzubringen.
1-
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Art. 135.

Die Aufnahme neuer Schulden zur Befriedigung von Gemeindebedürfnissen ist austatt

der Aufbringung durch Gemeinanlagen nur in außerordentlichen, besonders dringenden

Fällen geslattet und es muß zugleich eine Verzinsg= und Tilgungsrente festgestellt werden,

welche letztere mindestens Ein Prozent des aufzunehmenden Kapitals zu betragen hat.

Art. 136.

Für Gemeindeschulden und überhaupt für alle Verbindlichkeiten der Gemeinde haftet

zunächst das Gemeindevermögen, welches nach Art. 131 u. 132 deren Benutzung unter-

worfen ist, und bei Unzulänglichkeit desselben haften diejenigen, welche zu den Gemeindelasten

beizmragen schuldig sind, nach Verhälmiß ihrer Beitragspflicht im einzelnen Falle. Der
Gläubiger ist berechtigt, die Einziehung bestehender Natural-Nutzungen, sowie die Aus-

schreibung und Beitreibung von Gemeindeanlagen zum Zwecke der Tilgung seiner Forderung

zu verlangen.

Neu eintretende Gemeindemitglieder sind zur Verzinsung und Tilgung der bei ihrem

Eintriue schon vorhandenen Schulden ebenfalls beizmragen verbunden, wogegen den aus-

scheidenden Gemeindemitglichern die Gewährung einer Abfindung für die bei ihrem Austritie

vorhandenen Gemeindeschulden nicht obliegt.
Schulden, welche von der Gemeinde nicht zur Erfüllung eigener Verpflichtungen,

sondern lediglich für einzelne Gemeindeangehörige oder einzelne Klassen derselben bewirkt
worden sind, z. B. bei der Ablösung grundherrlicher Lasten durch die Gemeinde für die

Pflichtigen, bei Prozeßführung der Gemeime für einzelne Einwohnerklassen 2c. haften nur

auf den Betheiligten und sind andere oder nen eintretende Gemeindeglicher nur dann zur

Verzinsung und Tilgung dieser Schulden beizutragen verpflichtet, wenn dieselben als Rechts-

nachfolger der Betheiligten zu betrachten oder in die betreffende Klasse eingetreten sind.

Art. 137.

Unier der Voraussetzung, daß Darlehne rechtsgültig ausgenommen worden sind, bedarf

es zur Begründung der Forderung gegen eine Gemeinde keines Beweises über die Verwendung

in ihren Nutzen, sobald das Darlehn an den zum Empfange bercchtigten Rechnungsführer

ausgezahlt worden ist.

b. Von der Vertheilung der Gemeindelasten.

Art. 138.

Die Verpflichtung zur Entrichtung der bis zu Einführung der Gemeindcordnung be-

standenen dinglichen Kommunalabgaben, Schoß, Erbzins und dergl. bleibt unverändert.
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Reichen diese zur Deckung der Gemeindebedürfnisse nicht aus, so ist eine neue Besteuerung

entweder nach dem Einkommen oder nach Maßgabe der direkten Staatssteuern einzufuhren.

Die Gemeindelasten, d. h. diejenigen Leistungen, welche zur Erreichung des Zweckes

der Gemeinde und zu Erfüllung ihrer Verbiwolichkeiten der Gesammtheit der Gemeime--

angehörigen obliegen, werden mit Ausschluß der persönlichen Dienste (worüber unten das

Nähere bestimmt ist) von sämmtlichen Bürgern, Eimvohnern und Flurgenossen durch Ge-

meindeanlagen ausgebracht.
Beitragspflichtig sind auch alle Personen, welche, ohne sich im Gemeindebezirke wesent-

lich aufzuhalten, in demselben ein Gewerbe betreiben oder einen Nahrungserwerb haben,

soweir ihnen ein Einkommen aus diesen Quellen zufließt, ferner Vereine, Erwerbs-=

gesellschafren, Eisenbahnen und juristische Personen, die im Gemeindebezirk irgend ein Ein-

kommen haben.

Zu den Gemeindelasten gehören insbesondere die Ausgaben für die Gemeindeverwaltung

im Allgemeinen, namentlich für die Gehalte der Gemeindebeamten, für die Polizeiverwaltung,

die Sicherheits- und Gesundheits-Anstalten, den Armenverband, für Herstellung und Unter-

haltung der Ortsverbindungswege, mit Einschluß der Brücken und Stege im Orte selbst,

für öffemliche Brunnen un Wasserleitungen für den Ort, für Straßenbeleuchtung, für

Feuerlöschanstalten 2c., für Dienstverrichzungen im Interesse des Orts, für Wachdienste

und dergl. mehr.

Die zur Erhaltung und Verbesserung des Gemeinderermögens erforderlichen Kosten ge-

hören mit hierher, wenn dasselbe zu Zwecken der allgemeinen Verwaltung bestimmt ist, oder

dessen Abwurf hierzu verwendet wird. Wenn jedoch einzelne Gemeindeglieder oder einzelne

Klassen derselben, oder die Ortsbewohner allcin Gemeindevermögen im Genusse haben oder

Vortheil daraus ziehen, so haben diese Berechtigten die fraglichen Kosten nach Verhältmiß

des Genusses oder Wortheils zu tragen.

Art. 139.

Das Einkommen wird ebensowohl nach dem Grundbesitze, als nach den Erwerbs= und

sonstigen Vermögensverhältnissen der Betreffenden bemessen.

Bei Flurgenossen richtet sich die Beurtheilung des Einkommens nur nach dem VWerhält-

nisse ihres Grundbesitzes im Gemeindebezirke; in Ansehung der Gemeindeangehörigen,

Schutzgenossen und übrigen Beitragspflichtigen ist aber das Grundeigenthum und das dem

Grundeigenthume rechtlich gleichgeachtete Vermögen, welches dieselben in fremden Gemeinde-
bezirken besihzen, bei Bemessung ihres Einkommens außer Berracht zu lassen.

Art. 140.

In der Megel ist die Besleuerung nach Maßgabe der direkten Staatsstenern einzurichten,
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insofern nicht durch Ortsstatut eine Abgabe vom Einkommen eingeführt wird. In letzterem

Falle ist das Geschäft der Abschätzung bezüglich der Aufstellung des Heberegisters, vom Ge-

meinderath, insoweit dies nicht durch Ortsstatut in anderer Wiise gercgelt ist oder noch ge-

regelt wird, zu besorgen.

Art. 141.

Gemeinden, bei denen ein Vertheilungsfuß für die Gemeinvelasten nach dem Maßstabe

des Einkommens bereits besteht, dürfen denselben, sofern er alle Ganungen der Art. 138

bezeichucten Gemeindelasten umfaßt, oder denselben sich anpassen läßt, auch fernerhin bei-

behalten, doch sind die desfallsigen Bestimmungen jedenfalls durch Ortsstatur noch besonders

festzusicllen.

Art. 142.

Die etwaige Vertheilung von Gemeinde-Nutzungen unter die Gemeimeangehörigen ist

nach demselben Verhälmmiß zu bewirken, in welchem die Empfänger zu den Gemeindelasten

beitragen.

Art. 143.

Solche Veränderungen im Gemeindehaushalte, oder solche neue Einrichtungen und Unter-

nehmungen in der Gemeinde, welche mittelbar oder unmittelbar die Ausschreibung von Ge-

meindeanlagen oder eine Erhöhung der bereits ausgeschriebenen nach sich ziehen, müssen, um

techtsverbindlich zu werden, dann den Beitragspflichtigen zur Beschlußfassung und Ge-

nehmigung vorgelegt werden, wenn aus deren Mitte ein Antrag darauf gestellt wird.

Dieser Antrag muß spätestens 10 Tage nach dem Beschlusse der Gemeindeversammlung

resp. des Gemeinderathes bei Verlust desselben bei dem Gemeindevorstand schriftlich gestellt

werden, und von dem 4. Theil der Beitragspflichtigen unterstützt sein.

Bei der Abstimmung der Betragspflichtigen ist die Mehrheit aber nicht nach der Zahl

derselben, sondern nach dem Gesammtbetrage der Beiträge zu bemessen; auf dieselbe Weise

ist der 4. Theil der zur Unterslützung des Antrags erlangten Beitragspflichtigen zu berechnen.

Gemeindebeschlüsse dieser Art sind vor ihrer Ansführung in ortsüblicher Weise bekannt

zu machen.

Der bei denselben überstimmten Minderheit steht binnen 10 Tagen, von der Bekannt-

machung an gerechuct, Berufung auf die Entscheidung der Aussichtsbehörde zu.

Gegen diese letztere ist jedem Betheiligten Berufung an die Rekuröinstanz binnen 10

Tagen, von der Eröffnung an gerechnet, gestattet.

Die angerufenen Behörden haben bei ihren Entscheidungen hauptsächlich die Noth-

wendigkeit oder Zweckmäßigkeit des in Frage stehenden Gemeindebeschlusses zu berücksichtigen.
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Zu Unternehmungen, welche eine Vertheilung des von demselben zu erwartenden Ge-

winnes an die beitragspflichtigen Gemeinde-Angehörigen zum Zwecke haben, ist die Aus-

schreibung von Gemeindeanlagen unzulässig.

Die Flurgenossen sind zur Theilnahme an der Abstimmung über derartige Angelegen-

heiten berechtigt, sie sind jedoch verbunden, einen Bevollmächtigten aus der Gemeinde zu er.

nennen, welcher sie in allen Gemeindcangelegenheiten, auch vor Gericht, zu vertreten und die

Gemeindelasten für sie zu berichtigen hat.

Art. 144.

Diejenigen Ausgaben, welche zunächst und hauptsächlich den Nuhen der Besitzer von

im Gemeindebezirke liegenden Grundslücken an Aeckern, Wiesen, Waldungen rc. bezwecken,

zu welchen unter andern die Kosten zur Herstellung und Unterhaltung der Feldwege mit

dazu gehörigen Brücken und Stegen, der Markungsgrenzen, Entwässerungsanstalten, Ab-

zugsgräben rc., für Flurschützen, Hirten rc. gehören, sind auf die Betheiligten bezüglich die

Besiper der betheiligten Grundstücke nach Verhältniß derselben resp. der von denselben zu

entrichtenden dirccten Staatssteuern, oder nach Verhältniß des Vortheils zu verhheilen.

In der Regel sind dergleichen Ausgaben durch Umlagen zu decken.

Art. 145.

Einrichtungen der Art, wie sie der vorflehende Artikel im Auge hat, können von der

Gemeindebehörde nur dann mit verbindender Kraft für die Betheiligten und mit dem Er-

folge, die Kosten don denselben erheben zu können, beschlossen und ausgeführt werden, wenn

ihre Nothwendigkeit auch im offentlichen Interesse begründet ist, die Betheiligten darüber

gehört worden sind, und sich mehr als die Hälfte derselben dafür ausgesprochen hat. Diese

Mehrheit wird nicht nach der Zahl der Betheiligten berechnet, sondern nach Verhältniß des

zu leistenden Beitrags bemessen.

Wenn durch solche Einrichtungen ein bloßes Privat-Intexesse befördert wird, so hat

in Ermangelung besonderer gesetzlicher Bestimmungen die Gemeindebehörde nur vermittelnd

einzuschreiten und mit Zustimmung der Betheiligten zu haudeln.

Art. 146.

Iwdirekte Auflagen, soweit sic nicht schon bei Publikation dieses Gesetzes bestehen,
dürfen nur mit Genehmigung des Ministeriums, Abtheilung für das Innere, eingeführt
werden.

Art. 147.

Personliche Dienstleistungen zum Schute in Unglücksfällen, sowie zur Ausrechthaltung
der Sicherheit und geseylichen Ordnung, sind die Ortsbewohner zu leisten verpflichtet. Diese
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Dienste sind, wo nicht ein gleichzeitiges Zusammenwirken Aller erfordert wird, der Reibe

nach zu leisten. Wenn zur Befriedigung der in den obigen Klassen angeführten Bedürf-

nisse Geldbeiträge ausgeschriecben sind, der Zweck aber nur durch Dienstleistungen erreicht

werden kann, so kann die Gemeine die den Geldbeiträgen entsprechenden Dienstleistungen

fordern.

Die Vertheilung vorkommender Hand= und Spanmienste zur Leistung der Gemeinde-

arbeiten bleibt in der Regel der Bestimmung der Gemeinde überlassen.

Im Zweifel und wenn nicht besondere Geseze etwas Anderes anordnen, gilt als Regel:

1) Hamdienste sind von allen selbstständigen Gemeindeaugebörigen und Schuthgenossen

zu leisten.

Spanwienste werden von den Spannvieh haltenden Leistungspflichtigen nach

Verhältniß der Spannkraft geleistet. Die Feststellung des Verhälmisses zwischen

den verschiedenen Arten Spannvieh bleibt der Bestimmung der Gemeinden nach

örllichen Verhältnissen überlassen.

Werden gleigzeitig Spam= und Hamddienste ausgeschrieben, so gilt ein Tag

Spanndienst gleich vier Tagen Handdienst. Werden nur Hamdienste aus-

geschrieben, so sind auch diejenigen mit heranzuziehen, welche Spanwieh halten.
Stellvertretung bei den Gemeindediensten ist, wenn nicht die persönliche Gegen-

wart, wie z. B. bei den Löschanstalten, zu Erreichung des Zwecks durchaus er-

forderlich ist, zulässig, sie muß jedoch für die zu verrichtende Arbeit vollkommen

tüchtig sein. Auch ist es gestattet, für Spann= und Handdienste im einzelnen

Falle bestimmte Geldsummen festzusetzen.

Art. 148.

Befreiungen von der Beitragspflicht zu den Gemeindelasten, mögen diese durch Geld-

umlagen oder Naturaldienste aufgebracht werden, finden nur in folgenden Fällen Statt.

Von allen direkten Gemeindeanlagen sind vollständig befreit:

die serwisberechtigten Militairpersonen des activen Dienststandes, sowohl hin-

sichtlich ibres dienstlichen als sonstigen Einkommens; nur zu den auf den Grund-

besitz oder das stehende Gewerbe, oder auf das aus diesen Quellen fließende

Einkommen gelegten Kommunallasten müssen auch sie beitragen, wenn sie in

dem Gemeindebezirke Grunvbesitz baben oder ein stehendes Gewerbe betreiben.

Militairärzte genießen rücksichtlich ihres Einkommens aus einer Civilpraris

die Befreiung nicht.
Von den Gemeindediensten, die ihrer Natur nach nur von den Verpflichtcten in

Person geleistet werden können, sind nur die in aktiven Staats= und Militärdienst stehenden

Personen befreit.

d —

-

—
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Eine dingliche Befreinng genießen:
1) die dem Reichs= oder Staats-Fiskus gehörigen, zum offentlichen Dienste un-

mittelbar bestimmten Grundstücke und Anlagen, einschlüssig der Gebäulichkeiten;

2) die Grundstücke der Kirche und Schule, soweit nicht Markungölasten in Frage

kommen.

Leistungspflichtige von einem böhern Alter als 60 Jahren sollen von den persönlich

zu leistenden Gemeinde-Handdiensten befreit bleiben. Haben aber diese Personen Angehörige,

welche über sechszehn Jahre alt sind, Dienstboten oder Gewerbsgehülfen, so haben sie diese,

sofern sie diensltanglich sind, zu den zu leistenden Diensten zu stellen.

lie bisberigen Befreiungen außer diesen Fällen sind, soweit sie nicht auf einem be-

sonderen Rechtstittel beruhen, aufgehoben.
Gleichmäßig sind die bisberigen Leistungsverpflichtungen Einzelner oder einzelner Klassen

von Gemeindeangehörigen zu allgemeinen Zwecken der Gemeinden für die Zukunft aufgehoben,

soweit sie nicht auf einem speciellen RechiStitel beruhen.
Neuanziebende sind von den Gemeindelasten befreit, wenn die Dauer ihres Aufenthaltes

den Zeitraum von drei Monaten nicht übersteigt. Uebersteigt die Dauer ihres Aufenthalts

diesen Zeitraum, so sind die Gemeindelasten für den ganzen Zeitraum ihres Aufenthalts zu

berichtigen.

Art. 149.

Sobald Gemeindeumlagen ausgeschrieben werden, sind die Heberollen acht Tage lang

zu Jedermanns Einsicht auszulegen.

Rekurse, welche gegen Ansätze in den Heberegistern für Kommunalaulagen eingewendet

werden, unterliegen der endgültigen Eutscheidung des Bezirksausschusses, vorbehältlich der

Beschwerde bei dem Ministerium, Abtheilung für das Innere, wenn es sich um Verletzung

einer gesetzlichen Porschrift, nicht um eine Abschätzung bandelt.

Omnungsmäßig ausgeschriebene Umlagen können gleich den Staatssteuern erekutivisch
beigetrieben werden.

6. Von den Voranschlägen der Gemein deeinnabmen und Ausgaben

und von den Gemeinderechnungen.

Ar#. 150.

Der Gemeindevorstand entwirft alljährlich Einnahme= und Ausgabe-Voranschläge für

das nächstsolgeme Kalenderjabr und giebt solche mit den erforderlichen Nachweisungen und

Erläuterungen an den Gemeinderath längstens bis zum erslen November ab.
75
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Art. 151.

Der Gemeinderath legt diese Voranschläge an cinem öffentlichen befannt zu machenden

Orte mindestens acht Tage lang zu Jedermanns Einsicht aus. Jedes Gemeindeglied ist be-

rechtigt, schristliche Erinnerungen hierzu abzugeben, welche bei der Prüfung in Erwägung.

zu ziehen sind.

Art. 152.

Nach Ablauf dieser Frist schreiter der Gemeinderath zur Prüfung und Feütstellung,

welche bis zum 15. Dezember beendigt sein muß.

Art. 153.

Die festgestellten Voranschläge hat sich der Gemeindevorstand zur genauen Richtschnur

dienen zu lassen. Werden Abweichungen nöthig, zeigen sich die Ausgabensätze ungenügend

oder machen sich Ausgaben nothwendig, die nicht vorgesehen sind, so hat der Gemeinde-

vorstand hierzu die Genehmigung des Gemeinderathes zeitig einzuholen.

Art. 154.

Die Rechnungen müssen bis zum 1. Mai des auf das Rechnungsjahr folgenden Jahres

von dem Gemeinderechnungsführer mit vollständigen Belegen an den Gemeindevorstand ab-

gegeben werden. Dieser unterwirft solche einer Vorprüfung und ertheilt dazu die nöthig

erscheinende Erläuterung, insbesondere da, wo Abweichungen vom Voranschlage sich ergeben.

Mit diesen Erlämerungen oder mit der Bemerkung, daß der Vorstand nichts hin-

zuzusetzen habe, werden die Rechnungen an den Gemeinderath abgegeben.

Art. 155.

Der Letztere legt die Rechnungen an einem öffentlich bekannt zu machenden Orte zu

Jedermanns Einsicht mindestens acht Tage lang aus.
Darauf erfolgt die Revision durch den Gemeinderath, welcher zur Vorbereitung derselben

eine Commission oder einen besonderen Rechnungsverständigen wählen kann. Die Er-

innerungen gehen dem Gemeindevorstande zur Beibringung der Beantwortung zu, und nach

deren Vorlage faßt der Gemeinderath die Beschlüsse.

Glaubt der Gemeindevostand oder der Rechnungsführer, sich bei diesen Beschlüssen

nicht beruhigen zu können, so sieht ihm die Berufung an die Aussichtöbehörde zu, die

hierüber eudgültig entscheidet. Wird hiergegen der Rechtsweg betreten, so hat derselbe keine

aufschiebende Wirkung.
Art. 156.

Nach den Beschlüssen über die Revisions-Erinnerungen, bezüglich nach der Entscheidung
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der Aufsichtsbehörde, wird die Rechnung abgeschlossen und justifsicirt. Den Abschluß unter-

zeichnet der Vorsitzende des Gemeinderatbes, bezüglich der Gemeindeversammlung.

Art. 157.

Das Geschäft der Revision und des Abschlusses der Rechnungen muß binnen drei

Monaten von der Zeit an, wo die Rechnungen an den Gemeinderath abgegeben worden

sind, beendigt sein.

Drilter Abschnitt.

Von der Oberaussicht des Staates.

Art. 158.

Das Oberaufsichtsrecht des Staates über bie Verwaliung der Gemeindeaugelegenbeiten

wird bezüglich der Stadrgemeinden zunächst durch das Ministerium, Abtheilung für das Innerc,

ausgeübt.
Art. 159.

Dasselbe erstreckt sich darauf, daß von den Gemeinden und ihren Organen Ueber-

schreitungen ihrer Befugnisse zum Nachtheil des Staates oder zur Beeinträchtigung der

staatsbürgerlichen oder Privat-Rechte Einzelner nicht vorgenommen, daß rücksichtlich der Ver-

waltung der Gemeindeangelegenheiten, insbesondere des Gemeindevermögens und der Orts-

polizei, die Gesete gehörig befolgt und von den Gemeinden die ibnen obliegenden öffemlichen

Verpflichtungen erfüllt werden.
Art. 160.

Das Ministerium, Abtheilung für das Innerc, ist diejenige Behörde, welche über alle

Beschwerden und Berufungen in Gemeindeangelegenhciten, mögen sie gegen Gemeindebeamte

oder gegen Entschließungen der Gemeindebehörden oder der Gemeindeversammlung von Seiten

der Betheiligten erhoben werden, die nächste Giutiheidmng zu ertheilen hat, soweit dieselbe
nicht dem Bezirksausschuß übertragen ist. (Art. 30. 149.)

Art. 161.

Von der Genehmigung des Ministeriums, Abtheilung für das Innere, ist die Gültig-

keit gefaßter Beschüsse der Gemeindeversammlung oder Gemeinderätbe bedingt bei der Wahl

derjenigen Gemeindebeamten, welche nach Inhalt der Gemeindcordnung zugleich als Organe
der Staatsgewalt einzelne Regierungsrechte auszuüben haben. — Ar. 16. — Die Wahl

dieser Veamten umterliegt der Bestätigung, sowohl in Beziehung auf die Formrichtigkeit, als

in Beziehung auf Tüchtigkeit des Gewählten; diese Bestätigung darf aber nur unter Dar-

legung der Gründe versaget werden.
75“
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Art. 162.

Das Ministerium, Abtheilung für das Innerc, ist, um sich die Ueberzeugung zu ver-

schaffen, daß die Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten den Gesetzen gemäß gehandbabt,

der Haushalt ordnungsmäßig geführt und die Obliegenheiten der Gemeinde überall erfüllt

werden, bercchtigt und verpflichict, Nachweisungen über den Haushalr der Gemeinden, nament-

lich über die Einhaltung der Schuldemilgungspläne und der Voranschläge, über Bewirth-

schaftung der Gemeindewaldungen, über die Geschäftsführung der Gemeindevorstände und Ge-

meindcräthe, sowie über die Erfüllung der Gemeindcobliegenheiren zu verlangen.

Ec ist deshalb berechtigt, Acten, Voranschläge, Rechnungen und Protokoll-Bücher ein-

zufordern oder Beauftragte zur Prüsung an Ort und Stelle zu senden und vorgekommene

Gesetzwidrigkeiten und Wernachlässigungen in Erörterung zu zichen.

Wenu in einer Gemeinde die zur Ordnung derselben erforderliche Ausschreibung von

Gemeindcanlagen und die Aufslellung des Heberegisters für die Beiträge zu den Gemeinde-

lasten Anstand findet, so kann bis zur vollständig ordnungsmäßigen Erledigung dieses

Gegenstandes und genügender Einrichtung des Kommunalabgabemvesens das Ministerium,

Abtheilung für das Innere, auf Antrag des dritten Theils der Gemeinverathsmitglieder

dahin Verfügung treffen, daß — insoweit es zur Deckung des Bedarfs der Gemeindekasse

nöthig — für dieselbe Zuschläge zu den Staatssteuern erhoben werden.

Art. 163.

Das Ministerium, Abtheilung für das Innere, hat das Recht, Mitglieder des Ge-

meindevorstandes, welche ihre Pflichten verletzen mit Owungsstrafen bis zu 50 Mark zu

belegen.

Art. 164.

Wenn der Gemeinderath, bezüglich die Gemeindeversammlung, sich weigert, gesetzlich

nothwendige Ausgaben der Gemeinde zu geuehmigen, so ist das Ministerium, Abtheilung

für das Innere, ermächtigt, dieselben von Amtswegen in den Voranschlag einzutragen oder

die außerordentliche Aufbringung anordnen und vollziehen zu lassen.

Wird Seitens der Gemeinde die Voraussetzung der gesehlichen Nothwendigkeit der Aus-

gabe bestritlen, so bleibt ihr gegen die Entscheidung des Ministeriums, Abtheilung für das

Innere, die Berufung an das Gesammt-Ministerium vorbehalten.

Verweigert der Gemeinderath, bezüglich die Gemeindeversammlung, in den ihm oder

ihr übenvicsenen Angelegenheiten Beschlüsse zu fassen, so ist das Ministerium, Abtheilung

für das Innerc, auf vorbergegangene Audrohung berechtigt, anstatt desselben oder derselben

Entscheidung zu ertheilen, welche gleiche Wirksamkeit hat, als wärc sie von dem Gemeinde-

rathe oder der Gemeindeversammlung selbst ausgegangen.
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Art. 165.

Die Oberaussicht des Staates umfaßt die Verwaltung der Gemeindcangelegenheiten

überhaupt. Außer den zu ertheilenden Emscheidungen auf eingehende Berufungen gehören

hierher insbesondere folgende Fälle:
1) Orts. Statmten, Orts-Gesetze (Art. 11.) bedürfen zu ihrem Erlasse der vorher-

gehenden Bestätigung des Ministerimms, Abtheilung für das Innerc. Diese Be-

stätigung darf nur aus bestimmten, der Entscheidung beizufügenden Gründen ver-

sagt werden.

Die Erhebung neuer indirekter Gemeindeabgaben kann nur nach eingebolter

Genehmigung des Ministeriums, Abtheilung für das Innerc, erfolgen. (Art. 146.)

Bei widerholter oder grober Pflichwerletung kann das Ministerium, Abtheilung

für daß Innere; die Mitglieder des Gemeinvevorstandes auf Zeit oder gänzlich

ihrer Dienstverrichtungen eutheben.
Werden von einer Gemeinve die gesetzlich nothwendigen Wahlen verweigert, so

kann das Ministerium, Abtheiltung für das Innere, eine provisorische Ver-

walung der Gemeindeaugelegenheiten anordnen.

Die Bildung neuer und die Abänderung bestehender Gemeinde-Verbände und

Bezirke bedarf der Genehmigung des Ministeriums, Abtheilung für das Innerec.

(Art. 4.)
Die Wabl der Mitglieder, der Gemeindevorslände auf länger als 6 Jahre oder

auf Lebenszeit bedarf der Genehmigung des Ministeriums, Abtheilung für das

Innere. (Art. 85.)

*

—Wx

*
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Art. 166.

Hinsichtlich der Landgemeinden und ihrer Bezirke stchen die nach Inhalt der Ar. 158

bis 164 der Gemeindcordnung dem Ministerium, Abtheilung für das Junerc, zukommenden

Amtzbefugnisse und Obliegenheiten den Landrathsämtern zu. Dieselben haben in den Land-

gemeinden ihres Bezirks die in obigen Gesetzesbestimmungen angeführten Geschäftsangelegen-
heiten (insoweit dies ohne Nachtheil für die Sache thunlich, im Wege mündlicher Ver-

handlung) zu erledigen. Unmittelbare Berichtserstattungen der Vorstände der Land-

gemeinden an das Ministerium, Abtheilung für das Innere, finden nicht statt, vielmehr

haben an dasselbe in Fällen, wo dies wegen wichtiger oder Fveiselhafter Verhälmmisse, oder

vermege besonderer Einrichtungen nothwendig, wie z. B. die Aufnahme von Ausländern,

die Lamrathsämter Bericht zu erstlatten.

Gegen Emscheidungen der Landrathsämter findet Verufung an das Ministerium, Ab-

theilung für das Innerc, statt.

Die in Nrt. 165 der Gemeindcordnung angeführten Gegenstände bleiben der Entscheidung
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des Ministeriums, Abtheilung für das Innere, beziehungsweise der landesherrlichen Ent-

schließung vorbehalten und in allen darauf bezüglichen Angelegenheiten der Landgemeinden

ist von den Landrathzämtern an das Ministerium, Abtheilung für das Innere, Bericht zu

erstatten.

In Gemähheit ihrer Unterordnung unter die Laudrathsämter, sind die Vorstäude der

Laudgemeinden, ohne daß dieselben dadurch übrigens von ihrer selbstständigen Wirksamkeit
für Handhabung der Ortspolizei entbunden werden, berufen und verpflichtet, die polizeilichen

Anordnungen des ihnen vorgesetzten Landraths zu befolgen und zu vollziehen. Die Land-

rathsämter haben, wo dies angemessen erscheint, derartige Versügungen, in geeigneten Fällen

mit Strafandrohungen, zu erlassen und auf deren Ausführung sowie auf die Befolgung der

besteheuden polizeilichen Gesetze und Verordnungen zu halten.

Art. 167.

Soweit nicht Entscheidungen der Aufsichtsbehörde vom Gesetz als endgültige bezeichnet
sind, finder. Rekurs vom Ministerium, Abtheilung für das Innere, an das Gesammt-

Ministerium, von den Landrathsämtern an das Ministerium, Abtheilung für das Innere,

Statt.

Art. 168.

Das Gesammt-Ministerium ist die oberste Dienstbehörde der Gemeindebeamten.

Falls ein Gemeinderath seinen Obliegenheiten nicht nachkommt, kann derselbe durch
landesherrliche Verordnung auf Antrag des Gesammt. Ministeriums unter genauer Angabe

der Gründe aufgelöst werden.

Es ist sodann in der betreffenden Gemeinde eine Neuwahl des gesammten Gemeinde-

raths unter Beobachtung der allgemeinen gesetzlichen Vorschriften zu veranstalten und muß

diese binnen 6 Wochen vom Tage der Auflösung an erfolgen. Bis zu Einführung des

neuen Gemeinderathes ist der Gemeindevorstand verpflichtet, bei allen vorkommenden wich-

tigen und unaufschiebbaren Geschäften die vorläufige Billigung (Antorisation) des Ministe-

riums, Abtheilung für das Innerc, bezichungsweise des ihm vorgeseczten Landrathsamtes
einzuholen, wogegen dem neuen Gemeinderathe die nachträgliche verfassungsmäßige Ge

nehmigung oder Ablehnung vorbehalten bleibt.

Art. 169.

Beschlüsse der Gemeinden oder Gemeindebehörden über die Veräußerung von Gemeinde-

grundbesihungen oder diesen gleichstehenden Gerechtsamen sind, wenn der Werth der zu ver-

äußeruden Gegenstände in Landgemeinden und den Markiflecken und Städten Saalburg,

Wurzbach, Tanna und Hohenleuben 300 Mark oder mehr beträgt, von der Genehmigung

des Bezirksausschusses abhängig. In den Städten Schleiz, Lobenstein und Hirschberg ist,
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wenn der Werth des zu veräußernden Gemeindeguts 1500 Mark oder mehr beträgt, die

Genehmigung des Ministerium#, Abtheilung für das Innere, erforderlich. In der Stadt

Gera ist eine solche Genehmigung von den Gemeindebehörden nur dann von dem Ministerium,

Abtbeilung für das Innerc, einzuholen, wenn der zu veräußernde Gegenstand einen Werth

15,000 Mark oder mehr hat. Gegen Versagung dieser Genehmigung können die Landge-

meinden und die Markiflecken und Städte Saalburg, Wurzbach, Tanna und Hohenleuben

Nekurs an das Minislerium, Abtheilung für dad Innere, die übrigen Stadkgemeinden solchen

an das Gesammiministerium ergreifen.

Art. 170.

In den Städien und Stadtbezirken des oberländischen Bezirks bat der Landrath als

besländiger Ministerialkommissar die Polizei-Verwaltung zu überwachen, in dringenden Fällen

unminelbar einzuschreiten und Verfügung zu treffen, wegen dauernder Mißstände und

Mängel aber Bericht an das Ministerium, Abtheilung für das Innere, zu ersatten.



Inhalts-Register.

Erster Abschnitt: Allgemeine Grundsäze
Zweiter Abschnilt: Besondere Vestimmungen:

1) Von den Gemeindeangehörigen
a#. Ueberhaupt

b. Von den zurbr jmune ·......
2)Vondencchnhqe.. ........

3) Von den Fazgsbosen“

4) Von der Verwaltung der Gontbbenwetwenbete
A. Von der Gemeindeversammlun .

B. Von den Gemeindebehörden .....

nZusammemepnugderselben......

b. Beh derselbben .«. « «
DesGememdekathch...·...

)l) Des Gemeindevorstandes

C. Befuguisse und ithtenheiten dervomeiihnen
#.

D.Geschäftsgang bei den Geneeindebehörden
aa. Bei dem Gemeinderathe

bb. Bei dem Gemeindevorstade

5) Von den Gemeindelasten

a. Allgemeine Grundsäãhe
h. Von der Vertheilung der Gemeindelasten

6) Von den Voranschlägen der Gemeinde-Einnahmen und
Ausgaben und von den Gemeinderechnungen

Dritter Abschnitt: Von ber Oberaussicht des Staales

96—101

102—115

116—127

128—130

131—137

138—149

150—137

158—170.



Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

No. 370.

Verordnung
vom 5. Juli 1874,

die Einführung der Rcichsmarkrechnung betreffend.

Wir Heinrich XIV. von Gottes Gnaden i. L. regierender Fürst Reuß, Graf und Herr

von Plauen, Herr zu Greiz, Kranichseld, Gera, Schleiz und Lobenstein r. #c.

verorduen hiermit auf Grund des Art. 1 Abs. 2 des Reichsmünzgesetzes vom 9. Juli 1873

(Reichsgesetzblatt S. 233) was folgt:

Als Zeitpunkt für die Einführung der Reichsmarkrechnung im Fürsten-

thume Reuß j. L. wird hiermit der 1. Jannar 1875 festgesetzt.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrist und Unserm beigedruckten Fürst-

lichen Insiegel.

Schloß Schleiz, am 5. Juli 1874.

(L. 8) Heimich XIV.
v. Harbon. Dr. E. v. Beulwitz.

Ausgegeben am 8. Jull 1674.
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Druckfehler·Berichtiguug.

In Nr. 369 der Gesetzsammlung. die rerldirte Gemelndeordnung enthaltend, muß es

Ari.

Art.

Ar#.

Ari.

53 auf der vorletien Zeile anstatt abgegeben „abgegebentn“,

87 2. A#ln. anstalt Wahlhandel „Wahlhandlung“,

113 auf der vorletzten Zelle anfa entheilen „erthellen“, und

146 sub 1 auf der 2. Zelle anstat elnschlüssig „einschließlich“ helßen.
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Gesetzsammlung
für das

Fursteuthun Reuß füngerer Luie.
o *

etz
vom 15. Juli 1874,

die Diäten der bei Geschwornengerichten sungirenden Beamten betressend.

Wir Heinrich der Vierzehnte von Goltes Gnaden Jüngerer Linie regierender Fürst

Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kranichseld, Gera, Schleiz und
Lobenstein rc. 2c.

verordnen andurch unter Zuflimmung des Lamtags was folgt:

Staatsbeamte, welche bei Geschwornengerichten außerhalb ihres Wohnort
zu fungiren haben, beziehen au Diäten und Vergütung für Nachtquartier, ein-

schließlich des Trinkgeldes, die nachstehenden Beträge:

) der Vtasident des Genchei
Diat Thlr. — Sgr — Pf. (12 Mk. R.-M.),
für Mrchtguante „ — „ — „ (3 „ „ )

2) die Beisitzer deß Gerichtshofs

Diäten 3 Thlr. — Sar. — Pf. (9 Mk. R.M.),
für Nachtquartier 1 — „ (3 „ „ )

3) der Gerichtsschreiber "uriebi umd der asseverwalter.
Diäten 2 Ahlr. — Sgr. — f. (6 Mk. R.-M.),
für Nachtquartier — , 20 — ,„ (2 )

4) der Diener (Bote)

Diaten 1 Thlr. — Sgr. — Pf. (3 Mk. N.-M.),

für Nachtquartier —. 10 „ — „ (1 „ )

Auszegeben am 22. Jull 1874.
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Der Oberstaalsamwalt und andere, an dessen Stelle bei einem Geschwornengerichte

fungirende Beamte der Staatsamvaltschaft liqguiviren wie die Beisitzer des Gerichtshofes.

Soweit in Vorstehendem nicht etwas Anveres georduet ist, bewendet cs bei den Vor-

schristen der Gebührentare in Strafsachen.

Der Nachtrag vom 10. März 1866 zur Gebührentare in Strassachen (Geset#.-Bo.

XV. S. 6) ist aufgehoben.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Publikation in Kraft.

Urkundlich unter Unserer eigenhämigen Unterschrift und Unserm beigedruckten Fürsl-

lichen Insiegel.

Schloß Schleiz, am 15. Juli 1874.

(u. 8) Heimich XIV.
v. Harbou. Dr. E. v. Beulwitzz.



Gesetzsammlung
für das

Fürsteuthum Reuß jüngerer Linie.

No. 372.

Ministerialbekauntmachung
vom 4. August 1874,

die Instruktion zur Ausführung des Gesetzes über die Erhebung der Klassen= und

llassisizirten Einkommensteuer vom 13. April 1874 betreffend.

Zur Ausführung des Gesetzes vom 13. April 1874, die Erhebung der Klassen- und

klassifizirten Einkommensteuer betreffend, wird hierdurch folgende Instruktion bekannt

gemachr.
Gera, am 4. August 1871.

Fürstliches Ministerinm.
v. rrbon.

Semmel.

Ausgegeten am 12. August 1871.



Instruction
zur Ausführung des Gesetzes wegen Erhebung der Klassen- und klassißzirten

Einkommensteuer.

I. Steuerpflicht und Steuerbefreinng.

(K#. 1 bis 4 des Gesetzes).

8. 1.

Die erste Veranlagung der Steuerpflichtigen, welche an mehr als einem Orte des

Färstenthums einen Wohnsitz haben, wird zwar an allen diesen Orten erfolgen mussen;

demnächst aber kann in die Wahl der Betheiligten gestellt werden, an welchem Orte sie die

Steuer für den Gesammtbetrag ihres Einkommens entrichten wollen. Erfolgt eine Er-

klärung hierüber ulcht, so ist die Steuer für den Gesammtbetrag des Einkommens in dem-

jenigen Orte einzuziehen, aus welchem dem Stenerpflichtigen der größte Theil seines Ein-

kommens zuflicßt.
8. 2.

Die nicht im Fürstenihume wohnhaften oder sich aufhaltenden Personen, welche
wegen ihres Einkommens aus hierländischem Grumdbesitze oder aus hierländischem Gewerbe-

bekriebe zur Steuer heranzuziehen sind, müssen da veranlagt werden, wo der Grundbesih

liegt oder das Gewerbe betrieben wird.

Ist solches im Berciche von mehr als einer Orts= oder Bezirkskommission der Fall,

so wird auch hier die erste Veranlagung bei den betreffenden Kommissionen gleichzeitig er-

solgen müssen, demnächst aber für den Ort der Steuerentrichtung dic eigene Erklärung des

Steuerpflichtigen, ergeblichen Falls die Größe der verschiedenen Theile de# Einkommens

maßgebend sein.
8. 3.

Gehalte, Pensionen und Wartegelder, welche von außerhalb des Fürstenthums wohn-

haften Militärpersonen und Civilbeamten oder deren Hinterbliebenen aus einer hierläwmischen
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Staatskasse bezogen werden, sind in dem Orte zu besleuern, an welchem die zahlende Kasse

ihren Siy hat.
Die Kassen der allgemeinen Beamtenwitnwenpensionsanstalt und der Witiwenpensions-

anstalt für Subalternbeamte sowie die hauptsächlich aus Staatsmitteln unterhalteuen Pen-

sionsfonds der öffentlichen Lehrer gehören zu den diesseitigen Staatskassen.

8. 4.

Das Einkommen aus Gruwbesitz, welcher im Deutschen Reiche außerhalb des Fürsten-

thums liegt, und aus Gewerben, welche im Deutschen Reiche außerhalb des Fürste#hums

betrieben werden, deSgleichen Gehalte, Pensionen und Wartegelder, welche an Deutsche

Militärpersonen und Eivilbeamte oder an deren Hinterbliebene aus der Kasse eines andern

Bumwcßstaares gezahlt werden, müssen bei der Veranlagung zur diesseitigen Klassen= und

Einkommensteuer stets außer Ansatz bleiben.

S. 5.

Die im F§. 4 erwähnten Befreiungen dürfen nicht in analoger Weise auf amdere

Einkommensquellen ausgedehnt werden.

Insbesondere ist für die Besteuerung der Gehalte, Pensionen und Wartegelder, welche

aus Kassen des Deutschen Reichs oder von Gemeinden, Korporationen und milden Stiftungen

des diesseitigen Staats oder anderer Staaten gezahlt werden, der Wohnsitz des Empfängers

maßgebend.
Desgleichen haben Eimvohner des Fürstenthums, welche Kapitalanlagen in andern

Staaten gemacht haben, das ihnen daraus zufließende Einkommen hierlands zu versteuern

auch wenn dasselbe auswärts bereits mit einer Einkommensteuer belegt sein sollte.

S. 6.

Die im Fürfleuthume konzessionirten Versicherungsgesellschaften sind durch die Ein-

schätzungsfommissionen derjenigen Orte resp. Bezirke zur Klassen= oder klassifizirten Ein-

kommenstener einzuschähen, iindenen bieberreffendenAgenten ihren Wohnsiß haben.
Ist eine klassenst haft an mehrern Orten des Fürstenthums

durch Agenten vertreten, 54 win die Veraulagung zur Klassenstener an allen diesen Orten
hleichzeitig ersolgen mössen, demnächst aber in die Wahl der Gesellschaft zu stellen sein, an

welchem Orte sie die Steuer für den Gesammtbetrag entrichien will. Aehuliches gilt von

den einkommensteuerpflichtigen Versicherungsgesellschaften, die in mehrern Einschähungsbezirken

Agenten unterhalten.
Das steuerpflichtige Einkommen der Versicherungsgesellschaft besteht aus dem auf die

Versicherungen im Fürstenthume entfallenden Zins= und Dividendengewinne; Letterer aber
78
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verhalt sich in jedem Jahre zum Gesammtzius- und Dividendengewinne der Gesellschaft

wie die Summe der im Fürstenthume gezahlten Prämien zur Gesammtsumme der von der

Gesellschaft im ganzen Umfange ihres Geschäftsbereichs erhobenen Prämien. Die aus-

gezahlten Indemnisationen kommen nicht in Betracht, weil selbige bei Feststellung der

Dividende schon gekürzt sind. Erreicht der auf die hierländischen Versicherungen enkfallende

Antbeil am Zins-= und Dividendengewinne nicht die Höhe von 250 Mk. (— 83 Thlr.),

so ist derselbe steuerfrei zu lassen (C. 7 des Gesetzes).

Den Vorsitzenden der Einschätzungskommissionen bleidt überlassen, von den Acgenten

die Vorlegung der für die Einschähung erforderlichen Nachweise zu verlangen.

Die auf Gegenseitigkeit beruhenden Versicherungsgesellschaften können nicht zur Steuer

herangezogen werden.

S. 7.

Die im F. 3 des Bundesgesetzes wegen Beseitigung der Doppelbesteuerung vom 13.

Mai 1870 emhaltene Bestimmung, daß der Betrieb eines Gewerbes nur von demjenigen

Bundcsslaate besteuert werden darf, in welchem das Gewerbe betrieben wird, hat ausschließlich

solche Gewerbtreibende im Auge, deren Thältigkeit einc selbständige, für eigene Rechnung

geführte ist.
Die Besteuerung des Arbeitseinkommens der Gewerbsgehülfen und Fabrikarbeiter da-

gegen richtet sich nach den allgemeinen Grundsätzen in §§. 1 und 2 des gedachten Bundes-

gesetzes. Deshalb sind z. B. die im Fürstenthume slaatsangchörigen Maurer-, Zimmer-

und Schieferdeckergesellen, welche in den Sommermonaten unter Zurücklassung ihrer Fami-

lien auswärts auf Arbeit gehen, nach ihrem gesammten Arbeitseinkommen zur diesseitigen

Klassensteuer heranzuziehen, während sie in den andern Staaten hinsichtlich vieses Ginkommens

auf Freiheit von den direkten Staatsslenern Anspruch haben.

Umgekehrt sind verheirathete Gewerbsgehülfen, welche im Fürstenthume Arbeit nehmen,

aber in einem andern Bundesstaate staatsangehörig sind und daselbst eine Wohnung für

ihre Familie innebehalten, wegen ihres Arbeitseinkommens nicht mit diecsseitiger Klassensteuer

zu belegen.

S. 8.

Alle bei dem Heere oder bei den Landwehrstämmen in Reihe und Glied befiwlichen

Unteroffizicre und gemeinen Soldaten sind im Betreff ihrer Löhnungen und sonsligen

Dienstbezüge sleuerfrei; dasselbe gilt von den Lazarcthaufsehern und andern Militärpersonen,

welche dem Range nach den Unteroffizieren gleichstehen, sowie von den Ossizierburschen.

Dagegen kommt den Osffizieren und den ihnen im Nange gleichstchenden Zahlmeistern,

ingleichen den Büchsenmachern und andern Militärbeamten ein solcher Auspruch auf Stener-

freiheir nicht zu.
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#S. 9.

Personen, deren Einkommen nicht über 300 Mrk. (— 100 Thaler) beträgt, können

von der Steuer freigelassen werden, wenn ihre Leistungösähigkeit durch eine große Anzahl

von Kinvern, die Verpflichtung zur Unterhaltung armer Angehöriger, andauernde Krank-

heit, erhebliche Schulden oder außergewöhnliche Unglücksfälle wesentlich beeinträchtigt ist;

die solchergestalt befreiten Personen dürfen auch nicht zu Gemeindeabgaben herangezogen
werden.

Militär-Gnadengehaltsempfänger (Invaliden, Hinerbliebene der vor dem Feimde ge-

fallenen Soldaten u. s. w.) sind steuerfrei, wenn sic außer der Militärpension kein anderes

steuerpflichtiges Einkommen beziehen; im entgegengesetzten Falle ist bei Feststellung ihres

Steuersatzes auch der Militär= Gnadengehalt mit in Anrechnung zu bringen.
Die außerhalb des elterlichen Hauses lebenden Schüler, Seminaristen, Lehrlinge u. s. w.

sind, dafern sie kein selbsländiges Einkommen haben, fortan steuerfrei zu lassen.

Il. Besondere Bestimmungen wegen der Klassenstener.

(Zu . 5bis 8 des Gesehes).

8. 10.

Die Veraulagung zur Klassensteuer erfolgt nicht mehr nach äußern, aus der gesell-

schaftlichen Orduung der verschiedenen Verufs= und Erwerbszweige entnommenen Unter-

scheidungsmerkmalen, sondern nach Maßgabe der Schätung des jährlichen Einkommens,

welches 3000 Mrk. (1000 Thlr.) nicht übersteigen darf und in 14 Stufen vertheilt ist.

8. 11.

Bei Bemessung der Höhe des Einkommens sind die für diein zur klassifi=
zirten Einfommensteuer vorgeschriebenen Grundsätze lef. . 11 ff. des Gesetzes und §. 14

ff. gegemvärtiger Instruktion) zu berücksichtigen.

Die Veranlagung erfolgt nach dem Gesammtbetrage des Einkommens, welches die

steuerpflichtigen Personen benw. Haushaltungen aus Grundeigenthum, aus Kapitalvermögen

oder aus Rechten auf periodische Hebungen oder auf Vortheile irgend welcher Art, aus

dem Ertrage eines Gewerbes oder irgend einer Art gewinnbringender Beschäftigung beziehen.

Bei Ermittelung des Einfommens aus Arbeitsverdienst jeglicher Art ist, soweit nicht

ein dauerndes Dienst= oder Arbeitsverhälmmiß gegen festen Jahreslohn vorliegt, die voraus-

lichtliche Dauer der jährlichen Arbeitszeit und der jeweilige Stand der Arbeitslöhne in

Betracht zu glehen, überdies aber zu berücksichtigen,
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1) daß neben dem in baarem Gelde bedungenen Lohne oder Verdienste auch die in

Naturalbezügen, als freier Wohnung, sreier Kost oder sonstigen Vermögens-

vortheilen zu gewährenden Vergümugen zu dem Jahreseinkommen gehören und

nach den ortsüblichen Preisen mit zu veranschlagen sind;

2) daß der Arbeitsverdienst der Mitglieder des Haushaltes (der Chefrau, der nicht

selbst als Gesellen oder Gesinde besteuerten Kinder 1.) dem eigenen Erwerbe

des Haushaltungsvorstandes hinzuzurechnen ist;
3) daß diejenigen Ausgaben, welche sich auf den Unterhalt des Arbeiters und seiner

Familie oder sonst auf die Bestreitung des Hausbaltes beziehen, nicht von dem

Jahreseinkommen in Abzug gebracht werden dürsen.

8. 12.

Das Geset geslattet eine Ermäßigung der nach dem Jahreßeinkommen erfolgten Ein-

schätzung wegen besonderer, die Leistungsfähigkeit bedingender wirthschaftlicher Verhältnisse

der einzelnen Steuerpflichtigen (§. 5 Abs. 2 des Gesetzes). Dieselbe bedarf jedoch, als eine

Ausnahme von dem allgemeinen Schätzungsmaßstabe, in jedem einzelnen Falle der speciellen

Begründung, welche nur durch den Nachweis des Vorhamenseins eines oder mehrerer der

nachstehend bezeichueten Verhältnisse geführt werden kann:

a) eine große Zahl von Kindern;

b) die Verpflichtung zur Unterhaltung armer Angehöriger;

) andauernde Krankheit;

4) Verschuldung;
e) außergewöhnliche Unglücksfälle.

Personen mit einem höhern Jahre„eikomnen als 300 Mrk. (100 Thlr.) dürfen

wegen des Vorhandenseins eineß jener besondern Umstände niemals von der Steuer befreit,

sondern nur zu einer niedrigern Stufe eingeschäht werden (cf. S. 9, Abs. 1). Hinsichtlich

der Personen mit einem Einkommen von 300 bis 450 Mrk. (100 bis 150 Thlr.), welche

an sich in Stufe 2 gehören würden, kann mithin die Ermäßigung überhaupt nicht über

eine Stufe hinansgehen; daher wird von einer weitergehenden Herabsetzung in der Regel,

und wo nicht ganz besonders drückende Verhälmisse obwalten, auch für die Personen der

höhern Stufen abzusehen sein.
Die Fälle zu n. b. c. bedürfen keiner weitern Erläuterung. Zu d. findet sich zu

bemerken, daß Schulden, deren Zinsen bereits bei der Feststellung des Jahrcselnkommens

in Abzug gebracht worden sind, eine Ermäßigung des darnach bemessenen Steuersatzes

gewöhnlich nicht zur Folge haben dürfen, von einer Verschuldung in dem hier gemeinten

ESinne vielmehr nur alsdann die Rede sein kann, wenn die vorhandenen Schulden, worauf



283

das Gesetz auch ausdrücklich hinweist, die Leistungsfähigkeit wesentlich beeinträchtigen.

Dasselbe gilt von den unter e. gedachten außergewöhnlichen Unglücksfällen.

III. Besondere Bestimmungen wegen der klassisizirten Einkommensteuer.

(GZu 88. 9 bis 13 des Gesehes).

A. Allgemeine Grundsähe.

8. 13.

Bei der klassifizirten Einkommenstener hat nach §. 9 des Gesetzes lediglich das dem

Steuerpflichtigen und den Familiengliedern seines Haushaltes zufließende Gesammteinkommen

den Maßslab der Besteuerung abzugeben.

Ausnahmsweise ist jedoch bei Veranlagung der Einkommensteuerpflichtigen zur ersten

und zweiten Siufe die Mitberücksichtigung besonderer, die Leistungsfähigkeit bedingender

wirthschaftlicher Verhältnisse der einzelnen Steuerpflichtigen in der Weise gestattet, daß eine

Ermäßigung um eine Steuerstufe stattfinden kann. Würde der Einzuschäende in die erste

Stufe gehören, so bleibt derselbe in jedem Falle zwar einkommensteuerpflichtig, sein Steuer-

satz kann jedoch in einer mit In zu bezeichnenden Stiuse auf 6 Mrk. (2 Thlr.) terminlich
ermäßigt werden. «

8. 14.

Die Zinsen von Schulden des Steuerpflichtigen mussen, wenn sie von dessen

Einkommen in Abzug gebracht werden sollen, auf Erfordern der Einschätzungskommisslon

unter Angabe des Namens und des Wohnorts des Gläubigers, des Datums der Schuld-

urkunde und des Zinssatzes spcziell nachgewiesen werden.

Auch ist, falls bei der Einschäuungskommission oder deren Vorsitzenden begründete

Zweifel darüber obwalten, ob die Schulden noch wirklich bestchen und zu verzinsen sind,

auf Verlangen ein näherer Nachweis hierüber durch Vorlegung der Quittungen über die

im letzten Jahre geschehene Zinsenzahlung zu erbringen.

S. 15.

Kapitalanlagen, wozu unter andern die Ausgaben für Grumstücksmeliorationen,

Neubauten, Prämien von genommenen Lebensversicherungen u. a. m. gehören, dürsen von

dem steuerbaren Einkommen nicht in Abzug gebracht werden.

Dasselbe gilt von Beträgen, welche neben den Zinsen zur Tilgung der Schulden, sei

es freiwillig oder in Folge einer rechtlichen Verpflichtung, gezahlt werden, weil sie eben-

falls nur eine Kapitalanlage bilden.
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Wenn die gezahlten Beträge theils zur Verzinsung, theils zur Tilgung von Schulr-

sorderungen bestimmt sind, wie z. V. bei Landrenten, Gehaltabzügen u. s. w., so muß

der zur Tilgung bestimmte Theil ausgesondert werden, weil er von dem steuerbaren Betrage

des Jahreseinkommens nicht in Abzug gebracht werden darf.

8. 16.

Die zur Bestreitung der Gemeinde, Bezirks- und Parochialbedürfnisse dienenden Ab-

gaben, mogen dieselben vom Einkommen überhaupt oder spezlell vom Ertrage des Grundes

und Bodens erhoben werden, müssen bei Berechnung des steuerbaren Einkommens völlig

außer Betracht bleiben.

S. 17.

Ausgaben, welche sich auf die Bestreitung des Haushaltes des Steuerpflichtigen, des

Unterhaltes, der Erziehung u. s. w. seiner Angehörigen beziehen, dürfen von dem sleuer-

baren Einkommen niemals in Abzug gebracht werden. Hierumer gehört auch die Woh-

nungsmiethe oder, salls der Steuerpflichtige sein eigenes Haus bewohnt, der Miethwerth

der benuzten Wohnung, weshalb der lettere solchenfalls dem übrigen steuerbaren Einkommen

noch besonders hinzugerechnet werden muß.

B. Das Einkommen aus Grundvermögen insbesondere betreffend.

g. 18.

Das Einkommen aus Grundvermögen umfaßt die Erträge sämmtlicher Liegenschaften

und Gebäude, welche dem Steuerpflichtigen eigenthümlich gehörcn, oder aus welchen ihm in

Folge dinglicher Berechtigungen irgend einer Art ein Einfommen zufließt.

S. 10.

Von dem Einkommen aus Grundvermögen dürfen dic auf dem Gruwbesiczc ruhenden

Lasten und Stenern, ingleichen die Prämien für Wersicherung gegen Feuer= und Hagel-

schaden sowie die Zinsen für hopothekarisch eingetragene und andere Schulden in Abzug

gebracht werden.

Unter den Lasten sind nur dingliche, dem Grundbesitz dauernd obliegende Verpflichtungen

zu verstehen, also weder Leistungen, dic ohne rechtliche Verpflichtung freiwillig gewährt, noch

Verpflichtungen, die nur vorübergehend übernommen oder anferlegt werden.

Unter den Steuern sind lediglich die in die Staatslasse fließenden Grupdsteuern,

nicht auch Gemeinde-, Bezirks- und Parochialabgaben (s. §. 16.) zu verstehen.



285

8. 20.

Das' Einkommen aus Grundeigenthum stellt sich verschieden, je nachdem dad lehtere

verpachtet bezw. vermiethet ist oder nicht.

Bei Grundstücken, welche verpachtet oder vermicthet sind, ist zwischen dem Einkommen

des Eigenthümers und dem oewinn des Pächters zu aelscteien. Als das Einkommen
des Verpächters ist der jeweilige Pacht= oder Miethzins, einerseits unter Hinzu-
rechnung etwaiger Mamal. oder sonstiger Nebenleiftungen sowie der dem Verpächter

etwa vorbebaltenen Nutungen, andererseits unter Abrechuung der dem Verpächter verblic-

benen Lasten, zu berechnen.

Unter dem jeweiligen Pacht- oder Miethzinse ist derjenige Zins zu verstehen, welcher

laut des Pacht= oder Mietlwertrages auf das Jahr, für welches die Veranlagung erfolgt,

vom Pächter oder Miether zu zahlcu ist. Soweit die Pacht= oder Miethverträge zur Zeit

der Veranlagung den für das künftige Jahr zu gewärtigenden Betrag nicht zweifellos er-

geben, kann die Besteuerung nach Maßgabe derjenigen Pacht= oder Miethßerträge erfolgen,

welche im vorhergehenden Jahre bezogen worden sind.

Die dem Verpächter neben dem Pachtzinse zugesicherten Natural- und sonstigen

Leistungen und die ihm vorbehaltenen Nuhungen sind ebenso, wie die dem Verpächter ver-

bliebenen Lasten, nach dem Durchschnitte der lehten drei Jahre in Gelde zu veranschlagen,

und sind dabei hinsichtlich der Gerrcidelieferungen die mittleren Martinimarkepreise zu

Grunde zu legen.

8. 21.

Der Gewinn des Pächters aus der Pachtung ist nach dem Durchschnitte der lebten
drei Jahre, sofern die Pachtung schon so lange gedauert hat, zu bercchnen.

Bei neu eintretenden Pächtern kaun das Einkommen, mit welchem der Vorgänger in

Bezug auf die Pachtung veranlagt war, zum Anhalte genommen weween.

Zu dem durch die Pachtung erzielten Reinertrage ist auch der volle Geldwerth der Natural-

nuhungen zu rechnen, welche der Pächter aus den Erträgen des Gutes unmittelbar für sich

und seine Familie verwendet, wozu auch die Beköstigung des zur persönlichen Bedienung

gebaltenen Gesindes, die Verwendungen für Luruspferde u. s. w. gebören, desgleichen der

Wertb der freien Wohnung.

Als Ansgaten dürfen um solche in Abzug gebracht werden, welche Behufs des Be-

triebes der Wirthschaft gemacht worden sind.

Sollten dem Pächter Verpflichtungen kontraktlich auferlegt sein, durch welche eine Me-

lioration des Gutes bezweckt wird, so sind die darauf verwendeten Kosten zwar vem Gewinn

deß Pächters in Abzug zu bringen, aber gleichzeitig dem Einkommen des Verpächters hin-

zuzurechnen, da sie als Kapitalanlagen von dem stenerbaren Einkommen nicht gekürzt werden

dürfen. (s. oben 8. 15.)
10
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8. 22.

Bei Berechnung des Einkommens aus nicht verpachteten Besitzungen soll der im

Durchschnint der drei letzten Jahre durch die cigene Bewirtbschaftung erzielte Reinertrag zum

Grunde gelegt werden.

Dieser Reinerwag umfaßt das Einkommen, welches bei verpachteten Besitzungen einer-

seits der Eigen#bümer, andererseits der Pächter bezieht. Wenn es nun auch behufs der

Steuereinschähung keineswegs erforderlich ist, den durch dic eigenc Bewirthschaftung erzielten

Reinertrag in jene beiden Bestandtbeile zu zerlegen, so darf doch nicht übersehen werden,

daß die Berechnung des fraglichen Reinertrags ganz nach denselben Grundsätzen erfolgen

muß, nach denen cinerseits die Pachtrente der Eigenthümer und andererseits der Imustric-

gewinn der Pächter festzustellen ist.

Hieraus folgt unter Anderm, daß zu dem durch die eigene Bewirtbschaftung erzielten Rein-

ertrage auch der volle Geldwerth der Naimralnugungen gehört, welche der Stenerpflichtige

zur Bestreitung seines Haushaltes und des Unterhalis seiner Angebörigen verwendet hat,

ferner daß Verwendungen zu Meliorationen, wenn dieselben aus dem Ertrage de5 Guts ent-

nommen worden sind, dem steuerbaren Reinertrage hinzugerechnet werden müssen.

In Bezug auf Waldungen hat in der Regel der nach dem üblichen Wirthschafts-

plauc sich ergebende Jahresertrag in Ansatz zu kommen, ohne Rücksicht darauf, daß in dem

einen Jahre die zulässige Holzfällung vielleicht ausgeseczt wird, in cinem anderen Jahre da-

gegen vielleicht in einem größeren, als für gewöhnlich zulässigen Maße stattfindet.

8. 23.

Der im Durchschnitt der letzten drei Jahre wirklich erzielte Reinertrag (S. 22 Abf. 1.)

ist mit Rücksicht auf alle bei der Bewirthschaftung des betreffenden Gutes durch den Steuer-

pflichtigen in Betracht kommenden Verbältnisse (die Ertragsfäbigkeit des Bodens, den höhern

oder niedern Grad der Kultur, die in größerm oder geringerm Umfange dargebotene Gelegen-

beit zur Verwerrhung der Bodenerzeugnisse, die enwaige besondere Rentabilität der innern Occo-

nomie, z. B. aus dem Viehbestande, das Vorhamdensein etwaiger mit der Landwirthschaft in
Verbindung stehender gewerblicher Unternehmungen u. s. w.) von der Kommission nach sach-

verständigem Ermessen zu schätzen und es sind hierbei insbesondere solche Gütrer von ähn-

licher Lage und Bodenbeschaffenheit in Vergleich zu ziehen, deren Neinertrag entweder der

Kommission speciell bekanm ist oder auf Grund ordnungomäßig geführter Bücher nachge-

wiesen wird.

Daneben vermögen die in den letzten zehn Jahren gezahlten Kaufpreise sowie die in

neuern Komrakten bedungenen Pachtgelder in Verbindung mit den besondern Modalitäten,

unter deuen die cinzelnen Kauf= und Pachtverträge abgeschlossen sind, für die richtige Schähung
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des wirklichen Ertragswerthes des Grundes und Bodens in den einzelnen Fluren einen mehr

oder minder zuverlässigen Anbalt zu gewähren.

Auch die Höhe der Grundsteuer verdient einige Beachtung; indeß bietet sich in der-

selben für die Schätzung des wirklichen Reinertrags eine weniger zuverlässige Unterlage,

weil bei der Grundsteuerregulirung eincstheils nur die Bonität seder einzelnen Grundstücks-

parzelle für sich allein, ohne Rücksicht auf deren wirthschaftlichen Zusammenhang mit an-

dern Grundstücken oder mit gewerblichen Anlagen, in Betracht gekommen, anderntheils die

Bestimmung der Steuereinheiten für die verschicdenen Kuliurarten nicht nach gleichen Grund-

sätzen erfolgt ist.
S. 21.

Läwliche Fabrikationszweige (Brannweinbrennereien, Braucreien, Mühlen, Ziegelcien
u. s. w.) sind, soweir sie nicht bei der Ertragsermittelung des Haupigutes, zu welchem sie

gehören, schon berücksichtigt worden, ebenso wie Stein., Schiefer-, Gyps= oder Kalkbrüche,

ferner Gruben und Hüttemverke, nach dem durchschnittlichen Reinertrage der lehten drei

Jahre zur Berechnung zu ziehen.

Danach ist es insbesondere nicht gestattet, bei der Einschätung des Einkommens aus

bergmännischen Unternehmungen einen Theil des erminelten Reinertrags mit Rücksicht darauf

außer Ansatz zu lassen, daß der Bergbauberrieb seiner eigenthümlichen Natur nach mit der

Zeit die ganze Eigentbumsguelle, die Substanz des Bergwerkes selbst aufzebrt.

C. Das Einkommen aus Kapitalvermögen betireffend.

8. 25.

Wenn nicht feststehr, zu welchem Zinsfuße der Stenerpflichtige sein Kapitalvermögen

nut#t, ist von der Annahme auszugehen, daß derselbe fünf Prozent Zinsen bezieht, und ihm

nach Befinden der Nachweis einer geringeren Einnahme zu überlassen.

8. 26.

In der Regel bilden die zugesicherten Zinsen oder Reuten das zu besteuernde
Einkommen.

Wenn aber Zinsen orer Renten nicht regelmäßig unverkürzt eingehen oder, wie

z. B. Dividenden aus Actienunternehmungen, jährlichen Schwankungen unterliegen, so ist der
für das vorangegangene Jahr gezahlie Betrag in Aurechnung zu bringen. Lehtere Be-

stimmung oczieht sich jevoch, als Ausnahme von der Regel, nur auf solche Zinsen und

Remten, bei denen ihrem Wesen nach Schwankungen oder Verkürzungen vorzukommen

pflegen, bei denen daher auf einen sesten, unveränderlichen Jahresbetrag nicht gerechnet
werden kann.

790“
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Darauf, ob in einzelnen Fällen aus diesem oder jenem Grunde ausnahmsweise ein

fälliger Zins= oder Rentenbetrag rückständig bleiben beziehungsweise ausfallen könnte, darf

dagegen bei der Ermittelung des Jahreseinkemmens keine Rücksicht genommen werden.

D. Das Einkommen aus Haudel und Gewerbe oder irgend einer Art ge-

winnbringender Beschäftigung berreffend.

g. 27.

Bei Haudel- oder Gewerbtreibenden ist das Einkommen, welches sie aus Gruneigen=

thum oder Kapitalvermögen beziehen, ebenso wie bei allen übrigen Steuerpflichtigen nach
den Vorschriften in 88. 11 und 12 des Gesetzes zu berechnen, mit der Maßgabe, daß
Zinsen von Forderungen und Schuloen, welche im kaufmännischen Verkehr und überhauyt.

im Verfehre unter Gewerbtreibenden bestehen, als Einnahmen beziehungsweise Ausgaben bei

Feststellung des durch den Hawels= oder Gewerbebetrieb erzielten Ertrages in Betrachr

kommen.

Um letzteren für einen dreijährigen Zeitraum zu ermitteln, muß der innerhalb deffelben

bei den verschiedenen Geschäften erzielte Gewinn gegen den in der gleichen Zeit bei anderen

Geschäften erlittenen Verlust balancirt werden.
Wenn beispielsweise ein Gewerbe- orer Haweltreibender im ersten Jahre einen

Ueberschuß von 9000 Mark, im andern Jahre einen Ueberschußvon 15000 Mark erzielt

und im dritten Jahre einen Ausfall von 12000 Mark erlitren hat, so stellt sich der von

ihm während der drei Jahre erzielte Ueberschuß überhaupt auf 12000 Mark und im jähr-

lichen Durchschuitte auf 4000 Mark heraus. Dabei sind übrigens Verluste nur insoweit

zu berücksichtigen, als sie mit dem Hanbels= oder Gewerbsbetriebe in Verbindung stehen,

während Verluste anderer Art nicht mit in Rechnung gezogen werden dürfen.

g. 28.

Tamièen vom Gewinne kaufmännischer Geschäfte, vom Sportelertrage u. s. w. gehören

zu den wechselnden Einnahmen, bei denen der Durchschnitt der letzten drei Jahre maßgebend

ist und nach Befinden Schätzung eintritt.

s. 209

Zu dem stenerbaren Diensteinkommen der Beamten sind Loral= und Personalzulagen,

Dienstwohnungen und Wohnungsgelder zu rechnen, wogegen Rationen, Reisekostenvergitungen

und Bureaugeldaversa als Entschädigungen für Dienstaufwam außer Ansatz bleiben.
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IV. Gemeinschaftliche Bestimmungen für die Klassen- und klassisizirte Einkommenstener.

8. 30.

Die Veranlagung der Steuer erfolgt in der Regel nach Haushaltungen.

Zur Haushaltung gehört der Hausherr oder, wenn Frauen selbständig eine Wirth-

schaft führen die Hausfrau, mir ihren Angehörigen, denen sie Wohnung und Unterhalt

eben.

Einen Haushalt im Sinne des Gesetzes bilden also nur solche Personen, welche durch

Blutsverwamtschaft mit einander verbunden sind und aus dem Vermögen des Hansherrn

oder der Hausfrau unterhalten werden.

Verheirathete Kinder, welche mit ihren Eltern beziehungsweise Schwiegereltern unter

einem Dache wohnen, und umgekehrt, werden nur dann als zu einem Haushalte gehörig

angenommen, wenn der eine Theil wegen Mangels an Erwerb seinen frühern eignen

Haushalt hat aufgeben müssen und wieder ganz in Wohnung und Unterhalt bei dem andern

Theile aufgenommen worden ist.

g. 31.

Dem selbständigen Einkommen des Steuerpflichtigen ist bei der Einschätzung das

etwaige besondere Einkommen der zu seinem Haushalte gehörigen Familienglieder hinzuzu-

rechnen, gleichviel ob ihm an letzterm der Nießbrauch zustehr over nicht.

Den Einschätzungskommissionen ist jedoch freigestellt, einkommensteuerpflichtige
Glieder einer Haushaltung, deren Vermögen dem Nießbrauche des Haushaltungsvorstandes

nicht unterworfen ist, nach Befinden besonders zu veranlagen (S. 9 Abs. 2 des Gesetzes).

v. 32.

Leben Ehegatten in ungetrennter Ehe, aber an verschieoenen Orten, so werden sic nur

einmal nach dem gesammten Einkommen und zwar an dem bleibenden Wohnorte des

Mannes —nicht an demjenigen, an welchem er sich des Verdienstes wegen, wenn auch

längere Zeit, aufhält — zur Seeuer gezogen (cfr. oben §. 7 Abf. 2 und 3).

5. 33.

Die über 18 Jahre alten Kinder, welche im Hause ihrer Eltern bei dem Berriebe

der Landwirthschaft, eines Gewerbes oder eines andern nutzbringenden Geschaftes die Stelle

von Knechten, Mägden, Gesellen oder Gehülfen versehen, sind besonders zu besteuern, gleich-

viel ob sie für ihre Dienste einen bestlmmten Lohn empfangen oder nicht.
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8. 34.

Geschwister, welche zusammenleben, bilden keinen Haudhalt im Sinne des Gesehes,

weil es an dem besonderen Merkzeichen desselben (dem Hausherrn oder der Hausfrau) fchlt.

Sie dürfen daher auch nicht zusammen mit einem Stenersatze belegt, sondern müssen, Jeder

nach Maßgabe seines Einkommenk besonders besteuert werden.

Dasselbe gilt, wenn mehrere Personen ein Grundstück oder ein Kapitalvermögen ge-

meinschaftlich besitzen oder ein Gewerbe gemeinschaftlich betreiben. Die Veranlagung er-

solgt hier nach Maßgabe des Autheils cines Jeden.

V. Von der Einschätzung.

(Zu P. 14 bis 22 des Gesehes.

S. 35.

Die Veranlagung der Steuer hat für jedes Jahr sters in den Monaten Ofwber und

November des vorhergehenden Jahres zu erfolgen.

Das Inoividnalverzcichniß, dessen Aufslellung dem Gemeindevorstande nach dem unter

A. brigefügten Formulare obliegt, bilder die Grundlage der Veranlagung. In demselben

— mussen sämmtliche Einwohner der Gemeinde aufgeführt werden, also auch diejenigen,
welche der klassifizirten Einkommensteuer unterliegen, ferner diejenigen, welche zur Zeit der

Veranlagung des Arbeitsverdienstes wegen oder aus andern Gründen zeinveise abwesend

sind, sowic diejenigen, welche in eine andere Gemeine zu verziehen beabsichtigen, aber noch

nicht verzogen sind. Ueberdies sind dic steuerpflichrigen Angehörigen anderer Staaten sowie

die steuerpflichtigen juristischen Personen und Gesellschaften in dasselbe einzurragen. Hin-

sichtlich der steuerfreien Mitglicher von Truppenkörpern und der steuerfreien Jusassen von

Gesängnissen, Armenhäusern 2c. dedarf es nur einer summarischen Angabe ohne specielle

namcutliche Aufführung.
Fäür die Einkommensteuerpflichtigen ist vom Gemeindevorstande ein besonderes Register

nach dem Fornmlare unter B. anzulegen und sodann an den Vorsihenden der Bezirkskom=

misston abzugeben.
F. 36.

Der Gemeindevorstand hat ferner dafür Sorge zu tragen, daß die Wahl der Ortsfom-

mission rechtzeitig erfolgt und zu diesem Behuse dem Gemeinderathe beziehungsweise der

Gemeindeversammlung geeignete Personen vorzuschlagen. Es empfiehlt sich möglichst darauf
Bedacht zu nebmen, daß die Mitglieder der Kommission nicht zugleich Mitglicber des Be-

zirföausschusses sind.
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Wird ein Mitglied einer Ons- oder Bezirkskommission bleibend außer Stand gesetzt,

seine Funktionen zu erfüllen, so ist für die noch übrige Zeit seines Mandats eine Ersatz-

wahl vorzunehmen.
8. 37.

Jedes Mitglied der Einschätzungskommission hat während der Berathung über seinen

eigenen Steuersatz aus dem Sitzungslokale sich zu entfernen; das Gleiche gilt von dem Vor-

sitzenden, an dessen Stelle für diese Zeit das den Jahren nach älteste Mitglied der Kom-

mission den Vorfitz zu übernehmen hat.
8. 38.

Die Ortskommissionen haben von den Personen, welche im Individualverzeichnisse als

klassenstenerpflichtig bezeichurt sind, aber bei näherer Prüfung für einkommenstenerpflichtig
erachtet werden, dem Vorsitzenden der Bezirkskommission alsbaldige Nachricht zu geben. Um-

gekehrt hat letzteret die betreffende Ortseinschätzungsfommission alsbald zu benachrichtigen,
wenn Personen, welche vom Gemeindevorstande in das Register der Einkommensteuerpflich-

tigen aufgenommen worden sind, von der Bezirkskommission für klassenstenerpflichtig erachtet

werden.

Sollte es sich ereignen, daß eine Person von der Ortskommission für einkommen-

stenerpflichtig, von der Bezirkskommission dagegen für klassensteuerpflichtig erachtet wird,

so ist dieselbe, vorbehaltlich der ihr selbst und den Vertretern des Staatsinteresses zustehenden

Reklamation beziehungsweise Berufung, in Stufe 1 der Einkommensteuer mit terminlich

7 Mf. (—. 2 Th.) einzustellen.
39.

Zur Einziehung der über die Einkommensverhälmisse ver etnzelnen Steuerpflichtigen

etwa erforderlichen Nachrichten, sofern diese Verhältuisse nicht bereits hinreichend bekannt

sind und darüber nicht in anderer geeigneter Weise (durch Auskunftbertheilung aus den

Vormunschaftsakten und Hypothekenbüchern, Befragung der Kassenbehörden u. s. w.) Auf-

schluß erlangt werden kann, haben die Einschitzungskommissionen und Bezirksausschüsse sich

der Gemeindevorstände zu bedienen und es sind die letztern allen diesfallsigen Aufforderungen

Folge zu leisten verpflichtet.

VI. Selbstdeklarationen.

(Zu §. 23. des Gesetzes).

8. 40.

Aus die eigenen Deklarationen der Stenerpflichtigen wird allemal, wenn erhebliche

Zweifel wider die Richtigkeit der Angaben nicht obwalzen, besondere Rücksicht zu nehmen
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sein. Damit dies aber geschehen kann, ist vor Allem erforderlich, daß die aus den ver-

schiedenen Quellen bezogenen Einkommensbeträge vollständig angegeben und daß auf Ver-

langen die Unterlagen der Einkommensberechnung mitgetheilt werden, damit die Bezirks-

kommission und deren Vorsitzender beurtheilen können, ob die gesetzlichen Vorschriften überall

richtig zur Anwendung gekommen sind.

Der Vorsitzende der Kommission hat in der nach §. 23 Abs. 3 zu erlassenden öffentlichen

Befanntmachung mit zu bemerken, daß denjenigen Einkommensteuerpflichtigen, welche zu

deklariren beabsichtigen, auf Verlangen Deklarationsformulare werden ausgehändigt werden.

Wenn bei Prüfung einer Deklaration sich die Nothwenvigkeit weiterer Erläuterungen

ergiebt, so licgt dem Vorsitzenden ob, die desfallsigen Angaben vom Deklaranten zu begehren

Werden dieselben versagt oder in nicht genügender Weise ertheilt, so soll zwar dem Deklaranten,

sofern seine Deklaration sormell den gesehlichen Erfordernissen entspricht, das Reklamations-

recht nicht abgeschninen, aber auch die Einschähungskommission nicht gehalten sein, auf die

Angaben des Deklaranten größere Rücksicht zu nehmen, als auf jede andere über sein Ein-

kommen eingezogene Nachricht, welche je nach dem Grade ibrer Zuverlässigkeit als ein mehr

oder weniger brauchbares Material für möglichst richtige Erminelung des Einfommens benußzt
wird.

Die Klassensteuerpflichtigen bedürfen keiner Deklaration, sum sich das Reklamations=
recht zu wahren; indeß bleibt denselben nachgelassen, den borsttenden“ der Einschähungs-

kommission auf die Höhe ihres Einkommens und die eiwaigen besondern Verhältnisse, denen

sie einen Einfluß auf die Feststellung ihrer Steuerstuse beilegen, vor Beginn des Ein-

schätzungögeschäftes mittels schriftlicher Eingabe aufmerksam zu machen.

Hat ein Deklarant wissemlich einen Theil seines Einfommens entweder verschwicgen

oder zu niedrig angegeben, so ist vom Vorsitzenden der Bezirkseinschätzungskommission

dem Landrathsamte bezichungsweise vom Vorsitzenden der Ortseinschähungskommission dem

Gemeindevorflande behufs Einleitung des gesehlichen Strafverfahrens (§. 31 des Gesehes)

emsprechende Nachricht zu geben.

VII. Abschluß des Einschätzungegeschästes und Erhebung der Steuer.

(Zu S#. 24 bis 30 des Gesetzes).

S. 41.

Die Vorsitzenden der Einschätzungskommissionen haben das Veranlagqungsgeschäft in

der Weisc zu beschleunigen, daß die geborig abgeschlossenen Einschätzungsregister, hinsichtlich

deren eine öffentliche Auslegung nicht weiter stattfindet, spätestens bis Ende des Monats

November an die Bezirkssteuercinnahme gelaugen.
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Von Letzterer ist sodann dafür Sorge zu tragen, daß die Aufsiellung und Abgabe

der Heberegister sowie die Ausfertigung und Behändigung der Steuerzettel längstens bis

Mitte Februar des Peranlagungsjahres erfolg

8. 42.

Das Heberegister ist nach g. 24, Abs. 2 des Gesetzes im Laufe des ersten Vier-

teljahres acht Tage lang öffentlich auszulegen. Die nähere Festsehung der Zeit bleibt dem

Gemeindevorstande im Benchmen mit dem Ortssteuereinnehmer überlassen; sollte zwischen

beiden eine Verständigung hierüber nicht eintreten, so sind für die Auslegung dic lehten

acht Tage des Monats Febrnar zu wöhlen.

Der Ortsstenereinnehmer kann während der Auslegung des Heberegisters die Annahme

von Klassen= und Einfommensteuern ausseyen, wenn er solches vorher durch die Lokalblätter

oder durch öffentlichen Anschlag bekanm macht.

#. 43.

Die Einkommenstenerpflichtigen sind künftig dem Heberegister jedes Ortes.

in der durch das Einschähungöregister für die Klassenstcuer bedingten Reihenfolge (Cf. oben

§. 35, Abs. 2) einzufügen und, wenn sie außerhalb des Sitzes der Bezirksstenereinnahme

wohnen, mit der Steueremrichtung an den betreffenden Ortssteuereinnehmer gewiesen, indem

die Bemerkung in §. 8 des Gesetzes vom 20. April 1869, daß die Bezirkssteuereinnahme

hinsichtlich aller Einkommensteuerpflichtigen des Brzirkes als Spezialbebestelle fungire, nach

#§. 24 des Gesehes vom 13. April 1874 als aufgeboben zu betrachten ist.

Auch über die im Laufe des Jahres eintretenden Zugänge und Abgänge sind künftig

für die Klassen= und die Einkommensteuer keinc getreunten Listen zu. führen.

S. 44.

Nach Feststellung sämmtlicher Einschähungsregister hat das Landrathsamt eine Haupt-

zusammenstellung über den terminlichen Sollertrag der Steuer anzufertigen, diese aber in

je einem Eremplare dem Rechnungsburcau und der Bezirkssteuereinnahme zugehen zu lassen.

Schließlich sind die Einschähungsregister für die Klassensteuer an die Gemeindevor-

stände, die Einschähungsrcgister für die Einkommensteuer an die Vorsitzenden der Bezirks-

kommissionen zurückzugeben, um von denselben bei den Vorarbeiten für die nächste Veran-

lagung mitbenutzt zu werden.
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Formular des Steuerquittungszettels.

Gemeinde

Haus-Nr. Konto-Nr.

D

hat für das Jahr 187 nach der erfolgten Einschätzung

Klassen-
Mark Pf. terminliche Siteuer,

Einkommen-

und zwar längstens acht Tage nach Anknust eines jeden Termines, an die Ortssleuerein-

nabme zu entrichten, widrigenfalls die erekurivische Beitreibung crfolgt.

Dem Steuerpflichtigen steht es auch frei,dieSteuerfüreinenlängernZeitraumbiszum

Jabresbetrage im Voraus einzuzahlen.

Etwaige Reklamationen gegen die Höhe der Veranlagung, durch welche jedoch die Ver-

biwlichkeit zu vorläufiger Entrichtung der veranlagten Steuer nicht aufgehalten wird, sind

nur dann zu beachten, wenn sie bis Ende des Monats Februar bei dem Gemeindevorstame

beziehungsweise, soviel die Einkommensteuerpflichtigen anlangt, bei dem Worsitzenden der Be-

zirkseinschätzungskommission schriftlich angebracht werden.

Gegenwärtiger Steuerzettel ist bel der Zahlung von Steuern jedesmal der Ortssteuer-

einnahme zur Abquittirung vorzulegen; sollte derselbe verloren gehen, so sind für Ausferti-
gung eines neuen 25 Pfennige zu entrichten.

Fürstliche Bezirkssteuereinnahme.

Auf der Rückseite: Quittungsbogen.

NB. In den Steuerzetteln über die innerhalb eines Jahres eintretenden Zugänge

sind die Worte „bis Ende des Monats Februar“ zu streichen und durch die

Worte „binnen vier Wochen“ zu ersetzen.



Formular A.

Klassensteuer-Einschätzungsregister
für die Gemeinde

Die Richtigkeit des Individualverzeich=

nisses wird hiermit pflichtmäßig bescheinigt.

Der Gemeindevorstand.

Daß die Befreiung von der Klassen-

stener und die Einschätzung der Steuer-

pflichtigen überall den geselichen Vorschrif-

ten gemäß nach bestem Wissen und Ge-

wissen erfolgt ist, wird hiermit bescheinigt.

Die Orlseinschähungskommission.

Von den eingeschätzten Steuerpflichtigen sind:

Personen zur Stufe 0 P.

Gegenwärtiges

-

»

-

Fürstliches Landratbsamt.

50“

! mit

2 „ 20

3 „ 30

1 50

5 75

6 „ I Mrk. —

7. 1. 50

*. 2,. —

9 „ 2 „ 50

10 3 „ —

11 „ 3 „ 50

12 . 4,. —

13 „ 5 „ —

14 6„ —

Pf.

EIIII

Einschägungsregister wird

zum terminlichen Betrage von

Mrk.



LausenreNommer. Hausnummer.
*

 LausenreNummerdesvorlährigenBerzelchutsses.
Name

und

Vorname

(bei Auswäuigen auch der

Nosenihallsort.)

Stand

orti

Gewerbe.

überCoJabre.
 von18bis00Jabren.

A#gabl der zur

Personen oder

 von11ble18Jahren.)

Hausballung gebörigen

den Einzelastehenden.

 unter14Jabrea.

ndividnalveezeichniß
(vom Gemeindevorstande aufzustellen.)

10.] 11.

 ravonaunterllegenderllafflfizirtenEin-

lommenfteuer.  EStenerfrea.sind-

ann

 11blelben

13. 11.

 anHäusern.

 &amp;anGäerten,Felr#en— *Wiesen.I#anHolzundHutung.!

16.

(ôC###inrdiisketssgI&amp;inEr.Daulesmen!)

Umfang des Grundbesitzs

 ’e.
21

kteuer.

—

(auf Vorbereitung des

296
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–—  1DetragdesKapltalpermögens. 2'*dvaiwiesentn
 JahlderGebilsendelGewerdirelbrore#.JädrilchetOlnienmenausGrunrtet# (Seinschlleßl.resMleihwerthesderselbstEEREEAKC  2JahresbetregbesClatonnetrsausCa-

blialermögea.

23.

-cesbeedLI

 2——ae

24. 26. 26.

mdesE#lntommensausHaurelundEmwtibt. 2JohissbiegvnElusommensausver- vochletenGruarstäcken. 2¶VemugcraionMenñonv2c.,jährliche
Besoldung.

28. I 20.27

1

1

1

 2(ubaaremGelreI#s.KterWohang,Qeg aundanrerenBezügenjabrlich

Cinfommen

aus Gestade
tleast und serer
Art von Arbelt.

 2Jehrerbeiragder—in

ae
20.

Bieherlget

Sttrtr-

lat.

t
U###ndlagen der Einschäßung.

eindevorstandes von der Einschätzungskommission auszufüllen.)

Sitn-

tr-

sinst.

Nunmthrigt
Ein-

schi#pung.

ESteuer,

betrag.

Termialicher

33.

Stenerbeseelung

Lelstungsföbigten

liche Verhlälinisse.

Angabra über kn

Grund von

Ergebniß.
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Vorschriften für die Ausfüllung.

1., Bei Eintragung der Stenerpflichtigen ist die Reibenfolge der Hausnummern festzu-

2., das Individnalverzeichniß muß die ganze Seclenzahl des Ortes genau nachweisen; es

müssen also auch diejenigen, welche Steuerfreiheit genießen, sowic diejenigen, welche
Einkommensteuer entrichten, darin aufgeführt sein.

3., In den Spalten 13. bis 15. ist der gesammte Grunobesitz des betreffenden Steuer-

pflichtigen und der zu seiner Haushaltung gehörigen Personen anzugeben. Erpachtete

Grumstücke sind besonders darunter zu seten. Wenn sich der Besitzstand seit der letzten

Einschätzung erheblich vermindert hat, so bleibt anzugeben, in wessen Hände das Feh-

lende gekommen ist.

4., In den Spalten 18 und 22 darf etwa vorhaudenes Kapitalvermögen der Steuerpflich-

tigen nicht verheimlicht werden.

5., Als besondere, die Leistungsfähigkeit beeimrächtigende wirthschaftliche Verhälmisse

(Sp. 33) sind nach dem Gesetze bloß anzusehen:

a#., eine große Zahl von Kindern,

b., die Verpflichtung zur Unterhaltung armer Angehöriger,

., andauernde Krankheit,

4l., eine übermäßige Schuldenlast,

c., außergewöhnliche Unglücksfälle.

6., das Register ist nach Beendigung des Einschätzungsgeschäfts in den Spalten 6. bis 12.

0. und 32. aufzusummiren, auf dem Titelblatte gehörig auszufüllen und sowohl vom

Gemeindevorstande wic vom Vorsitzenden und sämmtlichen Mitgliedern der Einschätzungs-

kommission betreffenden Orts zu unterzeichnen, alsdann aber sofort und spätestens bis

Ende des Monats November an die Bezirkssteuereinnahme abzugeben.
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Formular B.

Einkommensteuer-Einschäßungsregister
für die Gemeinde

Die Richtigkeit des Personenverzeich-

nisses wird hiermit pflichtmäßig bescheinigt.

Der Gemeindevorstand.

Gegemvärtiges Einschatzungsregister wird
zum terminlichen Betrage von

Mrk. Pf.

Fürstliches Landrathsamt.

Daß die Einschätzung überall den ge-

setzlichen Vorschristen gemäß nach bestem
Wissen und Gewissen erfolgt ist, wird hier-

mit bescheinigt.

 NI 0a

Die Bezirks-Einschätzungskommission.
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Gesetzsammlung
für das

Ministerialbekanntmachung
vom 27. August 1874,

die Abänderung von §. 34, Abs. 1 der Statuten der Geraer Bauk betrefsend.

Nachdem ein vom Verwaltungsrathe der Geraer Bank uner Ermächtigung der dies-

jährigen Generalversammlung der Aktionäre gefaßter Beschluß, den 8. 34 Abs. 1 der Bank-

statuten (Gesetzsammlung Bo. X S. 396) in der nachstehend ersichtlichen Weise abzuän-

dern, die böchste landesberrliche Genehmigung gefunden bat, so wird solches awdurch zur

öffentlichen Kenntniß gebracht.

Gera, am 27. Angust 1874.

Fürstliches Ministerinm.
v. Harboun.

Semmel.

Ausgegeben am 2. Sepiember 1874.
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8. 34 Abs. 1.

Die Gesellschaft kann mit Genehmigung der Staatsregierung ihre sämmtlichen Bank-

noten einziehen und gegen neue umtanschen. Dies setzt jedoch eine öffentliche Bekanntma-

chung und Einräumung einer Präflusiofrist von sechs Monaten voraus.
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Ministerial-Bekannmachung
vom 27. Angust 1874,

die mit den Königlich Siüchsischen Ministerien der auswärtigen Angelegenheiten und

der Justiz vereinbarte Aufhebung der im Jahre 1854 abgeschlossenen Uebereinkunst

wegen der Kosten in Kriminal- und Polizeiuntersuchungssachen betreffend.

Mit höchster Genchmigung Seiner Durchlaucht des Fürsten ist zwischen dem unterzeich-
neten Fürstlichen Ministerium und den Köulglich Sächsischen Ministerien der auswärtigen

Angelegenheiten und der Justiz die Aufhebung der unterm 19. Juni/§. Juli 1854 abge-

schlossenen Uebereinkunft wegen der Kosten in Kriminal= und Polizeiuntersuchungen (Geseys.

Bd. X S. 271) vereinbart worden.

Die dicsseits hierüber ausgefertigte Erklärung wird nachstehend zur öffentlichen Kennt-

uß gebracht.

Gera, am 27. August 1874.

Fürstliches Ministerium.

Semmel.
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Ministerialerklärung,

die Aufhebung der unterm 19. Junis. Juli 1854 zwischen der Regierung des Fürslenthums

Reuß j. L. und der Königlich Sächsischen Negierung abgeschlossenen Uebereinkunft wegen
der in Kriminal= und Polizeiuntersuchungen erwachsenen Kosten betresfend.

Die Regierungen des Fürstenthums Reuß jüngerer Linie und des Königreichs Sachsen

sind mit einander übereingefommen, im Hinblick auf die §g. 43 und 46 des Bundesgesetzes

vom 21. Juni 1869, betreffend die Gewährung der Rechtshülfe, die zwischen den beiden

Regierungen unterm 19. Juni'8s. Juli 1854 getroffene Uebereinkunft in Betreff der in

strafrechtlichen Untersuchungen erwachsenden Koiten als außer Wirksamfeit getreten anzusehen,

nicht minder in Betreff der in polizeilichen Untersuchungsfällen erwachsenden Koslen außer

Wirksamkeit zu setzen und auch in Fällen der letzteren Art für die Frage der Kostenerstat-

tung bei Requisitionen der beiderseitigen Behörden die in §. 43 des erwähnten Bundesgesetzes

aufgestellten Grundsätze als maßgebend gelten zu lassen.
Jedoch soll eine Erstattung dersenigen baaren Auslagen, welche bis zum Schluß

des Jahres 1873 durch von Behörden des einen Staats bei Behörden des anderen

Staats beantragten Auslieferungen den letzteren erwachsen sind, nicht stattfinden, rücksichtlich

bieser Auslagen vielmehr noch nach Maßgabe der Uebereinfunft vom 19. Juni/8. Juli 1854

verfahren werden.

Gera, am 27. August 1874.

Fürstliches Ministerium.
(L. S.) gez. v. Harbon.
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Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

25

Jandtags-Abschied
vom 7. September 1874,

für den am 31. Oktober 1871 zusammengetretencn Landtag.

Wir Heinrich der Vierzehnte von Gottes Gnaden jüngerer Linie regierender Fürst Reuß,
Graf u. Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kranichseld, Gera, Schleiz u. Lobenstein 2c.

finden Uns in Gnaden bewogen, den im Jahre 1871 äusammengetretenen Landtag Unsers

Fürstenthums, da der Ablauf der verfassungsmäßigen Periode, für welche derselbe gewählt

worden ist, nahe bevorsteht, durch gegenwärtigen Landtagsabschied zu schließen und, wie
hlermit geschieht, zu entlassen.

Unter den Gese#en, welche während dieses Zeitraums mit Zustimmung deß getreuen

Landtags zu Stande gekommen sind, und von denen Wir eine gute Eimwirkung auf die

Verhälmisse im Unserm Fürstenehum Uns versprechen zu dürfen glanben, heben Wir fol-

gende hervor:

1) das Gesetz vom 2. Dezember 1871, die Freigebung von Abspaltungen betr.,

2) das Gesetz vom 4. Dezember 1871, die Landrathbamtöbezirke betr.,

3) das damit in Verbindung stehende Gesetz von demselben Tage, die Bezirköaus=

schüsse betr.,

) das Gesey vom 26. Februar 1872, die Entschädigung für den Verlust aus-

schließlicher Gewerbeberechtigungen, sowie von Zwangd= und Bannrechten beir.,

) das Gesetz vom 6. April 1872, betr. die Benutzung des Wassers und den

Schut gegen dasselbe,

—

#

Auszegeben am . September 1874.
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6) das Geseh vom 19. October 1872, die kirchlichen Dissidenten betr.,

7) und 8) Die Gesetze vom 27. October 1872 und 9. März 1874, die Pensio-

nirung der Geilllichen betr.,

9) das Gesetvom 13. April 1874, die Erhebung der Klassen= und klassifi-

zirten Einkommensteuer betr.,

10) das Gesetz vom 17. Juni 1874, die revidirte Gemeindeordnung betr.

Mit aufrichtigem Danke erkennen Wir an, daß der Landtag ebensowohl bei der Ge-

setzgebung, wie bei der Berathung des Staatshaushalts-=Etats,UnsererReglerungwillige

und einsichtsvolle Mitwirkung geleistet hat. Dies gilt auch hinsichtlich der im Zusammen-

hange mit der Aufhebung der Bierbamnrechte den davon betroffenen oberländischen Städten

bewilligten Entschädigungssumme, sowie der den Staatsdienern, mit Einschluß der Volks-

schullehrer, wiederholt verliehenen Theuerungszulagen, ingleichen der Unterstützungen, welche
verschiedenen Gemeinden für Schulbauten zu Theil geworden sind.

Die mit den Staatsregierungen des Großherzogthums S. Weimar-Eisenach und des

Herzogthums S. Coburg-Gotha wegen gemeinschaftlicher Benutzung von Straf= und

Corrections-Anstalten abgeschlossenen Verträge, denen der Landtag Zustimmung ertheilt hat,

sind zur Ausführung gebracht worden.

Die mit der Krone Preußen im vorigen Jahre abgeschlossene Mllitair-Conventlon

tritt mit dem 1. October d. J. in Kraft.

Der Ban der Weimar-Geraer Eisenbahn ist soweit vorgeschritten, daß die rechtzeitige

Vollendung im künftigen Jahre zu erwarten steht.

Im Ausbau der Mehltheuer-Weidaer Eisenbahn ist zwar wegen fehlender Gelomittel

eine Stockung eingetreten, deren Beseitigung jedoch gehofft wird.

Auf die Fortsetzung der Gera-Cichichter Bahn in der für Unsern oberländischen Be-

zirk erwünschten Richtung wird von Unserer Regierung unablässig hinzuwirken gesucht.

Ueberaus zu beklagen ist, daß die Eisenbahngesellschaft Erfurt-Hof-Eger ihre Auflösung

zu beschließen sich veranlaßt gesehen hat. Die darüber von den betheiligten Regierungen

zu fassende Cutschließung sleht noch aus.

Den Segen des Allmächtigen erflehen Wir für Unser Land, wie für das gesammte

deutsche Vaterland.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrist und Unserem belgedruckten

Fürstlichen Insiegel.

Schloß Ebersdorf, den 7 September 1874.

L. S. Heinrich. XIV.

v. Harboun.
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Gesetzsammlung
für das

Fürsteuthum Reuß jüngerer Liie.

No. 375.

Verordnung,
die Schonzeiten des Wildes betreffend,

vom 10. November 1874.

Wir Heinrich der Vierzehute von Gottes Gnaden jüngerer Linie regierender Fürst Reuß,

Gras u. Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kranichseld, Gera, Schleiz u. Lobenstein r.

haben im Anschluß an das Ergebniß von Verathungen, die unter den Regierungen anderer

Thüringischen Staaten über die Schonzeiten des Wildes stattgefunden haben, Uns bewogen

hefunden, elnige Aenderungen der in den Nummern 2, 7 und 10 des F. 8 der Verordnung

die Ausübung der Jagd betreffend, vom 2.1. April 1870 enthaltenen Bestimmungen zu

treffen, und verordnen demnach was folgt:

Mit der Jagd zu verschonen sim:

weibliches Nothwild und Wildkälber in der Zeit vom I. Februar bis 15. Oktbr.;

Auer- und Birkhennen das ganze Jahr hiwdurch;

Rebhühner in der Zeit vom 1. Dezember bis Eude August.

Urkundlich unter Unserer eigenhäudigen Unterschrist und Unserem beigedruckten Fürst-

lichen Insiegel.

Schloß Osterstein, am 10. November 1874.

L. S. Heinrich. XIV.

v. Harbon. Dr. E. v. Beulwib.

ARusgegeben om 11. November 1874.
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Ministerialverfügung
vom 6. November 1874,

den Spielkartenstempel betreffend.

In Gemähheit höchster Entschließung Seiner Durchlaucht des Fürsten wird unter Zu-

stimmung des Landtags hierdurch verfügt, daß von Anfang des Jahres 1875 ab, austatt

der in §. 2 des Regulativs über Erhebung und Kontrolirung der Spielkartenstempelabgabe

vom 25. September 1854 (Gesezs. Bd. X. S. 273) fefügesetzten Stempelbemäge

1 Mark für eine Tarokkarte,

1 Mark für eine L'Hombre= oder Whislkarte,

 Mark für eine deutsche Spielkarte oder eine französische Karte von nicht mehr

als 32 Blättern (Piquektkarte)

an Spielkartenstempel zu erheben ist.

era, am 6. November 1874.

Fürstliches Ministerium.
v. Harbon.

Semmel
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Gesetzsammlung
fur das

Gesetz
vom 10. Dezember 1871,

die Entrichtung der Grundsteuern in Reichswährung betreffend.

Wir Heiurich der Vierzehnte von Gottes Guaden jüngerer Linie, regierender Fürst Renß,

Graf u. Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kranichseld, Gera, Schleiz u. Lobenstein k.

verordnen hiermit unter Zustimmung des Landtags was folgt:

Die Grundsleucr ist vom 1. Jannar 1875 ab für jede Steuereinheit termin-

lich mit einem Pfennige der Reichswährung (dem hundertsten Theile einer Mark)

zu entrichten.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürstlichen

Insiegel.

Schloß Osterstein, am 10. Dezember 1871.

L. S. Heinrich. XIV.

v. Harbou. Dr. E. v. Beulwiy.

Ausgegeben am 10. Dezember 1874.
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Gesetzsammlung
für das

: à 2221 2

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

No. 377.

e set
vom 16. Dezember 1871,

die Zesoldungen der Geitlichen betreffend.

Wir Heinrich der Vierzehnte von Gottes Gnaden jüngerer Linie, regierender Fürst Reuß,

Graf u. Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kranichfeld, Gera, Schleig u. Lobenstein 2c.

verordnen hiermit unter Zustimmung des Landtags was folgt:

8. 1.

Das jährliche Amtseinkonnnen eines Geistlichen soll, außer freier Wohnung oder

einem entsprechenden Wohnungsgelde, mindestens 1500 Mark betragen.

g. 2.

Jedem Geistlichen sind bei tadelloser Führung und Berufserfüllung nach fünffähriger

Dienstzeit 150 Mark, nach zehnjähriger Dienstzeit 300 Mark, nach fünfzehnjähriger Dienst-

zeit 150 Mark und nach zwanzigjähriger Dienstzeit 600 Mark über das in K. 1 festge-

setzte Mindesteinkommen zu gewähren.

Der Anspruch auf die Alterszulage geht durch nicht ausreichend begründcte Ablehnung
einer besser dotirten Stelle insoweit verloren, als er durch Annahme der letzteren ausge-

schlossen sein würde.

F. 3.

Die Dlenstzeit ist von der ersten Anstellung in einem geistlichen Amte an zu be-

Ausgegeben am 23. Dezember 1874.



312

rechnen; hat aber der Geistliche vorher über drei Jahre lang als geistlicher Vikar, als

Hülfsgeistlicher oder als ständiger Lehrer an einer öffentlichen Schule amtirt, so ist die

über drei Jahre hinausgehende Zeit mit in Anrechnung zu bringen.

. 4.

Die Verglltungen für besondere, mlt dem geistlichen Amte an sich nicht zusammen-

hängende Funktlonen (z. B. für die Distriktsschulinspektion) bleiben bei Feststellung des

Amtseinkommens außer Ansatz, wogegen die für weggefallene besondere Leistungen gewährten

Entschädigungen, Penstonen oder Wartegelder als zum Amtgßeinkommen gehörig zu be-

handeln sind.

8. 5.

Die in 8. 10 des Gesetzes über die Pensionirung der Geistlichen vom 27. Oktober

1872 (Gesetzs. Bd. XVII. S. 145) und §. 11 des Nachtragsgesehes vom 9. März 1874

(Gesetzs. Bd. XVII. S. 183) geordneten temporären Abgaben an den geistlichen Emeriti-

rungsfonds kommen in Wegfall, wenn und insoweit durch deren Emtrichtung das gesetliche

Mindesteinkommen sammt Alterszulagen verkürzt werden sollte.

8. 6.

Die Gewährung dessen, was an dem Mindesteinkommen bei den Pfarrstellen des

Landes fehlt, ebenso die Aufbringung der Alterszulagen erfolgt durch den Staat.

Derselbe hat hierbei das Recht, die Kirchkassen und die geistlichen Stiftungskassen zu

entsprechender Hilfsleistung beizuziehen.
Die Festistellung der Höhe des Amtseinkommens der betreffenden geistlichen Stellen

ersolgt in der in §. 3 des Gesetzes über Pensionirung der Geistlichen vom 27. Okkober

1872 geordneten Weise unter Beiziehung der Kirchengemeindebehörden.

S. 7.

Gegenwärtiges Gesetz tritt mit dem 1. April 1875 in Krast.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürstlichen

Insiegel.

Schloß Osterstein, am 16. Dezember 1871.

L. S. Heinrich. XIV.
v. Harbon. Dr. E. v. Beulwid.



Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

No. 376.

Gesetz
vom 22. Dezember 1874,

die Befoldungen der Volssschullehrer bekreffend.

Wir Heinrich der Vierzehute von Gottes Gnaden jüngerer AAnie regierender Fürst Reuß,

Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kranichfeld, Gera,SchleigundLobenstein1.
verorduen hiermit unter Zustimmung des Landtags was folgt:

8. 1.

Die Besolbung eines Volksschullehrers soll vom 1. April 1875 ab, außer sreier

Wohnung oder einem Geldäquivalent dafür, mindestens

800 Mark auf dem platten Lande,

850 . in den Marktflecken und kleineren Städten, sowie Iin den Ortschaften

Köstritz, Langenwetzendorf und Trlebes,

900 „ in Schleiz, Lobenstein und Untermhaus

betragen.

In diese Mindestbesoldungen sind die Bezüge aus dem mit einer Schulstelle verbundenen

Kirchendienste nicht einzurechnen.

S. 2.

Jedem Volksschullehrer sollen bei tadelloser Führung und befriedigender Lelstung im

Amte nach fünfjähriger Dienstzeit 100 Mark, nach zehnjähriger Dienstzelt 200 Mark,

Ausgegeben om 90. Dezember 1874.
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nach fünfzehnjähriger Dienstzeit 300 Mark, nach zwanzigjähriger Dienstzeit 400 Mark
mehr, als die im §. 1 festgesetzte Mindestbesoldung der Stellc, welche er bekleidet, aus der

Staatskasse gewährt werden.

Der Anspruch auf die Alterszulage geht durch nicht ausreichend begründete Nichtan-
nahme einer besser dotirten Stelle insoweit verloren, als dieser Anspruch durch Annahme

der letzteren ausgeschlossen sein würde.

Die Dienstzeit ist von der definitiven Anstellung im Schuldienste an zu berechnen.

8. 3.

Wenn Volksschulen, an denen mindestens 4 Lehrer an ebensoviel Klassen thätig sind,

unter der Leitung des 1. Lehrers (Oberlehrers oder Mestors) stehen, so hat letzterer aus

Gemeindemitteln

in Schleiz, Lobensteln und Hirschberg 450 Mark,

in den übrigen Ortschaften aber 250 Mark

über das gesetzliche Mindesteinkommen sammt Alterszulage zu beanspruchen.

S. 4.

Die 88. 12 bis 44 des Volksschulgesetzes vom J. November 1870 sowie das Nach-

tragsgesetz vom 29. Oktober 1872 treten mit dem 1. April 1875 außer Kraft.

" Soweit die Volksschullehrer zeither mit Elnrechnung der bewilligten Theuerungszu-

lagen im Genusse eines hoheren Diensteinfommens sich befunden haben, soll ihnen dasselbe

auf Grund des gegenwärtigen Gesetzes nicht verkürzt, aber bei Gewährung neuer Alterszu-

lagen mit in Anrechnung gebracht werden.

g. 5.

Auf die Stadt Gera leidet gegemvärtiges Gesetz keine Anwenvung.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürstlichen

Insiegel.

Schloß Osterstein, am 22. Dezember 1874.

L. S. Heinrich. XIV.
v. Harbou. Dr. E. v. Beulwit.
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